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Vorwort 

Österreich engagiert sich seit Jahrzehnten in der internationalen Friedenssi-
cherung. Das Österreichische Bundesheer (ÖBH) war und ist stets ein we-
sentlicher Teil davon. Jüngste Krisen und Konflikte – als sogenannte „Zei-
tenwende“ charakterisiert – lassen Fragen nach einer Veränderung von Frie-
densmissionen, deren Relevanz, Wirksamkeit und einem möglichen korri-
gierten Erscheinungsbild aufkommen. Insbesondere Formen hybrider Be-
drohungen in allen Ausprägungsformen, gemeinsam mit dem Überschreiten 
von „roten Linien“, machen einen Blick auf die essenzielle Bedeutung von 
Krisen und Konfliktmanagement notwendig. 

Markus Gauster, der sich seit zwei Jahrzehnten mit dem Phänomen Frie-
denseinsätze auseinandersetzt, widmet sich gemeinsam mit Regionalexper-
ten des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement (IFK) in 
fünf Länderstudien und einer vergleichenden Analyse dieser Thematik. 

Im gesamteuropäischen Rahmen wird dieser Thematik, insbesondere vor 
dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Krisen, weiterhin viel Auf-
merksamkeit geschenkt. Mit der Europäischen Friedensfazilität (EFF) des 
Europäischen Rates soll „…die Fähigkeit der Union zur Konfliktverhütung, 
zur Friedenskonsolidierung und zur Stärkung der internationalen Sicherheit 
verbessert werden […], indem die Finanzierung operativer Maßnahmen im 
Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) mit mili-
tärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen ermöglicht wird“.1 Zudem 
steht die 2016 vom Rat der EU angenommene „Globale Strategie für die 
Außen- und Sicherheitspolitik der EU“ für „… die Stärkung der Resilienz, 
die Verfolgung eines integrierten Ansatzes zur Bewältigung von Konflikten 
und Krisen und die Steigerung der strategischen Autonomie.“2 

Erfordern die vier strategischen sicherheitspolitischen Schocks (Afghanis-
tan- und Sahel-Rückzug, Krieg zwischen Ukraine-Russland sowie die erneute 
Eskalation im Nahost-Konflikt seit 2023) neue Parameter für die zukünftige 

 
 1 Vgl. Europäischer Rat: Zusammenarbeit der EU im Bereich der Sicherheit und 

Verteidigung. Kapitel „Europäische Friedensfazilität“ und „Globale Strategie und 
Integrierter Ansatz“ https://www.consilium.europa.eu/de/policies/defence-
security/#peace, abgerufen am 19.6.2024. 

 2 Ebd. 
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Ausrichtung der europäischen Sicherheitspolitik? Spielen Friedenseinsätze in 
diesem Kontext weiterhin eine zentrale Rolle? Könnten Einsätze für eine 
EU-Vorfeldstabilisierung unmittelbar bevorstehen (z.B. in der Ukraine oder 
in Gaza)? Was braucht es bei derartigen Missionen, um die Akzeptanz in der 
Bevölkerung im Einsatzraum und in den Entsendestaaten für die Friedens-
missionen zu erreichen? 

Das IFK hat in einem Institutsprojekt 2015-2019 im Rahmen einer umfas-
senden Studie erforscht, wie der Erfolg oder Misserfolg von Interventionen 
zu messen ist.3 Die vorliegende Arbeit beruht auf vielen Kriterien und Para-
metern dieser Studie und setzt die Forschungsaktivitäten des IFK konse-
quent fort. Zielsetzung ist es, zur Weiterentwicklung von Friedenseinsätzen 
im Kontext von gesamtstaatlichem und europäischem Vorgehen beizutragen 
sowie Trends und Optionen für das Österreichische Bundesheer aufzuzei-
gen, um damit Beiträge zur Unterstützung entsprechender Entscheidungs-
träger zu liefern. 

In der vorliegenden Publikation werden fünf Einsatzszenarien mit ÖBH-Be-
teiligungen in Form von Länderstudien (Bosnien und Herzegowina, Mali, 
Afghanistan, Libanon und Ukraine) analysiert, wobei insbesondere die Wirk-
samkeit der Interventionen mit einem breiten zivil-militärischen Ansatz un-
tersucht wird. Anhand von sieben Schlüsselfragen werden die Friedensein-
sätze beleuchtet, um Rückschlüsse für das Konfliktmanagement durch 
Streitkräfte zu ziehen. Dabei liegt der Fokus auf der Wirksamkeit, den 
Trends und den möglichen Optionen für Friedensmissionen. Strategische 
Ableitungen für zukünftige Funktionen von Streitkräften bilden den Schluss 
dieser interessanten Publikation. 

Letztlich gilt: wer Frieden in Europa gewährleisten will, muss zum Frieden 
in Krisenregionen beitragen. 

Besonderer Dank geht an Predrag Jureković und Hans Lampalzer für ihre 
wertvollen inhaltlichen Kommentare, an Werner Pack für das Layoutieren 
und die technische Bearbeitung sowie an Walter Rys vom Sprachinstitut des 
Bundesheeres für das Lektorat. 

Oberst Dr. Anton Dengg, Institutsleiter IFK (mdFb) 

 
 3 Jureković, Predrag/Feichtinger, Walter (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von internatio-

nalen Interventionen. Innovative Messmethoden und Fallstudien. Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie, Band 9/2019. Wien 2019. 
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A. Einführung und Problemaufriss 

Markus Gauster 

Außen- und sicherheitspolitische Rahmenbedingungen – 
Relevanz und Wirkung von Friedenseinsätzen 2024 

Österreichs Bundesheer (ÖBH) ist seit 1960 bei internationalen Friedensein-
sätzen aktiv. Diese stellen seit Jahrzehnten eine „zentrale Legitimation für 
das ÖBH“ sowie einen „Eckpfeiler der Sicherheitspolitik Österreichs“ dar 
und haben „nach der militärischen Landesverteidigung bedeutende Priori-
tät“ (Stand: Oktober 2023).1 Im folgenden Mission Statement des ÖBH re-
lativiert sich die Relevanz von Auslandseinsätzen folgendermaßen: 

Mission Statement ÖBH 2024 

„Das Bundesheer schützt die Einwohnerinnen 
und Einwohner Österreichs: 
Vor Angriffen von außen, 

wenn die Sicherheit im Inneren bedroht ist 
und bei Naturkatastrophen oder großen Unglücksfällen. 

Auch im Ausland leistet das Heer 
seinen Beitrag für Sicherheit und Frieden.“2 

Der Gestaltungsspielraum für Auslandseinsätze wird für den Truppensteller 
u.a. bestimmt durch seine gesamtstaatliche Strategie bzw. Sicherheitsstrate-
gie, die Mitgliedschaft in entsprechenden Internationalen Organisationen 

 
 1 Vgl. Auslandseinsätze des Bundesheeres weiter verlängert: Österreich bleibt verlässlicher 

Partner. In: OTS0041, 26.10.2023. 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20231026_OTS0041/auslandseinsaetze-
des-bundesheeres-weiter-verlaengert-oesterreich-bleibt-verlaesslicher-partner, abgerufen 
am 11.12.2023; sowie „So gesehen geht mir die Politik nicht ab…“. In: BVZ, 28.7.2022. 
https://www.bvz.at/burgenland/politik/interview-der-woche-norbert-darabos-so-
gesehen-geht-mir-die-politik-nicht-ab-burgenland-oberpullendorf-stadtschlaining-
interview-der-woche-norbert-darabos-burg-schlaining-print-330632634, abgerufen am 
22.11.2023. 

 2 BMLV: Mission Statement Österreichisches Bundesheer 2024. 
https://www.bundesheer.at, abgerufen am 4.3.2024. 
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(z.B. UNO, EU, NATO-Partnerschaft für den Frieden, OSZE), den politi-
schen Willen, die Initiativkraft und die vorhandenen Ressourcen. Weitere 
Parameter sind nationale und internationale (krisenhafte) Entwicklungen, 
mögliche Rollen und Aufgabenprofile der Streitkräfte, das Ausmaß sicher-
heitspolizeilicher Assistenzeinsätze des ÖBH im Inland sowie Fragen des 
politischen Nutzens für Österreich und der Wirkung militärischer Beiträge 
in möglichen Einsatzräumen. 

Nach dem massiven Anstieg europäischer Krisenmanagement-Beiträge in 
den 1990er-Jahren am Westbalkan (z.B. Kosovo Force/KFOR seit 1999), 
nach 2001 in Afghanistan (International Security Asistance Force/ISAF) und 
der Etablierung großer Stabilisierungsmissionen der UNO in Afrika nach 
2010 (z.B. die United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mis-
sion in Mali/MINUSMA) wird die Wirksamkeit und politische Relevanz von 
Friedenseinsätzen mittlerweile zunehmend in Frage gestellt. 2011 stand die 
internationale Militärpräsenz nicht zuletzt durch die Stationierung von fast 
150.000 Truppen in Afghanistan am Höhepunkt. Seitdem ging das westliche 
Auslandsengagement quantitativ deutlich zurück, während die Anzahl der 
Missionen und Operationen unverändert hoch blieb.3 

Hatte Österreich 2013 noch ca. 1500 Soldaten im Auslandseinsatz, sind es 
2023 rund 700-800 Militärpersonen, also nur mehr ungefähr die Hälfte.4 Die-
ser klare Trend macht deutlich, dass die „Priorität von Auslandseinsätzen“ 
des ÖBH trotz vieler politischer Beteuerungen zumindest in Frage gestellt 
ist. Auch die Vielzahl an militärischen Inlandseinsätzen ist bei der Prioritä-
tenfrage zu beachten, da diese wesentliche Ressourcen des ÖBH im Inland 
bindet5 und damit die Befüllung der Kontingente für Auslandseinsätze er-
schwert. 

 
 3 Vgl. Fakten und Trends zu GSVP, UN- und NATO-Einsätzen 2010-2023 in Kapitel H. 
 4 Vgl. Aktuell 1.226 Soldaten im Inland, 788 im Ausland im Einsatz. In: Der Standard, 

15.3.2023. 
 5 Vgl. Bundesheer-Einsatz im Irak in Schwebe. Die Presse, 7.2.2021. 

https://www.diepresse.com/6071100/bundesheer-einsatz-im-irak-in-der-schwebe, 
abgerufen am 14.7.2023. 
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Dass sich Friedenseinsätze der UNO und anderer Organisationen seit 1948 
ständig im Wandel befinden,6 ist in diesem Kontext nichts Neues. Der Start 
erfolgte durch die erste militärische Beobachtungsmission United Nations 
Truce Supervision Organisation (UNTSO) mit dem Hauptquartier in Jeru-
salem. Eine große Zäsur stellten die Genozide in Ruanda und Srebrenica 
1994 bzw. 1995 dar, die UN-Truppen nicht verhindern konnten. Seitdem gilt 
der Anspruch, dass UN-Einsätze zur Herstellung eines sicheren Umfeldes 
ein robustes bzw. exekutives Mandat mit entsprechenden Einsatzregeln 
(Rules of Engagement) benötigen. 

Seit 2020 sind mehrere Einflussfaktoren für einen möglichen Umbruch zu 
erkennen, die zumindest die Anzahl internationaler Truppen für Friedens-
einsätze (siehe Daten und Fakten im Kapitel H) weiter sinken ließen: Die 
Covid-19-Pandemie seit 2020, der Abzug der USA und europäischer Trup-
pen aus Afghanistan 2021, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine 
seit 2022 und der weitgehende Rückzug internationaler Truppen aus dem 
Sahel (z.B. Mali, Niger) 2024. Auch die zunehmenden Assistenzeinsätze des 
ÖBH im Inland stellen einen wichtigen Einflussfaktor für ein verringertes 
Auslandsengagement dar. 

Die Wirksamkeit von Friedenseinsätzen wurde nicht zuletzt durch das Schei-
tern der USA bei der Stabilisierung Afghanistans in Frage gestellt.7 Die US-
geführten Interventionen in Afghanistan und im Irak haben zudem möglich-
erweise mehr Terrorismus und Widerstand bewirkt, als ohne diese Kampf-
einsätze entstanden wäre.8 Parallel dazu laufende Friedenseinsätze wie die 
ISAF hatten es in diesen Szenarien extrem schwer, eine positive stabilisie-
rende Wirkung zu erzeugen (siehe Gauster in Kapitel D). Studien haben je-
doch auch gezeigt, dass Friedenseinsätze nach Bürgerkriegen in mehreren 
Fällen wesentlich zur Gewaltreduktion beigetragen haben (z.B. in Sierra Le-
one oder in Kambodscha). 

 
 6 Vgl. Schauseil, Wasil: UN-Friedensmissionen im Wandel der Zeit. In: DGVN, 7.4.2022. 

https://dgvn.de/meldung/un-friedensmissionen-im-wandel-der-zeit, abgerufen am 
17.8.2023. 

 7 Vgl. Afghanistan: Wie Kriege den Terror brachten. Explainer – CRISIS. In: ZDF 
Mediathek, 4.8.2022. https://www.zdf.de/funk/crisis-hinter-der-front-12280/funk-
afghanistan-wie-kriege-den-terror-brachten---explainer---crisis-102.html, abgerufen am 
5.4.2023. 

 8 Vgl. Interview mit Hisham Hellyer. In: 20 Jahre nach 9/11. Blick zurück aus arabischer 
Sicht. ORF, 10.9.2021. https://orf.at/stories/3227699/, abgerufen am 22.6.2023. 
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Die Missionen United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL; siehe 
Fallbeispiel in Kapitel D) und United Nations Disengagement Observer 
Force (UNDOF; Konflikt Syrien-Israel) haben trotz schwieriger Rahmenbe-
dingungen zur Nicht-Eskalation bzw. zum Einfrieren dieser Konflikte bei-
getragen. Dabei waren Einsätze nach Kapitel VI der UN-Charta („Peaceful 
settlement of disputes“; klassisches Peacekeeping) zumindest bis 2007 ge-
mäß einer Studie gleich effektiv wie Kapitel VII-Einsätze („Peace enforce-
ment“; robuste Einsätze).9 

Positive Einzelergebnisse sind jedoch keineswegs ein Garant dafür, dass 
Einsätze auch zukünftig funktionieren. Zudem bedeutet die „Erfüllung des 
Mandats“ der Mission keineswegs automatisch auch eine Stabilisierung oder 
positive Konflikttransformation im Gastland. Die Situation kann sich jeder-
zeit ändern, wie z.B. die erneute Eskalation im Nahostkonflikt seit Oktober 
2023 für die UNIFIL-Mission im Libanon zeigte. Gerade für solche Eskala-
tionen sollten entsprechende Mandate geeignet sein, um weiterhin – wie z.B. 
im Rahmen des UNIFIL-Einsatzes – als Puffer zwischen den Konfliktpar-
teien wirken zu können. Das Risiko des Scheiterns der Mission bzw. des un-
geplanten Abzuges aufgrund nicht (mehr) gegebener Akzeptanz bzw. zu ho-
her Gefährdungslage (oder anderer Gründe) für die Friedenstruppe kann na-
türlich niemals ausgeschlossen werden. 

  

 
9 Vgl. Fortna, Virginia Page: Does Peacekeeping work? Shaping Belligerents’ Choices after 

Civil War. Princeton University Press 2008, S. 173ff. Siehe Details zur Einstufung von 
Friedenseinsätzen in Kapitel C.1. 
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Ukraine als Game-Changer für Friedenseinsätze? 

Radikale Veränderungen des geopolitischen Umfelds können laufende und 
zukünftige Friedenseinsätze ebenfalls massiv beeinflussen. Es stellt sich in 
der vorliegenden Studie daher die zentrale Frage, wie es nach der kolportier-
ten „Zeitenwende“ (die aus westlicher Sicht mit dem Angriffskrieg Russlands 
auf die Ukraine im Februar 2022 erfolgt ist) mit Friedenseinsätzen weiterge-
hen könnte. Dabei ist keine einheitliche Linie festzustellen. 

Viele UN-, EU-, NATO- und OSZE-Einsätze sind nach wie vor etabliert 
und kaum wegzudenken. Oft wird jedoch von einer Zäsur im Sinne einer 
deutlichen quantitativen und qualitativen Verkleinerung von Einsätzen und 
der „Rückkehr zur Territorialverteidigung“10 gesprochen. Einige Friedens-
einsätze stehen 2024 tatsächlich – aus unterschiedlichen Gründen – vor dem 
Ende (z.B. die Stabilisierungsoperationen MINUSMA und United Nations 
Organisation Stabilization Mission in the DR Congo/MONUSCO oder die 
Military Assistance-Mission EUTM Mali; siehe Fallbeispiel in Kapitel D). 

Die Einsätze am Westbalkan mit der Mission European Union Force (EU-
FOR) Althea in Bosnien und Herzegowina (siehe Fallbeispiel in Kapitel D) 
und KFOR (Kosovo Force) sind etabliert und schwanken zwischen Redu-
zierung und Stärkung – je nach sicherheitspolitischer Lage. Neue geopoliti-
sche Instabilitäten am Westbalkan machen die hohe Relevanz von EU- bzw. 
NATO-Truppen nach wie vor deutlich.11 Auch neue Einsätze kommen 2024 
dazu (z.B. im Roten Meer zum Schutz von Schifffahrtsrouten). 

Angeführt wurde nach dem Abzug der USA und internationaler Truppen 
aus Afghanistan 2021 (siehe Fallbeispiel in Kapitel D) jedoch auch, dass für 
die NATO und den Westen gleichsam ein Zeitalter des „Nicht-Interventio-
nismus“ begonnen habe.12 „Friedenstruppen bzw. das Militär wurden für In-

 
10 Vgl. Die Rückkehr der Territorialverteidigung: Die Schaffung eines Territorial-

kommandos in Deutschland. Einzelfall oder Allgemeiner Trend? In: Difesa online, 
29.9.2022. https://de.difesaonline.it/mondo-militare/il-ritorno-della-difesa-territoriale-
la-creazione-di-un-comando-territoriale-germania, abgerufen 4.3.2023. 

11 Vgl. Jureković, Predrag: Westbalkan 2023 – Konfliktmanagement im geopolitischen 
Kreuzfeuer. IFK Monitor Februar 2023. 

12 Vgl. Ist die Niederlage in Afghanistan das Ende der «out of area»-Missionen der Nato? 
NZZ, 2.9.2021. 
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teressen und nicht für die Etablierung von Werten eingesetzt“, lautete eine 
weitere Kritik.13 

Einige Thesen bzw. Kritiken wurden Anfang 2022 durch den Angriffskrieg 
Russlands gegen die Ukraine rasch wieder verworfen. Diese Eskalation 
konnte auch die Special Monitoring-Mission (SMM) Ukraine der OSZE, die 
zwischen 2014 und 2022 aktiv war, nicht verhindern (siehe Fallbeispiel in 
Kapitel D). Die Auswirkungen der „Zeitenwende“ auf die europäische Si-
cherheitspolitik und Friedenseinsätze sind bislang nur zum Teil absehbar. So 
könnte der langjährige Investitionsrückstau bei europäischen Streitkräften 
ein Ende haben, während sich Dissonanzen über Mandate für Friedensein-
sätze im UN-Sicherheitsrat verstärken dürften. 

Die internationale Truppenpräsenz der UNO und der EU in Krisenregionen 
ist nach dem Afghanistan-Einsatz auch in Afrika mit steigendem (geopoliti-
schen) Widerstand konfrontiert, während sich gleichzeitig das politisch-stra-
tegische und humanitäre Umfeld im globalen Süden verschlechtert (z.B. im 
Sahel). Stellt der Ukraine-Krieg und Russlands Interventionen in den Ein-
satzräumen von Friedensmissionen (Zentralafrikanische Republik, Mali, Ni-
ger, Westbalkan etc.) einen substanziellen Paradigmenwechsel für Friedens-
einsätze dar? 

Die Aussetzung der EUTM Mali im Frühjahr 2022 und der Abzug der gro-
ßen Stabilisierungsmissionen MINUSMA und MONUSCO (jeweils über 
10.000 Truppen) bedeuten jedenfalls eine Reihe substanzieller Truppenrück-
zuge innerhalb kurzer Zeit. Politische Dispute vor Ort, schwindende lokale 
Akzeptanz der Missionen und Interventionen durch Russland, aber auch 
schlicht und einfach „Unwirksamkeit“ werden als Gründe angeführt. Jedoch 
bedeuten Truppenabzüge nicht generell, dass die Friedenseinsätze ineffizient 
oder ineffektiv waren. Vielfach handelt es sich um politische Entscheidun-
gen (z.B. der Rückzug Österreichs von der Mission UNDOF 2013 oder der 
Rückzug europäischer Truppensteller aus Afghanistan 2021). 

Erkennbar ist, dass durch Russlands Angriff auf die Ukraine eine Re-Fokus-
sierung Europas auf die Landes- bzw. Bündnisverteidigung stattfindet. Dies 
könnte im Umkehrschluss zu einem Bedeutungs- und Ressourcenverlust für 

 
13 Ein Jahr Erfolg, 19 Jahre Scheitern. Der Tagesspiegel, 8.9.2021. 

https://www.tagesspiegel.de/politik/global-challenges-ein-jahr-erfolg-19-jahre-
scheitern/27592892.html, abgerufen am 17.8.2023. 
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Friedenseinsätze führen. Krisenherde mit negativen Implikationen für Eu-
ropa (wie z.B. international orientierte Terrororganisationen in und um Af-
ghanistan) werden gemäß dem Global Peace Index 2023 jedoch nicht weni-
ger und bedürfen eines proaktiven europäischen Engagements auf vielen 
Ebenen.14 So wächst v.a. der Druck auf die EU, sich endlich umfassender 
sicherheits-, wirtschafts- und migrationspolitisch, aber auch ökologisch in 
Afrika zu engagieren. 

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine könnte damit für eine offenere poli-
tische und zivil-militärische Debatte und ein Umdenken in Europa sorgen. 
Konkret geht es darum, transparent zu diskutieren, welche politischen Ziele 
(im Sinne des Strategischen Kompass der EU) mit multilateralen Einsätzen 
im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) 
der EU sowie Beiträgen zu UN-mandatierten Missionen erreicht werden sol-
len und wie diese Einsätze durch die politisch-strategische Ebene effektiv zu 
unterstützen bzw. zu begleiten sind. 

Das war z.B. während des Afghanistan-Einsatzes kaum möglich, da der So-
lidaritätsaspekt gegenüber den USA in Verbindung mit der Beschönigung 
des Lagebildes („Schönwetterrhetorik“) für die Truppensteller mehr im Vor-
dergrund standen als die Wirksamkeit des Einsatzes im Sinne des Mandates.15 
Das Militär hat in diesem Kontext seinen Auftrag in Afghanistan bestmög-
lich erfüllt, während die politische Unterstützung für die Truppensteller oft 
gefehlt hat bzw. nicht nachhaltig war.16 

Damit stellt sich nunmehr die Frage, welche Kapazitäten und Fähigkeiten 
das ÖBH für zukünftige Auslandseinsätze auf Basis einer (politischen) Ge-
samtstrategie aufbauen bzw. vorhalten sollte, um sich bestmöglich und pro-
aktiv in Agenden der Friedenssicherung einbringen zu können.  

 
14 Vgl. Höchste Totenzahl durch Konflikte seit Ruanda-Genozid. ORF, 28.6.2023. 

https://orf.at/stories/3321950/, abgerufen am 23.8.2023. Siehe zum Global Peace 
Index auch Kapitel C.6. 

15 Vgl. die beschönigte Einschätzung des damaligen deutschen Außenministers Frank-
Walter Steinmeier zur Lage in Afghanistan Ende 2014 kurz vor der Etablierung der RSM 
Afghanistan: „Von Afghanistan geht heute keine terroristische Gefahr mehr aus“. 
Deutschlandfunk, 5.12.2014. https://www.deutschlandfunk.de/isaf-einsatz-von-
afghanistan-geht-heute-keine-100.html, abgerufen am 22.8.2023. 

16 Executive Summary, IFK Whole of Nation Research-Workshop „International Crisis 
Management after Afghanistan put to the test“. Landesverteidigungsakademie, Wien, 
19.10.2021. 
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B. Methodischer Ansatz und Forschungsinteresse 

Markus Gauster 

2006 bezeichnete der damalige Institutsleiter des IFK, Walter Feichtinger, 
Konfliktprävention und Internationales Krisenmanagement als „Sicherheits-
politisches Paradigma im 21. Jahrhundert“.1 Während Konfliktprävention 
natürlich eine mehr oder weniger immerwährende Prämisse – auch im Sinne 
des Gewaltverbots der UNO – bleibt, stellt sich in vorliegender Studie die 
Frage, wie wirksam ausgewählte Friedenseinsätze mit ÖBH-Beteiligung wa-
ren und wie es mit militärischen Friedenseinsätzen weitergehen wird. Zur 
Messung der Wirksamkeit wurde seitens IFK ein eigenes Instrumentarium 
entworfen (siehe Kapitel B.3). 

Was ist nach den folgenschweren strategischen Schocks 2021 (Rückzug von 
Truppen aus Afghanistan), 2022 (Angriff Russlands auf die Ukraine) und 
2023 (Rückzug internationaler Truppen aus Mali und Niger; Eskalation im 
Nahost-Konflikt) von diesem militärischen Interventions-Paradigma geblie-
ben und wohin geht die Reise für Auslandseinsätze? Im Folgenden soll die 
Basis für den methodischen Ansatz und das Forschungsinteresse zur Beant-
wortung dieser Fragen dargelegt werden. 

Die politische Legitimation für militärische Auslandseinsätze wird für Ent-
sendestaaten immer heikler2 und die Mandatierung von Einsätzen im UN-
Sicherheitsrat durch Dissens der fünf permanenten Mitglieder gleichzeitig 
immer schwieriger. Die negativen globalen Entwicklungen durch Covid-19 
haben Auslandsengagements zudem erschwert und substanzielle Reduzie-
rungen von Truppenteilen bewirkt, die teilweise von Dauer sein werden. Ob-
wohl der Handlungsdruck für die EU und Österreich zunimmt, Konflikt-

 
 1 Vgl. Feichtinger, Walter: Konfliktprävention und Internationales Krisenmanagement – 

ein sicherheitspolitisches Paradigma im 21. Jahrhundert. In: Feichtinger, Walter/ 
Jureković, Predrag (Hg.) Internationales Konfliktmanagement im Fokus. Kosovo, 
Moldova und Afghanistan im kritischen Vergleich. Baden-Baden 2006, S. 13-48. 

 2 Vgl. die fragwürdige Argumentation Deutschlands für die Teilnahme an RSM 
Afghanistan 2014: „Von Afghanistan geht heute keine terroristische Gefahr mehr aus“. 
Deutschlandfunk, 5.12.2014. https://www.deutschlandfunk.de/isaf-einsatz-von-
afghanistan-geht-heute-keine-100.html, abgerufen am 22.8.2023. 



 

18 

ursachen in Krisenregionen zu bekämpfen und eine aktive und engagierte 
Friedens- und Vermittlungsdiplomatie zu betreiben,3 wird spätestens seit 
dem internationalen Truppenrückzug aus Afghanistan sicherheitspolitische 
Zurückhaltung bei Auslandseinsätzen an den Tag gelegt. 

Beispielsweise gehen europäische Aktivitäten zur Stärkung der Resilienz von 
Staaten innerhalb Europas (vor allem Westbalkan) zwar weiter; Europäische 
Einsätze und Beteiligungen bei der UNO in der südlichen Peripherie (z.B. 
Subsahara-Afrika) werden wegen mangelnder politischer Akzeptanz im 
Gastland und/oder fehlender Wirksamkeit beendet (z.B. in Mali oder im Ni-
ger). Eklatante Fähigkeitslücken großer Stabilisierungsmissionen der UNO 
in Afrika (die auch ohne Österreichs militärische Beteiligung von hohem In-
teresse für die EU und Österreich sind) konnten durch europäische Initiati-
ven nicht gefüllt werden – daran wird sich kaum etwas ändern. 

  

 
 3 Vgl. Bundeskanzleramt der Republik Österreich: Aus Verantwortung für Österreich. 

Regierungsprogramm 2020-2024, S. 226-228. 
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1. IFK-Forschungsansatz: Entwicklung von 
Friedenseinsatz-Szenarios zur Messung der 
Wirksamkeit von Einsätzen 

Durch diese Entwicklungen steigt der Wissensbedarf für Streitkräfte, ge-
samtstaatliche Akteure (z.B. Inneres, Außen- und Entwicklungspolitik) und 
EU-Akteure, sich innovativ, effektiv und ressourcenschonend extern zu en-
gagieren, deutlich an. Viele Fragen in diesem Kontext sind intensiv zu disku-
tieren: 

• Wie kann die Wirksamkeit von Friedeneinsätzen bestmöglich gemes-
sen werden? 

• Wo und wie macht es für Truppensteller Sinn, sich zu engagieren? 

• Was sind die konkreten strategischen Interessen für Truppensteller 
in Bezug auf die Friedenssicherung und das Konfliktmanagement im 
Einsatzraum? 

• Was hat sich in den unterschiedlichen Szenarien bewährt und was 
sind die Herausforderungen? 

• Wie kann die Wirksamkeit von Einsätzen verbessert werden? 

Die angeführten Fragen sollen in der vorliegenden Arbeit auf Basis einer kri-
tischen Bilanz der Wirksamkeit fünf ausgewählter Friedenseinsätze (Fallstu-
dien) mit Beteiligung des ÖBH beleuchtet werden. Herangezogen werden 
dazu Einsatzräume, Szenarien und Techniken zur Messung der Wirksamkeit 
im Sinne der IFK-Studie aus dem Jahr 2019 „Erfolg oder Misserfolg von 
internationalen Interventionen“ von Predrag Jureković und Walter Feichtin-
ger (im Folgenden auch als „Impact-Studie“ bezeichnet). 
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Aus der Impact-Studie werden folgende fünf ausgearbeitete Friedenseinsatz-
Szenarios herangezogen, die in der vorliegenden Arbeit als Basis für die fünf 
Länderstudien dienen:4 

1. EUFOR Althea: Bosnien & Herzegowina. 
Predrag Jureković 
(Szenario 8 in der Impact-Studie, Postkriegssituation) 

2. EUTM Mali und MINUSMA. 
Gerald Hainzl 
(Szenario 5, Gewaltsamer Konflikt zwischen Bevölkerungsgruppen 
in einem Staat)  

3. RSM Afghanistan. 
Markus Gauster 
(Szenario 5, Gewaltsamer Konflikt zwischen Bevölkerungsgruppen 
in einem Staat)  

4. UNIFIL Libanon. 
Stephan Reiner 
(Szenario 6, Gewaltsamer Konflikt zwischen Parteien mit 
Staatszerfall) 

5. SMM Ukraine. 
Christoph Bilban 
(Szenario 1, Konflikt im Kontext einer regionalen Hegemonial-
macht) 

  

 
 4 Vgl. die angeführten Szenarien im Kapitel D in: Jureković, Predrag/Feichtinger, Walter 

(Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von internationalen Interventionen. Innovative 
Messmethoden und Fallstudien. Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie, Band 
9/2019. Wien 2019. 
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2. Friedenseinsatz-Paradigma 

Die fünf angeführten Szenarien werden in der vorliegenden Arbeit in der 
Form von entsprechenden Länderstudien in folgendes Friedenseinsatz- 
Paradigma gestellt: 

 

Grafik 1: Friedenseinsatz-Paradigma mit dem ÖBH als Truppensteller 
(Markus Gauster, IFK) 

 
Bei der Analyse der Einsatzregionen EUFOR Althea in Bosnien und Herze-
gowina (BuH) (Bilanz 1), MINUSMA/EUTM Mali (Bilanz 2), ISAF und 
RSM Afghanistan (Bilanz 3), UNIFIL Libanon (Bilanz 4) und SMM Ukraine 
(Bilanz 5), stellen sich im Sinne des Friedenseinsatz-Paradigmas (siehe Gra-
fik) bzw. des Forschungsinteresses folgende Fragen, die in den Länderstu-
dien (siehe Kapitel D) und im Analyseteil (siehe Kapitel E, F und G) be-
leuchtet werden: 
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• Wie haben sich die Stabilität vor Ort, das Konfliktbild und die Kon-
flikttransformation während des Friedenseinsatzes entwickelt? 

• Welche Lehren ergeben sich in Bezug auf die Zusammenarbeit im 
Rahmen der involvierten internationalen Organisationen? 

• Welche Lehren ergeben sich im Hinblick auf die Voraussetzungen 
im Entsendestaat? 

• Was war bzw. ist der politische Nutzen für Österreich? 

• Welche Erkenntnisse ergeben sich aus der Zusammenführung der 
zivil-militärischen Einsatzbilanzen mit österreichischer Beteiligung? 
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3. Forschungsansatz zur Messung der Wirksamkeit 
von Einsätzen 

 

Grafik 2: Forschungsansatz (Markus Gauster, IFK) 

Zur Messung des „Erfolges“ bzw. „Misserfolges“ von Friedenseinsätzen 
und der Fragestellungen in Kapitel B.1 und B.2 werden im Rahmen der fünf 
Länderstudien (siehe Kapitel D) insbesondere Indikatoren der Impact-Stu-
die5 des IFK in Bereichen Sicherheitslage, Sicherheitssektorreform (SSR),6 
Rechtsinstitutionen, Regierungsform, Gesellschaft, Wirtschaft oder Wohl-

 
 5 Jureković, Predrag/Feichtinger, Walter (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von inter-

nationalen Interventionen. Innovative Messmethoden und Fallstudien. Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie, Band 9/2019. Wien 2019. 

 6 Vgl. Lampalzer, Hans: Sicherheitssektorreform: Grundlagen, Entwicklungen und 
BMLV-Engagement. IFK Monitor Februar 2020. 
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fahrt herangezogen. Dazu kommt die Analyse des politischen bzw. militäri-
schen Nutzens des jeweiligen Friedenseinsatzes für Österreich und die kom-
parative Zusammenführung der Ergebnisse der Länderstudien mit dem Wir-
kungsgrad der Intervention (siehe Grafik). Daraus werden entsprechende 
Ableitungen und Optionen für Österreich und das ÖBH gezogen. 

Die Messkriterien für die Wirksamkeit von Einsätzen beinhalten Lücken 
und Unwägbarkeiten. So kann sich die das sichere Umfeld (Safe and Secure 
Environment/SASE) im Einsatzraum durch internationales Engagement 
verbessern (Stichwort „Erfolg“), während sich die menschliche Sicherheit 
(Human Security) verschlechtert und die Bevölkerung verhungert (Stichwort 
„Misserfolg“). Einsatzmandate decken in der Regel nur Teilaspekte einer 
möglichen positiven Gesamtentwicklung ab (z.B. SASE). Somit ist der „Er-
folg“ oder „Misserfolg“ von Friedenseinsätzen im Gesamtkontext der Lan-
desentwicklung zu sehen, die von der Bewertung des Friedenseinsatzes ab-
weichen kann.  

Zudem haben Aufgaben der militärischen und zivilen Akteure in jedem Ein-
satzraum eine unterschiedliche Relevanz im Sinne der Zielsetzungen des 
jeweiligen Mandates der Mission (z.B. die Aufgabe der Minenräumung), was 
die „Erfolgsmessung“ und den Vergleich von Friedenseinsätzen komplexer 
macht. Das internationale Engagement wird daher im Rahmen des IFK-For-
schungsansatzes in einem größeren zivil-militärischen Rahmen untersucht, 
um die Unwägbarkeiten und Lücken bei der komparativen Analyse der Frie-
denseinsätze bestmöglich berücksichtigen zu können. 

Schließlich sollen durch die Zusammenführung von Trends, Länderstudien 
und der Bewertung von Friedenseinsätzen entsprechende Ableitungen und 
Optionen für Einsätze nach der „Zeitenwende“ identifiziert werden können. 
Die Analyse beinhaltet daher auch in die Zukunft gerichtete Aussagen (For-
ward-looking Statements), um Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sich das Ös-
terreichische Bundesheer bei möglichen zukünftigen Friedenseinsätzen trotz 
– oder gerade wegen – der Re-Fokussierung auf die territoriale Landesver-
teidigung weiterhin bestmöglich international einbringen kann. 
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4. Methodische Aspekte bei der Erstellung von 
Einsatzbilanzen 

Die Grundlage für die Beurteilung der Wirksamkeit von Einsätzen bildet die 
mehr oder weniger umfassende Bilanz der Einsätze und Veränderungen 
im Land während der Einsatzzeit in Bosnien und Herzegowina, Mali, Af-
ghanistan, Libanon, und Ukraine (Länderstudien). In der Folge werden Ge-
meinsamkeiten, Unterschiede und Trends herausgearbeitet (Kapitel E und 
F). Die Frage, wie zukünftige Einsätze konzipiert werden sollten und welche 
Optionen für Österreich in Frage kommen, wird im Kapitel G behandelt 
(siehe folgende Grafik). Damit verbunden ist die Frage, welche Kapazitäten 
das ÖBH zukünftig für Auslandseinsätze aufbauen bzw. vorhalten sollte. 

 

Grafik 3: Forschungsansatz zur Identifizierung von Optionen für das ÖBH 
(Markus Gauster, IFK) 
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Die Studie erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Untersuchung 
des Phänomens „Friedenseinsätze“ im ÖBH-Kontext. Der gewählte For-
schungsansatz verfolgt jedoch das Ziel, Expertise für die militärische Fähig-
keitsentwicklung des ÖBH im Kontext des EU Capability Development 
Plan (CDP) bereitzustellen und Rückschlüsse zur Wirkung von Einsätzen 
auf die Gesamtentwicklung in aktuellen und zukünftigen Einsatzräumen be-
reitzustellen (siehe Grafik 3). Bei den Länderstudien und deren Zusammen-
führung geht es nicht nur um eine militärische Einsatzbilanz, sondern auch 
um eine umfassendere zivil-militärische bzw. politisch-strategische Beurtei-
lung, wie sich die „Host Nation“ bzw. die Konfliktregion, die UNO, NATO, 
EU bzw. die OSZE als Einsatzorganisation und der Entsendestaat während 
des bzw. durch den Friedenseinsatzes entwickelt haben und was das für 
Streitkräfte bedeutet. 

Methodisch ergibt sich die Herausforderung, dass sich die Gesamtlage in den 
untersuchten fünf Einsatzräumen (mit Ausnahme von BuH, wo eine Ver-
besserung festzustellen ist) insgesamt deutlich verschlechtert hat, obwohl die 
jeweiligen Missionen im Rahmen der Vorgaben des Mandats und ihrer Res-
sourcen vorgingen und das jeweilige ÖBH-Kontingent seine Mission auf 
operativer Ebene gut erfüllen konnte. 

Eine Problemanalyse ist in diesem Kontext unter Umständen zielführender 
als eine Stärke-/Schwächenanalyse (SWOT-Analyse). Die vorliegende Stu-
die stützt sich auf beide Formen. Dazu kommt auch die Untersuchung des 
politischen Nutzens von Einsätzen, was ein sehr sensibles Thema darstellt, 
aber eine hohe Aussagekraft für die mögliche Zukunft von Friedenseinsät-
zen beinhaltet. 

Indikatoren für die Evaluierung des Einsatzes und der Einsatzregionen um-
fassen ein breites Spektrum. Es wurde ein innovativer Ansatz auf der Basis 
der IFK „Impact-Studie“ (2019) gewählt. Ausgewählte Indikatoren auf der 
Basis internationaler Indices werden für die Beurteilung der Wirkung des 
Einsatzes im Zielgebiet vor, während und nach dem Einsatz herangezogen. 
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Dabei geht es um Indikatoren zur Beurteilung folgender Schlüsselfaktoren 
in den untersuchten Einsatzszenarien: 7 

- Entwicklung der Sicherheitslage 

- Bemühungen um die Sicherheitssektorreform (SSR) 

- Entwicklung der Rechtsinstitutionen 

- Demokratische Entwicklung 

- Gesellschaftliche Entwicklung 

- Wirtschaftliche Entwicklung  

- Wohlfahrt/Soziale Versorgung/Menschliche Sicherheit 

In diesem Kontext sollen die Rolle des Militärs im Einsatzraum, die Relevanz 
der involvierten internationalen Organisationen und die Kooperation mit an-
deren präsenten Akteuren genauso beleuchtet werden wie die Voraussetzun-
gen und Auswirkungen des Einsatzes im Entsendestaat. Als Modellbeispiel 
wird die Fallstudie Bosnien und Herzegowina von Predrag Jureković im Ka-
pitel D angeführt. 

Die einzelnen Indikatoren des jeweiligen Einsatz-Szenarios werden bearbei-
tet, soweit es für die Autoren anhand der Erfahrungs- und (teilweise einge-
schränkten) Daten- bzw. Quellenlage machbar bzw. möglich ist. Die Inten-
tion der Studie ist es, auch neue Forschungsfelder und Ideen aufzuwerfen 
sowie zu weiteren Untersuchungen und Vertiefungen im Rahmen der For-
schung zu Friedensmissionen anzuregen. 

  

 
 7 Vgl. Jureković, Predrag/Feichtinger, Walter (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von inter-

nationalen Interventionen. Innovative Messmethoden und Fallstudien. Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie, Band 9/2019, Wien 2019. 
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C. Friedenseinsätze: Einstufung, Mandate 
und Indikatoren 

Markus Gauster, Leonhard Konrad 

1. Arten von Friedenseinsätzen im Kontext 
der fünf Einsatzszenarien 

Die UNO unterscheidet zwischen „traditionellem Peacekeeping“ (Kapitel 
VI der UN-Charta) und „multidimensionalen Friedenseinsätzen“ (Stabiliza-
tion Operations), wobei letztere in der Regel über ein robustes Mandat ge-
mäß Kapitel VII der UN-Charta (Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch 
des Friedens und bei Angriffshandlungen; „Peace Enforcing“) verfügen. 
Friedenseinsätze der UN werden seit mehreren Jahren als „Peace Operati-
ons“ bezeichnet (und nicht mehr als Peacekeeping Operations). 

Traditionelle Peacekeeping-Einsätze sind z.B. UNDOF (Überwachung 
der Waffenstillstandslinie zwischen Israel und Syrien) und die United Na-
tions Truce Supervision Organisation (UNTSO; Hauptsitz in Jerusalem) mit 
dem Ziel, eine politische Einigung zu unterstützen („to create conditions for 
a negotiated political settlement“). Aufgaben solcher Missionen umfassen 
insbesondere “observation, monitoring and reporting; supervision of a 
ceasefire; support to verification mechanisms; and support for the creation 
and control of a buffer zone.” 1 

Multidimensionale Einsätze waren z.B. die Stabilisierungsoperationen 
MONUSCO und MINUSMA, die umfassendere Zielsetzungen verfolgten 
als traditionelle Peacekeeping-Einsätze, wie das UN Deployed Military Field 
Headquarters Handbook näher ausführt: 

 

 
 1 Vgl. 60 Jahre Teilnahme an internationalen Einsätzen. Amtliche Publikation der Republik 

Österreich/Bundesministerin für Landesverteidigung, Wien 2020, S. 7. 
https://www.bmlv.gv.at/ausle/pdf/60_jahre_ausle.pdf, abgerufen am 9.8.2023. 
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„The mandate in multidimensional UNPKO is broader than 
that of a traditional UNPKO and may include tasks to facilitate 
the political process; protect civilians (PoC), including by prevent-
ing conflict related sexual violence (CRSV) and protecting chil-

dren; assist in the disarmament, demobilization, and reintegration 
(DDR) of former combatants; support the organization of elec-
tions; protect and promote human rights; and assist in restoring 

the rule of law.”2 

Der Missionstyp ist jedoch nicht nur durch Kapitel VI oder VII der UN-
Charta zu bestimmen, da es seit den 1990er-Jahren keine eindeutige VI- oder 
VII-Mandatierung gibt. Vielmehr geht es um die Frage, ob ein exekutives 
Mandat für die Mission vorliegt (wie bei EUFOR Althea) oder nicht (wie bei 
der SMM Ukraine).  

Ein Problem bei den multidimensionalen Einsätzen bzw. Stabilisierungsein-
sätzen (UN Stabilization Operations) ist, dass diese Einsätze im Kontrast zu 
den traditionellen Peacekeeping-Einsätzen nicht mehr unparteilich sind und 
somit den klassischen Peacekeeping-Prinzipien (1. Zustimmung der Kon-
fliktparteien zum Friedenseinsatz, 2. Unparteilichkeit und 3. Gewaltverbot, 
außer zur Selbstverteidigung und zur Verteidigung des Mandats) widerspre-
chen.3 Die Parteilichkeit des Friedenseinsatzes im Konflikt wirkte sich z.B. 
auch für die NATO-Einsätze ISAF und RSM in Afghanistan negativ aus 
(siehe auch Kapitel D in Gauster).4 

  

 
 2 Vgl. UN Department of Peace Operations: UN Deployed Military Field Headquarters 

Handbook, First Edition 2023, S. 5. 
 3 Vgl. de Coning, Cedric: The future of UN peace operations: Principled adaptation 

through phases of contraction, moderation, and renewal. Contemporary Security Policy 
Vol. 42/2, Nr. 2, S. 217. 

 4 Vgl. Mortopoulos, Constantine D.: Note: Could ISAF be a PSO? Theoretical Extensions, 
Practical Problematic and the Notion of Neutrality. Journal of Conflict & Security Law 
(2010), Vol 15, Nr. 3, S. 573-587. 
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2. Spezielle Aktivitäten bei Friedenseinsätzen 

Aktivitäten der UNO im Rahmen von Friedenseinsätzen umfassen insbe-
sondere auch die Bereiche Conflict Prevention & Mediation, die teilweise 
auch Bestandteil von EU- und NATO-Missionen (z.B. EUFOR Althea bzw. 
KFOR) sind. Conflict Prevention & Mediation beinhalten insbesondere 
auch diplomatische und andere Maßnahmen zur Vermeidung einer Eskala-
tion.5 Dazu gehören u.a. der Bereich Early Warning (Etablierung von Früh-
warnsystemen), eine gründliche Analyse der Konfliktwurzeln und treibenden 
Faktoren für den Konflikt, aber auch die fortgesetzte militärische Präsenz 
des Friedenseinsatzes.  

Weitere Aktivitäten der UNO umfassen Peacemaking (v.a. Diplomatie 
nach Ausbruch von Konflikten), Peace Enforcement (Wiederherstellung 
des Friedens durch militärische Gewalt) und Peacebuilding (langfristiger 
Kapazitätenaufbau zur Vermeidung von Rückfällen).6 Zum Bereich Peace-
building gehören u.a. Maßnahmen im Bereich des militärischen und zivilen 
Institutionenaufbaus, Versöhnungsmaßnahmen (Reconciliation) und der Si-
cherheitssektorreform (SSR), wobei Überlappungen mit anderen Bereichen 
bzw. Aktivitäten vorhanden sind. Auch die OSZE, NATO und EU sind sub-
stanziell im Bereich SSR und damit in dem von der UNO definierten Bereich 
„Peacebuilding“ engagiert. Peacebuilding umfasst im Sinne der UN-Defini-
tion insbesondere auch die Bearbeitung der Wurzeln bewaffneter Konflikte.7 

  

 
 5 Vgl. United Nations Peacekeeping: Terminology. 

https://peacekeeping.un.org/en/terminology, abgerufen am 22.6.2023. 
 6 Vgl. United Nations Peacekeeping: Terminology. 

https://peacekeeping.un.org/en/terminology, abgerufen am 24.8.2023. 
 7 Vgl. UN Capstone Doctrine: UN Peacekeeping Operations Principles and Guidelines, 

S. 18. New York 2008. 

https://peacekeeping.un.org/en/terminology
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3. Einstufung der Missionen im Kontext des 
„Friedenseinsatz-Paradigmas“ 

 

 

Westbalkan: EUFOR Althea (seit 2004) ist eine Operation der GSVP in 
Bosnien und Herzegowina, die in den Bereichen Konfliktprävention, Peace-
building und im Eskalationsfall auch zur Wiederherstellung des Friedens 
(Krisenmanagement/Friedenssicherung/Peace Enforcement) aktiv ist. 

Afrika: MINUSMA (2013-2023) war eine Peace Enforcement-Intervention 
der UNO in Mali. EUTM Mali (2013-2024) war eine militärische Ausbil-
dungs- und Beratungsmission der GSVP, die im Bereich Peacebuilding aktiv 
war.  

Asien: RSM Afghanistan (Resolute Support Mission, 2015-2021) war eine 
Ausbildungs- und Beratungsmission der NATO in der Phase des bewaffne-
ten Konflikts. RSM war die Nachfolgemission der International Security As-
sistance Force (ISAF; 2002-2014), die im Bereich Krisenmanagement/Frie-
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denssicherung/Peace Enforcement aktiv war. Beide Missionen wurden pa-
rallel zur US-geführten Intervention Operation Enduring Freedom bzw. 
Operation Freedom‘s Sentinel geführt, die im Bereich Terrorismus- und 
Aufstandsbekämpfung (außerhalb des Spektrums von Friedenseinsätzen) ak-
tiv waren. 

Asien/Naher Osten: UNIFIL (seit 1978) ist eine Mischung aus Peacekee-
ping- und multidimensionalem Stabilisierungseinsatz der UNO mit Elemen-
ten der Friedenssicherung und Konfliktprävention zur Vermeidung einer er-
neuten Eskalation.8 

Osteuropa: SMM Ukraine (2014-2022) war eine zivile Beobachtermission 
der OSZE, die in den Bereichen Monitoring, Konfliktprävention und 
Peacebuilding in der Ukraine aktiv war. 

  

 
 8 Vgl. United Nations Peacekeeping: MINUSMA Fact Sheet. 

https://peacekeeping.un.org/en/minusma-fact-sheet, abgerufen am 15.5.2023. 



 

34 

4. Aufgabenspektrum von Friedenseinsätzen 

Die Aufgabenfelder und Personalstärken bzw. Truppendispositive im Rah-
men von Friedenseinsätzen mit Europäischer Beteiligung müssen nach den 
überdimensionierten Einsätzen der NATO in Afghanistan (ISAF, RSM) und 
dem laufenden Ukraine-Krieg, der die Grenzen von Militärhilfe europäischer 
Staaten (z.B. im Rahmen von EUMAM Ukraine; siehe auch Kapitel F.5.) und 
den Aufholbedarf für europäische Streitkräfte aufzeigt, in einem neuen Kon-
text gesehen werden. Aufgabenspezifisch bleibt die Unterstützung des ge-
samten Spektrums des Staatsaufbaus in fragilen Situationen bestehen, wenn 
ein strategisches Interesse in bestimmten Regionen gegeben ist. So geht es 
bei EUFOR Althea nach wie vor um die Stärkung der Sicherheits-, Legiti-
mations- und Wohlfahrtsfunktion9 im Sinne der Erreichung des sogenannten 
„End State“. 

  

 
 9 Vgl. Schneckener, Ulrich: Internationales Statebuilding Dilemmata, Strategien und 

Anforderungen an die deutsche Politik. SWP-Studie 2007/S10, 15.5.2007. 
https://www.swp-berlin.org/publikation/internationales-statebuilding/, abgerufen am 
23.8.2023. 
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Tabelle: Aufgabenfelder und Definitionen im Rahmen von Friedens-
einsätzen gemäß dem US Institute of Peace (USIP)10 

Aufgabenfelder „End State“ gemäß Definition USIP 

Sicheres und stabiles 
Umfeld (SASE): 

Die Fähigkeit der Menschen, ihr tägliches Leben 
ohne Angst vor systematischer oder massiver 
Gewalt zu führen. 

Rechtsstaatlichkeit: Die Fähigkeit der Menschen, gleichberechtigten 
Zugang zu gerechten Gesetzen und einem vertrau-
enswürdigen Rechtssystem zu haben, das alle Men-
schen zur Verantwortung zieht, ihre Menschen-
rechte schützt und ihre Sicherheit gewährleistet. 

Stabile Regierungsfüh-
rung: 

Fähigkeit der Menschen, die Macht durch gewalt-
freie politische Prozesse zu teilen, sich Zugang zu 
ihr zu verschaffen oder um sie zu konkurrieren und 
in den Genuss der kollektiven Vorteile und Dienst-
leistungen des Staates zu kommen. 

Nachhaltige Wirtschaft:  Die Menschen sind in der Lage, ihren Lebensunter-
halt im Rahmen einer rechtsstaatlichen Wirtschafts-
ordnung zu bestreiten. 

Soziales Wohlergehen: Fähigkeit der Menschen, frei vom Mangel an 
Grundbedürfnissen zu sein und friedlich in 
Gemeinschaften mit Aufstiegsmöglichkeiten zu-
sammenzuleben. 

Querschnittsbereiche: - Eigenverantwortung und Kapazitäten des 
Gastgeberlandes 

- Primat der Politik 

- Legitimität 

- Einheitlichkeit der Bemühungen 

- Konflikttransformation 

- Regionales Engagement 

 
10 Vgl. United States Institute of Peace (USIP): Guiding Principles for Stabilization and 

Reconstruction: Strategic Framework for Stabilization and Reconstruction, Washington, 
2009. https://www.usip.org/publications/2009/11/guiding-principles-stabilization-
and-reconstruction, abgerufen am 23.8.2023. 
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Der End State ist am Beispiel BuH bzw. EUFOR Althea dann erreicht, wenn 
ein sicheres Umfeld, Rechtsstaatlichkeit, Stabile Regierungsführung, Nach-
haltige Wirtschaft und Soziales Wohlergehen (siehe Tabelle) gegeben sind. 
EUFOR Althea ist für diese Bereiche keineswegs alleine verantwortlich, geht 
es – so wie bei vielen anderen Friedenseinsätzen auch – um die Eigenverant-
wortung und die Mobilisierung der Kapazitäten des Gastlandes (BuH) selbst 
(siehe „Querschnittsbereiche“ in der Tabelle). In Afghanistan scheiterten die 
US-geführte Koalition und die Missionen ISAF und RSM Afghanistan be-
reits bei der Etablierung eines sicheren Umfeldes (siehe auch Kapitel D in 
Gauster, „Konfliktbeschreibung“). 

Es zeigt sich, dass Friedenseinsätze vor allem seit Covid-19 mit deutlich we-
niger militärischem und zivilem Personal auskommen müssen, um ange-
führte Aufgabenfelder zu bewältigen. Mögliche Rollen des Militärs im inter-
nationalen Krisen- und Konfliktmanagement (IKKM) werden differenzier-
ter und spezialisierter. Der Schutz der Zivilbevölkerung tritt als explizites 
ziviles und militärisches Aufgabenfeld in den Vordergrund (siehe Kapitel 
C.5.2). Bisher war PoC ein Teilbereich der Gewährleistung eines sicheren 
Umfelds („Safe and Secure Environment“; SASE) und Soziales Wohlerge-
hen/Social Well-Being (siehe Tabelle). 

Minenräumung als zivile und militärische Aufgabe 
in Einsatzräumen 

Anhand der Aufgabe „militärische bzw. humanitäre Minenräumung“,11 die 
in Einsatzräumen zum Bereich sicheres Umfeld, aber auch zum sozialen 
Wohlergehen gehört, ist zu erkennen, dass sich die Rolle des Militärs und 
ziviler Akteure im Laufe des Konflikts bzw. der Intervention verändert und 
daher angepasst werden muss (siehe das Beispiel EUFOR Althea in BuH). 
Minenräumung wird in Einsatzräumen von unterschiedlichen Akteuren aus-
geführt. So ist die Minenräumung in BuH keine militärische, sondern eine 
zivile Aufgabe. Minenräumung kann auch ein Bestandteil von Entwaff-
nungsprogrammen sein, die Waffeneinsammlungen, Waffen- und Muni- 

 
11 Vgl. Mössler, Johannes: Das Geschäft mit der Minenräumung. Truppendienst, 27.9.2023. 

https://www.truppendienst.com/themen/beitraege/artikel/das-geschaeft-mit-der-
minenraeumung, abgerufen am 3.10.2023. 
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tionsvernichtung oder die Unterstützung fragiler Staaten bei der Munitions-
lagerung nach internationalen Standards umfassen.12 

Für das langfristige soziale Wohlergehen der Bevölkerung in Einsatzräumen 
ist es ebenfalls sehr wichtig, vorhandene Minen zu beseitigen. Das militäri-
sche (und zivile) Aufgabenspektrum wird dabei für jeden Teilbereich (z.B. 
Minenräumung) des Friedenseinsatzes durch das jeweilige Status of Forces 
Agreement festgelegt bzw. mit dem zivilen Akteur vereinbart. 

Für die Erfolgsmessung ist die jeweilige Konfliktphase relevant, 
in der sich der Friedenseinsatz befindet 

Im Sinne des State-Building-Paradigmas von Ulrich Schneckener (2004)13 hat 
die Host Nation im Rahmen von Friedenseinsätzen deutlich mehr Verant-
wortung zu übernehmen als bisher, um externes Engagement zu entlasten 
und Personalmängel auszugleichen (siehe die Länderstudien Mali, Afghanis-
tan, BuH und Libanon in Kapitel D). Das jeweilige Aufgabenspektrum des 
Militärs und die (mögliche) Beendigung von Friedenseinsätzen in den hier 
angeführten Fallbeispielen (siehe Kapitel D) ist daher aus Sicht der jeweiligen 
Konflikt- bzw. Einsatzphase, in der sich die Mission befindet, zu beurteilen. 

Eine Beendigung des Einsatzes ist daher nicht notwendigerweise mit einem 
„Scheitern“ gleichzusetzen. Zudem können sich Aufgaben in verschiedenen 
Einsätzen gleichen, während sich jedoch die Konfliktphasen unterscheiden 
(siehe folgende Tabelle). 

  

 
12 Siehe z.B. Aktivitäten des United Nations Mine Action Service (UNMAS) in Afghanistan 

im Rahmen der humanitären Minenräumung sowie von ISAF und RSM Afghanistan im 
Rahmen der militärischen Kampfmittelräumung. 

13 Vgl. Schneckener, Ulrich: Internationales Statebuilding Dilemmata, Strategien und 
Anforderungen an die deutsche Politik. SWP-Studie 2007/S10, 15.5.2007. 
https://www.swp-berlin.org/publikation/internationales-statebuilding/, abgerufen am 
23.8.2023. 
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Tabelle: Unterschiedliche Rahmenbedingungen zur Erfüllung der 
Aufgaben in den untersuchten Einsatzszenarien (siehe Kapitel D) 

Aufgabenfelder14 im 
Sinne des Mandats 

Konfliktphase bzw. 
Konfliktmanagement-Phase 

Mandat “Safe and Secure 
Environment” (SASE) 

RSM Afghanistan in der Phase der Intervention 

MINUSMA: Bereiche Krisenmanagement zur 
Friedenserzwingung und Training, Mentoring 
und Beratung lokaler Streitkräfte in der Phase 
eines bewaffneten Konfliktes 

UNIFIL Libanon: Bereich Friedenssicherung in 
der Post-Kriegs- bzw. Waffenstillstands-Phase; 
Aktivitäten zur Konfliktprävention bzw. zur 
Vermeidung einer Eskalation in der 
Peacebuilding-Phase 

Mandat “Protection of 
Civilians” (PoC) 

PoC ist der wesentliche Ansatz für Friedensein-
sätze, um ein sicheres Umfeld zu erreichen.15 
Diese Prämisse sollte für alle untersuchten 
und zukünftigen Friedenseinsätze gelten! 

Mandat “Rule of Law” EUTM Mali: Trainings- und Beratungsmission, 
insbesondere zum Werte-Transfer für die Mali-
schen Streitkräfte in der Phase des bewaffneten 
Konflikts 

Mandat “Stable 
Government” 

EUFOR Althea: Abschreckung durch militäri-
sche Präsenz in der Peacebuilding-Phase, um die 
etablierte Regierung zu stabilisieren bzw. zu 
festigen 

 
14 Vgl. USIP 2009. 
15 Vgl. United Nations Peacekeeping: Protection of Civilians Mandate. 

https://peacekeeping.un.org/en/protection-of-civilians-mandate, abgerufen am 
2.11.2023; sowie Sudkamp, Karen M: Learning from the war on terror. In: War on the 
rocks, 21.3.2024. https://warontherocks.com/2024/03/learning-from-the-war-on-
terror/, abgerufen am 22.3.2024. 
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RSM Afghanistan in Kooperation mit 
US-geführter Operation Freedom‘s Sentinel in 
der Phase der Intervention zur Friedenserzwin-
gung im bewaffneten Konflikt, um den Fortbe-
stand der eingesetzten Regierung im bewaffneten 
Konflikt zu sichern 

Mandat “Sustainable 
Economy” 

EUFOR Althea: Militärische Präsenz in der 
Peacebuilding- bzw. Postkriegs-Phase, damit sich 
die lokale Wirtschaft reorganisiert bzw. stabilisiert 

Mandat “Social 
Well-Being” 

EUFOR Althea: Militärische Präsenz, um ein 
friedliches Zusammenleben bzw. Koexistenz in 
der Peacebuilding-Phase zu sichern 

Zum Teil auch bei den anderen untersuchten 
Missionen enthalten 

Querschnittsmaterien Stärkung der Eigenverantwortung und Nutzung 
von Kapazitäten des Gastgeberlandes: UNIFIL, 
RSM Afghanistan (z.B. Versuch der Bekämp-
fung bzw. Entwaffnung von Milizen) 

Legitimität: EUFOR Althea, MINUSMA 

Regionales Engagement: RSM, EUFOR Althea, 
SMM Ukraine 

Mandat “Monitoring” Insbesondere SMM Ukraine und UNIFIL, aber 
auch alle anderen untersuchten Missionen. 

SMM Ukraine: Präsenz und Monitoring in der 
Eskalationsphase, um die Entwicklungen im Ein-
satzraum neutral zu dokumentieren und den Zu-
gang von humanitären NGOs zur Bevölkerung 
zu ermöglichen 

  

http://www.usip.org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/background/cross-cutting-princip#Host_Nation_Ownership_and_Capacity
http://www.usip.org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/background/cross-cutting-princip#Host_Nation_Ownership_and_Capacity
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5. Vergleich der Mandate als Basis für die 
fünf Länderstudien 

5.1 Kernziele (Key Objectives) der Mandate 

EUFOR Althea:16 

• Unterstützung der bosnisch-herzegowinischen Streitkräfte zur Errei-
chung der NATO-Standards 

• Abschreckung potenzieller Konfliktakteure durch EUFOR, damit 
die Vorgaben des Dayton Agreement (1995) für den Frieden in BuH 
eingehalten werden (siehe Kapitel VII der UN Charta)17 

• Schaffung eines sicheren Umfelds 

MINUSMA:18 

• Unterstützung der malischen Regierung (u.a. durch militärische Mit-
tel), um die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet zu erlangen 

• Schaffung eines sicheren Umfelds, insbesondere durch Entmilitari-
sierung und Reintegration bewaffneter Gruppen 

• Vermittlung zwischen verhandlungsbereiten Akteuren 

• Schutz der Zivilbevölkerung 

• Einhaltung bzw. Implementierung von Menschenrechten 

EUTM Mali:19 

• Trainings- und Beratungsmission 

• Beitragsleistung zum Aufbau der malischen Streitkräfte in Richtung 
internationaler Standards 

 
16 Vgl. European Union Force in BiH Operation ALTHEA: About EUFOR. The key 

objectives of ALTHEA (April 2023). https://www.euforbih.org/index.php/about-
eufor, abgerufen am 23.8.2023. 

17 Vgl. UNRIC – Regionales Informationszentrum der Vereinten Nationen: Die Charta der 
Vereinten Nationen (Juni 1945). https://unric.org/de/charta/#kapitel6, abgerufen am 
24.8.2023. 

18 Vgl. United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali: Mandate. 
https://minusma.unmissions.org/en/mandate-0, abgerufen am 23.8.2023. 

19 European Training Mission Mali: Factsheet EUTM Mali (Dezember 2022). 
https://eutmmali.eu/factsheet/, abgerufen am 24.8.2023. 
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RSM Afghanistan:20 

• Unterstützung der afghanischen Regierung (u.a. durch militärische 
Mittel), um die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet zu erlangen 

• Ausbildung und Unterstützung der örtlichen Streit- und Sicherheits-
kräfte 

• Beratung und Unterstützung der afghanischen Armee zur Bewälti-
gung sicherheitspolitischer Aufgaben 

UNIFIL:21 

• Beobachtung und Überwachung der Beendigung von Kampfhand-
lungen im Sinne des Abkommens von Ta’if (1989) 

• Unterstützung der libanesischen Streitkräfte im Einsatzraum (insbe-
sondere entlang der „Blue Line“) und bei der Demilitarisierung 
nichtstaatlicher Akteure 

• Vermittlung zwischen der libanesischen und israelischen Regierung 

• Unterstützung bei der Schaffung eines Zugangs zur Zivilbevölke-
rung, sodass humanitäre Hilfe gewährleistet werden kann 

SMM Ukraine:22 

• Beobachtung der Sicherheitslage in der Ukraine 

• Vermittlung zwischen allen Konfliktparteien 

• Überwachung des Waffenstillstands. 

  

 
20 Vgl. Bundesministerium für Europäische und internationale Angelegenheiten: Resolute 

Support Mission (RSM) in Afghanistan; Fortsetzung der Entsendung von bis zu 20 
Angehörigen des Bundesheeres, von bis zu 30 weiteren Angehörigen des Bundesheeres 
oder sonstigen Personen für vorbereitende bzw. unterstützende Tätigkeiten und von bis 
zu 20 weiteren Angehörigen des Bundesheeres bei Einsatz des Lufttransportsystems 
C-130 im Rahmen von Lufttransporten bzw. Aeromedevac bis 31.12.2021 (November 
2020). https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Mrp/MRP_20201111_37/006_000.pdf, 
abgerufen am 23.8.2023. 

21 United Nations Interim Force in Lebanon: UNIFIL Mandate (Dezember 2019). 
https://unifil.unmissions.org/unifil-mandate, abgerufen am 23.8.2023. 

22 Organisation for Security and Co-operation in Europe: OSCE Special Monitoring 
Mission to Ukraine (closed). https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-
ukraine-closed, abgerufen am 23.8.2023. 
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5.2 Protection of Civilians als neues/explizites Mandat 

„Der Schutz der Zivilbevölkerung in 
Krisengebieten, insbesondere von Frauen und Kindern, ist 

Österreich ein besonderes Anliegen.“23 

PoC hat sich seit 1990 zu einer Kernaufgabe von UN-Friedenseinsätzen ent-
wickelt, die Österreich in vollem Umfang mitträgt. Die UN verfolgt eine 
ganzheitliche PoC-Konzeption, in der militärische, polizeiliche und zivile 
bzw. diplomatische Komponenten zum Schutz beitragen: 

• Schutz durch Dialog (z.B. Unterstützung politischer Prozesse, 
Aufbau institutioneller Kapazitäten, Versöhnung),  

• Bereitstellung von physischem Schutz (z.B. Abschreckung durch 
Präsenz von Truppen, Crowd and Riot Control, militärisches Ein-
greifen bei akuter Gefährdung, präventive Operationen zur Ge-
fahrenabwehr)  

• Schaffung eines sicheren Umfelds (z.B. Ausbildung und Training 
von Sicherheitskräften, Mine Awareness).24 

Protection of Civilians im Vergleich: 
Eine Kernaufgabe in den fünf Einsatzräumen? 

EUFOR Althea: 

PoC ist nicht explizit im Mandat verankert. Wie bereits in den „Key Objec-
tives“ der Mission erwähnt, stellt die mandatsgemäße Schaffung eines siche-
ren Umfelds jedoch einen Kernaspekt von PoC im Sinne der UN-Konzep-
tion für den Schutz der Zivilbevölkerung dar. Dabei wird PoC beispielsweise 
in folgenden Bereichen umgesetzt: Die größte Bedrohung für Zivilisten geht 
in diesem Szenario von Antipersonen-Minen aus, die die Bewegungsfreiheit 
im Land nur eingeschränkt zulassen.25 Die bosnisch-herzegowinischen Si-
cherheitskräfte werden daher erstens von EUFOR in Mine Awareness-Trai-

 
23 Vgl. BMEIA: Friedenserhaltende Operationen. 

https://www.bmeia.gv.at/themen/friedenserhaltende-operationen/, abgerufen am 
7.8.2023. 

24 Vgl. Zentrum für Internationale Friedenseinsätze: Aufgaben Friedenseinsätze. 
https://www.zif-berlin.org/was-ist-ein-friedenseinsatz, abgerufen am 23.8.2023. 

25 Vgl. Jurekovic in Kapitel D, 2.6: Soziale Versorgung und 2.1: Sicheres Umfeld. 
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nings ausgebildet und tragen dadurch direkt und indirekt zum Schutz der 
Zivilbevölkerung bei. Dazu gehören zweitens auch Informationsoperationen 
wie Mine Risk Education durch EUFOR.26 Drittens dient das Training im 
Bereich Crowd and Riot Control ebenfalls dem Bevölkerungsschutz.27 

Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass es eine Kernaufgabe des Staates 
BuH selbst ist, seine Bevölkerung zu schützen.28 Obwohl nicht explizit im 
Mandat erwähnt, kann daher argumentiert werden, dass PoC eine zentrale 
Aufgabe von EUFOR ist, wenn man die folgenden sechs Eckpfeiler der Mis-
sion zur Erreichung eines sicheren Umfeldes in der folgenden Grafik be-
trachtet. 

 
Grafik: Grundlagen für EUFOR zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Sicherheit 
im Einsatzraum (Friedrich Schrötter, Truppendienst).29 

 
26 Vgl. Mines Information Coordination Cell (MICC). 

https://www.euforbih.org/index.php/micc, abgerufen am 10.8.2023. 
27 Vgl. Schrötter, Friedrich: EUFOR Operation Althea. Quick Response 2016. (Oktober 

2017). https://www.truppendienst.com/themen/beitraege/artikel/eufor-operation-
althea, abgerufen am 24.8.2023. 

28 Vgl. United Nations Peacekeeping: Protection of civilians mandate. 
https://peacekeeping.un.org/en/protection-of-civilians-mandate, abgerufen am 
9.8.2023. 

29 Schrötter, Friedrich: EUFOR Operation Althea. In: Truppendienst, 18.10.2017. 
https://www.truppendienst.com/themen/beitraege/artikel/eufor-operation-althea, 
abgerufen am 24.8.2023. 
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UNIFIL: 

PoC ist im Mandat explizit erwähnt und als breit gefasstes Mandat formu-
liert. Dies lässt einen Freiraum für die Art und Weise offen, welche Maßnah-
men die Mission zum Schutz der Zivilbevölkerung bei unmittelbarer Bedro-
hung ergreift.30 Im Gegensatz dazu steht ein präskriptives Mandat (Bsp. MI-
NUSMA), das die Aufgaben und den Zweck von PoC bereits im Mandat 
konkretisiert.31 

MINUSMA/EUTM Mali: 

PoC ist im MINUSMA-Mandat explizit verankert. Das MINUSMA-Mandat 
regelt die PoC im Gegensatz zu den Resolutionen der anderen Mission prä-
skriptiv (vgl. United Nations Security Council Resolution/UNSCR 2480 
(2019)). Das bedeutet erstens, dass MINUSMA Zivilisten insbesondere dort 
schützen soll, wo sie am höchsten gefährdet sind.32 Es handelt es sich zwei-
tens um ein robustes PoC-Mandat, das die Anwendung von Gewalt, vorsieht 
„[…]um das Mandat gegen Akteure zu verteidigen, deren Handlungen Zivilisten gefähr-
den oder den Friedensprozess untergraben“.33 Drittens sind Mine-Action-Aktivitä-
ten ein wesentlicher Bestandteil von PoC.34 Die PoC-Relevanz lässt sich so-
mit direkt und indirekt (im Rahmen von SASE) aus dem Mandat ableiten.  

 
30 Vgl. United Nations Interim Force in Lebanon: UNIFIL Mandate (Dezember 2019). 

https://unifil.unmissions.org/unifil-mandate, abgerufen am 23.8.2023, S. 4. 
31 Vgl. UN Department of Peace Operations: The Protection of Civilians in United Nations 

Peacekeeping Handbook (2020). 
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo_poc_handbook_final_as_printed.
pdf, abgerufen am 4.8.2023, S. 7. 

32 Vgl. United Nations Digital Library: Resolution 2480 (2019) adopted by the Security 
Council at its 8568th meeting, on 28 June 2019. 
https://digitallibrary.un.org/record/3811284, abgerufen am, 22.8.2023. 

33 Zentrum für Internationale Friedenseinsätze: Robuste Einsätze (August 2023). 
https://www.zif-berlin.org/robuste-einsaetze, abgerufen am 22.8.2023. 

34 Vgl. United Nations Peacekeeping: MINUSMA Mine Action (Juli 2023). 
https://minusma.unmissions.org/en/mine-action, abgerufen am 10.8.2023; sowie 
United Nations Peacekeeping: UN Mine Action Service (UNMAS) UNIFIL (März 2023). 
https://unifil.unmissions.org/un-mine-action-service-unmas-unifil, abgerufen am 
10.8.2023; sowie United Nation: UNMAS Afghanistan (April 2023). 
https://www.unmas.org/en/programmes/afghanistan, abgerufen am 10.8.2023. 



 

45 

Auch im Mandat von EUTM Mali ist PoC explizit verankert. Die Ausbil-
dung und das Training lokaler Streitkräfte zum Schutz der Zivilbevölkerung 
sind fixer Bestandteil des Curriculums (siehe Artikel 1 des Mandates der 
EUTM Mali; COUNCIL DECISION 2013/34/CFSP).35 

RSM Afghanistan: 

„Its purpose was to help the Afghan security forces and 
institutions develop the capacity to defend Afghanistan and 

protect its citizens in the long term.“36 

PoC ist im RSM-Mandat explizit verankert. Der Aus- und Aufbau effizienter 
militärischer Kapazitäten und Institutionen war die Zielsetzung des Mandats. 
Die afghanischen Einsatzkräfte sollten durch RSM in die Lage versetzt wer-
den, den Schutz der Zivilbevölkerung selbständig zu gewährleisten. 37 Aufga-
ben der Minenräumung wurden hauptsächlich von UN-Akteuren vorge-
nommen. EOD-Teams der RSM leisteten Entminungsdienste im kleinen 
Rahmen. 

SMM Ukraine: 

PoC ist im OSZE-Mandat nicht explizit verankert. Im Mandat findet sich 
jedoch ein impliziter Schutzauftrag, da die Achtung der Menschenrechte und 
der Grundfreiheiten, einschließlich der Rechte von Angehörigen nationaler 
Minderheiten, zu beobachten und zu unterstützen war.38 Die Bevölkerung 
wurde zweitens auch indirekt geschützt, da SMM humanitäre Korridore aus-
verhandelte und so den Zugang für Hilfsorganisationen ermöglichte (siehe 

 
35 Vgl. EUR-Lex: Council Decision 2013/34/CFSP of 17 January 2013 on a European 

Union military mission to contribute to the training of the Malian Armed Forces (EUTM 
Mali). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013D0034, 
abgerufen am 24.8.2023. 

36 Vgl. North Atlantic Treaty Organization: Resolute Support Mission in Afghanistan 
(2015-2021). https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_113694.htm, abgerufen am 
24.8.2023. 

37 United Nations Council Resolutions: S/RES/2189 (2014). 
http://unscr.com/en/resolutions/2189, abgerufen am 24.8.2023. 

38 Vgl. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE): Permanent Council 
Decision No. 1117 (März 2014). https://www.osce.org/pc/116747, abgerufen am 
24.8.2023. 
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Kapitel D in Bilban, 4). Drittens wurden Tötungen, illegale Verhaftungen 
und Folter von Zivilisten beobachtet. Die Mission konnte in diesem Kontext 
den Austausch von festgenommen Zivilisten beider Konfliktparteien zumin-
dest erleichtern.39 

Fazit 

Im Vergleich der untersuchten Missionen bestätigt sich die These, dass die 
Relevanz von PoC in der letzten Dekade stark angestiegen ist und gleichsam 
ein originäres und zum Großteil explizites Aufgabenfeld bei Friedenseinsät-
zen darstellt. In vier von sechs Mandaten ist POC explizit erwähnt, wobei 
der Entminungsdienst, der auch die Sicherung und Vernichtung von Waffen 
und Munition umfasst, eine immer wichtigere Komponente zum Schutz der 
Bevölkerung darstellt (Beispiel BuH). Die enormen zukünftigen Herausfor-
derungen bei der Minenräumung zum Schutz der Zivilbevölkerung in der 
Ukraine bestätigen den Trend, dass „Protection of Civilians“ bei internatio-
nalen Einsätzen von zunehmender Bedeutung ist – nicht zuletzt für die Ak-
zeptanz der Mission durch die betroffene Bevölkerung. Zudem standen ei-
nige Missionen wie MONUSCO in der DR Kongo unter Kritik, die Bevöl-
kerung nicht vor der „jahrzehntelangen Gewalt der Milizen“ geschützt zu 
haben. Dieses Versagen war letztendlich ein Grund für die Beendigung die-
ses Einsatzes 2024.40 

  

 
39 Vgl. Neukirch, Lia: „Eingefrorene“ Menschenrechte in Abchasien, Transnistrien und im 

Donbas: die Rolle der OSZE in einem schwachen System internationaler Mechanismen 
zum Schutz der Menschenrechte. In: Institut für Friedensforschung und 
Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (Hrsg.): OSZE-Jahrbuch 2017. Baden-
Baden 2019, S. 203-225. https://ifsh.de/file/publication/OSZE-
Jahrbuch_de/2017/Neukirch.pdf, abgerufen am 22.10.2023. 

40 Dutzende Tote im Ostkongo nach Protesten gegen UNO. ORF, 1.9.2023. 
https://orf.at/stories/3329551/, abgerufen am 4.9.2023. 
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6. Vergleich der Entwicklung in den fünf Einsatzräumen 
anhand relevanter Indizes 

Anhand von sechs internationalen Indizes, Global Peace Index (GPI), 
Corruption Perception Index (CPI), Global Hunger Index (GHI), De-
mocracy Index, Global Terrorism Index (GTI) und Human Develop-
ment Index (HDI) soll veranschaulicht werden, wie sich die Gesamtlage in 
den fünf Einsatzregionen bzw. Staaten in unterschiedlichen Bereichen in der 
letzten Dekade verändert hat. Durch die Bandbreite der hier verwendeten 
Indizes wird versucht, ein statistisches Gesamtbild der Entwicklungen dar-
zulegen. Friedensmissionen stellen in diesem Kontext nur einen von vielen 
Faktoren für (positive bzw. negative) Veränderungen im Einsatzraum dar. 
Die sechs angewendeten Indizes können die Realität vor Ort und die Wir-
kung der Friedensmissionen zumindest ansatzweise wiedergeben. Die Beur-
teilung der Entwicklungen in den Konfliktregionen anhand dieser Indizes 
soll daher eine Ergänzung und zusätzliche Messlatte für die im folgenden 
Kapitel D enthaltenen Länderstudien bilden, die sich konkret auf die Wir-
kung der Friedenseinsätze konzentrieren. 
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Index 1: Global Peace Index (GPI) – Friedens- und Konfliktlage 
in den Einsatzräumen41 

Rang Land Punkte gemäß GPI 

1 Island (dunkelgrün) 1,124 

61 Bosnien und Herzegowina (grün) 1,892 

135 Libanon (orange) 2,581 

153 Mali (rot) 2,963 

157 Ukraine (rot) 3,043 

163 (letzter Platz) Afghanistan (rot) 3,448 

 

Tabelle: Vergleich der Friedens- bzw. Konfliktlage in den Einsatzräumen 
durch den Global Peace Index. Der Status Quo reicht von der friedlichsten 
Region (im GPI dunkelgrün markiert – sehr hoch; grün – hoch; gelb – mittel; 
orange – niedrig;) bis hin zur Region mit der höchsten Gewaltstatistik (rot – 
sehr niedrig).42 

  

 
41 Vgl. Institute for Economics & Peace: Global Peace Index 2023: Measuring Peace in a 

Complex World, Sydney, Juni 2023, S. 8f. http://visionofhumanity.org/resources, 
abgerufen am 8.8.2023; sowie Jureković, Predrag/Feichtinger, Walter (Hrsg.): Erfolg 
oder Misserfolg von internationalen Interventionen. Innovative Messmethoden und 
Fallstudien. Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie, Band 9/2019, S. 501. 

42 Ebenda, S. 8f. http://visionofhumanity.org/resources, abgerufen am 8.8.2023. 
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Vergleich der Entwicklungen gemäß GPI 2012 – 202243 

Staat Wert  
(2012) 

Wert  
(2022) 

Wertentwicklung  
(2012-2022) 

BuH 1,923  
(Platz 65) 

1,892  
(Platz 61) 

+ 0,031  
(Aufstieg um 4 Plätze) 

Ukraine 1,953  
(Platz 71) 

3,034  
(Platz 157)  

- 1,081  
(Abstieg von 86 Plätzen) 

Mali 2,132  
(Platz 102) 

2,963  
(Platz 153) 

- 0,831  
(Abstieg von 51 Plätzen) 

Libanon 2,459  
(Platz 136) 

2,581  
(Platz 135) 

- 0,122  
(Aufstieg um 1 Platz) 

Afghanistan Wert  
(2012) 

Wert  
(2022) 

Wertentwicklung  
(2012-2022) 

• In Afghanistan stagniert die Entwicklung auf sehr niedrigem Niveau. 
Das Land belegt im internationalen Vergleich den letzten Platz.44 

• Auffallend ist der deutliche Abstieg Malis und der Ukraine auf das 
Niveau von Afghanistan.45 

• In Bosnien und Herzegowina ist eine stagnierende Entwicklung auf 
mittlerem Niveau ablesbar.46 

• Die Entwicklung im Libanon stagniert auf niedrigem Niveau.47 
 

  

 
43 Vgl. Jureković, Predrag/Feichtinger, Walter (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von inter-

nationalen Interventionen. Innovative Messmethoden und Fallstudien, S. 501. 
44  Vgl. Ebd., S. 19. 
45 Vgl. Ebd., S. 24 sowie S. 56-59. 
46 Vgl. Ebd., S. 8f. 
47 Vgl. Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2023: Measuring Peace in a 

Complex World, Sydney, Juni 2023. http://visionofhumanity.org/resources abgerufen 
am 8.8.2023, S. 8f. 
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Index 2: Corruption Perception Index (CPI) – Korruption 
in den Einsatzräumen48 

Vergleich der Entwicklungen gemäß CPI 2014 – 202249 

Staat Wert  
(2014) 

Wert  
(2022) 

Wertentwicklung (2014-
2022) 

BuH 39/100  
(Platz 80) 

34/100  
(Platz 110) 

-5  
(Abstieg von 30 Plätzen) 

Ukraine 32/100  
(Platz 115) 

28/100  
(Platz 137) 

-4  
(Abstieg von 22 Plätzen) 

Mali 27/100  
(Platz 136) 

24/100  
(Platz 150) 

-3  
(Abstieg von 14 Plätzen) 

Libanon 26/100  
(Platz 142) 

33/100  
(Platz 116) 

+7  
(Aufstieg um 26 Plätze) 

Afghanistan 12/100  
(Platz 172) 

24/100  
(Platz 150) 

+12  
(Aufstieg um 22 Plätze) 

• Auffallend ist, dass die Korruption in Afghanistan deutlich zurück-
gegangen ist. Das Land bleibt gemäß CPI jedoch weiterhin hoch kor-
rupt.50 

• Die Lage in Bosnien und Herzegowina verschlechterte sich leicht. 
Im europäischen Kontext ist Bosnien und Herzegowina weiterhin 
einer der korruptesten Staaten. Besonders staatliche Funktionäre und 
Behörden werden von der Bevölkerung als strukturell korrupt wahr-
genommen. (Kapitel D in Jureković, 2.4). 

• Libanon verzeichnete einen leichten Abstieg auf das Niveau von Af-
ghanistan. 

 
48 Vgl. Jureković, Predrag/Feichtinger, Walter (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von inter-

nationalen Interventionen. Innovative Messmethoden und Fallstudien. Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie, Band 9/2019, S. 500. 

49 Vgl. Tranparency International: Corruption Perception Index 2022. Jänner 2023. 
https://www.transparency.org/en/cpi/2022, abgerufen am 8.8.2023, S. 2f. 

50 Vgl. Hasrat: Afghanistan makes progress on TI index 2022. Pajhwok, 2.2.2023. 
https://pajhwok.com/2023/02/02/afghanistan-makes-progress-on-ti-index-
2022/?mc_cid=072dd4d39b&mc_eid=f83d365e54, abgerufen am 10.8.2023. 
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• Mali verzeichnete eine leicht negative Entwicklung und liegt nun im 
Umfeld Afghanistans und des Libanons. 

• Die Ukraine verzeichnete eine positive Tendenz und liegt etwa auf 
dem Niveau Bosnien und Herzegowinas. Eine von Präsident Se-
lenskyj versprochene, ernsthafte Bekämpfung der Korruption 
konnte durch die Eskalation im Ukraine-Krieg nicht umgesetzt wer-
den (Kapitel D in Bilban, Bilaterale und nationale Ebene). 

• Afghanistan, Libanon und Mali befinden sich im untersten Viertel 
des Korruptionsindex. 
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Index 3: Global Hunger Index (GHI) – Lebensmittelversorgung 
und Ernährung in den Einsatzräumen51 

Vergleich der Entwicklungen gemäß GHI 2014 – 202252 

Staat Wert  
(2014) 

Wert  
(2022) 

Wertentwicklung  
(2014-2022) 

BuH <5,0  
(Platz 1) 

<5,0  
(Platz 1) 

= (Platzierung gleichblei-
bend unter dem 
Schwellenwert 5,0) 

Ukraine 7,2  
(Platz 36) 

7,5  
(Platz 36) 

+0,3 (Platzierung 
gleichbleibend) 

Mali 8,7  
(Platz 52) 

10,5  
(Platz 52) 

+1,8 (Platzierung 
gleichbleibend) 

Libanon 26,1  
(Platz 93) 

23,2  
(Platz 93) 

-2,9 (Platzierung 
gleichbleibend) 

Afghanistan 30,6  
(Platz 109) 

29,9  
(Platz 109) 

-0,7 (Platzierung 
gleichbleibend) 

 

  

 
51 Vgl. Jureković, Predrag/Feichtinger, Walter (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von inter-

nationalen Interventionen. Innovative Messmethoden und Fallstudien. Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie, Band 9/2019, S. 500. 

52 Vgl. von Grebmer, Klaus/Bernstein, Jill/Resnick, Danielle et al.: Welthunger-Index 
2022: Transformation der Ernährungssysteme und Lokale Governance. Bonn: 
Welthungerhilfe und Dublin: Concern Worldwide. Oktober 2022. 

 https://www.globalhungerindex.org/pdf/de/2022.pdf, abgerufen am 8.8.2023, S. 13. 
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• In Afghanistan war keine markante Änderung zu verzeichnen. Die 
Lage blieb gleichbleibend prekär. 

• Die Versorgungslage in Bosnien und Herzegowina ist sehr gut. 

• Im Kontext von EUFOR spielte dies keine Rolle. 

• Der Libanon konnte trotz Anstieg der Unterernährungsrate (einer 
von vier Teilindikatoren des GHI) seine Platzierung halten.53 

• Auffallend ist in Mali, dass sich die Unterernährung, gemäß GHI, in 
den letzten 10 Jahren massiv verstärkt hat.54 

• In der Ukraine stagnieren die Werte und somit auch die Platzierung. 

  

 
53 von Grebmer, Klaus/Bernstein, Jill/Resnick, Danielle et al.: Welthunger-Index 2022: 

Transformation der Ernährungssysteme und Lokale Governance. Bonn: Welthungerhilfe 
und Dublin: Concern Worldwide, Oktober 2022. 

 https://www.globalhungerindex.org/pdf/de/2022.pdf, abgerufen am 8.8.2023, S. 12; 
sowie https://www.globalhungerindex.org/de/methodology.html. 

54 Vgl. Welthunger-Index Mali (2022). https://www.globalhungerindex.org/de/mali.html, 
abgerufen am 9.8.2023. 
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Index 4: Democracy Index – Demokratisierung 
in den Einsatzräumen55 

Vergleich der Entwicklungen gemäß Democracy Index 2018 – 202256 

Staat Wert  
(2018) 

Wert  
(2022) 

Wertentwicklung  
(2014-2022) 

BuH 5,69  
(Platz 84) 
hybrides Regime 

5,42  
(Platz 87) 
hybrides 
Regime 

-0,27  
(Abstieg um 3 Plätze) 

Ukraine 5,41  
(Platz 91) 
hybrides Regime 

3,23  
(Platz 119) 
autoritär 

-2,18  
(Abstieg um 28 Plätze) 

Mali 4,98  
(Platz 101) 
hybrides Regime 

5,00  
(Platz 97) 
hybrides 
Regime 

+0,02  
(Aufstieg um 4 Plätze) 

Libanon 4,63  
(Platz 106) 
hybrides Regime 

3,64  
(Platz 115) 
autoritär 

-0,99  
(Abstieg um 9 Plätze) 

Afghanistan 2,97  
(Platz 143) 
autoritär 

0,32  
(Platz 167) 
autoritär 

-2,65  
(Abstieg von 24 Plätzen) 

 

  

 
55 Vgl. Jureković, Predrag/Feichtinger, Walter (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von inter-

nationalen Interventionen. Innovative Messmethoden und Fallstudien. Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie, Band 9/2019, S. 500. 

56 Economist Intelligence Unit: Democracy Index 2022. Frontline democracy and the battle 
for Ukraine (2023). https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/, 
abgerufen am 9.8.2023, S. 7ff. 
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• Afghanistan verzeichnete einen markanten Abstieg und liegt im in-
ternationalen Vergleich auf dem letzten Platz. 

• Die Demokratisierung in Bosnien und Herzegowina weist im Staats-
teil Föderation BuH eine leicht steigende Tendenz auf und hat sich 
im beobachteten Zeitraum stabilisiert. Das größte Hindernis stellt 
das fehlende Bekenntnis der Entität Republika Srpska zum Gesamt-
staat Bosnien und Herzegowina dar (Kapitel D in Jureković, 2.8). 

• Der libanesische Staat transformierte zu einem autoritären Regime. 
Viele maßgebliche Akteure der heterogen zusammengesetzten Be-
völkerung versuchen, ihre Machtposition im Land zu festigen (Ka-
pitel D in Reiner, Konfliktbeschreibung/Fazit) 

• Mali steht an der Grenze zum autoritären (Militär)-Regime. Die He-
terogenität der verschiedenen Konfliktakteure und die unterschiedli-
chen Konfliktursachen erschweren es zudem, Interessen zu bündeln 
(Kapitel D in Hainzl, Orientierung der Friedensverhandlungen an 
den Konfliktursachen). 

• Die Ukraine konnte die Position annähernd halten. Das Land wird 
seit 2011 als hybrides Regime geführt.57 

  

 
57 Vgl. Economist Intelligence Unit: Democracy Index 2022. Frontline democracy and the 

battle for Ukraine (2023). https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/, 
abgerufen am 9.8.2023, S. 19f. 
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Index 5: Global Terrorism Index (GTI) – Der Einfluss des 
Terrorismus in den Einsatzräumen (GTI)58 

Vergleich der Entwicklungen 2014 – 202259 

Staat Wert  
(2014) 

Wert  
(2023) 

Wertentwicklung  
(2014-2023) 

BuH 0,76  
(Platz 86) 

0,00  
(Platz 93) 

-0,76  
(Aufstieg um 7 Plätze) 

Ukraine 2,95  
(Platz 51) 

1,54  
(Platz 73) 

-1,41  
(Aufstieg um 22 Plätze) 

Mali 5,29  
(Platz 22) 

8,41  
(Platz 4) 

+3,12  
(Abstieg um 18 Plätze) 

Libanon 6,40  
(Platz 14) 

3,40  
(Platz 52) 

-3,00  
(Aufstieg um 38 Plätze) 

Afghanistan 9,39  
(Platz 2) 

8,82  
(Platz 1) 

-0,57  
(Abstieg um 1 Platz) 

 

  

 
58 Vgl. Jureković, Predrag/Feichtinger, Walter (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von 

internationalen Interventionen. Innovative Messmethoden und Fallstudien. 
Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie, Band 9/2019, S. 502. 

59 Vgl. Institute for Economics & Peace: Global Terrorism Index 2023: Measuring the 
Impact of Terrorism. Sydney, März 2023, S. 8f. http://visionofhumanity.org/resources, 
abgerufen am 9.8.2023. 
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• In Afghanistan wurde ein deutlicher Rückgang an terroristischen Ak-
tivitäten verzeichnet. Im internationalen Vergleich belegt das Land 
den letzten Rang.  

• In Bosnien und Herzegowina gingen terroristische Aktivitäten stark 
zurück, womit das Land zu den am wenigsten durch Terrorismus be-
drohten Ländern zählt. 

• Im Libanon zeichnete sich gemäß GTI eine auffallend positive Ent-
wicklung ab. Der Einfluss von Terrorismus kann (zumindest bis 
2022) als niedrig bezeichnet werden. 

• Im Mali hat sich die Lage drastisch verschärft. Anzahl und Intensität 
terroristischer Aktivitäten haben sich deutlich erhöht. Fünf der 20 
opferreichsten Anschläge fanden in Mali statt.60 

• Die 10 erstgereihten Länder im GTI-Index waren für 85% aller To-
desopfer durch Terrorismus verantwortlich. Darunter befinden sich 
Mali (14% aller Todesopfer) und Afghanistan (9% aller Todesopfer). 

 

  

 
60 Ebd., S. 24. 
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Index 6: Entwicklungsstand in den Einsatzräumen – 
Human Development Index (HDI)61 

Vergleich der Entwicklungen 2014 – 202262 

Staat Wert  
(2014) 

Wert  
(2022) 

Wertentwicklung  
(2014-2022) 

BuH 0,756  
(Platz 86) 

0,780  
(Platz 74) 

+0,024  
(Aufstieg um 12 Plätze) 

Ukraine 0,773  
(Platz 83) 

0,773  
(Platz 77) 

=  
(Aufstieg um 6 Plätze) 

Libanon 0,750  
(Platz 65) 

0,706  
(Platz 112) 

-1,8  
(Abstieg um 47 Plätze) 

Mali 0,479  
(Platz 169) 

0,478  
(Platz 180) 

-0,001  
(Abstieg um 11 Plätze) 

Afghanistan 0,415  
(Platz 176) 

0,428  
(Platz 186) 

+0,013  
(Abstieg um 10 Plätze) 

 

  

 
61 Vgl. Jureković, Predrag/Feichtinger, Walter (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von inter-

nationalen Interventionen. Innovative Messmethoden und Fallstudien. Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie, Band 9/2019, S. 502. 

62 Vgl. United Nations Development Programme: Human Development Reports. Human 
Development Index (2023), https://hdr.undp.org/data-center/human-development-
index#/indicies/HDI, abgerufen am 9.8.2023. 
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• Bosnien und Herzegowina weist gemäß HDI eine positive Entwick-
lung auf und verfügt über den höchsten Entwicklungsstand im Ver-
gleich der untersuchten Einsatzräume. 

• Im Libanon lässt sich ein markanter Abstieg feststellen. Die Lage 
nahm ins besonders ab 2019 einen negativen Lauf. 

• Die Entwicklungslage in Mali stagniert auf einem sehr niedrigen Ni-
veau (sechstletzter Platz im HDI). 

• Die Ukraine hielt ihren Entwicklungsstand und befindet sich auf 
dem Niveau von BuH. 

• Afghanistan und Mali bleiben im untersten Viertel des HDI. 
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Friedensunterstützung in Bosnien und Herzegowina: 
Internationale und österreichische Beiträge (1996-2023)1 

Predrag Jureković 

 

1. Konfliktbeschreibung 

Der Krieg in Bosnien und Herzegowina/BuH (Frühjahr 1992 – Herbst 
1995) war die Konsequenz der Unfähigkeit der ex-jugoslawischen Akteure, 
einen politischen Kompromiss für eine geordnete und friedliche Auflösung 

 
 1 Diese Fallstudie ist eine ergänzte und aktualisierte Fassung des Beitrages „Fallstudie zum 

Basis-Szenario 8: Friedensunterstützung in Bosnien und Herzegowina: Internationale 
und österreichische Beiträge (1996-2018)“, der in der nachfolgenden Schriftenreihe der 
österreichischen Landesverteidigungsakademie erschienen ist: Jureković, 
Predrag/Feichtinger, Walter (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von internationalen 
Interventionen. Innovative Messmethoden und Fallstudien. Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie, Band 9/2019, S. 347-379. 
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des sozialistischen jugoslawischen Staates zu finden. Von zentraler Bedeu-
tung für die Eskalation des Konfliktes war die Entscheidung der damaligen 
Führung Serbiens, mit kriegerischen Mitteln die Separationsbestrebungen 
nationalistischer Serben in Kroatien und BuH zu unterstützen, die die Ei-
genstaatlichkeit dieser Republiken ablehnten. Nach Slowenien und Kroatien 
war BuH als multiethnische Republik in besonderem Maße von der Ausbrei-
tung des Krieges betroffen. In phasenweise unterschiedlichen Konstellatio-
nen standen sich die Armeen der Serben, Kroaten und Bosnjaken in BuH als 
Kriegsgegner gegenüber, wobei die serbische bzw. kroatische Konfliktpartei 
von den Armeen ihrer Mutterländer unterstützt wurden und auf der Seite 
der muslimischen Bosnjaken auch zahlreiche Freiwillige aus arabischen Län-
dern kämpften. 

Zahlreiche Kriegsverbrechen und ethnische Vertreibungen charakterisierten 
diesen brutalen innerstaatlichen Krieg, der nach Schätzungen des Inter- 
national Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) zu ca. 100.000 
Todesopfern geführt hat.2 Die Präsenz der UN-Friedenstruppe 
UNPROFOR konnte weder die militärische Eskalation des Konfliktes noch 
den Genozid serbischer Truppen an Bosnjaken im ostbosnischen Srebrenica 
(Juli 1995) verhindern. Erst durch NATO-Luftangriffe gegen serbische Po-
sitionen und ein kroatisch-bosnjakisches Waffenbündnis wurden Vorausset-
zungen für einen dauerhaften Waffenstillstand und substanziellere Friedens-
verhandlungen geschaffen, die im November 1995 zur Unterzeichnung des 
Rahmenabkommens von Dayton und im Dezember 1995 des Friedensver-
trages von Paris führten. 

Durch den Friedensvertrag erhielt BuH eine komplizierte föderative Struktur 
und ein ethnisches Proporzsystem. Ungeachtet dieser schwierigen Rahmen-
bedingungen sollten durch eine umfassende internationale Zivil- und Mili-
tärpräsenz die multiethnische Gesellschaft und funktionsfähige staatliche 
Strukturen in BuH unterstützt werden. 

 
 2 ICTY: New War Demographics Feature on the ICTY website. 

http://www.icty.org/en/press/new-war-demographics-feature-icty-website, abgerufen 
am 28.11.2018. 
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2. Der Einfluss der internationalen Intervention auf das Zielgebiet 

2.1 Sicheres Umfeld 

Unmittelbar nach dem Ende des Krieges in BuH zeichnete die unter NATO-
Kommando gestandene internationale Friedenstuppe Implementation Force 
(IFOR) für die Implementierung des militärischen Teils des Dayton-Abkom-
mens verantwortlich. Sie wurde 1997 von der NATO-Friedenstruppe Stabi-
lisation Force (SFOR) und diese wiederum 2004 von der EU-Friedenstruppe 
EUFOR ALTHEA abgelöst. Stärker als die IFOR verknüpften die SFOR 
und die EUFOR militärische mit politischen Stabilisierungszielen. 

Durch die Präsenz der bis zu 60.000 Militärpersonen der IFOR konnte die 
Truppenentflechtung und Demobilisierung der Soldaten der drei ehema-
ligen Konfliktparteien in BuH rasch nach Kriegsende durchgeführt wer-
den. Die Entwaffnung – in den militärisch relevanten Waffenkatego-
rien – fand planmäßig und ohne größere Probleme statt.3 Sehr hilfreich war 
in diesem Zusammenhang ein Rüstungskontrollprozess, der von der Orga-
nisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) durch ver-
trauensbildende Maßnahmen zwischen den Konfliktparteien eingeleitet 
wurde. An diesem Rüstungskontrollprozess beteiligten sich auch die Nach-
barländer Kroatien und die damalige Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro).4 Allerdings belastet das Problem von hunderttausen-
den Kleinwaffen, die sich teilweise legal und teilweise illegal im privaten 
Besitz befinden, die Sicherheit der Bürger von BuH.5 Ähnlich verhält es sich 
mit den Antipersonen-Minen aus dem Krieg. Nach Schätzungen aus 2022 
galten noch immer ca. 2% des Territoriums von BuH als minenverseucht. 

 
 3 Vgl. Džihić, Vedran: Ethnopolitik in Bosnien und Herzegowina. Staat und Gesellschaft 

in der Krise. Baden-Baden 2009, S. 205f. 
 4 Vgl. Vetschera, Heinz: Military Stabilization and Arms Control in Bosnia and 

Herzegovina Five Years after the Dayton Agreement (Part I). The Agreement on 
Confidence and Security-Building Measures in Bosnia and Herzegovina. In: 
Österreichische Militärische Zeitschrift, 3/2001, S. 311-318; ders.: Military Stabilization 
and Arms Control in Bosnia and Herzegovina Five Years after the Dayton Agreement 
(Part II). The Agreement on Sub-Regional Arms Control („Art. IV/Florence 
Agreement”) and Implementation and Verification, 4/2001, S. 465-472. 

 5 Vgl. Rose, Eleanor: Bosnian Arms Still Worryingly Available, Experts Say (7.11.2016). 
http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-arms-still-easy-to-obtain--11-04-
2016, abgerufen am 19.7.2018. 
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Die gefahrlose Bewegungsfreiheit ist wegen der Minenproblematik nur 
eingeschränkt gegeben.6 Unmittelbar nach Kriegsende war die interne, ad-
ministrative Grenzziehung zwischen den beiden Staatsteilen rigider als die 
Grenze zu den Nachbarländern. Ausschlaggebend dafür war der politische 
Widerstand nationalistischer Akteure gegen die Idee der Wiedererrichtung 
eines multiethnischen Staates BuH. Mit der Einführung „ethnisch neutra-
ler“ Autokennzeichen durch eine Entscheidung des High Representa-
tive Carlos Westendorp (1998) verbesserte sich die Bewegungsfreiheit 
innerhalb von BuH substanziell.7 

Die Rückkehr von Internally Displaced Persons und international 
Schutzsuchenden des Krieges ist teilweise erfolgt. Von den ca. 4,4 Mio. 
Einwohnern, die BuH vor dem Krieg hatte, waren 1992-95 2,2 Mio. Kriegs-
vertriebene oder Flüchtlinge. Davon flüchteten 1,2 Mio. ins westliche Aus-
land sowie in die Nachbarländer Kroatien, Montenegro und Serbien. Etwa 
1 Mio. Bosnier und Herzegowiner waren Internally Displaced Persons.8 Die 
meisten Rückkehrbewegungen fanden in der Phase 1996-2004 statt. Danach 
kehrten Kriegsflüchtlinge nur noch in kleinerer Zahl zurück. Bis 2005 kehr-
ten ca. 1 Mio. Kriegsflüchtlinge in ihre Heimatgebiete zurück, davon waren 
ca. 454.000 sogenannte „Minority Returns“.9 Damit sind ehemalige Kriegs-
flüchtlinge gemeint, die in ihren Heimatgebieten nach dem Krieg eine ethni-
sche Minderheit bilden. 

Einen entscheidenden Einfluss auf die zumindest teilweise gelungene Rück-
kehr der Flüchtlinge und Vertriebenen hatten vor allem folgende Maßnah-
men: Die mit Hilfe der „Bonn Powers“10 des High Representative durchge-
setzte Rücknahme der im Kriege in großer Zahl vollzogenen Enteignungen 
und die im Auftrag des International Criminal Tribunal for the former Yu-

 
 6 Vgl. Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre: Current Mine Situation. http://www. 

http://www.bhmac.org/, abgerufen am 5.4.2022. 
 7 Vgl. Ebner, Christian J.: The Bonn Powers Powers – Still Necessary? In: Jureković, 

Predrag/Labarre, Frederic: From Peace Making to Self Sustaining Peace. International 
Presence in South East Europe at a Crossroads? Wien 2004, S. 119-151, hier S. 125f. 

 8 Vgl. Ministry for Human Rights and Refugees: Comparative Analysis on Access to Rights 
of Refugees and Displaced Persons. Sarajevo 2005, S. 47. 

 9 Ebd., S. 211 u. 225. 
10 Politische und legislative Vollmachten des High Representative im Sinne seiner 

Kontrollfunktion bei der Umsetzung der zivilen Teile des Dayton-Abkommens. 
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goslavia (ICTY) durchgeführten Festnahmen von lokalen Kriegsverbrechern 
durch die NATO-Friedenstruppe SFOR.11 

Von internationaler Seite und den politischen Akteuren aus BuH gab es zahl-
reiche Maßnahmen der Rückführung ehemaliger Kombattanten in die 
Zivilgesellschaft. Die nur langsame Verbesserung der ökonomischen 
und sozialen Situation in BuH erschwert aber auch fast drei Jahrzehnte 
nach Kriegsende die Integration ehemaliger Soldaten in das Zivilleben. 
Proteste von Veteranen kommen deshalb in beiden Entitäten häufig vor.12 
Seit Kriegsende (Herbst 1995) bis Juni 2023 hat es in BuH zumindest fünf 
Anschläge mit Verletzten und/oder Todesopfern gegeben, die von den Be-
hörden dieses Landes als „terroristisch“ klassifiziert werden. Eine auffällige 
Häufung von Anschlägen fand im Zeitraum 2010-15 statt. Die Ermittlungs-
behörden gingen in den meisten Fällen von einem islamistischen Hinter-
grund der Täter aus. Opfer und Täter waren – mit Ausnahme eines An-
schlags – Bürger von BuH. Internationale Akteure waren im Analysezeit-
raum nicht das vorrangige Ziel von terroristischen Anschlägen gewesen.13 Im 
Kontext der globalen Stärkung islamistischer Bewegungen hat seit Kriegs-
ende das Risiko terroristischer Anschläge in BuH wie auch in vielen anderen 
Staaten der Erde zugenommen. Dieses Risiko wird durch die nicht vollstän-
dige Konsolidierung dieses Staates erhöht. Andererseits befindet sich BuH 
in den Rankings des seit 2012 vom Institute for Economics & Peace her-

 
11 Vgl. Mikami, Satoru/Katayanagi, Mari: Property Restitution and Return: Revisting the 

Case of Bosnia and Herzegovina. JICA-RI Working Paper (März 2014). 
https://www.jica.go.jp/jica-
ri/publication/workingpaper/property_restitution_and_return_revisiting_the_case_of_
bosnia_and_herzegovina.html, abgerufen am 28.11.2018, S. 7f. 

12 Vgl. Redaktion Oslobodjenje: Nastavljeni protesti veterana u Doboj Jugu, promijenjena 
lokacija (Fortsetzung der Veteranen-Proteste in Doboj-Süd, Veränderung der Lokation). 
In: Oslobodjenje, 3.3.2018. https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/foto-nastavljeni-
protesti-veterana-u-doboj-jugu-promijenjena-lokacija, abgerufen am 19.7.2018. 
Redaktion ba.n1info.com: Veterans protest in front of BiH's RS entity parliament ahead 
of special session. In: ba.n1info.com, 1.2.2022. 
https://ba.n1info.com/english/news/veterans-protest-in-front-of-bihs-rs-entity-
parliament-ahead-of-special-session/, abgerufen am 5.4.2022. 

13 Siehe dazu detaillierter Jureković, Predrag: Politischer Islam und gewaltsamer 
Extremismus im Kontext der Friedenskonsolidierung am Westbalkan. In: Rupp, Jasmina 
(Hrsg.): Der (Alb)traum vom Kalifat. Ursachen und Wirkung von Radikalisierung im 
politischen Islam. Wien, Köln und Weimar 2016, S. 267-284, hier S. 278f. 
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ausgegebenen „Global Terrorism Index“ (GTI) unter den Staaten mit eher 
schwachem Einfluss des Terrorismus. Die Ranking-Positionierung 
von BuH im Mittelfeld der bis zu 163 analysierten Staaten ist im Zeitraum 
2012-19 ungefähr gleichgeblieben.14 Im GTI-Report für 2022, der die 
weltweiten Terror-Attacken von 2021 erfasst, wird BuH als nicht vom Ter-
rorismus betroffen qualifiziert.15Als Folge der militärischen Niederlagen des 
„Islamischen Staates“ in den Nahost-Kriegen hat sich die Mobilisierungs-
kraft islamistischer Gruppen am Westbalkan deutlich verringert. Das 
Problem der teilweisen Dysfunktionalität der staatlichen Institutionen 
könnte aber zu einem Beförderer von terroristischen Aktivitäten werden. 
Einen potentiell radikalisierenden Einfluss darauf haben die in beiden 
Entitäten vorhandenen kleptokratisch-klientelistischen Strukturen so-
wie vor allem die separatistischen Bestrebungen der Entität Republika 
Srpska. 

In den ersten Nachkriegsjahren waren kriminelle Einzelpersonen und Grup-
pen noch ohne größere Einschränkungen seitens der staatlichen Strukturen 
aktiv. Im Vergleich dazu hat sich in den mehr als zwei Jahrzehnten der bos-
nisch-herzegowinischen Entwicklung nach dem Krieg die Situation in die-
sem Bereich verbessert. Die Kriminalitätsrate ist gesunken. Im Jahr 2014 
gaben im Rahmen einer repräsentativen Umfrage 42,9% der befragten bos-
nisch-herzegowinischen Bürgerinnen und Bürger an, sich in ihrem Heima-

 
14 Vgl. Institute for Economics and Peace: Global Terrorism Index 2012. Measuring and 

Understanding the Impact of Terrorism (2012). https://reliefweb.int/.../2012-Global-
Terrorism-Index-Report.pdf, abgerufen am 18.7.2018; Institute for Economics and 
Peace: Global Terrorism Index 2014. Measuring and Understanding the Impact of 
Terrorism (2014). https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-report-
2014, abgerufen am 18.7.2018; Institute for Economics and Peace: Global Terrorism 
Index 2017. Measuring and Understanding the Impact of Terrorism (2017). 
https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2017, abgerufen am 
18.7.2018. Institute for Economics and Peace: Global Terrorism Index 2020. Measuring 
and Understanding the Impact of Terrorism. https://visionofhumanity.org/wp-
content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf, abgerufen am 5.4.2022. 

15 Vgl. Institute for Economics and Peace: Global Terrorism Index 2022. Measuring and 
Understanding the Impact of Terrorism. 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GTI-2022-web.pdf, abgerufen 
am 5.4.2022. 
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tort sicher und 19,9% sehr sicher zu fühlen.16 Einen positiven Einfluss auf 
diese Perzeption haben sicherlich die Unterstützung der Reform des Sicher-
heitssektors durch die in BuH präsenten internationalen Organisationen, die 
sukzessiv verbesserte Zusammenarbeit zw. BuH und den Nachbarländern 
bei der Verbrechensbekämpfung und zuletzt auch die diesbezügliche EU-
Reformagenda für BuH gehabt. Internationale Krisen, aber vor allem die 
seit 2006 permanent vorhandenen nationalistischen Spannungen sowie 
separatistischen Drohungen der Entität Republika Srpska beeinflussen 
die Sicherheitsperzeption der Bevölkerung in BuH negativ. Einer reprä-
sentativen Umfrage aus 2020 zufolge, die 2021 in einem Bericht von USAID 
publiziert wurde, gab eine Mehrheit der BuH-Bevölkerung an, besorgt wegen 
des ansteigenden religiösen und vor allem nationalistischen Extremismus in 
BuH zu sein.17 Einige Jahre zuvor vertraten bei der bereits angeführten Um-
frage aus 2014 ca. 60% der befragten Bürgerinnen und Bürger der Ansicht, 
dass von den staatlichen Strukturen in BuH zu wenig gegen die Orga-
nisierte Kriminalität unternommen wird.18 Sie umfasst in BuH wie auch 
in anderen Ländern verschiedene Kriminalitätsformen wie den organisierten 
Drogenhandel, den illegalen Handel mit Waffen, Geldfälschung, die Einrich-
tung von Schleppernetzwerken für illegale Migration, die Entführung von 
Menschen etc. Als größtes Kriminalitätsproblem gelten für viele Bürger in 
BuH die weitläufige Korruption sowie die Wirtschafts- und Finanzkri-
minalität.19 

Repräsentativen Meinungsumfragen zufolge werden Politiker in BuH von 
der Bevölkerung als sehr korruptionsanfällig wahrgenommen. Der Polizei 
wird eher als Richtern und Staatsanwälten zugetraut, gegen kriminelle Grup-
pen vorzugehen. Richter und Staatsanwälte werden als korrupt und politisch 
beeinflussbar wahrgenommen.20 Im Rahmen internationaler Rankings wird 

 
16 Vgl. Center for Security Studies – BH: Studija o organizovanom kriminalu u Bosni i 

Hercegovini [Studie über die Organisierte Kriminalität in Bosnien und Herzegowina] 
(2014). css.ba/wp-content/uploads/2011/06/OrganizKrim_BHS.pdf, abgerufen am 
18.7.2018, S. 7. 

17 Vgl. USAID: National Survey of Citizens‘ Perceptions in Bosnia and Herzegovina 2020, 
Final Report (August 2021). https://measurebih.com/uimages/NSCP-
BiH20202020Report.pdf, abgerufen am 28.4.2022, S. 50. 

18 Vgl. Center for Security Studies – BH: Studija o organizovanom kriminalu, S. 7. 
19 Ebd., S. 10. 
20 Ebd., S. 8. 
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die Resilienz der Behörden von BuH bei der Bekämpfung der Organi-
sierten Kriminalität als gering eingestuft. So belegte BuH im Global Or-
ganized Crime Index 2021 unter 44 europäischen Staaten den fünften Platz 
in Bezug auf die Betroffenheit von Organisierter Kriminalität.21 

2.2 Sicherheitssektorreform 

Angesichts der unvorstellbaren Brutalität im letzten Krieg, in dem in BuH 
durch Soldaten, Mitglieder verschiedener Milizen und „Polizeikräfte“ der 
Konfliktparteien zahlreiche Kriegsverbrechen verübt wurden, kann die von 
internationaler Seite ab 1996 unterstützte Sicherheitssektorreform über-
wiegend als Erfolg bezeichnet werden. Mit Unterstützung des Office of the 
High Representative (OHR), der OSZE und der NATO kam es 2006 zur 
formalen Vereinigung der früher miteinander verfeindeten Armeen zu den 
„Streitkräften von BuH“ unter einem gemeinsamen Oberkommando. Die 
Gründung gemeinsamer Streitkräfte beruht auf einem eindeutigen recht-
lichen Rahmen, dem im Oktober 2005 im gesamtstaatlichen Parlament be-
schlossenen Verteidigungsgesetz. Es besteht eine Kontrolle der Streit-
kräfte durch das gesamtstaatliche Parlament von BuH. Das Verteidigungs-
gesetz weist den Oberbefehl über die Streitkräfte den drei Mitgliedern des 
Staatspräsidiums von BuH zu.22 Von internationaler Seite wird das Training 
der Streitkräfte von BuH vor allem durch die europäische Friedenstruppe im 
Rahmen der Operation EUFOR ALTHEA unterstützt. 

Im Polizeibereich trugen die Missionen der International Police Task Force 
der UNO (Dezember 1995 – Dezember 2002) und der EU Police Mission 
(Januar 2003 – Juni 2012) sehr wesentlich dazu bei, dass die im Kriege dis-
kreditierten Polizeikräfte wieder Vertrauen in der Bevölkerung zurückgewin-
nen konnten. Einer repräsentativen Umfrage von USAID aus 2020 zufolge 
konnten die Polizeikräfte von allen staatlichen Organen mit einer Zustim-
mungsrate von 39% das größte Vertrauen der Bevölkerung für sich rekla-

 
21 Vgl. Global Organized Crime Index 2021. https://globalinitiative.net/analysis/ocindex-

2021/, abgerufen am 28.4.2022. 
22 Vgl. die Informationen auf der Homepage der bosnisch-herzegowinischen Streitkräfte: 

http://os.mod.gov.ba/Default.aspx, abgerufen am 28.8.2018. 
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mieren.23 Dazu dürften auch die Bemühungen der OSZE im Bereich des 
Community Policing beigetragen haben.24 

Die grundsätzlich positiv verlaufene Reform des Sicherheitssektors bleibt 
aber nicht unbeeinflusst durch teilweise negative Entwicklungen in anderen 
relevanten Bereichen des Transformationsprozesses in BuH. Die Effektivi-
tät der Sicherheitskräfte ist deshalb nur eingeschränkt gegeben. So war 
aus der zeitlichen Perspektive von Sommer 2023 die sicherheitspolitische 
Zukunft von BuH unklar. Entgegen der 2005 gemeinsam beschlossenen Li-
nie, den NATO-Beitritt als gemeinsames Ziel zu verfolgen, vertraten serbi-
sche Politiker im Staatsteil Republika Srpska eine Politik der „militärischen 
Neutralität“. Der separatistische Kurs eines Teils der Politiker aus dieser En-
tität und Ankündigungen, wieder eine eigene Armee der Republika Srpska 
aufstellen zu wollen, könnte weitere Reformschritte bei den gemeinsamen 
Streitkräften und auch eine effizientere Kooperation mit den Polizeikräften 
in der Entität Föderation BuH verhindern. 

2.3 Entwicklung von Rechtsinstitutionen 

Insbesondere die Ära des High Representative Wolfgang Petritsch (1999-
2002) war gekennzeichnet durch viele Anstrengungen, das Justizsystem in 
BuH im Sinne einer unabhängigen Gerichtsbarkeit zu reformieren. Dafür 
wurde z.B. für besonders schwere Verbrechen, wie Kriegsverbrechen, hoch-
karätige Korruptionsfälle und Verbrechen im Rahmen der Organisierten 
Kriminalität ein eigener Gerichtshof auf gesamtstaatlichem Niveau etabliert. 
Dieser hat seinen Sitz in der Hauptstadt Sarajevo. Insgesamt gelang es je-
doch in mehr als zwei Jahrzehnten der Postkriegsentwicklung – trotz inter-
nationaler Unterstützung – nicht, in BuH ein unabhängiges sowie nati-
onal und international anerkanntes Justizsystem aufzubauen. 

Einige der Schlüsselprobleme sind die politische Einflussnahme auf die Ge-
richte und die strukturelle Korruption sowie die Infragestellung von Urteilen 
des gesamtstaatlichen bosnisch-herzegowinischen Verfassungsgerichts, vor 

 
23 Vgl. USAID: National Survey of Citizens‘ Perceptions in Bosnia and Herzegovina 2020, 

S. 22. 
24 Organization for Security and Co-operation in Europe: Building Sustainable Peace and 

Democracy: OSCE Experiences in South-Eastern Europe. 2018, S. 40f. 
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allem durch Funktionsträger der Entität Republika Srpska, aber auch durch 
kroatische Politiker in BuH. Die Rechtssysteme auf der Ebene des Gesamt-
staates, der beiden Entitäten und des Sonderverwaltungsgebietes Brčko-Dis-
trikt sind schlecht aufeinander abgestimmt, ein Umstand, der die Ineffizienz 
des Rechtssystems vergrößert.25 Nach Meinung vieler Bürgerinnen und Bür-
ger aus BuH ist die Rechtssicherheit nicht gewährleistet. Im Jahr 2020 
gaben nur 16% der Befragten an, den Justizorganen zu vertrauen.26 

2.4 Demokratische Entwicklung 

In diesem Bereich wurden von Seiten der internationalen Akteure zur 
Unterstützung des Friedens- und Konsolidierungsprozesses in BuH die 
größten Fehler begangen Der Schlüsselfehler lag in der falschen An-
nahme, dass frühe Wahlen die demokratische Entwicklung fördern 
würden. In BuH war das Gegenteil der Fall. Die Durchführung der ersten 
Nachkriegswahl, nicht einmal ein Jahr nach Kriegende, begünstigte struktu-
rell die nationalistischen Parteien, die im Kriege dominiert haben. Wegen 
dieser „Erbsünde“ des demokratischen Nachkriegsprozesses bekamen ob-
struktive politische Kräfte einen entscheidenden Startvorteil, dessen negative 
Auswirkungen auch nach mehr als zwanzig Jahren demokratischer Entwick-
lung noch spürbar sind. Freie, faire, geheime und gleiche Wahlen fanden 
wegen der nationalistischen Einflussnahme und politischen Druckausübung 
– vor allem im Medienbereich – nur eingeschränkt statt. Trotz zahlreicher 
Hinweise für Wahlmanipulationen – insbesondere im Staatsteil Republika 
Srpska27 – wurden die Ergebnisse der gesamtstaatlichen Wahlen im Oktober 
2022 von internationaler Seite anerkannt. Dies hat ein schlechtes Licht auf 
die westliche Unterstützung für demokratische Prozesse in BuH und auf 
dem gesamten Westbalkan geworfen. 

 
25 Vgl. die Beurteilung der rechtlichen Entwicklung in den Freedom House-Berichten zu 

BuH, 1998-2018: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/bosnia-and-
herzegovina, abgerufen am 29.8.2018. 

26 Vgl. USAID: National Survey of Citizens‘ Perceptions in Bosnia and Herzegovina 2020, 
S. 22. 

27 Vgl. Redaktion RTV BN: Jelena Trivić oštećena za 68.177 glasova – Po ovome Dodik ne 
može biti predsjednik Srpske?! (Jelena Trivić wurde um 68.177 Stimmen benachteiligt – 
Demnach kann Dodik nicht Präsident der Srpska sein?! In: www.rtvbn.com, 1.11.2022. 
https://www.rtvbn.com/4034182/jelena-trivic-ostecena-za-68177-glasova-po-ovome-
dodik-ne-moze-biti-predsjednik-srpske, abgerufen am 02.11.2022. 
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Der ehemalige High Representative Petritsch vertritt die Ansicht, dass die 
internationalen Akteure den demokratischen und pro-gesamtstaatlichen 
Kräften mehr Zeit hätten geben müssen, um sich nach dem Krieg erfolgver-
sprechend zu konstituieren.28 Dass dies nicht passiert ist, hatte zahlreiche 
politische Krisen zwischen den nationalistischen Parteien der Bosnjaken, 
Kroaten und Serben in BuH zur Folge, die oftmals den Eindruck der staat-
lichen Dysfunktionalität hervorrufen. Das OHR und sein Leiter hatten als 
„Wächter des Dayton-Abkommens“ mit ihren Sondervollmachten die Rolle 
eines politischen Korrektivs gegenüber nationalistischen Politikern inne. 
Ihre Interventionen ermöglichten einerseits Fortschritte bei der Normalisie-
rung des Alltagslebens, der Menschen- und Bürgerrechte und der Stärkung 
der gesamtstaatlichen Institutionen. Andererseits war das OHR mit dem 
Vorwurf konfrontiert, ein Protektoratssystem errichtet zu haben und eine 
eigenständige demokratische Entwicklung in BuH zu verhindern.29 Die 2006 
vom OHR vollzogene Kehrtwende, im Sinne der EU-Integrationsstrategie 
am Westbalkan auf zu starke Interventionen zu verzichten, hat vor allem das 
„Local Ownership“ nationalistischer Parteien gestärkt. Kritiker dieses passi-
ven Kurses fordern deshalb wieder ein stärkeres Einschreiten des OHR ge-
gen nationalistische Kräfte, die den Frieden in BuH gefährden.30 Inbeson-
dere die nationalistische Führung der Entität Republika Srpska betreibt eine 
Politik der Delegitimierung des OHR und stellt gemeinsam mit der Parla-
mentsmehrheit dieses Staatsteils die Beschlüsse des seit August 2021 amtie-
renden Hohen Repräsentanten Christian Schmidt infrage. 

Im formalen Sinne hat BuH ein funktionierendes Mehrparteiensystem, 
allerdings mit den zuvor beschriebenen demokratiepolitischen Einschrän-
kungen. Die Vereinbarkeit von Religion und Demokratie ist grundsätz- 
 

 
28 Im Rahmen eines Expertengesprächs des Instituts für Friedenssicherung und 

Konfliktmanagement, das am 20. November 2017 an der Wiener Landesverteidigungs-
akademie abgehalten wurde. 

29 Vgl. Knaus, Gerald/Cox, Marcus: Bosnia and Herzegovina: Europeanisation by decree? 
In: Batt, Judy (Hrsg.): The Western Balkans: moving on. Chaillot Paper, Oktober 2004, 
Paris, S. 55-68. 

30 Zu diesen Kritikern zählt u.a. der frühere kroatische Präsident Stjepan Mesić. Vgl. 
Redaktion ba.n1info.com: Mesić: Zagreb i Beograd kalkuliraju s cjelovitosti BiH [Mesić: 
Zagreb und Belgrad kalkulieren mit der Einheit von Bosnien und Herzegowina] 
(30.8.2018). http://ba.n1info.com/a281816/Vijesti/Vijesti/Mesic-Zagreb-i-Beograd-
kalkuliraju-s-cjelovitosti-BiH.html, abgerufen am 30.8.2018. 
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lich gegeben. Alle in BuH vertretenen relevanten Religionsgemeinschaf-
ten31 bekennen sich zu einer pluralistischen demokratischen Gesellschaft. 
Kritisch bleibt aber die Instrumentalisierung von religiöser Identität durch 
nationalistische Politiker.32 

Da die Justiz in BuH nicht vollständig unabhängig agiert, existiert keine 
funktionierende Gewaltenteilung. 

Die Grundfreiheiten für alle Bürgerinnen und Bürger sind trotz des diesbe-
züglichen Engagements des OHR und der EU nicht vollständig garan-
tiert. Bis zum Abschluss dieser Analyse konnten Bosnier und Herzegowiner, 
die nicht den drei „konstitutiven Völkern“, den Bosnjaken, Kroaten und Ser-
ben, angehören, das passive Wahlrecht nicht auf allen staatlichen Ebenen 
ausüben. Sowohl in der Republika Srpska als auch in der Föderation BuH 
sind diskriminierende Bestimmungen aufrecht geblieben, die Bevölke-
rungsteile, welche nicht der Mehrheitsbevölkerung angehören, teilweise be-
nachteiligen. Für die bosnisch-herzegowinische Bevölkerung besteht grund-
sätzlich die Möglichkeit, sich demokratisch zu engagieren und Inte-
ressensvertretungen zu gründen. Das engmaschige klientelistische Netz 
der dominierenden nationalistischen Parteien hemmt aber ein pro-aktives 
und zivilgesellschaftliches Engagement. Im Staatsteil Föderation BuH und 
im multiethnischen Brčko-Distrikt sind die politischen Rahmenbedingungen 
für zivilgesellschaftliches Engagement besser als es in der Entität Republika 
Srpska der Fall ist. In der Föderation BuH gelingen gesamtstaatlich und 
staatsbürgerlich ausgerichteten Parteien auch Wahlerfolge, was sehr wesent-
lich mit der im Vergleich zur Republika Srpska besseren Mediensituation zu-
sammenhängt. 

Ungeachtet der mit internationaler Unterstützung errichteten Anti-Korrup-
tionsbehörden hat sich in der bisherigen Nachkriegsperiode der Eindruck 
der bosnisch-herzegowinischen Bevölkerung verfestigt, dass staatliche Funk-
tionäre und Behörden strukturell korrupt sind. Dies zeigen auch die Werte 

 
31 In BuH sind das die Islamische Gemeinschaft, der die Bosnjaken mehrheitlich 

angehören, die Serbisch-Orthodoxe Kirche und die Katholische Kirche als religiöse 
Gemeinschaft für die Mehrheit der Kroaten. 

32 Vgl. u.a. Džihić, Vedran: Zur Symbiose zwischen Politik und Religion am Beispiel 
Bosnien und Herzegowina. In: Jureković, Predrag/Feichtinger, Walter (Hrsg.): Religiöser 
Extremismus vs. Internationale Friedensbemühungen. Lessons Learned und präventive 
Strategien im Nahen Osten und am Westbalkan. Schriftenreihe der Landesverteidigungs-
akademie, 8/2008, Wien, S. 111-129. 
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des Corruption Perception Index. Demnach ist die Tendenz der gesellschaft-
lich wahrgenommenen Korruption über einen längeren Zeitraum gleichge-
blieben. So belegte BuH 2003 in einem Ranking von 133 Staaten den 70. 
Platz, wobei der 133. die schlechteste Positionierung war. Im Jahr 2009 wa-
ren es bei 180 untersuchten Staaten der 99. Platz, 2013 die 72. Position bei 
127 Staaten und 2017 der 91. Platz von 180 Staaten.33 

2.5 Wirtschaftliche Entwicklung 

In den frühen 2000er-Jahren ist das Wirtschaftswachstum tendenziell 
gestiegen und erreichte 2006 einen Wert von ca. 6%. Die internationale 
Finanz- und Wirtschaftskrise (insbesondere der Jahre 2008-11) bewirkte 
auch in BuH einen Rückgang der Wirtschaftsleistung und der Foreign 
Direct Investments (FDIs). Nach Beendigung der Finanz- und Wirt-
schaftskrise begann die Wirtschaft, wieder leicht zu wachsen. Das Wirt-
schaftswachstum ist den letzten Jahren des Analysezeitraums fast 
gleichgeblieben und pendelte sich bei 3% ein. Die Beschäftigungsquote 
ist im Verlauf des Analysezeitraums gestiegen, blieb aber zuletzt mit ca. 
800.000 Beschäftigten auf einem eher geringen Niveau. Damit befinden 
sich etwas weniger als 23% der ca. 3,5 Mio. Einwohner von BuH in einem 
geregelten Arbeitsverhältnis. Die FDIs sind in unterschiedlichen Phasen 
unregelmäßig gestiegen und auch wieder gesunken. Die größten Inves-
titionen wurden im Telekommunikations- und Energiebereich erzielt.34 

Die internationale Militär-und Zivilpräsenz in BuH sowie die Wiederaufbau-
hilfe in Milliardenhöhe seitens der EU und anderen westlichen Geberländern 

 
33 Vgl. die Rankings von Transparency International: 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017, 
abgerufen am 30.8.2018 und https://www.transparency.org/en/countries/bosnia-and-
herzegovina, abgerufen am 28.4.2022. 

34 Vgl. Bosnić, Zlatko: Bosnia and Herzegovina’s economic boom. WIIW Research Reports 
Nr. 328, Juli 2006. https://wiiw.ac.at/bosnia-and-herzegovina-s-economic-boom-p-
385.html, abgerufen am 30.8.2018, S. 3: Pöschl, Josef: Bosnia and Herzegovina: Some 
chance of getting things moving. In: Recovery: Limp and Battered. wiiw Current Analyses 
and Forecasts Nr. 8, Juli 2011. https://wiiw.ac.at/bosnia-and-herzegovina-some-chance-
of-getting-things-moving-p-2330.html, S. 104-106; 

 Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche: Bosnia and Herzegovina 
(August 2018). https://wiiw.ac.at/bosnia-and-herzegovina-overview-ce-2.html, 
abgerufen am 30.8.2018. 
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ermöglichte in den vergangenen mehr als zwei Jahrzehnten, dass nach dem 
Krieg eine langsame wirtschaftliche Normalisierung stattfinden konnte. 
Schwerwiegende strukturelle Probleme wie die Deindustrialisierung, Über-
bürokratisierung und hohe Jugendarbeitslosigkeit bestehen aber fort. Für po-
sitive Gegenstrategien wären die Beendigung der innerstaatlichen Konflikte 
in BuH sowie – wechselseitig – eine enge und konstruktive Zusammenarbeit 
mit den Nachbarländern und der EU notwendig. Vielen Bürgerinnen und 
Bürgern von BuH fehlt das diesbezügliche Vertrauen in ihre politische Füh-
rung. Die Folge davon ist die Abwanderung vor allem vieler junger Leute aus 
BuH. Allein im Zeitraum zwischen 2013 und 2021 betrug der Bevölkerungs-
verlust fast eine halbe Million Menschen.35 

2.6 Soziale Versorgung 

Der Human Development Index (HDI) ist ein Index, der Ergebnisse zu den 
Faktoren Lebenserwartung, Bildung und Wirtschaftswachstum miteinander 
verbindet. Im Rahmen der Berechnung des HDI für verschiedene Staaten 
wird ein Wert über 0,700 als ein hoher Level der menschlichen Entwicklung 
interpretiert. Im Zeitraum 2000 bis 2019 ist der HDI von BuH kontinuier-
lich von 0,679 (2000) auf 0,780 (2019) gestiegen. Diese Ergebnisse weisen 
darauf hin, dass menschliche Grundbedürfnisse (Basic Needs) in BuH 
in der Nachkriegsphase grundsätzlich abgedeckt werden und eine indivi-
duelle Entwicklung möglich ist.36 Die persönliche Perzeption vieler Bürge-
rinnen und Bürger entspricht aber nicht unbedingt den statistischen Daten. 
In der Wahrnehmung/Erinnerung vieler Bosnier und Herzegowiner war z.B. 
das Gesundheitssystem der Vorkriegsrepublik BuH innerhalb des jugoslawi-
schen Vielvölkerstaates effizienter als das gegenwärtige. Statistische Daten 
lassen aber vermuten, dass es nach dem Krieg dennoch eine Fortschrittsent-
wicklung gegeben hat. So ist die Sterblichkeitsrate bei Kindern signifikant 
gesunken. 1988 entfielen in BuH auf 1.000 Lebendgeburten 16,1 Todes-

 
35 Vgl. Bedrudin Brljavac: BiH za devet godina napustilo skoro pola miliona građana: Ljudi 

najviše odlaze zbog nestabilne političke situacije [Innerhalb von neun Jahren haben fast 
eine halbe Million Bürger BuH verlassen: die Menschen gehen vor allem wegen der 
instabilen politischen Situation] (20.12.2021). https://www.aa.com.tr/ba/balkan/bih-za-
devet-godina-napustilo-skoro-pola-miliona-gra%C4%91ana-ljudi-najvi%C5%A1e-
odlaze-zbog-nestabilne-politi%C4%8Dke-situacije/2452190, abgerufen am 28.4.2022. 

36 Vgl. Human development index of Bosnia and Herzegovina 2000-2019. 
https://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BIH, abgerufen am 28.4.2022. 
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fälle.37 2006 waren es 8,5 und 2016 6.38 Trotz des großen demographischen 
Verlustes, der sich in BuH wegen des Krieges vollzogen hat (1991: 4,38 Mio. 
Einw., 2013: 3,53 Mio.) und aktueller Abwanderung hat sich die ärztliche 
Versorgung etwas verbessert. Die Zahl der Ärzte in BuH ist im Vergleich 
zur Vorkriegszeit gestiegen. Im Jahr 1988 entfielen 1,47 Ärzte auf 1000 Ein-
wohner, 2018 waren es 1,6 Ärzte.39 Allerdings hat die seit 2020 nachgewie-
sene Corona-Pandemie das bosnisch-herzegowinische Gesundheitssystem 
und seine schwache Resilienz sehr herausgefordert. Abwanderungen von 
Ärzten nach Westeuropa wirken sich deshalb zusätzlich bedrohlich auf das 
BuH-Gesundheitssystem aus. 

Für die Kriegsphase liegen nur wenig gesicherte statistische Daten vor. Der 
Charakter der äußerst grausamen und sehr stark gegen Zivilisten ausgerich-
teten Kriegsführung lässt aber darauf schließen, dass alle sozialen Indikato-
ren im Vergleich zur Vorkriegs- und Nachkriegsphase deutlich negativer aus-
geprägt waren. 

2.7 Regionale und transnationale Auswirkungen 

Im mittleren Ausmaß gab es in BuH in den ersten sieben Jahren freiwillig 
zurückkehrende, international Schutzsuchende. Gemäß den in BuH of-
fiziell veröffentlichten Zahlen hatten während des Krieges ca. 1,2 Mio. bos-
nisch-herzegowinische Staatsbürger Zuflucht in den Nachbarländern und im 
westlichen Ausland gesucht. Davon hielten sich 2005, zehn Jahre nach 
Kriegsende, noch ca. 500.000 Bosnier und Herzegowiner in ihren Gastlän-
dern auf. Viele integrierten sich in die Aufnahmegesellschaften. 220.000 reis-
ten in ein anderes Aufnahmeland weiter und 480.000 kehrten bis 2005 nach 
BuH zurück.40 

 
37 Vgl. Lampe, John R.: Yugoslavia as History. Twice there was a country. Cambridge 

University Press 1996, S. 332. 
38 Vgl. de.statista.com: Bosnien und Herzegowina: Kindersterblichkeit von 2006 bis 2016. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/754160/umfrage/kindersterblichkeit-in-
bosnien-und-herzegowina/, abgerufen am 31.8.2018. 

39 Vgl. Redaktion Dnevni avaz: Iz BiH prošle godine otišlo čak 350 ljekara (Bosnien und 
Herzegowina haben letztes Jahr sogar 350 Ärzte verlassen). In: Dnevni avaz, 13.2.2018. 
https://avaz.ba/vijesti/bih/350935/iz-bih-prosle-godine-otislo-cak-350-ljekara, 
abgerufen am 31.8.2018. 

40 Vgl. Ministry for Human Rights and Refugees: Comparative Analysis on Access to Rights 
of Refugees and Displaced Persons. Sarajevo 2005, S. 50. 
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2.8 Umgang mit staatlicher Integrität 

Eines der Schlüsselprobleme für den Staat BuH und die Normalisierung der 
politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse nach dem Krieg stellt der 
Umstand dar, dass eine nachhaltige politische Unterstützung für die 
staatliche Integrität durch alle maßgeblichen Akteure nicht gegeben 
ist. Ein substanzieller Teil der serbischen Politiker aus der Entität Republika 
Srpska zeigt ein einseitiges Streben nach politisch-territorialer Verände-
rung, indem die staatliche Unabhängigkeit der in Bezug auf die Bevölke-
rungszusammensetzung mehrheitlich serbischen Republika Srpska ange-
strebt wird. Als Mittel dazu werden die gesamtstaatlichen Institutionen kon-
tinuierlich desavouiert. Seit Herbst 2021 werden auch im Parlament der En-
tität Republika Srpska Gesetze beschlossen, die eine sukzessive Trennung 
dieser Entität vom Gesamtstaat einleiten sollen. Der politisch gemäßigtere 
Teil der Serben gibt sich – vorerst – mit der sehr umfassenden Autonomie 
der Republika Srpska zufrieden. 

Kroatische Politiker bekennen sich vorbehaltslos zum Staat BuH, kritisieren 
aber die ihrer Meinung nach benachteiligte politische Position der Kroaten 
gegenüber den beiden anderen sog. konstitutiven Völkern, den Bosnjaken 
und Serben. Von einem Teil der kroatischen Politiker wurden Forderungen 
erhoben, die auf die Schaffung einer eigenen kroatischen Entität hinauslau-
fen. Letzteres wird vor allem von den Bosnjaken abgelehnt, die in der bishe-
rigen Postkriegstransition den Gesamtstaat am stärksten unterstützt haben. 
Insbesondere von serbischen Politikern, aber auch von kroatischen wird die 
bosnjakische Position als Zentralismus interpretiert. Einige Eingriffe des 
Hohen Repräsentanten Schmidt in das Wahlrecht von BuH, die 2022/2023 
als „pro-kroatisch“ perzipiert wurden, haben zu einer – vorläufigen – „De-
radikalisierung“ kroatischer Positionen in BuH geführt. Die von serbischen 
Politikern oft geäußerte Einschätzung, wonach bei einem Referendum die 
große Mehrheit der Bürger der Republika Srpska für die staatliche Eigen-
ständigkeit stimmen würde, wird durch Ergebnisse repräsentativer Mei-
nungsumfragen nicht eindeutig bestätigt. So haben z.B. 2020 bei einer reprä-
sentativen Umfrage nur 13% der interviewten Serben sich für die Aufteilung 
von BuH in drei unabhängige Staaten ausgesprochen, in der Entität Födera-
tion waren es nur 2% der befragten Kroaten und 1% der befragten Bosnja- 
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ken. Die politische Unterstützung der staatlichen Integrität von BuH 
durch die betroffene Gesellschaft ist damit zumindest teilweise gege-
ben41. 

Die rechtliche Anerkennung und politische Unterstützung der staatli-
chen Integrität von BuH durch maßgebliche externe Akteure ist ge-
geben. Auf der Grundlage des Dayton-Abkommens wird die Souveränität 
von BuH sowohl von Kroatien und Serbien als auch von allen relevanten 
internationalen Akteuren, einschließlich Russlands, anerkannt. In unter-
schiedlichen Phasen hat die Unterstützung für nationalistische kroatische 
und serbische Politiker in BuH durch Zagreb und Belgrad bei den Bosnjaken 
und gesamtstaatlich ausgerichteten Kräften aber zu Zweifeln über die Auf-
richtigkeit der beiden Nachbarländer in den bilateralen Beziehungen geführt. 
Die EU, USA und die Türkei haben bisher ein stärkeres Interesse an der 
Stärkung des Gesamtstaates gezeigt als Russland, das – ähnlich wie Serbien 
– vor allem der umfassenden Autonomie der Republika Srpska große Bedeu-
tung beimisst. Bis 2006 unterstützten die westlichen Akteure die staatliche 
Integrität von BuH indirekt durch Sanktionsmaßnahmen des OHR gegen 
nationalistische Politiker.42 Die sich seit Februar 2022 durch die russische 
Invasion in der Ukraine massiv verschärfende geopolitische Konfronta-
tion zwischen dem Westen und Russland wirft die Frage auf, ob Russland 
mit seiner Politik sezessionistische Bestrebungen auf serbisch-nationalis-
tischer Seite unterstützt. 

2.9 Versöhnungsprozess 

Angesichts der sehr unterschiedlichen Interpretation der Kriegsursachen 
und des Kriegsverlaufes hat der Versöhnungsprozess in BuH in der Post-
kriegsphase einen sehr schwierigen Verlauf genommen. Kriegsverbrechen, 
die von der eigenen Konfliktpartei begangen wurden, werden oft relativiert 
oder geleugnet. Die Täterrolle wird fast ausschließlich den anderen Konflikt-
parteien zugeordnet und eigene Kriegsverbrecher werden teilweise als Hel-
den verehrt. 

 
41 Vgl. USAID: National Survey of Citizens’ Perceptions in Bosnia and Herzegovina 2020 

Final Report (August 2021). https://www.measurebih.com/uimages/NSCP-
BiH20202020Report.pdf, abgerufen am 16.5.2022, S. 30. 

42 Eindrücke des Autors im Zuge der mehr als zwanzigjährigen Beobachtung des 
Transitionsprozesses in BuH. 
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Eine politisch unterstützte Versöhnungskommission, die sich auch mit 
der Aufarbeitung des Kriegsgeschehens befasst, wurde wegen der stark 
divergierenden Ansichten über den Krieg in BuH nicht installiert. Es exis-
tieren mit REKOM und anderen regionalen Initiativen am Westbalkan aber 
zivilgesellschaftlich unterstützte Versöhnungsinitiativen, die sich auch 
mit der Aufarbeitung des Kriegsgeschehens befassen.43 Solche Initiati-
ven erhalten auch internationale Unterstützung für den Versöhnungs-
prozess. Ungeachtet der politischen Blockaden im Kontext der Einleitung 
von Versöhnungsprozessen werden von den nationalen Behörden Kriegs-
verbrecherprozesse – wenn auch teilweise widerwillig – unterstützt. Das 
2004 in BuH geschaffene, gesamtstaatliche Strafgericht ist u.a. für Kriegsver-
brecherprozesse zuständig.44 Zuvor wurden Kriegsverbrechen, die auf dem 
Territorium von BuH verübt wurden, vom International Criminal Tribunal 
in the Former Yugoslavia in Den Haag strafrechtlich behandelt.45 

2.10 Akzeptanz des internationalen Engagements bei Konfliktakteuren 

Mit Ausnahme eines terroristischen Anschlagsversuchs gegen die US-Bot-
schaft in Sarajevo im Oktober 2011 fanden keine An-/Übergriffe auf in-
ternationales Personal und Einrichtungen durch Konfliktakteure in 
BuH statt. Die Zusammenarbeit der relevanten Akteure in BuH mit interna-
tionalen Missionen war teilweise gegeben. In einigen Phasen des Transitions-
prozesses kam es zu politischen Konflikten zwischen dem OHR und natio-
nalistischen Politikern, insbesondere in der Republika Srpska.46 Vor dem 
Hintergrund ihrer separatistischen Bestrebungen verweigerte die politische 
Führung der Republika Srpska ab 2021 dem OHR die Anerkennung und 
wurde dabei von Russland und China unterstützt.47 Eine zunehmend kriti-

 
43 Vgl. http://recom.link/, abgerufen am 16.5.2022. 
44 Vgl. http://www.sudbih.gov.ba/, abgerufen am 4.9.2018. 
45 Vgl. http://www.icty.org/, abgerufen am 4.9.2019. 
46 Das Verhältnis zwischen dem OHR und der politischen Führung der Republika Srpska 

unter Milorad Dodik verschlechterte sich ab 2006 kontinuierlich, da diese Mission als 
internationaler Gegenspieler ihrer nationalistischen und separatistisch ausgerichteten 
Politik perzipiert wird. 

47 Vgl. Redaktion rs.n1info.com: Skup podrške vlastima RS u Banjaluci, Šmitu prećeno 
smrću uz pesmu (Ein Meeting zur Unterstützung der RS-Regierung in Banja Luka, 
singend wurde Schmidt mit dem Tode bedroht). In: www.rs.n1info.com, 20.4.2022. 
https://rs.n1info.com/region/skup-podrske-vlastima-rs-u-banjaluci-smitu-preceno-
smrcu-uz-pesmu/, abgerufen am 22.4.2022. 
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sche Haltung gegenüber dem OHR nahm zunächst auch die kroatische Na-
tionalpartei ein. Die bereits angeführten Eingriffe des OHR in das Wahlrecht 
„zugunsten der Kroaten“ veränderten die kroatische Perzeption vom OHR 
ab 2022 wieder stärker zum Positiven.48 Andererseits verstärkte sich die Kri-
tik am OHR von Seiten staatsbürgerlich ausgerichteter BuH-Politiker.49 Aus 
der Republika Srpska wurde ab dem Frühjahr 2022 auch Kritik an der ver-
stärkten Präsenz der Friedenstruppe EUFOR geäußert, was eine Folge des 
Ukrainekrieges und der Verhinderung destabilisierender Auswirkungen auf 
den Westbalkan war.50 Insgesamt verschlechterte sich die politische Ak-
zeptanz der internationalen Präsenz vor allem auf serbischer Seite ab 
2021. 

2.11 Akzeptanz des internationalen Engagements bei der Bevölkerung 

Umfragen zeigen weder eine besonders positive noch negative, son-
dern eine eher neutrale Einstellung der bosnisch-herzegowinischen 
Bevölkerung gegenüber der Präsenz internationaler Missionen und 
dem internationalen Engagement. Die stärkste Zustimmung hat das En-
gagement der Europäischen Union, von der man sich eine Verbesserung der 
ökonomischen Bedingungen erwartet. Während insbesondere die Kroaten 
und auch die Bosnjaken im Falle eines kompletten Rückzugs der internatio-
nalen Akteure tendenziell eher negative Folgen befürchten, sieht eine Mehr-

 
48 Redaktion faktor.ba: Čović zadovoljan: Schmidt je uradio ono što je trebao, ne vidim 

razloga da dodatno intervenira (Čović ist zufrieden: Schmidt hat das gemacht, was 
notwendig war. Ich sehe keinen weiteren Grund, dass er weiter interveniert). In: 
faktor.ba, 9.2.2023. https://faktor.ba/vijest/covic-zadovoljan-schmidt-je-uradio-ono-
sto-je-trebao-ne-vidim-razloga-da-dodatno-intervenira/189584, abgerufen am 28.6.2023. 

49 Redaktion n1info.ba: Komšić: Schmidt hoda Evropom i priča besmislice dok Dodik 
kreće u agresiju (Komšić: Schmidt fährt in Europa herum und redet Unsinn, während 
Dodik mit der Aggression beginnt). In: n1info.ba, 27.6.2023. 
https://n1info.ba/vijesti/komsic-schmidt-hoda-evropom-i-prica-besmislice-dok-dodik-
krece-u-agresiju/, abgerufen am 28.6.2023. 

50 Vgl. Redaktion ba.n1info.com: Dodik: Pisao sam Putinu i Lavrovu, upoznao sam ih s 
kršenjem pravila (Dodik: Ich habe Putin und Lawrow geschrieben, ich habe sie über die 
Verletzung der Regeln informiert). In: ba.n1info.com, 7.4.2022. 
https://ba.n1info.com/vijesti/dodik-pisao-sam-putinu-i-lavrovu-upoznao-sam-ih-s-
krsenjem-pravila/, abgerufen am 11.5.2022. 
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heit der befragten Serben darin eine Chance für mehr Eigenverantwortung 
der nationalen Politiker in BuH.51 

3. Der Einfluss der Intervention im Kontext 
der Internationalen Organisation 

3.1 Kooperation mit anderen internationalen Organisationen im Kontext 
der Konsolidierung 

Insbesondere in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren beteiligte 
sich die Mehrheit der relevanten internationalen Organisationen 
(UNO, NATO, OSZE und EU) an der Umsetzung des Dayton-Friedensab-
kommens für BuH. Mit dem im Dezember 1995 ins Leben gerufenen Frie-
densimplementierungsrat (Peace Implementation Council/PIC) existiert 
auch ein Koordinierungsmechanismus für die internationalen Maßnah-
men zur Unterstützung des Transformationsprozesses in BuH. 

Zu den Mitgliedern des PIC gehören ca. 40 Staaten, die EU-Kommission, 
die NATO, die OSZE und die UNO sowie zahlreiche andere internationale 
Akteure. Im Lenkungsausschuss des PIC sind neben der EU-Ratspräsident-
schaft und der EU-Kommission politisch einflussreiche westliche Staaten 
sowie die Türkei und Russland repräsentiert. Den Vorsitz in diesem zentra-
len Koordinierungsgremium hat der High Representative als Leiter des 
OHR. Die insgesamt mittlere Effektivität der Koordinierungsmechanis-
men durch das PIC unterlag in den bisher mehr als zwei Jahrzehnten seiner 
Existenz Schwankungen, die auch die unterschiedliche Intensität des inter-
nationalen Engagements in BuH widerspiegeln. Analytiker sprachen deshalb 
von „interlocking institutions“, die wegen Überlappungen bei den Aufgaben 
und Kompetenzkonflikten sehr leicht zu einander sich blockierenden Insti-
tutionen werden können.52 

 
51 Vgl. Office of the UN Resident Coordinator: Public Opinion Poll Results (2015). 

http://www.undp.org/content/dam/unct/bih/PDFs/Prism%20Research%20for%20
UN%20RCO_Report.pdf, abgerufen am 4.9.2018. 

52 Vgl. Džihić, Vedran: Ethnopolitik in Bosnien-Herzegowina: Staat und Gesellschaft in der 
Krise. Baden-Baden 2009, S. 192f; Office of the High Representative: Peace 
Implementation Council. http://www.ohr.int/?page_id=1220, abgerufen am 24.9.2018. 
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Im militärischen Bereich wurde in Bezug auf die Zusammenarbeit der 
EU und NATO bei Friedensoperationen am Westbalkan mit der „Berlin-
Plus-Vereinbarung“ ein Koordinierungsmechanismus mit hoher Ef-
fektivität entwickelt. Diese Vereinbarung aus dem Jahr 2003 regelt das mi-
litärische Handeln der EU für den Fall, dass die NATO nicht aktiv wird. Es 
sieht den Austausch von geheimen Informationen, den Rückgriff der EU auf 
NATO-Planungskapazitäten bei einem von der EU geführten Einsatz sowie 
die Bereitstellung der NATO-Kommandostruktur für EU-geführte Missio-
nen vor.53 

3.2 Innere Kohärenz 

Aus der Sicht des Entsendestaates Österreich war 1996-2004 im Zuge seiner 
Beteiligung an den militärischen Stabilisierungsoperationen der IFOR und 
SFOR die Zusammenarbeit mit der NATO im Rahmen der „Partnerschaft 
für den Frieden“ von zentraler sicherheitspolitischer Bedeutung. Seit De-
zember 2004 bildet die EU-Präsenz in BuH den internationalen Rahmen für 
das sicherheitspolitische und politische Engagement Österreichs. Die EU 
trägt seit 2004 die Verantwortung für die militärische Stabilisierungstruppe 
EUFOR ALTEA und ist auch mit einer zivilen Säule (EU-Delegation und 
EU Special Representative) in BuH repräsentiert. Zwischen 2002 und 2011 
war der EU Special Representative auch gleichzeitig der Leiter des OHR. 
Seine Hauptaufgabe besteht darin, in BuH Reformen zu unterstützen, die 
den Integrationsprozess dieses südosteuropäischen Staates in Bezug auf die 
EU unterstützen. 

Sowohl die NATO als auch die EU zeigten und zeigen im bisherigen Enga-
gement hohe innere Kohärenz. In relevanten Phasen der militärischen 
Stabilisierungsmissionen in BuH beteiligte sich eine Mehrheit der NATO- 
und EU-Mitglieder daran. Seit 2004 verringerten sich wegen der verbes-
serten Sicherheitslage und anderer militärischer Krisenherde die militärische 
Stärke der Stabilisierungsmissionen und die Zahl der sich daran beteiligenden 
Staaten sehr deutlich. Wegen befürchteter Spill-over-Effekte der russischen 

 
53 Vgl. Kupferschmidt, Frank: Bosnien-Operation „Althea“ – EU-Mission mit starkem 

NATO-Bezug. In: Feichtinger, Walter/Gebhard, Carmen (Hrsg.): EU als 
Krisenmanager. Herausforderungen – Akteure – Instrumente. Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie, 9/2006, S. 157-187, hier. S. 165ff. 
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Invasion in der Ukraine auf die Sicherheitslage am Westbalkan wurde die 
EUFOR-Präsenz 2022 wieder verstärkt.54 Planungsabläufe innerhalb der EU 
sind im Zuge des (militärischen) Konfliktmanagements am Westbalkan teil-
weise von gemeinsamen Koordinierungsprozessen mit der NATO abhängig. 
Auch die Institutionen der EU im Rahmen ihrer Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik (GSVP) wurden erst schrittweise in den frühen 
2000er-Jahren entwickelt.55 Aus diesen Gründen kann – insbesondere in den 
ersten Jahren des EU-Engagements in BuH – von einer mittleren Effekti-
vität der vorgesehenen EU-Entscheidungsgremien ausgegangen wer-
den. Die verstärkte geopolitische Konfrontation zwischen dem Westen 
und Russland, die im Frühjahr 2022 als Folge der russischen Invasion in 
der Ukraine eskalierte, hat auch am Westbalkan negative sicherheitspolitische 
Auswirkungen. Potenzielle Risiken vergrößern sich. Um eine Verschlechte-
rung der sicherheitspolitischen Situation hintanzuhalten, ist eine verstärkte 
Militärpräsenz der EUFOR notwendig. Deshalb wurde die EUFOR im 
März 2022 um 500 Militärpersonen verstärkt.56 

 
54 Im Jahr 1996 waren im Rahmen der IFOR-Operation 60.000 Militärpersonen aus 36 

Staaten (darunter alle NATO-Mitgliedsländer) im Einsatz. Die Maximalstärke der SFOR 
betrug 32.000 und ihre Minimalstärke 7.000 Militärpersonen. Von 2004 bis 2021 wurde 
die Truppenstärke von EUFOR ALTHEA von 7.000 auf ca. 650 Militärpersonen 
verringert. Wegen der geopolitischen Krise wurde die Truppenstärke 2022 auf 1.100 
erhöht. Im April 2023 setzte sich die EUFOR-Truppe aus 17 EU-Mitgliedsländern und 
fünf Nicht-EU-Ländern zusammen. Vgl. Pesendorfer, Michael: IFOR – SFOR – 
EUFOR. Österreichische Soldaten im Friedenseinsatz im ehemaligen Jugoslawien. 
In: Truppendienst, 2/2005. 
http://www.bundesheer.at/truppendienst/ausgaben/artikel.php?id=324, abgerufen am 
25.9.2018; 

 European Union External Action: EUFOR Operation Althea (April 2023). In: 
https://www.euforbih.org/images/pdfs/Mission_Factsheet.pdf, abgerufen am 
26.6.2023; History of the NATO-led Stabilisation Force (SFOR) in Bosnia and 
Herzegovina (letzte Aktualisierung 15.2.2007). 

 In: https://www.nato.int/Sfor/docu/d981116a.htm, abgerufen am 25.9.2018. 
55 Zum Zusammenhang zwischen dem EU-Konfliktmanagement am Westbalkan und der 

(Weiter-)entwicklung der GSVP-Institutionen siehe Reichel, Sarah: Anspruch und 
Wirklichkeit der EU-Krisenbewältigung: Testfall Balkan. Aktuelle Materialien zur 
Internationalen Politik, 78/2010, Baden-Baden. 

56 Vgl. Redaktion ba.n1info.com: EUFOR potvrdio: dolazi 500 novih vojnika u Bosnu I 
Hercegovinu (EUFOR bestätigte: Es kommen 500 neue Soldaten nach Bosnien und 
Herzegowina). In: ba.n1info.com, 24.2.2022. https://ba.n1info.com/vijesti/n1-saznaje-
eufor-pojacava-svoje-snage-u-bih-dolazi-500-novih-vojnika/, abgerufen am 25.2.2022. 
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3.3 Interne Weiterentwicklung der Organisation 

Da sich eine Mehrheit der NATO- und EU-Staaten an IFOR/SFOR bzw. 
der Operation der noch laufenden EUFOR ALTHEA beteiligt hat, schufen 
diese Beteiligungen Voraussetzungen für eine verstärkte Zusammen-
arbeit innerhalb dieser beiden internationalen Organisationen im Bereich 
des internationalen Krisen- und Konfliktmanagements. 

Die Beteiligung sowohl der NATO als auch später der EU an der militäri-
schen Stabilisierung von BuH hat dazu beigetragen, dass die operativen Ka-
pazitäten dieser beiden internationalen Organisationen gestiegen sind. Für 
die NATO bedeutete das Kommando über IFOR und SFOR, dass ihre Sol-
daten – nicht ohne Anfangsschwierigkeiten – mit Militärpersonen zusam-
menarbeiteten, die aus Partnerländern der NATO-„Partnership for Peace“ 
stammten. Bei der unter EU-Kommando stehenden Friedenstruppe EU-
FOR ALTHEA handelt es sich um die am längsten laufende militärische 
GSVP-Operation, sodass operative Weiterentwicklungen für andere GSVP-
Operationen naheliegend erscheinen. Vor dem Hintergrund der sich ver-
schärfenden politischen Krise in BuH stellt sich allerdings die Frage, ob die 
EUFOR-Mission – inklusive ihrer strategischen Reserve – für den Fall ei-
ner militärischen Krisensituation ausreichend gewappnet wäre. 

3.4 Bedeutungsveränderung im internationalen System 

Der Umstand, dass sich auch Staaten, die nicht der NATO und der EU als 
Mitglieder angehören, an den militärischen Stabilisierungsoperationen von 
IFOR, SFOR und EUFOR ALTHEA beteiligt haben und (im Falle der EU-
FOR noch) beteiligen, hat sehr wahrscheinlich die internationale Akzeptanz 
dieser Organisationen gestärkt. Insbesondere der EU wird durch ihr zi-
viles und politisches Engagement am Westbalkan auch die selektive Funk-
tion einer Softpower zugeschrieben. Das zurückhaltende Auftreten der 
EU gegenüber nationalistischen Kräften in BuH hat in der jüngsten Vergan-
genheit diese positive Rollenzuschreibung jedoch teilweise beschädigt. 

3.5 Internationales Einverständnis/ völkerrechtliche Grundlage 

Für die militärische und die zivile Präsenz der internationalen Gemeinschaft 
in BuH gibt es ein Mandat des UNO-Sicherheitsrates, das eindeutig for-
muliert wurde. Das Mandat für die internationale Militärpräsenz wurde an 
die reale sicherheitspolitische Entwicklung angepasst. 
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Das Grundmandat für die militärischen Friedenstruppen lässt sich auf die 
UNO-SR-Res 1031 (für IFOR), 1088 (für SFOR) und 1575 (für EUFOR 
ALTHEA) zurückführen. Alle drei Militärpräsenzen verfügten/verfügen 
über ein „exekutives Mandat“ gemäß Kapitel VII der UNO-Charta. Demge-
mäß kann bei einer ernsthaften Bedrohung der Sicherheitslage und aus 
Gründen der Selbstverteidigung der Kommandant der Friedenstruppe den 
Einsatz von Waffengewalt befehlen. Das Grundmandat der IFOR hatte 
noch einen starken Bezug zu Annex 1 des Dayton-Abkommens und zielte 
insbesondere auf die Beendigung der Feindseligkeiten, die Trennung der 
Konfliktparteien und den Abzug der schweren Waffen ab. Das Mandat der 
SFOR betonte neben der Gewährleistung eines sicheren Umfeldes schon 
stärker die Unterstützung der zivilen Missionen und politischer Konsolidie-
rungsziele. 

Die Aufgaben der – sich noch im Einsatz befindenden – internationalen 
Friedenstruppe EUFOR ALTHEA sind in einen „exekutiven“ und „nicht-
exekutiven“ Teil untergliedert. Der exekutive Teil bezieht sich auf die Un-
terstützung der BuH-Sicherheitsbehörden bei der Gewährleistung eines si-
cheren Umfeldes und auf eine abschreckende Wirkung gegenüber potenzi-
ellen Gefährdern des Friedensprozesses. Im nicht-exekutiven Teil unter-
stützt die EUFOR die gesamtstaatlichen bosnisch-herzegowinischen Streit-
kräfte beim Kapazitätenaufbau und durch Trainingsmaßnahmen.57 

Als „Wächter“ der Implementierung des Dayton-Abkommens wurde der 
Friedensimplementierungsrat PIC durch die UN-SR-Res 1031 legitimiert. 
Gemäß Annex 10 des Dayton-Abkommens sollen das OHR und sein Leiter, 
der High Representative, die bosnisch-herzegowinischen Akteure bei der 
Umsetzung der zivilen Friedensziele unterstützen und diesen Prozess be-
obachten.58 Auf Kritik eines Teils der politischen Öffentlichkeit in BuH stieß 
die Ausweitung der Vollmachten des OHR bei der Bonner Konferenz des 
PIC im Dezember 1997.59 Dadurch wurde BuH de facto in ein internationa-
les Protektorat transformiert. Zumindest bis 2006 machte das OHR von den 
Sondervollmachten reichlich Gebrauch – in den meisten Fällen zum Vorteil 
der Bürgerinnen und Bürger von BuH. 

 
57 Vgl. a.a.O. FN 53. 
58 Vgl. OHR – Mandate (2015). http://www.ohr.int/?page_id=1161, abgerufen am 

27.9.2018. 
59 Vgl. S/RES/1144, 19. Dezember 1997. http://unscr.com/en/resolutions/doc/1144, 

abgerufen am 27.9.2018. 
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Der UN-Sicherheitsrat hat in seiner Resolution 1144 vom 19. Dezember 
1997 die Bonner Beschlüsse ausdrücklich unterstützt. Im Februar 2008 be-
schloss der Lenkungsausschuss des PIC, dass die Erfüllung der sog. „5+2-
Agenda“ die Voraussetzung für die Beendigung des Mandats des OHR sein 
soll. Eine dieser Bedingungen ist eine positive Situation in BuH, die der Er-
füllung der Ziele des Dayton-Abkommens entspricht. Fünfzehn Jahre später 
ist nach Einschätzung des PIC diese Situation noch immer nicht eingetre-
ten.60 Als negative Entwicklung kann im internationalen Kontext die seit 
2021 präsente Politik Russlands, aber auch Chinas, eingestuft werden, das 
OHR zu delegitimieren. 

Bei der Mission der EU-Delegation und des EU Special Representative in 
BuH handelt es sich um eine ausschließlich politische Mission ohne exeku-
tive Elemente, die den Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess von BuH 
unterstützt. Sie benötigt deshalb kein spezielles UN-Mandat.61 

4. Der Einfluss der Intervention im Kontext des Entsendestaats 

4.1 Übereinstimmung mit staatlicher Gesamtstrategie 

Die Beteiligung Österreichs an den friedenserhaltenden Maßnahmen 
der NATO-„Partnerschaft für den Frieden“ und der EU in BuH seit 1996 
stimmte und stimmt mit der nationalen Sicherheitsstrategie (2013) und 
dem davon abgeleiteten Militärstrategischen Konzept Österreichs (2017) 
überein. In seiner Sicherheitsstrategie bekennt sich Österreich zu einer soli-
darischen Außen – und Sicherheitspolitik im Rahmen der EU, UNO, OSZE, 
der NATO-„Partnerschaft für den Frieden“ sowie des Europarats.62 Wich-
tige Aufgaben stellen in diesem Zusammenhang die „Konfliktverhütung, 
Friedenserhaltung und Einsätze zur Stabilisierung der Lage nach Konflik-
ten“ dar.63 

 
60 Vgl. Office of the High Representative: Agenda 5+2. http://www.ohr.int/agenda-52/, 

abgerufen am 17.5.2022. 
61 Vgl. Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina and European Union 

Special Representative.http://europa.ba, abgerufen am 17.5.2022. 
62 Vgl. Österreichs Sicherheitsstrategie. Sicherheit in einer neuen Dekade – Sicherheit 

gestalten (Juli 2013). https://www.bundeskanzleramt.gv.at/sicherheitsstrategie, abgeru-
fen am 25.9.2018, S. 7. 

63 Vgl. Militärstrategisches Konzept 2017. http://www.bundesheer.at/wissen-
forschung/publikationen/publikation.php?id=753, abgerufen am 25.9.2018, S. 8. 
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Die „geografische Situierung der betreffenden Mission“ und „sicherheitspo-
litische Auswirkung der betreffenden Situation auf Österreich“ sind wesent-
liche Kriterien für die Beteiligung des Österreichischen Bundesheeres an in-
ternationalen Friedensmissionen.64 Wegen der geografischen Nähe zum 
Westbalkan stellen Beiträge zur Konsolidierung des Friedens in dieser Re-
gion deshalb ein nationales Interesse für Österreich dar. 

Für die Beteiligung Österreichs am Friedenseinsatz in BuH wurde in fast 
allen Phasen ein Konsens der Parlamentsparteien im Hauptausschuss 
des Nationalrates erzielt.65 

4.2 Umsetzung der innerstaatlichen Ziele des Entsendestaates 

Repräsentative Umfragen der letzten 15 Jahre haben gezeigt, dass die öster-
reichische Bevölkerung in Bezug auf das Österreichische Bundesheer inner-
staatlichen Aufgaben – wie dem Katastrophenschutz – vor allem auch im 
Hinblick auf den permanenten Sparzwang beim Militär eine wesentlich hö-
here Bedeutung beimisst als Auslandseinsätzen.66 Auslandseinsätze werden 

 
64 Vgl. Österreichs Sicherheitsstrategie, S. 15f. 
65 Vgl. z.B. OTS0252 v. 17.3.2004 (Österreich entsendet mehr Soldaten nach Bosnien und 

in den Kosovo. Hauptausschuss billigt auch Wiederaufnahme des Afghanistan-
Einsatzes). 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20040317_OTS0252/oesterreich-
entsendet-mehr-soldaten-nach-bosnien-und-in-den-kosovo-hauptausschuss-billigt-
auch-wiederaufnahme-des-afghanistan-einsatzes, abgerufen am 1.10.2018; OTS0294 v. 
9.11.2007 (Hauptausschuss stimmt weiteren internationalen Entsendungen zu. 
Österreichisches Bundesheer-Kontingent in Bosnien wird halbiert). 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20071109_OTS0294/hauptausschuss-
stimmt-weiteren-internationalen-entsendungen-zu-oesterreichisches-bundesheer-
kontingent-in-bosnien-wird-halbiert, abgerufen am 1.10.2018; Parlamentskorrespondenz 
Nr. 1362 v. 1.12.2016 (Österreich unterstützt weiterhin aktiv zahlreiche Missionen der 
UNO, der EU und der OSZE). 

 https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2016/PK1362/, abgerufen am 
1.10.2018; Parlamentskorrespondenz Nr. 1371 vom 30.11.2021 (Hauptausschuss 
genehmigt zahlreiche Entsendungen zu internationalen Missionen). 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK1371/index.shtml, 
abgerufen am 17.5.2021. 

66 Vgl. Watscher, Johannes Alexander: Die Legitimationsproblematik öffentlicher 
Institutionen am Beispiel des Österreichischen Bundesheeres. Diplomarbeit, Universität 
Wien 2010, S. 99. 
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aber von einer Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher positiv 
perzipiert, wenn sie mit der militärischen Neutralität Österreichs vereinbar 
sind, im Rahmen einer UNO-Friedensmission stattfinden bzw. zumindest 
über ein klares Mandat des UN-Sicherheitsrates verfügen und einen friedens-
sichernden, aber keinen friedenserzwingenden Charakter haben.67 Auf die 
österreichische Beteiligung an den Friedenseinsätzen in BuH seit 1996 tref-
fen diese Merkmale grundsätzlich zu. Dem Autor dieses Beitrags liegen keine 
speziellen Umfragedaten zur Einstellung der österreichischen Beteiligung ge-
genüber den Friedenseinsätzen in BuH vor. Vor dem Hintergrund der allge-
mein erhobenen Einstellungen der österreichischen Bevölkerung zu Aus-
landseinsätzen kann aber darauf geschlossen werden, dass es eine positive 
Einstellung der öffentlichen Meinung gegenüber dem bisherigen öster-
reichischen Engagement in BuH gibt. 

Die von den politischen Entscheidungsträgern für die österreichische Betei-
ligung am Friedenseinsatz festgelegten Ziele orientieren sich am internatio-
nalen Mandat in BuH. Im Zentrum steht das Ziel, zur Friedenskonsolidie-
rung in einer Nachbarregion aktiv beizutragen und damit negative Entwick-
lungen, die für Österreich aus neuer Instabilität am Westbalkan entstehen 
könnten, zu verhindern. Weitere Ziele stellen die erfolgreiche Mitwirkung 
Österreichs im multinationalen Verband bei der Friedenssicherung dar. Im 
Rahmen seiner Möglichkeiten als kleinerer/mittlerer Staat konnte Österreich 
vor allem im Kontext seiner Mitwirkung bei den militärischen Stabilisie-
rungsmissionen substanzielle Beiträge leisten. In diesem Bereich wurden die 
festgelegten Ziele erreicht. Allerdings stellt die instabile politische Situa-
tion in BuH weiterhin einen Risikofaktor für die weitgehend konsolidierte 
Sicherheitslage dar. 

4.3 Kapazitäten-Ressourcenmanagement 

Mit seinen in Relation zum Gesamtbudget niedrigen Militärausgaben, die im 
demokratischen Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg weniger als 1% des 
Bruttoinlandsprodukts ausmachten, stellte Österreich eines der diesbezügli-

 
67 Vgl. Ogris, Günther: Österreichs Sicherheitspolitik im Spiegel der Bevölkerungsmeinung. 

In: Pucher, Johann/ Frank, Johann (Hrsg.): Strategie und Sicherheit 2012. Der 
Gestaltungsspielraum der österreichischen Sicherheitspolitik. Wien 2012, S. 813-824, hier 
S. 819f. 
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chen Schlusslichter in Europa dar. Es gab deshalb in Bezug auf das ausrei-
chende Vorhandensein von Personal in Zahl und Qualifikation sowie 
auf das ausreichende und zeitgerechte Vorhandensein von Material in 
Quantität und Qualität Anfangsschwierigkeiten beim Österreichi-
schen Bundesheer. Auf diese Problematik wies z.B. eine parlamentarische 
Anfrage aus dem Jahr 1996 an den damaligen Verteidigungsminister hin, in 
der oppositionelle Abgeordnete in Bezug auf die österreichische Beteiligung 
an der IFOR-Friedenstruppe von „fehlenden budgetären Mitteln“ und der 
Notwendigkeit zur Improvisation sprachen.68 

Wegen der Ausweitung der Einsätze auf andere Konfliktgebiete und des 
niedrigen Militärbudgets in Österreich wurde der Einsatz der österreichi-
schen Transporteinheit mit bis zu 300 Militärpersonen im Rahmen von 
IFOR und SFOR 2001 beendet. Österreichische Soldaten unterstützten die 
SFOR-Truppe aber weiterhin als Stabspersonal. Mit der Entwicklung des 
Systems der „Kräfte für Internationale Operationen“ (KIOP) wurde es An-
fang der 2000er-Jahre – insbesondere durch die freiwillige Verpflichtung län-
ger dienender Militärpersonen – möglich, in einem beschleunigten Verfahren 
Truppen für internationale Einätze zur Verfügung stellen zu können.69 

Die Verbesserung interner Verfahren sowie die klare Fokussierung auf 
den Westbalkan als Schwerpunktgebiet des österreichischen Aus-
landsengagements verbesserte insbesondere ab 2004 – trotz des knappen 
Militärbudgets – das Kapazitäten-Ressourcenmanagement. Im Rahmen 
von EUFOR „ALTHEA“ hat Österreich sehr verantwortungsvolle opera-
tive Aufgaben übernommen. Österreich erhielt zunächst das Kommando 
über die Multinational Task Force North, nach deren Auflösung im Jahr 
2007 die Verantwortung für das Regional Coordination Center 4. Dazu ka-
men als zusätzliche österreichische Beiträge mehrere Häuser der Liaison and 

 
68 Vgl. Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Herbert Scheibner, Ute Apfelbeck, Mag. 

Herbert Haupt, Dr. Harald Ofner, Dipl. Ing. Leopold Schöggl und Kollegen an den 
Bundesminister für Landesverteidigung betreffend den Einsatz österreichischer Soldaten 
im Rahmen der IFOR (21.5.1996). 

 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XX/J/J_00346/index.shtml, abgerufen 
am 2.10.2018. 

69 Vgl. Schmidl, Erwin: 1960 bis 2010 – 50 Jahre österreichische Teilnahme an 
internationalen Einsätzen. In: Truppendienst, 2/2010. 

 http://www.bundesheer.at/truppendienst/ausgaben/artikel.php?id=1002, abgerufen 
am 3.10.2018. 
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Observation Teams, Elemente der Militärpolizei, Sanitätselemente und 
Teams für die Sprengstoffentschärfung, Hubschrauber für die Sanitätsver-
sorgung und den Transport sowie Aufklärungsflugzeuge.70 

Von 2009 bis zum Ende des Analysezeitraumes stellte Österreich den Kom-
mandanten der EUFOR-Operation und der personelle Rahmen wurde von 
300 auf eine Maximalstärke von 400 ausgeweitet. Aus der zeitlichen Perspek-
tive von Juni 2023 stellte Österreich mit rund 290 Militärpersonen eines der 
zahlenmäßig stärksten Einzelkontingente im Rahmen der EUFOR mit einer 
Gesamtstärke von ca. 1.100 und hatte sich zu einem Schlüsselakteur der mi-
litärischen Stabilisierungsoperation in BuH entwickelt. 

4.4 Politische Dynamik außerhalb der/ zusätzlich zu Staatsinteressen 

Im bisherigen Verlauf der österreichischen Beteiligung an Friedensmissionen 
in BuH bestand außerhalb der Staatsinteressen keine politische Dynamik, die 
nennenswerten Einfluss auf das österreichische Engagement ausgeübt hat. 

4.5 Auswirkungen auf die internationale Stellung des Entsendestaates  

Die schon mehr als zwei Jahrzehnte bestehende Beteiligung Österreichs am 
Friedenseinsatz in BuH und insbesondere die Übernahme der Rolle der 
„Lead Nation“ im Rahmen von EUFOR „ALTHEA“ hat die Akzeptanz 
Österreichs als Partner im internationalen System gestärkt und seine 
Attraktivität als gewünschter Partner bei Missionen des internationa-
len Krisen- und Konfliktmanagements noch zusätzlich erhöht. Die hohe 
Akzeptanz Österreichs als Partner bei internationalen Friedenseinsätzen 
zeigt sich vor allem anhand des Umstandes, dass sich die Alpenrepublik im 
Juni 2023 an insgesamt 12 Missionen/Operationen der EU, NATO PfP, 
OSZE und UNO beteiligte.71 

 
70 Vgl. Redaktion Truppendienst: Einsätze des ÖBH. In: Truppendienst Spezial, 1/2018, 

S. 28-33, hier S. 28. 
71 Vgl. Auslandseinsätze des Bundesheeres. Zahlen, Daten, Fakten. 
 http://www.bundesheer.at/ausle/zahlen.shtml, abgerufen am 26.6.2023. 
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4.6 Auswirkungen auf die Einsatzkräfte/Einsatzorganisation 

Da die Ausweitung der Auslandseinsätze des Österreichischen Bundesheeres 
in den vergangenen zwanzig Jahren keine nennenswerte Erhöhung des An-
teils der Militärausgaben am BIP zur Folge hatte bzw. es sogar phasenweise 
zu einer Verringerung dieses Anteils gekommen war,72 wirkte sich die Be-
teiligung an den Friedensoperationen in BuH durch die zusätzliche finanzi-
elle Belastung auf die finanzielle Situation der Einsatzorganisation ten-
denziell negativ aus. 

Das Prestige der Einsatzkräfte ist durch die Operation gestiegen, wozu 
sehr maßgeblich die führende Rolle Österreichs im Rahmen von „ALT-
HEA“ seit 2009 beitrug. Aus der Zusammenarbeit im multinationalen Ver-
band im Rahmen der Kooperation mit NATO-PfP-Staaten und Truppens-
tellern aus der EU konnten vielfältige Lehren für operative militärische 
Prozesse gezogen und umgesetzt werden. 

4.7 Auswirkungen auf den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 

Bosnien und Herzegowina gehörte 1995-2011 zu den Schwerpunktländern 
der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Nach offiziellen Anga-
ben des österreichischen Außenamtes wurde BuH in diesem Zeitraum mit 
465 Mio. € unterstützt.73 Die Beteiligung österreichischer Kontingente 
an den militärischen Friedensmissionen hat die Entwicklungszusammen-
arbeit mit BuH begünstigt. Insbesondere im Bereich der humanitären 
Hilfe gab es eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Österreichischen 
Bundesheer und österreichischen Entwicklungshilfe-Organisationen.74 Auf 
das – gemäß OECD-Beurteilung – generell sehr niedrige österreichische 

 
72 Vgl. die Darstellung der Entwicklung der Militärausgaben 2000-2015 in Österreich durch 

ihren Anteil am BIP in Jedlaucnik, Herwig: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die 
budgetäre Situation der europäischen Streitkräfte. In: ISS Aktuell, 1/2015, Wien, S. 12. 

73 Vgl. Österreichische Entwicklungshilfe kehrt Bosnien den Rücken. In: Wiener Zeitung, 
18.5.2011. 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/51447_Oesterreichisch
e-Entwicklungshilfe-kehrt-Bosnien-den-Ruecken.html?em_cnt=51447, abgerufen am 
4.10.2018. 

74 Vgl. CIMIC Workshop beim Streitkräfteführungskommando (18.1.2008). 
http://www.bundesheer.at/cms/artikel.php?ID=3798, abgerufen am 4.10.2018. 
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Budget für Entwicklungszusammenarbeit hatte die österreichische Mit-
wirkung an den Friedensmissionen in BuH bisher keinen nennenswerten 
Einfluss. Es ist während des bisherigen Engagements nach einer längeren 
Periode der Stagnation nur leicht gestiegen.75 

4.8 Auswirkungen auf den Whole of Nation Approach 

In Gesprächen des Autors mit staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren aus 
Österreich, die sich in den vergangenen 28 Jahren für den Frieden und den 
Wiederaufbau in BuH engagiert haben, dominierte der Eindruck, dass staat-
liche und nicht-staatliche Akteure aufeinander abgestimmt agiert und 
sich entsprechend ihrer Kernkompetenz ergänzt haben. 

4.9 Rückwirkungen 

4.9.1 Politische Rückwirkungen 

Die diplomatischen Beziehungen zu BuH sind durch die österreichische 
Beteiligung an den Friedensoperationen, die engen wirtschaftlichen Bezie-
hungen und die politische Unterstützung Österreichs für die Einbindung 
von BuH in den europäischen Integrationsprozess sehr positiv beeinflusst 
worden und haben sich gleichbleibend positiv weiterentwickelt. 

4.9.2 Humanitäre Rückwirkungen 

Die österreichische Beteiligung an Friedensoperationen hat dazu beigetra-
gen, dass zumindest ein kleiner Teil der Flüchtlinge des Bosnien-Krieges, 
die in Österreich Schutz fanden, in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Etwa 
60.000 von insgesamt 90.000 im Zuge des Krieges nach Österreich geflüch-

 
75 Vgl. Entwicklungszusammenarbeit: Österreichs Ausgaben stürzen ab. In: Kurier (online), 

9.4.2018. https://kurier.at/wirtschaft/entwicklungszusammenarbeit-oesterreichs-
ausgaben-stuerzen-ab/400018423, abgerufen am 15.10.2018; Austrian Development 
Agency: Austria’s Official Development Assistance. 
https://www.entwicklung.at/en/ada/austrias-official-development-assistance, 
abgerufen am 17.5.2022. 
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teten Bosniern und Herzegowinern blieben jedoch in Österreich und haben 
sich überwiegend gut in die österreichische Gesellschaft integriert.76 

4.9.3 Volkswirtschaftliche Rückwirkungen 

Der Außenhandel zwischen Österreich und BuH ist 1995-2022 – über-
wiegend – kontinuierlich gestiegen, das gilt sowohl für den Warenimport 
als auch -Export. Österreich gehört zur Gruppe der wichtigsten Handels-
partner von BuH und führt bei den Investitionen im Balkan-Staat.77 

4.9.4 Sicherheitspolitische Rückwirkungen 

Mit Stand von Juni 2023 gab es im Rahmen des bisherigen österreichischen 
Engagements in BuH keine negativen sicherheitspolitischen Rückwir-
kungen für Österreich. 

4.10 Internationales Einverständnis/ völkerrechtliche Grundlage 

Das Engagement Österreichs im Rahmen der friedenserhaltenden Operati-
onen von IFOR, SFOR und EUFOR basierte und basiert auf eindeutig for-
mulierten Mandaten des UN-Sicherheitsrates. Die Mandate wurden der si-
cherheitspolitischen Entwicklung in BuH angepasst (vgl. 3.5). Der sich ver-
stärkende geopolitische Konflikt des Westens mit Russland könnte zu ei-
nem russischen Veto bei zukünftigen Verlängerungen der EUFOR-
Mission im UN-Sicherheitsrat führen. Alternative Optionen zur völker-
rechtlichen Mandatierung müssten in einem solchen Fall überprüft wer-
den. 

 
76 Vgl. Medien-Servicestelle Neue Österreicher/innen: Jugoslawien-Kriege: 115.000 flohen 

nach Österreich (21.6.2011). 
 http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2011/06/21/kriege-in-ex-

jugoslawien-fuhrten-zu-drei-grosen-fluchtlingswellen/, abgerufen am 15.10.2018. 
77 Vgl. Botschafter Gerhard Jandl: Österreichs Wirtschaft nun Top-Investor in Bosnien und 

Herzegowina. In: OTS0195, 14.12.2004. 
 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20041214_OTS0195/botschafter-jandl-

oesterreichs-wirtschaft-nun-top-investor-in-bosnien-herzegowina, abgerufen am 
20.10.2018; Guter Handel mit Bosnien und Herzegowina. In: Wiener Zeitung, 7.5.1999 
(online). https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/369029_
Guter-Handel-mit-Bosnien-Herzegowina.html, abgerufen am 20.10.2018; Außenwirt-
schaftscenter Sarajevo: Die bosnisch-herzegowinische Wirtschaft (Stand 6.4.2022). 
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/die-bosnisch-herzegowinische-
wirtschaft.html, abgerufen am 18.5.2022. 
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5. Fazit 

Bosnien und Herzegowina durchläuft seit 1996 einen äußerst komplexen 
Konsolidierungsprozess, bei dem dieser Balkanstaat von einer internationa-
len Militär- und Zivilpräsenz unterstützt wird. Diese Unterstützung war vor 
allem bis 2006 auch durch – demokratiepolitisch nicht unumstrittene – pro-
tektoratsähnliche Eingriffe des OHR gekennzeichnet gewesen. 

Die bisherige Bilanz der internationalen Unterstützung für BuH fällt im Si-
cherheitsbereich besser aus als im Bereich der politischen und gesellschaftli-
chen Transformation. Aus den verfeindeten Armeen des Krieges wurde eine 
gemeinsame bosnisch-herzegowinische Armee, insbesondere für Friedens-
einsätze im Ausland, gebildet. Eine große Zahl an Kriegsverbrechern konnte 
wegen der internationalen Militärpräsenz festgenommen und dem ICTY 
übergeben werden. Diese Festnahmen waren eine wesentliche Vorausset-
zung für die –zumindest teilweise gelungene – Flüchtlingsrückführung. Ar-
mee und Polizeiapparate wurden mit internationaler Einflussnahme unter 
demokratische Kontrolle gestellt. So konnte das im brutalen Krieg zerrüttete 
Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheitskräfte weitgehend wiederherge-
stellt werden. Nicht gelungen ist allerdings die Reintegration vieler Kriegsve-
teranen – ein Umstand, der in BuH kontinuierlich zu sozialen Spannungen 
führt. Ein kritischer Faktor bleibt auch die Minengefahr. Wegen des langwie-
rigen Entminungsprozesses sind noch immer Todesopfer zu beklagen. Trotz 
angespannter politischer Beziehungen und des tendenziellen Erstarkens sa-
lafistischer Gruppen ist BuH nur vereinzelt von Terroranschlägen betroffen 
gewesen, die auch nicht gegen die internationale Präsenz gerichtet waren. 
Die große Zahl an Kleinwaffen stellt – potenziell – ein größeres Sicherheits-
problem als der Terrorismus dar. 

Der politische Klientelismus verhinderte bisher trotz massiver internationa-
ler Unterstützung die Schaffung eines funktionalen und unabhängigen 
Rechtssystems. Darüber hinaus sind die Rechtssysteme der beiden BuH-En-
titäten schlecht aufeinander abgestimmt. Der mangelnde Respekt der Politik 
vor der Gewaltenteilung hat verhindert, dass die BuH-Bevölkerung Ver-
trauen zu ihren Rechtsinstitutionen aufbauen konnte. Dieser Umstand er-
schwerte bisher den gesellschaftlichen Kampf gegen die organisierte Krimi-
nalität und insbesondere gegen die in BuH weit verbreitete Korruption. 
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Als Kardinalfehler der internationalen Einflussnahme auf die Nachkriegs-
prozesse in BuH kann die zu frühe Durchführung von Wahlen bezeichnet 
werden. Sie ermöglichte es nationalistischen und klientilistischen Akteuren, 
auch nach Kriegsende, die politische Entwicklung zu dominieren. Die Do-
minanz ethno-nationaler Politik in BuH hat u.a. zu verantworten, dass es in 
BuH nach mehr als zwei Jahrzehnten nach Kriegsende noch immer zu poli-
tischer und gesellschaftlicher Diskriminierung von Bürgern wegen ihrer 
Volksgruppenzugehörigkeit bzw. ihrer Weigerung, sich Volksgruppen zuzu-
ordnen, kommt. Mit seinen „Bonn Powers“ stellte das OHR ein notwendi-
ges, internationales Korrektiv zur politischen Obstruktion und nationalisti-
schen Politik dar, ermöglichte die Einleitung kooperativer gesellschaftlicher 
Prozesse und erhöhte die Funktionalität des Gesamtstaates. Der weitge-
hende Verzicht von internationaler Seite, die „Bonn Powers“ einzusetzen, 
hat seit 2006 jedoch zu einer massiven Verstärkung desintegrativer Tenden-
zen, vor allem in Form separatistischer Bestrebungen in der Entität Repub-
lika Srpska, geführt. Die Delegitimierung des OHR durch die Entität Repub-
lika Srpska begünstigt seit 2021 undemokratische Praktiken in diesem BuH-
Staatsteil. Insgesamt erschwert die Instrumentalisierung nationalistischer 
Kriegsnarrative durch BuH-Politiker den Versöhnungsprozess und die Un-
terstützung der EU für einen funktionierenden, multiethnischen und föde-
rativen Staat BuH, der in mittlerer Zukunft der EU beitreten soll. 

Durch internationale Wiederaufbauhilfe und verschiedene Initiativen im So-
zialbereich konnte sehr bald nach Kriegsende wieder ein Zustand erreicht 
werden, in dem die Grundbedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung gedeckt 
waren. So ist in BuH die Sterblichkeitsrate bei Kindern im Vergleich zur 
Vorkriegsentwicklung gesunken und der proportionale Anteil der Ärzte an 
der Gesamtbevölkerung gestiegen. Ungeachtet dieser verbesserten sozialen 
Indikatoren haben die unsicheren wirtschaftlichen Perspektiven und die in-
nenpolitischen Dauerkonflikte dazu geführt, dass auch nach Kriegsende ei-
nige hunderttausend Bürgerinnen und Bürger aus BuH Richtung Westen ab-
gewandert sind. 

Im Hinblick auf die Bewertung des Zusammenspiels internationaler Akteure 
im Prozess der Friedenskonsolidierung konnte für den Zeitraum 1996-2022 
eine mittlere Effektivität der Koordinierungsmaßnahmen bei der Zivilprä-
senz festgestellt werden. Demgegenüber erreichten EU und NATO durch 
das „Berlin-Plus-Abkommen“ eine funktionale Kooperation im Kontext der 
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militärischen Präsenz. In Zusammenhang mit der militärischen Präsenz kann 
auch positiv hervorgehoben werden, dass die Mandate der Friedenstruppen 
IFOR, SFOR und EUFOR eindeutig formuliert und an die realen sicher-
heitspolitischen Entwicklungen angepasst wurden. Im Kontext der interna-
tionalen Zivilpräsenz ist negativ anzumerken, dass die westliche Unterstüt-
zung für das OHR ab 2010 erkennbar nachgelassen hat, obwohl es plausible 
Gründe für sein Weiterbestehen gab und gibt. Seit 2021 sind Bestrebungen 
Russlands, aber auch Chinas feststellbar, das OHR überhaupt infrage zu stel-
len. Im Kontext des geopolitischen Konfliktes mit Russland verstärkt sich 
die politische Unterstützung des Westens für diese Institution. 

Aus der Sicht Österreichs hatte und hat die Beteiligung an den militärischen 
Friedensoperationen in BuH trotz der damit verbundenen finanziellen Be-
lastung für die Einsatzorganisation überwiegend positive Auswirkungen. Be-
standen in der Phase der österreichischen Beteiligung an IFOR und SFOR 
noch Anfangsschwierigkeiten bei der ausreichenden Bereitstellung von Ma-
terial in Quantität und Qualität, so führte die außen- und sicherheitspoliti-
sche Fokussierung Österreichs auf den Westbalkan spätestens ab 2004 zu 
einer Verbesserung des Kapazitäten-Ressourcen-Managements. Die öster-
reichische Beteiligung an den Friedensoperationen in BuH entspricht der 
strategischen Grundausrichtung, wird von allen Parteien im österreichischen 
Parlament getragen und auch die öffentliche Meinung in Österreich steht 
positiv dazu. Durch die Zusammenarbeit in multinationalen Verbänden 
konnte das Österreichische Bundesheer seine operativen Fähigkeiten im 
Rahmen von Friedenseinsätzen verbessern. Letztlich haben Österreichs Bei-
träge als Lead Nation bei EUFOR ALTHEA seine Attraktivität als Partner 
in internationalen Missionen erhöht. 

Aus der zeitlichen Perspektive von Juni 2023 erscheint die Fortsetzung, aber 
auch die personelle Verstärkung der EUFOR-Mission als unbedingt notwen-
dig. Seit 2021 verstärken sich die separatistischen Bestrebungen der Entität 
Republika Srpska. Die Ankündigung, eigene Streitkräfte der Republika 
Srpska aufbauen und die gemeinsamen BuH-Streitkräfte verlassen zu wollen, 
wird von internationaler Seite – im Falle ihrer Realisierung – als „Überschrei-
tung der roten Linie“ bezeichnet. Diese Aufschaukelung in BuH ist umso 
gefährlicher, weil sich parallel der russisch-westliche Antagonismus wegen 
der russischen Invasion in der Ukraine signifikant verstärkt hat. Vor diesem 
Hintergrund stellen sich für westliche Akteure, unter ihnen Österreich, die 
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den Konsolidierungsprozess in BuH weiterhin unterstützen wollen, auch 
völkerrechtliche Fragen. So gilt es vor allem zu klären, welche alternativen 
Optionen es für eine Fortsetzung der internationalen Militärpräsenz in BuH 
geben kann, falls Russland ein Veto im UN-Sicherheitsrat bei der Verlänge-
rung der EUFOR-Mission einlegen sollte. 
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Mali: Gewaltsamer Konflikt zwischen 
Bevölkerungsgruppen in einem Staat (2012-2022) 

Gerald Hainzl 

 

Diesem Beitrag wird das Szenario „Gewaltsamer Konflikt zwischen Bevöl-
kerungsgruppen in einem Staat“ zugrunde gelegt: „Innerstaatlicher Konflikt 
zumindest zweier rivalisierender Parteien. Der Staat hat nicht die Kontrolle 
über sein gesamtes Territorium inne. Die Machtfrage steht im Zentrum. Es 
kommt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die politische und territori-
ale Integrität des Staates bleiben erhalten.“ Als Analysezeitraum wird Ende 
2012 (Beginn der Operation Serval) bis 2022 definiert.1 

 
 1 Valides und reliables Datenmaterial wird möglicherweise, wenn überhaupt, nur bis etwa 

2020 zur Verfügung stehen. 
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Allerdings können in der Analyse aufgrund der Vielzahl gleichzeitiger Kon-
flikte auch Elemente anderer Szenarien einfließen. Vor allem die hohe An-
zahl unterschiedlicher Akteure, bei gleichzeitig nicht konstitutionellen 
Machtwechseln erschweren eine Konzentration auf ein idealtypisches Sze-
nario. 

1. Zielgebiet 

1.1 Sicheres Umfeld 

Zahl der Internally Displaced Persons: steigend 

Nach einer Verbesserung der IDP Situation in den Jahren 2014 bis 2017 hat 
sich die Lage danach wieder verschlechtert und zu einem massiven Anstieg 
an IDPs geführt.2 

 

Quelle: IDMC: Displacement Data https://www.internal-displacement.org/count-
ries/mali, abgerufen am 17.8.2023. 

  

 
 2 Vgl. IDMC: Displacement Data https://www.internal-displacement.org/countries/mali, 

abgerufen am 17.8.2023. 
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Zahl der international Schutzsuchenden: stark steigend 

Die Anzahl der Asylsuchenden aus Mali hat 2013 einen steilen Anstieg ver-
zeichnet, der sich erst 2020 wieder etwas reduziert hat.3 

 

 

Quelle: WorldData.info: Development of asylum applications from citizens from Mali 
2000 to 2022, https://www.worlddata.info/africa/mali/asylum.php2, abgerufen am 
17.8.2023. 

Zahl der Getöteten und Verwundeten: konstant auf hohem Niveau 

Die Zahl der Anschläge und damit der Getöteten und Verwundeten ist seit 
2012 trotz internationaler Präsenz kontinuierlich angestiegen und hat sich in 
letzter Zeit auf hohem Niveau stabilisiert. Gemäß dem Global Terrorism 
Index (GTI) fanden in Mali 2022 fünf der 20 opferreichsten Anschlägen 
statt. Die Todesopfer von Anschlägen machen 14% aller Todesopfer durch 
Terroranschläge weltweit aus.4 

 
 3 WorldData.info: Development of asylum applications from citizens from Mali 2000 to 

2022, https://www.worlddata.info/africa/mali/asylum.php2, abgerufen am 17.8.2023. 
 4 Vgl. Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Index 2023: Measuring the 

Impact of Terrorism, Sydney (März 2023), http://visionofhumanity.org/resources, 
abgerufen am 9.8.2023, S. 24. 
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Zahl der Gewaltakteure: gestiegen 

Die Zahl der Gewaltakteure ist gestiegen, wenngleich eine Fluktuation der 
Gewaltakteure erkennbar ist. Je nach politischer Lage erhöht oder reduziert 
sich deren Anzahl. 

Zahl und räumliche Verteilung von Kampfhandlungen: 
Konzentration auf Zentralmali 

Zahl und räumliche Verteilung von Kampfhandlungen variiert. Es liegt je-
doch eine Konzentration auf Zentralmali vor. 

Bewegungsfreiheit der Zivilbevölkerung: teilweise gegeben 

Die Bewegungsfreiheit der Zivilbevölkerung ist teilweise gegeben. Einzelne 
Gruppierungen können jedoch Beschränkungen auferlegen. 

1.2  Friedens- und Verhandlungsprozess 

Etablierung eines Verhandlungsprozesses: ja 

2013-2022 wurde versucht, einen strukturierten Verhandlungsprozess zu 
etablieren, jedoch aufgrund der sich permanent verändernden politischen 
Lage (Putsche) langfristig wenig erfolgreich. 

Verhandlung mit Präsenz relevanter Konfliktakteure: teilweise 

Verhandlungen mit allen relevanten Konfliktakteuren gestalten sich sehr 
schwierig. Zu viele Akteure mit unterschiedlichen Interessen (interkommu-
nale Konflikte, religiöse/ideologische Konflikte, ökonomische Konflikte 
zwischen nomadisierenden Viehzüchtern und sesshaften Bodenbauern) er-
schweren die Inklusion aller Gruppen in einen nationalen Friedensprozess. 

Verhandlungen mit substanziellem Ergebnis: nein 

Ein Vertrag, der im Norden Malis Frieden bringen sollte (Vertrag von Algier, 
2015), erwies sich als nicht umsetzbar. Die Regierung in Bamako konnte 
keine Autorität im Norden ausüben. Die Präsenz von MINUSMA machte 
keinen wesentlichen Unterschied. 
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Orientierung der Friedensverhandlungen an den Konfliktursachen: 
nein 

Die Heterogenität der verschiedenen Konfliktakteure und die sehr unter-
schiedlichen Konfliktursachen in den jeweiligen Konflikten in Mali erschwe-
ren es, Interessen zu bündeln und Friedensverhandlungen voranzubringen. 

(Wieder-)Eingliederung militanter oppositioneller Gruppen in die 
Sicherheitskräfte und den politischen Prozess: nein 

Die Wiedereingliederung militanter oppositioneller Gruppen in die Sicher-
heitskräfte und in politische Prozesses scheiterte an fehlenden verbindlichen 
Vereinbarungen sowie an den Machtwechseln der Zentralregierung. Die 
Sanktionen gegen das Regime, das sich an die Macht geputscht hat, erschwer-
ten es zudem, internationalen Druck auf die Regierung zu erhöhen. Ohne 
eine demokratisch legitimierte Regierung wird es zudem schwierig sein, ver-
bindliche Abkommen zu schließen. 

Eine international koordinierte Sicherheitssektorreform als Ausgangspunkt 
der Integration militanter oppositioneller Gruppen ist unter den gegebenen 
Umständen unmöglich. 

1.3 Regionale/transnationale Auswirkungen 

Die koloniale Grenzziehung, eine gering ausgeprägte staatsbürgerliche Iden-
tität sowie familiäre und ethnische Beziehungen über Staatsgrenzen hinweg, 
haben zu einer Destabilisierung der Nachbarländer Burkina Faso und Niger 
(Liptako-Gourma als grenzüberschreitender, zusammengehörender histo-
risch-kultureller Raum) geführt. Dies liegt wesentlich an der Verfügbarkeit 
von Waffen in der Region sowie der kulturell und ethnisch zusammengehö-
renden Region. 

Eine Friedensmission, die sich grundsätzlich nur auf ein Land konzentriert, 
und die Verbindungen zu den Nachbarländern (ethnisch-kulturell) nicht in 
ihr Konzept miteinfließen lässt, hat nur einen sehr geringen Gestaltungs-
spielraum (siehe Grafik auf der nächsten Seite). 
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Grafik: Region Liptako-Gourma (grün markiert)5 

 

1.4 Akzeptanz des internationalen Engagements bei Konfliktakteure 

Sehr geringe Akzeptanz bei nicht-staatlichen Akteuren. 

Das internationale Engagement wurde durch die Machtwechsel in Mali auf 
eine Probe gestellt. MINUSMA war regelmäßigen Angriffen von militanten 
oppositionellen Gruppen ausgesetzt. Das Engagement der EU (z.B. EUTM 
Mali) wurde durch den Konflikt zwischen der malischen und französischen 
Regierung maßgeblich negativ beeinflusst. Als Spoiler hat sich Russland er-
wiesen, das nicht nur Anti-EU-, Anti-Westen-, Anti-Frankreich-Demon- 
strationen förderte, sondern durch das Engagement von Söldnern der Wag-
ner-Gruppe das internationale Krisenmanagement insgesamt torpediert hat. 

 
 5 ISS Africa, https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/images/2019-12-10-iss-today-

liptako-gourma-map-fr.png. 
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1.5 Akzeptanz des internationalen Engagements bei der Bevölkerung 

Die hohe Erwartungshaltung der Bevölkerung an MINUSMA (Schutz vor 
gewalttätigen Übergriffen durch Milizen) konnte nur teilweise erfüllt werden. 

Die Demonstrationen gegen internationale Akteure lassen den Schluss zu, 
dass zumindest Teile der Bevölkerung das internationale Engagement ableh-
nen und demselben feindselig gegenüberstehen. 

2. Internationale Organisationen 

2.1 Kooperation mit anderen internationalen Organisationen im Kontext 
der Intervention 

Ja 

Die in Mali tätigen internationalen Organisationen schienen einen Modus 
vivendi mit Koordinationsmechanismen entwickelt zu haben, die auf der Ar-
beitsebene funktionieren und zur Umsetzung der jeweiligen Mandate beige-
tragen haben. Dies war nicht zuletzt durch eine Aufgabenteilung bzw. andere 
Aufträge möglich. Sowohl die UNO-Mission als auch die Mission der EU 
wurden von den Mitgliedsstaaten mitgetragen. An MINUSMA beteiligten 
sich 29 Staaten an der Polizeimission und 61 Staaten mit militärischen Kräf-
ten.6 An EUTM Mali beteiligten sich 22 Mitgliedsstaaten.7 

2.2 Internationales Einverständnis/völkerrechtliche Grundlage 

Ja 

Sowohl MINUSMA als auch EUTM verfügten über ein Mandat der UNO 
bzw. der EU. Aus dem Mandat lassen sich die jeweiligen Aufgaben ableiten. 
Da Mandate grundsätzlich immer den Stand der Lage bei Mandatserteilung 
reflektieren, hinken diese den realen Entwicklungen zumindest in Teilen 
nach. Dies war auch in Mali der Fall. 

 
 6 MINUSMA: MINUSMA’s Personnel, Juni 2023, 

https://minusma.unmissions.org/en/personnel, abgerufen am 17.8.2023. 
 7 EUTM Mali: fact sheet, https://eutmmali.eu/wp-

content/uploads/2022/01/20220113_Fact-Sheet-EUTM-sans-elections-
22FEB_ENG.pdf, abgerufen am 17.8.2023. 
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3. Entsendestaat Österreich 

3.1 Übereinstimmung mit staatlicher Gesamtstrategie 

Ja 

Die Teilnahme an EUTM Mali und MINUSMA stimmt mit der Sicherheits-
strategie und den relevanten Dokumenten der zuständigen Ressorts überein. 
Für den Einsatz gibt es einen breiten Konsens der relevanten Parlaments-
parteien. 

3.2. Umsetzung der innerstaatlichen Ziele des Entsendestaates 

Ja 

Mit der Teilnahme an MINUSMA und EUTM Mali wurde beabsichtigt, „ei-
nen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung in Westafrika zu leisten, um die ne-
gativen Effekte auf die äußere und innere Sicherheit Österreichs und Euro-
pas (u.a. terrorostische Angriffe, OK und irreguläre Migration), die sich aus 
der Instabilität vor Ort ergeben, zu reduzieren.“8 Die Wahrnehmung des 
Einsatzes in der Öffentlichkeit war allerdings äußerst gering. 

3.3 Rückwirkungen 

Die politischen Beziehungen zum Zielgebiet sind gleichgeblieben. Der Ein-
satz hatte keine politischen Rückwirkungen auf den Entsendestaat. Die Zahl 
der Schutzsuchenden aus Mali in Österreich ist statistisch zu wenig signifi-
kant, um eine verlässliche Aussage über die Entwicklung machen zu können. 
Grundsätzlich stellen Schutzsuchende aus Mali keine verstärkte gesell-
schaftspolitische Herausforderung dar. Volkswirtschaftliche Auswirkungen 
sind nicht erkennbar. Es gibt keine Gewaltakte oder aggressive Handlungen 
im Entsendestaat, die einen Zusammenhang zum Zielgebiet erkennen lassen. 

 

 
 8 BMLV: MINUSMA. https://www.bmlv.gv.at/ausle/mali/pdf/info_minusma.pdf, 

abgerufen am 17.10.2023. 
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Afghanistan: 
Gewaltsamer Konflikt zwischen Bevölkerungsgruppen 
in einem Staat (2015-2023) 

Markus Gauster 

 

Kurzbeschreibung des Szenarios: 

„Innerstaatlicher Konflikt zumindest zweier rivalisierender Parteien. 

Der Staat hat nicht die Kontrolle über sein gesamtes Territorium inne. 

Die Machtfrage steht im Zentrum. 

Es kommt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. 

Die politische und territoriale Integrität des Staates bleiben erhalten.“ 
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1. Ratio/Hintergrund 

Das vorliegende Afghanistan-Szenario liegt trotz der überdurchschnittlichen 
Komplexität des Konfliktes mit einer Vielzahl unterschiedlicher Konfliktli-
nien und seiner Akteurskonstellation nahe am idealtypischen Szenario fünf. 
Als Analysezeitraum wird 2015 (Beginn der Resolute-Support-Mission der 
NATO mit Österreichischer Beteiligung) bis 2023 herangezogen. In diesen 
Zeitraum fällt die Österreichische Beteiligung an der friedensunterstützen-
den Militäroperation Resolute Support Mission (RSM), der Rückzug interna-
tionaler Truppen 2021, der Sturz der eingesetzten afghanischen Regierung 
unter Ashraf Ghani, die Machtübernahme der Taliban im August 2021 sowie 
die darauffolgende Konsolidierungsphase.1 

Für die Beurteilung des Erfolgs oder Misserfolgs des internationalen Enga-
gements ist einerseits die Frage der Wirksamkeit der Mission zu untersuchen; 
andererseits erscheint es wesentlich zu beleuchten, inwieweit sich die Kon-
fliktlinien zwischen den Bevölkerungsgruppen Afghanistans NACH dem in-
ternationalen Truppenabzug und der Machtübernahme der Taliban fortset-
zen und wie sich die Sicherheitslage seitdem verändert hat. Dabei geht es um 
die Frage, welche Wirkung die neuen islamistischen Machthaber im Hinblick 
auf die Stabilisierung Afghanistans 2021-2023 im Vergleich zur westlichen 
Intervention 2001-2021 hatten. 

2. Konfliktbeschreibung 

Nach der militärischen Invasion und Besetzung Afghanistans durch die Sow-
jetunion und dem gewaltsamen Konflikt und Abwehrkampf 1979-1989 
stellte Moskau seine finanzielle Unterstützung des afghanischen kommunis-
tischen Regimes 1992 endgültig ein. Darauf folgte von 1992 bis 1996 ein von 
der Weltöffentlichkeit kaum beachteter Bürgerkrieg, in dem Machtkämpfe 
unterschiedlicher ethnischer Stämme und religiöser Gruppen bzw. Milizen 
(„Warlords“) im Vordergrund standen. 

Die Taliban-Bewegung konnte sich in dieser Phase sukzessive etablieren und 
profitierte vom Machtvakuum und den unerträglichen Lebensumständen der 
Bevölkerung, die ein Ende des langjährigen Kriegszustandes herbeisehnte. 

 
 1 Valides Datenmaterial ist aufgrund der limitierten Möglichkeiten zur Feldforschung in 

Afghanistan nur sehr begrenzt verfügbar. 
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In der Folge marschierten sie 1996 praktisch kampflos in die Hauptstadt Ka-
bul ein (dieser Einmarsch wiederholte sich 2021) und wurden v.a. von der 
paschtunischen Bevölkerung willkommen geheißen. Daraufhin begannen 
die Taliban, ihre Macht durch massive Repressionen zu konsolidieren. Der 
langjährige Bürgerkrieg wurde durch die Taliban sukzessive eingedämmt, 
aber nicht vollständig beendet, da es nachhaltigen Widerstand v.a. in Nord-
afghanistan gab. Gleichzeitig etablierten die Taliban relativ funktionierende 
Staatsstrukturen. Sicherheit, Rechtsordnung und Legitimation wurden auf 
der Basis ihrer hanafitisch-deobandisch geprägten Scharia-Ideologie etab-
liert. Zudem ging das Taliban-Regime nach der Machtübernahme 1996 eine 
symbiotische Kooperation mit Osama bin Ladens Terrororganisation Al-
Qaida ein, indem Ausbildungsräume, Logistik und Waffen auf afghanischem 
Boden zur Verfügung gestellt wurden.2 Beide Akteure profitierten voneinan-
der u.a. durch das Training von Aufstands- und Gefechtstechniken und 
konnten dafür insbesondere das Grenzgebiet Afghanistan-Pakistan 
(„Paschtunengürtel“) nutzen. 

Damit verstießen die Taliban gegen internationale Normen, weil sie als de 
facto-Regierung den internationalen Terrorismus unterstützten.3 Trotz inter-
nationalem Druck lieferten die Taliban bin Laden nicht an die USA aus. 
Nach den Anschlägen des 11. September 2001 wurde von den USA der 
„Krieg gegen den Terror“ ausgerufen. Dieser begann durch den Einmarsch 
der USA in Afghanistan am 7. Oktober 2001. Die US-geführte Militärallianz 
„Operation Enduring Freedom“ konnte die Taliban-Bewegung in Koopera-
tion mit der Nordallianz, einem Zweckbündnis afghanischer Milizen, bis 
Ende 2001 stürzen und Kommandeure wie Kämpfer in Richtung Pakistan 
vertreiben. 

Das politische System Afghanistans wurde durch die Einsetzung einer west-
lich orientierten Übergangsregierung unter Präsident Hamid Karzai im De-
zember 2001 neu aufgestellt. Die grundlegenden Strukturen, Prinzipien und 

 
 2 Vgl. Steinberg, Guido: Al-Qaida. Bundeszentrale für politische Bildung, 20.9.2011. 

https://www.bpb.de/themen/islamismus/dossier-islamismus/36374/al-qaida/, 
abgerufen am 18.8.2023. 

 3 Vgl. Osama bin Laden, the Taliban, and the Challenge of State Sponsors. The 
Washington Institute for Near East Policy, Policy Watch Nr. 555, 14.9.2001. 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/osama-bin-laden-taliban-and-
challenge-state-sponsors, abgerufen am 18.8.2023. 
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Kultur des Landes blieben jedoch unverändert. Die Taliban wurden von den 
USA Ende 2001 gleichsam für besiegt erklärt, was sich als Irrtum herausstell-
ten sollte. Wenige Jahre später kehrte die Bewegung als militante oppositio-
nelle Kraft zurück und bekämpfte die westliche Militärpräsenz und die ein-
gesetzte afghanische Regierung. Gleichzeitig begann ein ziviler und militäri-
scher Wiederaufbau. Mehrere Entwaffnungsprogramme für afghanische Mi-
lizen durch die UNO starteten ambitioniert mit der Einsammlung von Artil-
leriegerät und Panzern. Funktionierende Kleinwaffen wurden jedoch aus tra-
ditionellen Gründen kaum aus der Hand gegeben. Der Aufbau der afghani-
schen Armee ging in der ersten Phase gut voran. Die Terrorismusbekämp-
fung durch die USA und ihre Partner verursachte jedoch viele zivile Opfer, 
worauf sich die Situation auch für den Friedenseinsatz ISAF (International 
Security Assistance Force) verschlechterte. 

Der Konflikt setzte sich 2004-2014 mit steigender Intensität fort, während 
das internationale Engagement deutlich zurückgefahren wurde. Die friedens-
unterstützende Stabilisierungsoperation ISAF wurde 2015 durch die Ausbil-
dungsmission RSM abgelöst, während sich der innerstaatliche bewaffnete 
Konflikt verschärfte. Ein Anti-Regimekrieg militanter oppositioneller Kräfte 
(Taliban-Miliz), ein Macht- und Überlebenskampf unterschiedlicher Ethnien 
(v.a. ging es um den Konflikt von Paschtunen gegen andere Ethnien bzw. 
Minderheiten) sowie die Bekämpfung afghanischer Sicherheitskräfte und der 
internationalen Militärpräsenz durch die Taliban standen im Mittelpunkt. 
Diese Konfliktlinien erzeugten organisierte Gewalt im großen Maßstab und 
wirkten sich zunehmend negativ auf die Lebensumstände der Bevölkerung 
aus.4  

Die Taliban eroberten bis 2021 sukzessive große Teile der ländlichen Regio-
nen, wobei sie dort eigene Gerichtsbarkeiten einrichteten und die Korrup-
tion des westlich unterstützten Regimes anprangerten. Der überstürzte Ge-
samtrückzug der US-Truppen auf der Basis von Abmachungen der USA und 
der Taliban (Doha Agreement) führte 2021 zur Implosion der afghanischen 
Armee, obwohl diese fast 20 Jahre von der NATO trainiert und ausgerüstet 
worden war. Die Machtübernahme der Taliban in Kabul und anderen Städ-
ten wurde jahrelang vorbereit und erfolgte bis zum 15.8.2021 weitgehend 

 
 4 Vgl. Gauster, Markus: Migration, Flucht und Sicherheit in Afghanistan. Perspektiven für 

internationales Engagement 2017. IFK Monitor April 2017. 
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ohne Gegenwehr. Die Sicherheitslage verbesserte sich, brachte jedoch auch 
viele negative Konsequenzen für die Bevölkerung – vor allem das Arbeits- 
und Ausbildungsverbot für die afghanischen Frauen und schwere Repressi-
onen – mit sich.5 

Anfang 2023 verfügen die Taliban als de-facto Autorität über die weitge-
hende politisch-militärische Kontrolle über Afghanistan. Das Land ist nach 
wie vor von einer Bürgerkriegsökonomie geprägt, die seit dem Einmarsch 
der Sowjetunion 1979 besteht und von unterschiedlichsten Gewaltakteuren 
und Schattenwirtschaft geprägt ist.6 Die Taliban haben sich als zentrale 
Macht im Land etabliert und befinden sich in einer Konsolidierungsphase. 
Ihre Strategie ist es, staatliche Strukturen insbesondere durch Repression 
aufzubauen und andere Milizen entweder einzubinden, zu kooptieren oder 
zu neutralisieren. Dabei werden sie durch militante oppositionelle Kräfte 
(z.B. Islamischer Staat in der Khorasan-Provinz/ISKP und andere Gruppie-
rungen) herausgefordert. 

Gewaltsamen Widerstand leisten mehrere bewaffnete Milizen, Terrororgani-
sationen und nicht-paschtunische Ethnien, die das Regime jedoch kurz- bis 
mittelfristig nicht ernsthaft gefährden können. Es ist zudem keineswegs si-
cher, dass die Taliban es schaffen bzw. überhaupt beabsichtigen, andere Mi-
lizen bzw. Terrororganisationen in ihrem Einflussgebiet wirksam zu be-
kämpfen. Sie könnten diese aus strategischen Gründen weiterhin beherber-
gen, wie z.B. die Al-Qaida und die pakistanischen Taliban (Tehrik-e Taliban 
Pakistan/TTP). Dadurch könnte in Afghanistan ein neues, transnationales 
Sammelbecken für internationalen Terrorismus entstehen, das nicht nur im 
strategischen Umfeld destabilisierend wirkt, sondern auch bis nach Europa 
reicht (z.B. in den Bereichen Drogenexport, Internationaler Terrorismus, re-
ligiöser Extremismus, irreguläre Migration). Der Regimewechsel 2021 führte 
daher auch zu neuen Ansätzen der USA im Bereich Terrorismusbekämp-
fung, insbesondere im Zuge der Al-Qaida-Bekämpfung und der Tötung von 

 
 5 Vgl. Koofi, Fawzia: Reflections on the Fall of Kabul One Year Later. CSIS, 15.8.2022. 

https://www.csis.org/analysis/reflections-fall-kabul-one-year-later, abgerufen am 
18.8.2023. 

 6 Vgl. Vorrat, Judith/Zuñiga, Laura Marcela: Illegale Ökonomien in afrikanischen 
Konfliktgebieten. SWP-Aktuell Nr. 38, Juni 2022, S. 1. 
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Ayman al-Zawahiri Mitte 2022 in Form des „Over-the-Horizon Counterter-
rorism Approach“.7 

Unabhängig von den politischen Entwicklungen ist nicht zu unterschätzen, 
dass die Auswirkungen des Klimawandels und die Umweltzerstörung sowohl 
transnationale als auch lokale Konflikte in der Region in und um Afghanistan 
weiterhin befeuern (z.B. zwischenstaatliche Dispute um den Zugang zu Was-
ser).8 Zudem ist zu konstatieren, dass sich die Situation in Afghanistan für 
die Bevölkerung weiter verschlechtern dürfte, wenn sich die USA, Europa 
und vor allem die Nachbarstaaten nicht wirtschaftlich in Afghanistan enga-
gieren.9 

3. Zielgebiet 

3.1 Sicheres Umfeld 

Gesamtbeurteilung: Negative Entwicklung während der Präsenz von Frie-
denstruppen ca. von 2005-2021 und Verbesserung der Sicherheitslage in Af-
ghanistan nach deren Abzug und der Machtübernahme durch die Taliban. 
Die Wirkung der Friedenstruppen in Afghanistan im Zeitraum von 2001-
2021 ist im Gesamtkontext mit gering zu beurteilen. 

Anzahl der Internally Displaced Persons (IDPs): 
2014 bis 2021/22 gestiegen; 2023 gesunken 

Die Zahl der intern Vertriebenen (IDPs) in Afghanistan ist gemäß dem In-
ternal Displacement Monitoring Centre (IDMC) im Untersuchungszeitraum 
kontinuierlich von jährlich 180.000 (2014) auf 750.000 (2021) gestiegen 

 
 7 Vgl. Runde, Daniel, et.al: Afghanistan One Year Later: Consequences & Responsibilities. 

CSIS Transkript, 15.8.2022. https://www.csis.org/analysis/afghanistan-one-year-later-
consequences-responsibilities, abgerufen am 18.8.2023. 

 8 Vgl. Rüttinger, Lukas: Klimawandel als Risikomultiplikator und Konflikttreiber. 
Bundeszentrale für politische Bildung, 26.10.2020. https://www.bpb.de/themen/kriege-
konflikte/dossier-kriege-konflikte/266613/klimawandel-als-risikomultiplikator-und-
konflikttreiber/, abgerufen am 18.8.2023. 

 9 Vgl. Gul, Ayaz: Top UN Official Proposes Meeting to Discuss Recognition of Taliban. 
Voanews, 18.4.2023. https://www.voanews.com/a/top-un-official-proposes-meeting-
to-discuss-recognition-of-taliban/7055782.html, abgerufen am 18.8.2023. 
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(siehe Grafik 1 auf der nächsten Seite).10 Der Machtwechsel in Afghanistan 
2021 ging mit der höchsten jährlichen Anzahl von IDPs einher. Aljazeera 
meldete für den Zeitraum vom 1.1.2021 bis 9.8.2021 (kurz vor dem Macht-
wechsel) sogar 570.482 IDPs.11 

Die Gesamtzahl von IDPs ist von 800.000 (2014) auf 4,3 Millionen Personen 
(2021) stark angestiegen.12 Im April 2022 betrug die Gesamtzahl der IDPs 
5,9 Millionen Personen und stieg damit weiter an.13 Anfang 2023 sind gemäß 
UNHCR 3,2 Mio. IDPs in Afghanistan präsent, was gegenüber 2022 und 
2021 einen deutlichen Rückgang darstellt.14 Im Jahr 2023 wurden keine 
neuen IDPs aufgrund von Gewaltkonflikten registriert, während aufgrund 
von Naturkatastrophen 418.000 Personen vertrieben wurden. Insgesamt 
bleibt die Situation für die von IDMC für 2023 insgesamt festgestellten ca. 
4,2 Mio. IDPs (siehe Grafik 2 auf der nächsten Seite) äußerst angespannt.15 

  

 
10 Vgl. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC): Country Profile Afghanistan 

(Mai 2023). 
 https://www.internal-displacement.org/countries/afghanistan#displacement-data, 

abgerufen am 13.5.2023. 
11 Vgl. Haddad, Mohammed: Infographic: Afghanistan’s humanitarian crisis. Aljazeera, 

30.8.2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/8/30/infographic-afghanistans-
humanitarian-crisis-interactive, abgerufen am 18.8.2023. 

12 Vgl. Internal Displacement Monitoring Centre: Country Profile Afghanistan (Mai 2023).  
13 Vgl. USAID Fact Sheet Nr. 1 (2023): Afghanistan – Complex Emergency, 1.2.2023. 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/2023-02/2023-02-
01_USG_Afghanistan_Complex_Emergency_Fact_Sheet_1.pdf, 
abgerufen am 24.6.2023. 

14 USA for UNHCR: Emergencies: Afghanistan Humanitarian Crisis. 
https://www.unrefugees.org/emergencies/afghanistan/, abgerufen am 25.4.2023. 

15 Vgl. Internal Displacement Monitoring Centre: Country Profile Afghanistan (März 2024). 
https://www.internal-displacement.org/countries/afghanistan#displacement-data, 
abgerufen am 23.3.2024. 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/2023-02/2023-02-01_USG_Afghanistan_Complex_Emergency_Fact_Sheet_1.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/2023-02/2023-02-01_USG_Afghanistan_Complex_Emergency_Fact_Sheet_1.pdf
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Grafik 1: 
Jährlich hinzukommende Anzahl der IDPs in Afghanistan 2008-2023 

 

Quelle: Internal Displacement Monitoring Centre. 

Grafik 2: Gesamtzahl der IDPs in Afghanistan 

 

Quelle: Internal Displacement Monitoring Centre. 
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Zahl der international Schutzsuchenden: nach dem Abzug der USA und 
der RSM Afghanistan stark gestiegen 

Die Zahl der Flüchtlinge gemäß UNHCR-Mandat aus Afghanistan (als 
„Country of Origin“) bewegte sich 2004 bis 2021 zwischen ca. zwei und drei 
Millionen. Nach dem Abzug der internationalen Truppen und der Macht-
übernahme der Taliban verdoppelte sich die Flüchtlingsanzahl bis 2023 auf 
6,4 Mio. Personen (siehe die Entwicklungen in Grafik 3).16 2024 haben ge-
mäß UNHCR 6,4 Mio. Afghanen einen Flüchtlingsstatus, befinden sich in 
einer vergleichbaren Situation oder sind Asylsuchende.17 Die Gesamtzahl der 
Afghanen in den fünf Nachbarländern Afghanistans wird 2024 mit 8,2 Mio. 
angegeben.18 

Grafik 3: Flüchtlinge unter UNHCR-Mandat 2004-2023 

 

Quelle: UNHCR. 

 
16 Vgl. UNHCR: Refugee Data Finder. https://www.unhcr.org/refugee-

statistics/download/?url=F8Wzj7, abgerufen am 31.7.2024. 
17 UNHCR: Global Appeal Population Planning Figures 2024. 

https://reporting.unhcr.org/operational/situations/afghanistan-situation, abgerufen am 
1.3.2024. 

18 Vgl. USA for UNHCR: Afghanistan Humanitarian Crisis. 
https://www.unrefugees.org/emergencies/afghanistan/, abgerufen am 1.3.2024. 
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Zahl der in Flüchtlingscamps versorgten Personen im Zielgebiet: 
gestiegen bzw. kongruent mit der Anzahl der IDPs 

Es gibt kaum belastbare Zahlen über die in Camps versorgten IDPs. Jedoch 
wächst und fällt die Zahl der Personen in Camps mit der Zahl der IDPs 
(siehe Kapitel „Anzahl der IDPs“). Die IDP-Camps in der Stadt Herat sind 
seit 2014 deutlich angewachsen. 

Zugang von Hilfsorganisationen für die Grund- und 
Gesundheitsversorgung der betroffenen Menschen: 
2014-2021 verschlechtert, 2021-2023 verbessert 

Zwischen 2014 und 2021 wurde es durch die sich verschlechternde Sicher-
heitslage immer schwieriger für Helfer, NGOs und UNO-Organisationen, 
Hilfesuchende zu erreichen, was durch die hohe Anzahl an zivilen Opfern 
bestätigt wurde (siehe Kapitel „Sicheres Umfeld“). Nach dem Machtwechsel 
und dem Rückzug der internationalen Truppen zeigt sich ein anderes Bild. 
Die Taliban erklärten, den Schutz humanitärer Helfer zu gewährleisten.19 Sie 
sind auf diese Helfer und ihre finanzielle Mittel angewiesen und müssen die 
UNO davon überzeugen, ihre humanitären Einsätze auch weiterhin fortzu-
führen und auszubauen.20 

Seit der Machtübernahme der Taliban Mitte 2021 hat sich die Sicherheitslage 
für NGOs und Helfer verbessert. Jedoch sind die finanziellen Unterstüt-
zungsbeiträge des Westens deutlich geringer als während des internationalen 
Friedenseinsatzes. Seitdem fließen mehr oder weniger regelmäßige Bargeld-
Beträge (Cash Assistance) nach Afghanistan, die von der UNO und anderen 
Gebern bereitgestellt werden.21 

 
19 Vgl. Wintour, Patrick: Taliban reassure UN over safety of humanitarian workers in 

Afghanistan. The Guardian, 13.9.2021. 
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/13/un-human-rights-chief-warns-of-
escalating-crisis-in-afghanistan, abgerufen am 18.8.2023. 

20 Zazai, Noorullah: Hanafi terms UN humanitarian operation vital. Pajhwok, 9.2.2023. 
https://pajhwok.com/2023/02/09/hanafi-terms-un-humanitarian-operation-vital/, 
abgerufen am 9.2.2023. 

21 Zazai, Noorullah: $40m cash aid package has arrived in Kabul: DAB. Pajhwok, 9.2.2023. 
https://pajhwok.com/2023/02/09/40m-cash-aid-package-has-arrived-in-kabul-dab/, 
abgerufen am 9.2.2023. 
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Zahl der Getöteten und Verwundeten: 
2014-2021 gestiegen, 2021-2023 deutlich gesunken 

2014 bis 2021 erreichte die Zahl an Getöteten und Verwundeten kontinuier-
lich neue Höchststände, wobei die Unsicherheit neue Höhepunkte erreichte. 
Es wurde eine konstant hohe Anzahl ziviler Opfer und ein massiver Anstieg 
der Opfer bei den Afghanischen Sicherheitskräften verzeichnet (siehe Gra- 
fik 4 auf der nächsten Seite).22 

Seit dem Machtwechsel 2021 sind die Opferzahlen bis 2023 deutlich gesun-
ken (siehe Grafik 5). Die Sicherheitslage hat sich nach dem Abzug der USA 
und der RSM Afghanistan verbessert.23 

  

 
22 Vgl. Krishnamurthy, Rajeshwari: Fragile States Index And Afghanistan: Limited Scope 

For Use – Analysis (27.10.2016); sowie South Asia Terrorism Portal: Datasheet – 
Afghanistan. https://satp.org/datasheet-terrorist-attack/afghanistan/Afghanistan-
Fatalities-2005-2020, abgerufen am 18.8.2023. 

23 Erfanyar, Ahmad Shah: 10 people killed in Afghanistan last week. Pajhwok, 13.5.2023. 
https://pajhwok.com/2023/05/13/10-people-killed-in-afghanistan-last-week/, 
abgerufen am 18.8.2023. 
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Grafik 4: Opferzahlen in Afghanistan 2005-2020 (www.satp.org)24 

 

Quelle: South Asia Terrorism Portal. 

  

 
24 South Asia Terrorism Portal: Datasheet – Afghanistan. https://satp.org/datasheet-

terrorist-attack/afghanistan/Afghanistan-Fatalities-2005-2020, abgerufen am 18.8.2023. 
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Grafik 5: Opferzahlen August 2021- März 2023 (www.pajhwok.com)25 

 

Quelle: Pajhwok Afghan News 

Zahl der offiziell registrierten Kriegsverbrechen/Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit: 
Eine gestiegene Anzahl an Kriegsverbrechen (insbesondere durch Tötung 
von Zivilisten) im Untersuchungszeitraum ist sehr wahrscheinlich. 

Es sind kaum Anzeigen von Vorfällen beim Internationalen Strafgerichtshof 
eingegangen. Die Anzahl von Untersuchungen und Verfahren im Hinblick 
auf mögliche Kriegsverbrechen durch internationale Truppensteller und die 
jeweiligen Machthaber in Afghanistan sowie die Aufklärungsraten sind aus 

 
25 Erfanyar, Ahmad Shah: 10 people killed in Afghanistan last week. Pajhwok, 13.5.2023. 

https://pajhwok.com/2023/05/13/10-people-killed-in-afghanistan-last-week/, 
abgerufen am 18.8.2023. 
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unterschiedlichen Gründen sehr gering.26 Die USA und Großbritannien als 
größte Truppensteller in Afghanistan sind kein Mitglied des Römischen Sta-
tut des Internationalen Strafgerichtshofs und zeigen wenig Interesse an der 
Aufklärung möglicher von ihren Truppen begangenen Kriegsverbrechen in 
Afghanistan.27 Problematisch ist in diesem Kontext, dass insbesondere den 
US-Soldaten seitens Washington weitgehende Immunität beim Vorgehen im 
Einsatz garantiert wurde. Die Grundproblematik besteht dabei darin, dass 
Truppen der USA sowohl im Anti-Terrorkampf bzw. bei der Bekämpfung 
der Al-Qaida und der Taliban (im Rahmen von Operation Enduring Free-
dom und Operation Freedom’s Sentinel) als auch bei den Friedenseinsätzen 
im Rahmen der ISAF und RSM Afghanistan führend teilnahmen, was Frie-
denseinsätze im schlechten Licht erscheinen lässt. 

Auch die Taliban und andere Gewaltakteure bzw. Terrororganisationen (z.B. 
Al-Qaida oder ISKP) stehen im Verdacht, im Untersuchungszeitraum 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu 
haben und sind ebenfalls nicht an einer Aufklärung interessiert.28 Dazu ge-
hören auch Hinrichtungen des Militär- und Sicherheitspersonals des vorhe-
rigen Regimes durch die Taliban.29 

 

 
26 Vgl. Did the US commit war crimes in Afghanistan? International prosecutors want to 

find out. The Conversation, 19.3.2020. https://theconversation.com/did-the-us-
commit-crimes-in-afghanistan-international-prosecutors-want-to-find-out-133590, 
abgerufen am 22.4.2023. 

27 Vgl. Speri, Alice: How the U.S. derailed an effort to prosecute its crimes in Afghanistan. 
The Intercept, 5.10.2021. https://theintercept.com/2021/10/05/afghanistan-icc-war-
crimes/, abgerufen am 22.4.2023; sowie Human Rights in Afghanistan: Report 
Investigation of Humanitarian Crimes in Afghanistan, Oktober 2021. 
http://humanrightsinafghanistan.org/wp-content/uploads/2021/10/Report-
Investigation-Humanitarian-Crimes-in-Afghanistan.pdf, abgerufen am 18.8.2023. 

28 JURIST: Afghanistan dispatch: ‘An oppressive regime will eventually be met with 
defiance.’ (Juni 2022) https://www.jurist.org/news/2022/06/afghanistan-dispatch-an-
oppressive-regime-will-eventually-be-met-with-defiance/, abgerufen am 18.8.2023. 

29 Vgl. Afghanistan – Land am Abgrund. ORF, 14.12.2021. 
https://orf.at/stories/3239314/, abgerufen am 18.8.2023; sowie UNAMA: UN releases 
report on human rights in Afghanistan since the Taliban takeover (20.7.2022). 
https://unama.unmissions.org/un-releases-report-human-rights-afghanistan-taliban-
takeover, abgerufen am 18.8.2023. 

https://theintercept.com/2021/10/05/afghanistan-icc-war-crimes/
https://theintercept.com/2021/10/05/afghanistan-icc-war-crimes/
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Untersuchungen des Internationalen Strafgerichtshofs zu möglichen Kriegs-
verbrechen in Afghanistan dauern an, sind jedoch mit großen Schwierigkei-
ten konfrontiert.30 Valide Informationen zu möglichen Kriegsverbrechen 
(z.B. Ermordung von Zivilisten im Rahmen von Luftangriffen durch die 
Operation Enduring Freedom) sind jedoch kaum verfügbar bzw. befinden 
sich unter Verschluss. 

Zahl der Gewaltakteure: 
Viele Gewaltakteuren sind in Afghanistan präsent; die Quellenlage ist jedoch 
unzureichend, um eine Entwicklungstendenz feststellen zu können. 

Die Anzahl der Gewaltakteure bzw. militanter oppositioneller Gruppen in 
Afghanistan kann aufgrund der unzureichenden Quellenlage und ständiger 
Fluktuation von Gruppierungen bzw. Milizen nicht ausreichend festgestellt 
werden. Mehrere Widerstandsgruppen sind nach wie vor in Afghanistan prä-
sent, während viele Anführer und Milizen vor den Taliban ins Ausland ge-
flüchtet sind. Militante oppositionelle Gruppierungen in Afghanistan sind 
gemäß dem South Asia Terrorism Portal z.B. die National Resistance Front, 
der National Resistance Council, die Unknown Soldiers of Hazaristan, die 
Liberation Front of Afghanistan, das Afghanistan Islamic National and Libe-
ration Movement, die Afghanistan Freedom Front, die Freedom and De-
mocracy Front, das Freedom Corps und andere.31 

Dazu kommen Milizen des ISKP, der TTP und der Al-Qaida, die sich in 
Afghanistan aufhalten sollen. Gewaltakteure wie ISKP haben sich zu einer 
Vielzahl von Anschlägen bekannt, können die Taliban jedoch 2024 nicht 
strategisch in ihrem Machtgefüge gefährden. Es werden etwa 2.000 ISKP-
Anhänger in Afghanistan kolportiert, die nicht nur die Taliban bekämpfen, 
sondern auch Zentralasien, Iran, Pakistan, Russland und China destabilisie-
ren wollen. Der Drogenschmuggel spielt dabei als Finanzierungsquelle eine 
 

 
30 Vgl. International Criminal Court: ICC judges authorize prosecution to resume 

investigation in Afghanistan (31.10.2022). https://www.icc-cpi.int/news/icc-judges-
authorise-prosecution-resume-investigation-afghanistan, abgerufen am 5.10.2023. 

31 South Asia Terrorism Portal: Afghanistan: Assessment 2023. https://satp.org/terrorism-
assessment/afghanistan, abgerufen am 18.8.2023. 
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wesentliche Rolle.32 Widerstandsgruppen („Resistance Forces“) töteten im 
Jahr 2022 kolportierte 1.239 Taliban und im Jahr 2023 112 Taliban,33 was auf 
einen geschwächten Widerstand hindeutet. Die Quellenlage ist jedoch für 
eine abschließende Beurteilung der Entwicklung von Gewaltakteuren in Af-
ghanistan nicht ausreichend. 

Vertreibung von Bevölkerungsgruppen: 
ja; 2014-2021 kontinuierlich gestiegen 

Vor allem seit der Machtübernahme der Taliban, aber auch bereits davor 
kann von einer strukturierten Vertreibung von Bevölkerungsgruppen ge-
sprochen werden. Diese umfasst insbesondere die ethnische Gruppe der Ha-
zara. Übergriffe auf die Hazara erfolgen sowohl durch den ISKP als auch 
durch die Taliban und andere Milizen.34 

Zahl und räumliche Verteilung von Kampfhandlungen: 
2014 bis 2021 im ganzen Land gestiegen; 2021 bis 2023 deutlich gesunken 

Im Beurteilungszeitraum ist eine Verschlechterung der Situation bis zum Re-
gimewechsel 2021 mit anschließender Trendumkehr in Richtung einer deut-
lichen Verbesserung der Sicherheitslage festzustellen. Sicherheitsrelevante 
Vorfälle in Afghanistan (wie z.B. Kampfhandlungen) stiegen während der 
Präsenz der USA und internationaler Friedenstruppen von 2014 bis zum 
Ende des Ashraf Ghani-Regimes Mitte 2021 kontinuierlich an. Erst nach der 
Machtübernahme der Taliban und dem Rückzug internationaler Truppen 
ging die Anzahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle deutlich zurück: Wurden 

 
32 Vgl. Afghanistan – Land am Abgrund. ORF, 14.12.2021. 

https://orf.at/stories/3239314/, abgerufen am 18.8.2023; sowie Taliban labels Islamic 
State affiliate a ‘false sect’. CNN, 3.7.2022. 
https://edition.cnn.com/2022/07/03/middleeast/taliban-isis-k-seditious-sect-
afghanistan-intl-hnk/index.html, abgerufen am 3.4.2023. 

33 South Asia Terrorism Portal: Afghanistan: Assessment 2024. https://satp.org/terrorism-
assessment/afghanistan (abgerufen am 3.3.2024). 

34 Vgl. Latifi, Ali M.: ‘Cold-blooded’: Taliban accused of executing Hazara people. 
Aljazeera, 5.10.2021. https://www.aljazeera.com/news/2021/10/5/taliban-killed-13-
members-of-hazara-ethnic-group-report, abgerufen am 18.8.2023. 

https://satp.org/terrorism-assessment/afghanistan
https://satp.org/terrorism-assessment/afghanistan
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2014 in drei Monaten 5.199 sicherheitsrelevante Vorfälle verzeichnet,35 wa-
ren es 2021 im Zeitraum von 2,5 Monaten 6.302 Vorfälle.36 

Das bedeutet einen Anstieg sicherheitsrelevanter Vorfälle von fast 50% von 
2014 bis 2021. Zudem ist ein überdurchschnittlicher Anstieg von 25% im 
Vergleichszeitraum von 2020 bis 2021 zu verzeichnen, wobei die Unsicher-
heiten bis zum Regimewechsel ständig zunahmen.37 Nach dem Regimewech-
sel gingen sicherheitsrelevante Vorfälle gemäß UNAMA im Juli 2022 signi-
fikant zurück. Von November 2022 bis Jänner 2023 verzeichnete UNAMA 
innerhalb von 2,5 Monaten 1.201 sicherheitsrelevante Vorfälle, was im Ver-
gleich zu 2021 nur ein Fünftel der Vorfälle im Vergleichszeitraum darstellte.38 

Statistisch (bzw. objektiv) gesehen ist Afghanistan somit nach dem Abzug 
der Friedenstruppen und der US-Truppen seit August 2021 bis Anfang 2023 
deutlich sicherer geworden als in den 20 Jahren mit internationaler Präsenz. 
Zudem ist gemäß dem United Nations Development Programme (UNDP) 
die Korruption und die Inflation seit 2021 gesunken. Nach dem Abzug der 
internationalen Truppen hat sich Afghanistan im Corruption Perception In-
dex 2022 um acht Plätze verbessert.39 Verbesserungen sieht das UNDP auch 

 
35 A/69/647–S/2014/876 UN General Assembly Security Council: The situation in 

Afghanistan and its implications for international peace and security. Report of the 
Secretary-General, 9.12.2014, S. 5/16. 

36 A/75/1010–S/2021/759 UN General Assembly Security Council: The situation in 
Afghanistan and its implications for international peace and security Report of the 
Secretary-General, 2.9.2021, S. 5/14. 
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_septemb
er_2021.pdf und https://unama.unmissions.org/secretary-general-reports, abgerufen 
am 22.5.2023. 

37 Ebd., UN-Report vom 2.9.2021, S. 4/14 und 5/14. 
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/N2305123.pdf, abgerufen am 22.5.2023. 

38 UNSR Report A/77/772-S/2023/151 über die Situation in Afghanistan, 27.2.2023, 
S. 4/16; https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-
8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/N2305123.pdf, abgerufen am 22.5.2023. 

39 Vgl. Hasrat: Afghanistan makes progress on TI index 2022. Pajhwok, 2.2.2023. 
https://pajhwok.com/2023/02/02/afghanistan-makes-progress-on-ti-index-2022/, 
abgerufen am 8.2.2023. 
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bei den – bislang sehr geringen – öffentlichen Einnahmen durch mehr Zoll-
erträge und Steuern.40 

Subjektiv hingegen hat sich die deutliche Verschlechterung der Menschen-
rechtslage für die afghanische Bevölkerung weiter fortgesetzt – insbeson-
dere, aber nicht nur, im Hinblick auf die Situation und die Rechte von 
Frauen.41 Auch die Wirtschaftslage verschlechterte sich seit der Machtüber-
nahme der Taliban zunehmend. Ohne die Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft wären die Wirtschaft und das Bankensystem bereits kollabiert, 
wie UNDP im April 2023 konstatierte.42 Das UN-geführte Krisenmanage-
ment und internationale humanitäre Hilfe durch NGOs hatten daher in der 
Zeitspanne nach der Machtübernahme der Taliban zweifellos eine substan-
zielle Rolle zur Erhaltung der Basisversorgung der Bevölkerung gespielt. 

Die Zahl und räumliche Verteilung von Kampfhandlungen variiert, wobei 
seit dem Regimewechsel 2021 eine Konzentration von (sehr wenigen) An-
schlägen in Ballungsräumen festzustellen ist. Bis Mitte 2022 hatte es substan-
ziellen bewaffneten Widerstand gegen die Taliban in der Provinz Panjshir 
gegeben.43 

Zahl und Art der eingesetzten Wirkmittel: 
bis zum Abzug der US-Truppen und der RSM Afghanistan gestiegen 

Die Waffenarsenale der USA und ihrer Verbündeten in Afghanistan sind seit 
2002 bis 2021 kontinuierlich erweitert worden. Die Afghanische Armee 
wurde von den USA im Rahmen der ISAF und RSM Afghanistan mit Mili-

 
40 Vgl. UNDP: Afghanistan Socio-Economic Outlook 2023, Executive Summary, S. 2 

und 5. 
41 Vgl. UNAMA: UN releases report on human rights in Afghanistan since the Taliban 

takeover (20.7.2022). https://unama.unmissions.org/un-releases-report-human-rights-
afghanistan-taliban-takeover, abgerufen am 18.8.2023. 

42 Vgl. UNDP: Afghanistan Socio-Economic Outlook 2023, S. 2 und 5. Siehe auch: UNDP 
sees grim prospects for Afghan economic recovery. Pajhwok, 18.4.2023. 
https://pajhwok.com/2023/04/18/undp-sees-grim-prospects-for-afghan-economic-
recovery-2/. 

43 Vgl. George, Susannah/Tassal, Aziz: Inside the Taliban’s secret war in the Panjshir 
Valley. Washington Post, 8.6.2022. https://www.washingtonpost.com/world/2022/06
/08/afghanistan-panjshir-valley-taliban-resistance/, abgerufen am 18.8.2023. 
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tärgütern in der Höhe von insgesamt 18,6 Mrd. USD ausgestattet.44 Ein sub-
stanzieller Bestandteil des Arsenals wurde den Taliban von der afghanischen 
Armee nach ihrer Kapitulation und von den USA nach ihrem Rückzug über-
lassen.45 

Bewegungsfreiheit der Zivilbevölkerung: 
2014 bis 2021 teilweise gegeben; seit 2021 gegeben 

Aufgrund des bewaffneten Konfliktes und der damit einhergehenden 
schlechten Sicherheitslage war die Bewegungsfreiheit der Zivilbevölkerung 
bis 2021 teilweise eingeschränkt. Seit dem Regimewechsel hat sich die Bewe-
gungsfreiheit für Zivilpersonen und nationale wie internationale Helfer auf-
grund der verbesserten Sicherheitslage erweitert (siehe Kapitel „Zahl der 
Kampfhandlungen“). 

Entwicklung der Kriminalitätsrate: 
bis 2021 gestiegen; 2021-2023 steigt die Zahl der Menschenrechts-Verletzun-
gen; kein valides Datenmaterial zur Kriminalitätsrate vorhanden 

Unter dem Regime von Ashraf Ghani 2015-2021 stieg die Kriminalitätsrate 
in Afghanistan an.46 Unter den Taliban verstärkten sich die Menschenrechts-

 
44 Vgl. Special Inspector for Afghan Reconstruction (SIGAR): U.S.-Provided Funds and 

Equipment to Afghanistan: An Assessment of Taliban Access to Assets Remaining in 
Country When the Afghan Government Collapsed. SIGAR 23-04 Evaluation Report, 
November 2022, S. 2. 

45 Vgl. Cohen, Zachary/Liebermann, Oren: Rifles, Humvees and millions of rounds of 
ammo: Taliban celebrate their new American arsenal. CNN, 21.8.2021. 
https://edition.cnn.com/2021/08/21/politics/us-weapons-arsenal-taliban-
afghanistan/index.html, abgerufen am 18.8.2023; sowie Shakkour, Sally: Taliban‘s $85bn 
Worth of Arsenal: Why Did the US Leave its Equipment Behind? Albawaba, 30.8.2021. 
https://www.albawaba.com/node/talibans-85bn-worth-arsenal-why-did-us-leave-its-
equipment-behind-1444655, abgerufen am 18.8.2023; sowie Here‘s all the US military 
equipment that likely ended up in Taliban hands. Task and Purpose, 18.8.2021. 
https://taskandpurpose.com/news/taliban-weapons-afghanistan/, abgerufen am 
14.8.2023. 

46 Vgl. Taliban: From Afghanistan’s rugged mountains to policing streets. Aljazeera, 
5.10.2021. https://www.aljazeera.com/gallery/2021/10/5/photos-afghanistan-kabul-
taliban-shift-war-policing-streets, abgerufen am 18.8.2023. 

https://edition.cnn.com/2021/08/21/politics/us-weapons-arsenal-taliban-afghanistan/index.html
https://edition.cnn.com/2021/08/21/politics/us-weapons-arsenal-taliban-afghanistan/index.html
https://taskandpurpose.com/news/taliban-weapons-afghanistan/
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Verletzungen gemäß UNAMA deutlich. 47 Die Entwicklung der Kriminali-
tätsrate ist aufgrund des Fehlens von Datenmaterial nicht feststellbar. Zwi-
schen März 2022 und März 2023 wurden von den Taliban etwa 3.000 Perso-
nen im Zusammenhang mit 2.629 Straftaten in Kabul verhaftet.48 Trotz der 
Marginalisierung anderer Bevölkerungsgruppen betonen die Taliban, auch 
schiitische Moscheen zu schützen und zu bewachen.49 Viele persönliche Dis-
pute von Afghanen (z.B. Herstellung der Familienehre durch Gewalthand-
lungen) werden als kriminelle Akte seit der Machtübernahme 2021 oft fälsch-
licherweise den Taliban zugeordnet.50 

3.2 Friedens- und Verhandlungsprozess 

Etablierung eines Verhandlungsprozesses: Ja 

Die offiziellen Verhandlungen der USA mit den Taliban seit 2019 führten 
im Februar 2020 zum „Doha Agreement“. Dieser Verhandlungsprozess war 
jedoch nicht inklusiv, da die amtierende Regierung von Ashraf Ghani ausge-
schlossen wurde.51 Ähnliches ist auch nach dem Regimewechsel festzustel-
len. Es gab 2021-2023 keine Anzeichen, dass die Taliban auch anderen Eth-
nien eine relevante Stimme geben. Dazu kommt, dass das Regime seine Auf-
gaben, insbesondere die staatliche Wohlfahrtsfunktion, nicht erfüllen kann 
und auf ausländische Unterstützung angewiesen ist, was sich z.B. bei Um-

 
47 Vgl. UN releases report on human rights in Afghanistan since the Taliban takeover. 

UNAMA, 20.7.2022. https://unama.unmissions.org/un-releases-report-human-rights-
afghanistan-taliban-takeover, abgerufen am 18.8.2023. 

48 Vgl. Zazai, Noorullah: Nearly 3000 crime suspects arrested in Kabul last solar year. 
Pajhwok, 22.3.2023. (März 2023) https://pajhwok.com/2023/03/22/nearly-3000-
crime-suspected-arrested-in-kabul-last-solar-year/, abgerufen am 18.8.2023. 

49 Vgl. Despite mistrust, Afghan Shiites seek Taliban protection. Independent, 16.11.2021. 
https://www.independent.co.uk/news/taliban-hazara-shiites-islamic-state-kabul-
b1958339.html, abgerufen am 18.8.2023. 

50 Vgl. Country police and information note: fear of the Taliban, Afghanistan, April 2022. 
GOV.UK, 29.4.2022, Kapitel 2.4.10 und 5.7.13. 
https://www.gov.uk/government/publications/afghanistan-country-policy-and-
information-notes/country-police-and-information-note-fear-of-the-taliban-
afghanistan-february-2022-accessible, abgerufen am 18.8.2023. 

51 Vgl. Afghanistan US-Taliban deal hastened Afghan collapse, defence officials say. BBC 
News, 29.9.2021. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58738953, abgerufen 
am 18.8.2023. 
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weltkatastrophen immer wieder zeigt. Das Taliban-Regime ist vor allem mit 
der Regelung eigener Dispute und dem Ausbau der internationalen Vernet-
zung beschäftigt. Auch diese Faktoren verhindern Verhandlungsprozesse 
über eine inklusive Regierung.52 Das Land wird von den paschtunischen Ta-
liban nach wie vor unter ethnischen Gesichtspunkten geführt, was die Ein-
bindung anderer Ethnien kaum möglich macht. 

Verhandlungen mit Präsenz relevanter Konfliktakteure: nein 

Verhandlungen mit den relevanten Konfliktakteuren außerhalb der (bilatera-
len) Verhandlungen zwischen den Taliban und der USA fanden 2014 bis 
2023 in Afghanistan nicht statt (siehe Kapitel oben). Zu viele Akteure mit zu 
vielen divergierenden unterschiedlichen Interessen (Faktoren Geopolitik, re-
ligiöse bzw. ideologische Konflikte, ökonomische bzw. Territorialkonflikte 
zwischen nomadisierenden Viehzüchtern und sesshaften Mohnbauern etc.) 
erschweren die Etablierung einer traditionellen Ratsversammlung maßgebli-
cher lokaler Akteure (Loya Jirga) für einen nationalen bzw. inklusiven Frie-
densprozess. 

Verhandlungen mit substanziellem Ergebnis: teilweise erfolgt 

Das Doha-Agreement zwischen USA und Taliban (2020)53 führte zum Ab-
zug der USA und zum Regimewechsel, war jedoch kein Friedensvertrag. 

Orientierung der Friedensverhandlungen an den Konfliktursachen: 
Nein 

In der Realität war das Doha-Agreement keine Verhandlung über den Frie-
den, sondern über den Abzug der USA und die Machtübernahme der Tali-
ban. Die unilaterale Strategie der Taliban, die Heterogenität der verschiede-
nen Konfliktakteure in Afghanistan selbst und die unterschiedlichen Kon-
fliktursachen erschweren es, Interessen zu bündeln und inklusive Friedens- 
und Regierungsverhandlungen zu etablieren. 

 
52 Vgl. Eine neue afghanische Katastrophe. Die Presse, 23.6.2022, S. 9. 
53 Vgl. Backgrounder U.S.-Taliban Peace Deal: What to know. Council of Foreign 

Relations, 2.3.2020. https://www.cfr.org/backgrounder/us-taliban-peace-deal-
agreement-afghanistan-war, abgerufen am 4.3.2023. 
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(Wieder-)Eingliederung militanter oppositioneller Gruppen 
in die Sicherheitskräfte und den politischen Prozess: 
teilweise erfolgt 

Die Taliban haben vormals oppositionelle Kräfte teilweise durch finanzielle 
Zuwendungen auf ihre Seite gebracht (vor allem in Nordafghanistan).54 Auch 
Kommandanten der vormaligen Afghanischen Armee wurden 2021 von den 
Taliban aufgefordert, zurückzukehren. Dieses „Angebot“ wurde aufgrund 
der hohen Unsicherheiten, die mit einer Rückkehr verbunden sind, kaum 
angenommen. 

(Wieder-)Eingliederung militanter oppositioneller Gruppen 
in den politischen Prozess: 
teilweise erfolgt 

Einige militante oppositionelle paschtunische Gruppen, vor allem in Südaf-
ghanistan, kehrten in den politischen Prozess zurück. Auch einige politisch 
aktive Akteure kamen nach dem Regimewechsel wieder nach Afghanistan. 
So war Farooq Wardak, der frühere Bildungsminister, der höchste Repräsen-
tant des Ashraf Ghani-Regimes in Afghanistan, der zum Taliban-Regime zu-
rückkehrte (Zitat: „A person‘s dignity is in his own country“).55 

Die Sanktionen gegen die Taliban und ihre Nicht-Anerkennung erschweren 
es zudem, den Druck auf die Machthaber zu erhöhen und machen eine in-
ternational koordinierte Sicherheitssektorreform als Ausgangspunkt einer 
möglichen Integration militanter oppositioneller Gruppen praktisch un-
durchführbar. 

 
54 Vgl. Clark, Kate/Ali Obaid: A quarter of Afghanistan‘s Districts fall to the Taleban amid 

Calls for a `Second Resistance‘. Afghanistan Analysts Network, 2.7.2021. 
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/a-quarter-of-
afghanistans-districts-fall-to-the-taleban-amid-calls-for-a-second-resistance/, abgerufen 
am 7.7.2023. 

55 Vgl. Dawi, Akmal: Taliban Welcome, Others Criticize Return of Former Afghan 
Officials. Voanews, 8.6.2022. https://www.voanews.com/a/taliban-welcome-others-
criticize-return-of-former-afghan-officials/6609042.html, abgerufen am 18.8.2023. 

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/a-quarter-of-afghanistans-districts-fall-to-the-taleban-amid-calls-for-a-second-resistance/
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/a-quarter-of-afghanistans-districts-fall-to-the-taleban-amid-calls-for-a-second-resistance/
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3.3 Regionale/transnationale Auswirkungen 

Zahl der international Schutzsuchenden in der Region und darüber 
hinaus: gestiegen 

Die Zahl der Schutzsuchenden ist seit dem Beginn des Afghanistan-Krieges 
1979 auf hohem Niveau und mit Schwankungsbreiten weiter angestiegen 
(siehe Kapitel 3.1 „Zahl der International Schutzsuchenden“). 

Destabilisierung in den Nachbarländern durch Flüchtlingsströme: Ja 

Vor allem Pakistan und Iran haben Millionen Afghanen aufgenommen und 
teilweise integriert. Sie sind dadurch aber auch mit negativen Auswirkungen 
konfrontiert. So wurden deren Sozialsystem teilweise überlastet. 

Obwohl die Terrororganisation Al-Qaida nur mit einer sehr geringen Anzahl 
an Personen während der ISAF und RSM in Afghanistan präsent war (weni-
ger als 100), waren die negativen regionalen Auswirkungen des Konflikts be-
trächtlich. Das gilt insbesondere für Pakistan und Iran. Al-Qaida-Terroristen 
waren durch ihren hohen Ausbildungsgrad Multiplikatoren für die Macht-
übernahme der Taliban in Afghanistan, aber auch für die pakistanischen Ta-
liban sowie andere terroristische Gruppierungen in Pakistan und anderen 
Staaten.56 

3.4 Akzeptanz des internationalen Engagements bei Konfliktakteuren 

Zustimmung der relevanten Konfliktakteure: Nein 

Die Taliban sind erklärte Gegner jedes ausländischen militärischen Engage-
ments und haben letztendlich auch die US-Truppen vertrieben. Bereits vor 
der Machtübernahme 2014-2021 duldeten die Taliban in ihren wachsenden 
Einflussbereichen internationale humanitäre Helfer zur Unterstützung für 
die Bevölkerung. Es gab auch Demonstrationen gegen das internationale En-
gagement. Seit der Machtübernahme der Taliban hat kein Land das Taliban-
Regime offiziell anerkannt. Die Taliban bemühen sich seitdem um inter- 

 
56 Vgl. Al Qaeda in Afghanistan: Small in numbers, huge in impact on Taliban. 

Nydailynews, 23.8.2010. https://www.nydailynews.com/2010/08/23/al-qaeda-in-
afghanistan-small-in-numbers-huge-in-impact-on-taliban/, abgerufen am 22.4.2023. 
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nationale Legitimation und Akzeptanz und zeigten sich offen für humanitä-
res Krisenmanagement durch die UNO und andere Akteure.57 

Einhaltung von relevanten Abkommen und Vereinbarungen: Nein 

Das Doha-Agreement (2020) zwischen den USA und den Taliban war die 
Grundlage für die Machtübernahme der Taliban. Alle anderen Konfliktak-
teure (wie z.B. das Ghani-Regime im Rahmen der Islamischen Republik Af-
ghanistan) wurden nicht eingebunden. Umfassende Vereinbarungen zwi-
schen relevanten politischen afghanischen Akteuren gab es im Beobach-
tungszeitraum nicht. 

3.5 Akzeptanz des internationalen Engagements bei der Bevölkerung 

Demonstrationen für das internationale Engagement: Nein 

Unmittelbar nach dem Sturz der Taliban und dem Start der ISAF war das 
internationale Engagement in Afghanistan überwiegend akzeptiert, was vor 
allem an der hohen Zahl der rückkehrenden Flüchtlinge bzw. Schutzsuchen-
den ab 2002 festzumachen ist.58 2014-2021 konnten keine Demonstrationen 
für internationales Engagement in Afghanistan festgestellt werden. 

Demonstrationen gegen das internationale Engagement: Ja 

In der ersten Phase des Wiederaufbaus (2002-2004) gab es seitens der afgha-
nischen Bevölkerung kaum Demonstrationen gegen das internationale En-
gagement. Erst ab ca. 2005 stieg deren Zahl an. Massive Proteste gegen die 
Intervention in Afghanistan fanden jedoch in den USA und anderen Staaten 
bereits im Vorfeld der Intervention 2001 statt.59 Ab 2014 gab es vereinzelte 

 
57 Vgl. Dawi, Akmal: Taliban Welcome, Others Criticize Return of Former Afghan 

Officials. Voanews, 8.6.2022. https://www.voanews.com/a/taliban-welcome-others-
criticize-return-of-former-afghan-officials/6609042.html, abgerufen am 18.8.2023; sowie 
Taliban acceptance. Dawn, 22.3.2022. https://www.dawn.com/news/1681248, 
abgerufen am 18.8.2023. 

58 Vgl. Kuschminder, Katie/Dora, Manoi: Migration in Afghanistan: History, Current 
Trends and Future Prospects, Introduction. Dissertation, Maastricht University 2009. 

59 Vgl. New York City protest opposes war in Afghanistan. World Socialist Web Site, 
12.10.2001). http://www.wsws.org/en/articles/2001/10/nyc-o12.html, abgerufen am 
18.8.2023. 
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Demonstrationen in Europa dafür, sich aus Afghanistan zurückzuziehen. 
Die Taliban versuchen seit 2021, aus den ehemaligen US-Basen internatio-
nale Wirtschaftszonen zu machen, was sich langfristig auf die Situation der 
Bevölkerung und die Akzeptanz des Regimes positiv auswirken könnte.60 

Bewertung des internationalen Engagements durch zivilgesellschaft-
liche Kräfte: Negativ 

Für viele involvierte internationale Akteure ist das internationale Engage-
ment in Afghanistan gescheitert. Die Bilanz wird als „schwierig“ dargestellt.61 

4. Einfluss der Intervention im Kontext der internationalen 
Organisation 

4.1 Kooperation mit anderen internationalen Organisationen im Kontext der 
Intervention 

Zahl der beteiligten relevanten internationalen Organisationen: 
2014-2021 Mehrheit; 2021-2023 Minderheit 

2014 bis 2021 waren die UNO, NATO und die EU in Afghanistan involviert. 
Als Staat spielten die USA die maßgebliche Rolle als Führungsnation bis zum 
Abschluss des Doha-Agreement 2020 und dem militärischen Rückzug 2021. 
Seit dem Regimewechsel ist nur mehr die UNO mit UNAMA und anderen 
UN-Ablegern in Afghanistan präsent. 

Existenz von Koordinierungsmechanismen: Ja 

Der Koordinierungsmechanismus besteht nach wie vor in Form des UN-
Sicherheitsrates. Seine Mitglieder beschlossen eine Reihe von Sanktionen ge-

 
60 Zazai, Noorullah: Ex-military bases being converted into economic zones. Pajhwok, 

9.2.2023). https://pajhwok.com/2023/02/09/ex-military-bases-being-convert-into-
economic-zones/, abgerufen am 18.8.2023. 

61 Vgl. Bosen, Ralf: Schwierige Bilanz des Afghanistan-Einsatzes. DW, 6.10.2021. 
https://www.dw.com/de/schwierige-bilanz-des-afghanistan-einsatzes/a-59415046, 
abgerufen am 18.8.2023. 
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gen die Taliban, darunter die UNSR-Resolution 1988 (2011). Die USA haben 
seit 2001 in verschiedenen Bereichen Sanktionen gegen die Taliban ver-
hängt.62 

Effektivität der Koordinierungsmechanismen: Mittel 

Die USA schafften es, Organisationen und Staaten in eine Anti-Taliban-Al-
lianz einzubinden und zu koordinieren. Dabei profitierten sie durch die per-
manente Mitgliedschaft im UNSR, das NATO-Bündnis und die internatio-
nale Solidaritätswelle nach 9/11. Die Intervention der USA in Afghanistan 
wurde dadurch bis zum Truppenabzug 2021 legitimiert. Seitdem koordiniert 
die UNO einen Großteil der Hilfsmaßnahmen, was von den Taliban akzep-
tiert wird. 

4.2 Innere Kohärenz 

Zahl der mitwirkenden Mitgliedsstaaten der internationalen 
Organisation: Mehrheit 

Die für RSM Afghanistan maßgebliche UNSR-Resolution 2189 (2014) wur-
den einstimmig angenommen. Demnach haben alle 15 im UNSR mitwirken-
den Staaten zugestimmt, was die innere Kohärenz des UNSR bei dieser Ent-
scheidung deutlich machte. Nach dem Machtwechsel und dem internationa-
len Truppenabzug 2021 wurde die politische UN-Mission UNAMA weiter-
hin verlängert. Bei der Frage, wie mit den Taliban umgegangen werden soll, 
ist bis 2024 ebenfalls ein gemeinsames Vorgehen zu erkennen, da eine offi-
zielle Anerkennung der Taliban nach wie vor nicht gegeben ist.63 

  

 
62 Vgl. Explaining Sanctions against Taliban. Voanews, 5.2.2022. 

https://www.voanews.com/a/ready-explaining-us-sanctions-against-taliban-
/6427771.html, abgerufen am 13.4.2023. 

63 Vgl. A Reality Check on Afghanistan’s Isolation Under the Taliban. The Diplomat, 
24.2.2024. https://thediplomat.com/2024/02/a-reality-check-on-afghanistans-
isolation-under-the-taliban/, abgerufen am 22.3.2024. 
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Effektivität der vorgesehenen Entscheidungsgremien der 
internationalen Organisation: Hoch 

Die Effektivität war aufgrund der weitgehenden Einstimmigkeit der zugrun-
deliegenden UNSR-Resolutionen bezüglich Afghanistan 2001-2021 hoch. 

4.3 Interne Weiterentwicklung der internationalen Organisation 

Schaffung von Voraussetzungen für eine verstärkte Zusammenarbeit 
innerhalb der internationalen Organisation im Bereich der Einfluss-
nahme auf diktatorische Regime und/oder darüber hinaus: Ja 

Durch die Verabschiedung der entsprechenden Resolutionen gegen den in-
ternationalen Terrorismus wurden die Voraussetzungen für eine verstärkte 
Zusammenarbeit 2001-2021 verbessert. Das war auch 2021-2023 im Hin-
blick auf die Gefahr des internationalen Terrorismus, der von Afghanistan 
ausgeht, der Fall. 

Schaffung von Voraussetzungen für eine verstärkte Zusammenarbeit 
innerhalb der internationalen Organisation(en) im Bereich der Anti-
Terror-Aktivitäten und darüber hinaus: Ja 

Die internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus hat sich nach 9/11 und der Intervention in Afghanistan auf al-
len Ebenen (Staaten und Organisationen) deutlich verstärkt. Das gilt auch 
für die Zeit nach der Machtübernahme der Taliban 2021. 

Entwicklung der operativen Kapazitäten: gestiegen 

Die operativen Kapazitäten sind stark angestiegen. Innerhalb und außerhalb 
der UNO wurden entsprechende Gremien nach 9/11 operativ und personell 
verstärkt (z.B. im Rahmen des UN Office of Counter-Terrorism und der UN 
Global Counter-Terrorism Strategy). Das gilt auch für die Zeit nach der 
Machtübernahme der Taliban 2021. 
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4.4 Bedeutungsveränderung im internationalen System 

Akzeptanz als Partner im internationalen System: gleichgeblieben 

Die Akzeptanz der UNO ist nach der Legitimierung der Friedenseinsätze 
ISAF und RSM Afghanistan durch entsprechende UNSR-Resolutionen 
gleichgeblieben. Positiv auf die Akzeptanz der UNO hat sich die internatio-
nale Solidarität mit den USA im Zuge von 9/11 und die fortgesetzte UN-
Präsenz in Afghanistan zur humanitären Unterstützung der Bevölkerung 
nach dem Regimewechsel 2021 ausgewirkt. 

Vorbildcharakter eigener Konzepte des IKKM für andere 
internationale Organisationen: bis 2021 nein, 2021-2023 ja 

Ein Vorbildcharakter der Konzepte für RSM Afghanistan 2014-2021 kann 
nicht abgeleitet werden. Das UN-Engagement in Afghanistan seit der 
Machtübernahme der Taliban 2021 kann unter den schwierigen Umständen 
der Interaktion mit dem diktatorischen Regime der Taliban als vorbildlich 
bezeichnet werden. 

Attraktivität als gewünschter Partner bei Friedensmissionen: 
gleichgeblieben 

Es konnte keine Steigerung der Attraktivität der NATO durch den Einsatz 
von RSM Afghanistan festgestellt werden. 2021-2023 konnte eine verstärkte 
Attraktivität der UNO als Partner für humanitäre Einsätze in Afghanistan 
festgestellt werden. 

Attraktivität als gewünschter Partner im Umgang mit diktatorischen 
Regimen und darüber hinaus: gleichgeblieben 

Die Attraktivität der UNO bzw. der NATO als Partner im Umgang mit dik-
tatorischen Regimen hat sich nicht verändert. 
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Positive Zuschreibung einer selektiven Funktion durch andere 
internationale Organisationen: Ja 

Die selektive Funktion der UNO besteht in der Schaffung einer Basis für 
Friedenseinsätze und Vermittlung, aber auch für eine humanitäre Präsenz in 
Afghanistan, das nach dem Truppenabzug kaum zugänglich ist. Die UNO 
ist – trotz der schwierigen Entscheidungsfindung im UNSR – einer zuneh-
menden Marginalisierung durch mangelnde Entscheidungsfähigkeit im 
UNSR – nach wie vor Dreh- und Angelpunkt für den Erhalt der internatio-
nalen Sicherheit. Resolutionen des UNSR sind nach wie vor die Vorausset-
zung für eine Mehrzahl von Staaten, um sich an Friedenseinsätzen zu betei-
ligen. 

4.5 Internationales Einverständnis/völkerrechtliche Grundlage 

Mandat des UN-Sicherheitsrats: Ja 

Die militärische RSM-Mission der NATO 2014-2021 war durch ein Mandat 
des UNSR (UN Resolution 2189/2014) legitimiert. Auch die nach dem Re-
gimewechsel fortgesetzte zivile Mission UNAMA hat ein UNSR-Mandat für 
ihre politisch-humanitäre Agenda. 

Eindeutigkeit der Formulierung des Mandats des UN-Sicherheitsrats: 
Ja 

Die UN-Mandate für RSM Afghanistan wurden eindeutig formuliert. 

Anpassung des Mandats des UN-Sicherheitsrats an reale 
sicherheitspolitische Entwicklungen: teilweise 

Das Mandat für RSM Afghanistan war 2014-2021 nur teilweise an die realen 
sicherheitspolitischen Entwicklungen in Afghanistan angepasst. Das lag z.B. 
daran, dass in Afghanistan eine separate Anti-Terror-Operation unter US-
Führung mit eigener Agenda (Operation Enduring Freedom bzw. Operation 
Freedom´s Sentinel) lief, dass die Taliban im Laufe des Einsatzes immer stär-
ker wurden und dass die Ausbildungen afghanischer Soldaten durch RSM 
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gleichzeitig reduziert werden mussten. 2018 einigten sich NATO-Staaten aus 
diesen Gründen auf eine Änderung des Mandats in Form der zeitweisen Er-
höhung der Truppenstärke von RSM Afghanistan,64 was jedoch keinen po-
sitiven strategischen Effekt hatte. Zudem entsprachen das strategische Lage-
bild der USA und der internationalen Akteure z.B. über den Zustand der 
Afghanischen Armee und der Stärke und das Ausmaß der Gebietsgewinne 
der Taliban oft nicht der Realität,65 was eine adäquate Anpassung der Man-
date schwierig machte. 

5. Der Einfluss der Internationalen Intervention im Kontext 
des Entsendestaates 

5.1 Übereinstimmung mit staatlicher Gesamtstrategie 

Übereinstimmung mit der Sicherheitsstrategie: Ja 

Die Unterstützung fragiler Staaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Öster-
reichischen Sicherheitsstrategie (2013). Das betrifft sowohl die Bereitstellung 
militärischer Beiträge durch das ÖBH für die Trainingsmission RSM in Af-
ghanistan 2014-2021 als auch die finanzielle Unterstützung der UNO für hu-
manitäres Engagement in Afghanistan 2021-2023. 

Übereinstimmung mit relevanten Dokumenten für das 
Auslandsengagement der zuständigen Ressorts: Ja 

Österreichs Beteiligung bei RSM Afghanistan ist in relevanten Dokumenten 
der zuständigen Ressorts abgebildet.66 

 
64 Vgl. Manner, Richard: Die Bundeswehr in Afghanistan – Eine Chronik von 2011 bis 

2021. Bundeswehr, 2021. 
https://www.bundeswehr.de/de/aktuelles/schwerpunkte/abzug-
afghanistan/bundeswehr-afghanistan-2011-2021, abgerufen am 23.4.2023. 

65 Vgl. Livieratos, Cole: The Subprime Strategy Crisis: Failed Strategic Assessment in 
Afghanistan. War on the Rocks, 15.9.2021. https://warontherocks.com/2021/09/the-
subprime-strategy-crisis-failed-strategic-assessment-in-afghanistan/, abgerufen am 
23.10.2023. 

66 Vgl. Vortrag an den Ministerrat Nr. 21/20 zur Resolute Support Mission (RSM) in 
Afghanistan. BMEIA-EU.2.13.47/0034-III.3/2019, 21.11.2019. 
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Übereinstimmung mit spezifisch operativen Konzepten der Ressorts: 
Ja 

Der RSM-Einsatz ist im Rahmen der Einsatzart „Military Assistance“ in 
Konzepten des BMLV abgebildet und wird auf wissenschaftlicher Ebene 
ausführlich behandelt.67 

Ziehen von Lehren aus dem Einsatz und die Durchführung 
von Veränderungen in den Konzepten: Ja 

Einige ISAF- und RSM-Truppensteller (z.B. Tschechien) sehen ihre Streit-
kräfte durch den Afghanistan-Einsatz deutlich in ihren Fähigkeiten ge-
stärkt.68 Das gilt auch für Österreich auf der außen- und sicherheitspoliti-
schen Ebene. Der Beitrag des ÖBH für RSM Afghanistan stellte für Öster-
reich einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der internationalen Sicher-
heit dar. Die Verbesserung der Sicherheitslage in Afghanistan ist dabei auch 
für Europa und Österreich von Relevanz69 (z.B. durch die Faktoren Migra-
tion, Terrorismus und organisierte Kriminalität). Für das ÖBH war der Ein-
satz u.a. wichtig, um Erfahrungen in einem „heißen“ Konflikt zu sammeln. 
Die Stärkung der Fähigkeit zur multinationalen Zusammenarbeit mit ande-
ren Streitkräften (Interoperabilität) stellte für das ÖBH zudem auch in Af-
ghanistan einen großen Mehrwert dar.70 Diesen Umständen entsprechend, 
wurden wesentliche Lehren aus dem Einsatz gezogen. 

  

 
67 Vgl. Fiedler, Helmut: Military Assistance. Eine moderne Einsatzart zwischen Anspruch 

und Wirklichkeit. Miles-Verlag, Berlin 2019. 
68 Vgl. Tull, Denis M.: Ad-hoc-Koalitionen in Europa. Der Sahel als Katalysator 

europäischer Sicherheitspolitik? SWP Studie 8, Berlin, Juli 2022, S. 25. https://www.swp-
berlin.org/publications/products/studien/2022S08_AdhocKoalitionen_Sahel.pdf, 
abgerufen am 4.8.2023. 

69 Vgl. BMEIA: Vortrag an den Ministerrat Nr. 37/16 zur Resolute Support Mission (RSM) 
in Afghanistan, 22.11.2018. GZ. BMEIA-EU.2.13.47/0016-III.3/2018. 

70 Vgl. Interview mit Berthold Sandtner. In: „Krone“ beim Heer im Kosovo: Leben im 
Container. Kronen Zeitung, 9.5.2023. https://www.krone.at/3002147, abgerufen am 
28.11.2023. 
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Konsenses aller Parlamentsparteien für den Einsatz: Ja 

Es gab eine breite Mehrheit für die Teilnahme Österreichs bei RSM (2015-
2021),71 wobei die relativ geringe Beteiligung bei der Vorgängermission ISAF 
sogar etwas aufgestockt wurde. 

5.2 Umsetzung der innerstaatlichen Ziele des Entsendestaates 

Die Wahrnehmung des RSM-Einsatzes in der Öffentlichkeit in Österreich 
war relativ gering.72 Auf der außen- und sicherheitspolitischen Ebene wurden 
die Ziele 2014-2021 erreicht. Der Beitrag des ÖBH für RSM Afghanistan 
stellte für Österreich einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der interna-
tionalen Sicherheit dar. Die humanitäre Unterstützung Österreichs für die 
UNO in Afghanistan nach dem Regimewechsel 2021 entspricht den Zielen 
des österreichischen Regierungsprogramms 2020-2024 („Hilfe vor Ort“).73 

5.3 Kapazitäten-Ressourcenmanagement 

Ausreichendes Vorhandensein von Personal in Zahl und 
Qualifikation: ja 

Gemäß Mandat konnte Österreich bis zu 20 Personen sowie Personal für 
den Lufttransport zu RSM entsenden, wobei die Zahl der präsenten öster-
reichischen Soldaten im Schnitt 10-15 Personen betrug. 

  

 
71 Vgl. BMEIA: Zirkulationsbeschluss vom 22.11.2017 bezüglich der Resolute Support 

Mission in Afghanistan, Punkt III: Österreichische Teilnahme. GZ. BMEIA-
EU.2.13.47/0025-II.2/2017. 

72 Vgl. Arbeiter, Armin: Österreichischer Soldat in Afghanistan: Ein Leben in der Hölle. 
Kurier, 25.4.2021. https://kurier.at/politik/ausland/oesterreicher-in-afghanistan-mit-
pistole-in-die-kraftkammer-per-heli-zum-arbeitsplatz/401361245, abgerufen am 
25.8.2023. 

73 Vgl. Bundeskanzleramt der Republik Österreich: Aus Verantwortung für Österreich. 
Regierungsprogramm 2020-2024, S. 25-26. 
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Ausreichendes und zeitgerechtes Vorhandensein von Material in 
Quantität und Qualität: ja 

Die Kombination des personellen und materiellen Einsatzes des ÖBH für 
RSM Afghanistan war ausreichend. 

Eignung der vorhandenen Verfahren der relevanten nationalen 
Akteure des IKKM für das Konfliktszenario: teilweise 

Nachdem der Armee- und Polizeiaufbau durch ISAF und die USA bereits 
2002 begann, waren ausreichende Erfahrungen für den Einsatz bei RSM vor-
handen. Ansätze und Verfahren von ISAF und RSM Afghanistan für den 
Aufbau der afghanischen Armee erscheinen trotz schwieriger Umstände 
grundsätzlich geeignet. Da sich das politisch-strategische Umfeld im Fall Af-
ghanistan während des gesamten Beobachtungszeitraum negativ auf den Ar-
meeaufbau auswirkte (negatives Umfeld, Desertion, Moralverlust, Anschläge 
auf das Sicherheitspersonal, Kriegsverbrechen an Zivilisten etc.), konnten 
die vorhandenen Verfahren keinen Erfolg bringen. Insgesamt war dieser An-
satz daher nur teilweise für Afghanistan geeignet. 

Einhaltung des geplanten Finanzansatzes: ja 

Der Finanzansatz des ÖBH bei RSM Afghanistan wurde eingehalten. 

Durchgeführte Abstimmung aller relevanten nationalen Akteure des 
Internationalen Krisen- und Konfliktmanagements: ja 

Grundsätzlich waren die Koordinierungsbemühungen im Rahmen der Aus-
bildungsmission ausreichend. RSM Afghanistan war – wie ISAF – nicht 
selbstbestimmt, sondern von den USA geführt, von denen alle Truppenstel-
ler operativ und insbesondere logistisch abhängig waren,74 was die Koordi-
nation der Akteure teilweise erschwerte. 

 
74 Vgl. Gauster, Markus: Mythos Comprehensive Approach in Afghanistan. Dissertation, 

Universität Wien 2016, S. 116f. 
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5.4 Politische Dynamik außerhalb der/zusätzlich zu Staatsinteressen 

Existenz von Lobbygruppen, die die gesamtstaatliche Position durch 
konkrete Handlungen konterkarieren: nein 

Es sind keine Lobbygruppen bzw. Handlungen bekannt, welche die Öster-
reichische Regierungsposition zur RSM Afghanistan konterkarierten. 

Existenz von politischen Sonderinteressen, die die offizielle gesamt-
staatliche Position durch konkrete Handlungen konterkarieren: nein 

Es sind keine relevanten Sonderinteressen bekannt, welche die Regierungs-
position zur RSM konterkarierten. 

5.5 Auswirkungen auf die internationale Stellung des Entsendestaates 

Akzeptanz als Partner im internationalen System: gestärkt 

Österreich konnte sich durch seine substanzielle Beteiligung bei RSM als zu-
verlässiger Partner der USA, aber auch im Rahmen des internationalen Sys-
tems, beweisen und erarbeitete sich eine sehr gute Reputation bei lokalen 
und internationalen Akteuren im Rahmen des Einsatzes in Afghanistan. 

Attraktivität als gewünschter Partner bei Missionen des 
Internationalen Krisen- und Konfliktmanagements: erhöht 

Die Attraktivität Österreichs als gewünschter Partner bei Missionen erhöhte 
sich durch die Beiträge bei RSM. 

Position im internationalen System: gestärkt 

Die Position Österreichs wurde durch die Beteiligung an der RSM Afghanis-
tan gestärkt, obwohl die Gesamtziele im Sinne des Mandates nicht erreicht 
wurden. 
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5.6 Auswirkungen auf die Einsatzkräfte/Einsatzorganisation 

Auswirkung der Operation auf die finanzielle Situation der 
Einsatzorganisation: neutral 

Es wurden keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. 

Veränderung des Prestiges der Einsatzkräfte durch die Operation: 
gestiegen 

Der Afghanistan-Einsatz ist für jeden Soldaten und jede Soldatin mit Pres-
tige verbunden und hat gezeigt, dass das ÖBH auch risikoreiche Einsätze gut 
bewältigen kann. 

Ziehung und Umsetzung von Lehren: Ja 

Es wurden viele Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz gezogen, die unmit-
telbar bei Ausbildungsvorhaben des ÖBH angewendet werden können. Was 
Military Assistance als zentralen Ansatz von RSM Afghanistan betrifft, han-
delt es sich um eine Einsatzart, die zukünftig mehr gefragt sein wird. Trai-
ning, Advising und Mentoring bzw. Partnering durch internationale Streit-
kräfte werden auch in Einsatzräumen der Zukunft gefragt sein.75 

Veränderung der Motivation der Einsatzkräfte: verbessert 

Der Afghanistan-Einsatz hat die Motivation der Streitkräfte verbessert und 
geht mit entsprechendem Prestige einher. 

Feststellung signifikanter negativer Auswirkungen auf Personal 
und Material: nein 

Es konnten keine negativen Auswirkungen festgestellt werden. 

 
75 Vgl. Fiedler, Helmut: Military Assistance. Eine moderne Einsatzart zwischen Anspruch 

und Wirklichkeit. Miles-Verlag, Berlin 2019, Abstract. 
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5.7 Rückwirkungen 

5.7.1 politische Rückwirkungen (gleichgeblieben bzw. verschlechtert) 

Die politischen Beziehungen zum Zielgebiet sind bis zum Regimewechsel 
gleichgeblieben. Der Einsatz hatte keine politischen Rückwirkungen auf den 
Entsendestaat. Das änderte sich nach der Machtübernahme der Taliban 
2021, da die politischen Beziehungen abgebrochen wurden. 

5.7.2 Humanitäre Rückwirkungen (gestiegen) 

Zahl der international Schutzsuchenden im Entsendestaat in Bezug 
auf verstärkte gesellschaftspolitische Herausforderungen: gestiegen 

Die Zahl der international Schutzsuchenden aus Afghanistan ist seit dem Be-
ginn der Intervention (2002) relativ kontinuierlich von 2.065 Afghan/innen 
bzw. 2.594 in Afghanistan geborenen Personen in Österreich auf 45.120 af-
ghanische Staatsbürger/innen und 43.002 in Afghanistan geborene Personen 
(2022 nach dem Ende der Intervention) an.76 Dieser Umstand hat zu einer 
verstärkten Diversität geführt, wie auch das Beispiel Großbritannien zeigt.77 

Eine Kausalität der steigenden Einwanderung mit der Intervention ist inso-
fern festzustellen, als der Konflikt in Afghanistan durch die Aufstandsbe-
kämpfung der US-geführten Truppen stetig an Intensität gewonnen hatte, 
was zu verstärkten Migrationsbewegungen führte. Österreichs Beteiligung 
bei RSM hatte keine direkte Kausalität mit dem erhöhten Flüchtlingsaufkom-
men von Afghanen in Österreich. 

 
76 Zahlen, Daten, Fakten: Neue ÖIF-Factsheets über Syrer/innen und Afghan/innen in 

Österreich. Österreichischer Integrationsfonds, 2.6.2023. 
https://www.integrationsfonds.at/newsbeitrag/zahlen-daten-fakten-neue-oeif-
factsheets-ueber-syrer-innen-und-afghan-innen-in-oesterreich-17360/, abgerufen am 
22.8.2023. 

77 Vgl. Somerville, Will/Sriskandarajah, Dhananjayan/Latorre, Maria: United Kingdom: A 
Reluctant Country of Immigration. Migration Policy Institute, Juli 2009. 
https://www.migrationpolicy.org/article/united-kingdom-reluctant-country-
immigration/, abgerufen am 18.8.2023. 
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5.7.3 Volkswirtschaftliche Auswirkungen 

Zahl der international Schutzsuchenden im Entsendestaat in Bezug 
auf verstärkte budgetäre Herausforderungen: gestiegen 

Es bestehen verstärkte budgetäre Herausforderungen für Österreich durch 
Schutzsuchende aus Afghanistan. 

5.7.4 Sicherheitspolitische Rückwirkungen 

Gewaltakte oder aggressive Handlungen der Akteure aus dem 
Zielgebiet im Entsendestaat: ja 

Strafrechtlich relevante Gewaltakte oder aggressive Handlungen von Perso-
nen bzw. Akteuren aus dem Zielgebiet im Entsendestaat kommen öfter 
vor.78 

5.8 Internationales Einverständnis/völkerrechtliche Grundlage 

Mandat des UN-Sicherheitsrats: ja 

Es liegt mit der UNSR Resolution 2189 (2014) ein Mandat für RSM Afgha-
nistan vor. 

Eindeutigkeit der Formulierung des Mandats des UN-Sicherheitsrats: 
ja 

Das Mandat für die ISAF und die RSM Afghanistan wurde klar formuliert. 

Anpassung des Mandats an reale sicherheitspolitische Entwicklung: 
teilweise 

Die Mandate wurden teilweise angepasst (siehe Kapitel 4.5). 

 
78 Vgl. Afghanen, eine auffällige Gruppe in der Asyl- und Kriminalstatistik. Der Standard, 

29.6.2021. 
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6. Fazit 

Afghanistan hat gemäß dem Fragile State Index (FSI) nach Myanmar die 
zweitgrößte Verschlechterung der Fragilitätslage im Jahr 2022 erfahren.79 Die 
Gesamtentwicklung im Beobachtungszeitraum 2014-2022 liegt stabil im ne-
gativen Bereich, wobei Afghanistan im FSI regelmäßig unter den letzten 
zehn fragilsten (von 179 untersuchten) Staaten liegt. Die internationale Mili-
tärpräsenz konnte demnach kaum positive Veränderungen herbeiführen. 
Vielmehr profitieren die Taliban nach der Machtübernahme 2021 von den 
umfangreichen Maßnahmen im Bereich Infrastruktur (Straßen, Kasernen, 
Staudämme), die während der Intervention in Afghanistan 2001-2021 v.a. 
durch das US-Militär und einer Vielzahl ziviler Agenturen bzw. internationa-
ler Akteure entstanden. Auch Bildungs- und Ausbildungsinitiativen v.a. in 
den Städten, die im Rahmen des westlichen Engagements lanciert wurden, 
hatten einen positiven Effekt. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Menschenrechtssituation und die katastro-
phale Situation für Frauen (Arbeits- und Bildungsverbot) in Afghanistan mit-
tel- bis langfristig verbessert, wenn die Taliban entsprechend unter Druck 
gesetzt werden können. Die Wirkung der Friedenstruppen und anderer in-
ternationaler Akteure in Afghanistan ist im Zeitraum von 2001-2021 trotz 
des hohen Ressourceneinsatzes der USA von über zwei Billionen USD (!) als 
gering einzustufen.80 

  

 
79 Vgl. The Fund for Peace: Fragile State Index, Highlights of the 2022 Index. 

https://fragilestatesindex.org/country-data/Afghanistan, abgerufen am 14.1.2023. 
 Der Fragile States Index (FSI) dient zur Ermittlung der Vulnerabilität eines Staates im 

Hinblick auf einen Kollaps. Dieser Index nutzt ein breites Portfolio an Indikatoren in 
den Bereichen Gesamtstaatlicher Zusammenhalt, Wirtschaft, Politik und Soziales/Quer- 
schnittsmaterien. https://fragilestatesindex.org/indicators/, abgerufen am 1.8.2023; 

 Der Fragile State Index ist aus unterschiedlichen Gründen mit Vorbehalten zu nutzen, 
wie sich insbesondere bei der Analyse von Afghanistan zeigt. Vgl. Krishnamurthy, 
Rajeshwari: Fragile States Index And Afghanistan: Limited Scope For Use – Analysis. 
Eurasia Review, 27.10.2016. https://www.eurasiareview.com/27102016-fragile-states-
index-and-afghanistan-limited-scope-for-use-analysis/, abgerufen am 18.8.2023. 

80 Vgl. What did the U.S. get for $2 Trillion in Afghanistan? New York Times, 9.12.2019. 
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Libanon: 
Gewaltsamer Konflikt zwischen Parteien mit Staatszerfall 
(2006-2023) 

Stephan Reiner 

 

1. Konfliktbeschreibung 

Der Libanon bemüht sich seit seiner Grenzziehung durch die ehemalige Ko-
lonialmacht Frankreich nach dem ersten Weltkrieg, eine nationale Identität 
zu definieren. Die konfessionell sehr heterogene Zusammensetzung der Be-
völkerung, bestehend aus Christen, sunnitischen und schiitischen Muslimen 
sowie anderen Minderheiten, führte zu konkurrierenden Visionen der Zu-
kunft des Landes. Um konfessionelle Konflikte zu vermeiden, wurde ein po-
litisches System etabliert, welches die Vergabe der höchsten Staatsämter so-
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wie der Mandate im Parlament entlang konfessioneller Linien (auf Grundlage 
der letzten Volkszählung von 1932) vorsieht. 

Libanons religiöses Gleichgewicht ist bis heute ein Reibungspunkt zwischen 
den Religionsgemeinschaften. Die christliche Dominanz im Libanon seit der 
Staatsgründung wurde durch die Aufnahme mehrheitlich sunnitischer paläs-
tinensischer Flüchtlinge, wie auch durch die Mobilisierung der bisher poli-
tisch und wirtschaftlich marginalisierten schiitischen Bevölkerung im Süden 
herausgefordert. Die Spannungen entluden sich letztlich im Bürgerkrieg von 
1975 bis 1990, der rund 150.000 Menschenleben forderte. 

Die Dynamiken des Bürgerkriegs ermutigten zahlreiche externe Akteure, wie 
Syrien, Israel, Iran und die USA, ihre Interessen im Land stärker zu vertreten. 
Die syrische Armee besetzte von 1976 bis 2005 für 29 Jahre das Land. 1978 
marschierte Israel zuerst für wenige Tage und erneut 1982 in größerem For-
mat in den schiitisch geprägten Süden des Libanons mit dem Ziel ein, die 
Führungsriege der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), welche 
den Libanon als Basis für ihren Guerillakampf gegen Israel nutzte, zu ver-
nichten. Dies führte letztlich zu der Formierung der militant-schiitischen 
Hisbollah-Miliz, welche sich in ihrer Anfangszeit als eine reine Widerstands-
bewegung definierte. 

Der letzte militärische Angriff Israels gegen Hisbollah-Stellungen erfolgte im 
Jahr 2006. Die Operation endete aber in einer militärischen Pattsituation. 
Seither dominiert eine gegenseitige Abschreckungspolitik, die einerseits auf 
der Aufrüstung der Hisbollah und andererseits auf Drohungen mit neuen 
israelischen Bodenoffensiven beruht. Israel warnt immer wieder vor dem Be-
sitz von präzisen Waffensystemen seitens der Hisbollah; zuletzt wurde der 
Hisbollah vorgeworfen, mit Hilfe des Irans Waffenfabriken im Untergrund 
zu bauen. An einer militärischen Eskalation im Libanon ist derzeit zwar keine 
der beiden Seiten interessiert, jedoch etabliert sich der südsyrische Raum als 
Stellvertreterschauplatz. 

In dieser Gemengelage befindet sich, räumlich gesprochen, der Einsatzraum 
der VN-geführten Mission der UNIFIL (United Nations Interim Force in 
Lebanon). Diese beaufsichtigte von dem Jahr 1978 weg den Abzug israeli-
scher Truppen, welcher erst im Jahre 2000 vollständig abgeschlossen wurde. 
Das Friedensabkommen von Ta‘if aus dem Jahr 1989 besiegelte das Ende 
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des Krieges und ebnete den Weg für das, bis heute bestehende, konfessio-
nelle politische System des Libanons. Die durch dieses System begünstigten 
politischen Gräben erlaubten es Syrien, sich als permanenter Akteur zu po-
sitionieren und gleichzeitig seine eigenen Interessen im Libanon zu verfol-
gen. Das Abkommen von Ta‘if sieht zudem die Entwaffnung und Einglie-
derung aller militanten Gruppen in die regulären Streitkräfte vor. Einzig die 
Hisbollah weigert sich bis dato, die Waffen niederzulegen und begründet ihre 
militärische Existenz mit dem Widerstand gegen eine (potenzielle) israelische 
Militärpräsenz. Seit der Islamischen Revolution von 1979 unterstützt der 
Iran die Hisbollah militärisch und finanziell.1 

Internationales Krisen- und Konfliktmanagement im Kontext 
der UNIFIL 

Betrachtet man die einzelnen Organisationen, so ergibt sich im Bereich 
VN/EU ein klares Schwergewicht in Afrika und im Nahen Osten, während 
die NATO, abseits ihrer Bündnisverteidigungsausrichtung in Osteuropa, 
weiterhin schwergewichtsmäßig am Balkan tätig ist. Nimmt man das Beteili-
gungsspektrum ins engere Kalkül, ist bei den VN ein Trend zu robusten und 
multidimensionalen Kapitel VII-Missionen beobachtbar, wohingegen sich 
NATO und EU eher in Richtung Ausbildungs-, Beratungs- und Unterstüt-
zungsmissionen entwickelt hatten.2 

Aufgrund der starken Verflechtungen zwischen Europa und dem Nahen Os-
ten ist die Republik Österreich davon direkt und indirekt betroffen, wobei 
das Ambitionsniveau des Engagements in der Region wechselhaft ist.3 

Eine glaubhafte und nachhaltige internationale Bemühung zur Stabilisierung 
des Libanon bleibt mittelfristig bestehen und bestimmt jedenfalls das öster-
reichische Engagement in der Region (u.a. UNIFIL, UNTSO, Kooperatio-
nen, etc.).4 

 
 1 BMLV (2021), Sicherheits- und Verteidigungspolitische Regionalpolitiken; Aktua-

lisierung 2021, Direktion für Sicherheitspolitik, GZ S90516/3-DionSihPol/2020 (4), 
BMLV Wien. 

 2 Ebd. 
 3 Ebd. 
 4 Ebd. 
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Die VN sind im NMO seit 1948 zur Lösung des Nahost-Konflikts tätig, 
konnten jedoch aufgrund der unterschiedlichen Interessen der Sicherheits-
ratsmitglieder (insbesondere USA und Russland) im Sinne ihrer mandatier-
ten Zielsetzungen bisher keinen entscheidenden „Durchbruch“ erzielen; da-
bei sind neben Friedensmissionen (UNDOF, UNTSO und UNIFIL) auch 
Sondergesandte des VN-Generalsekretärs im Nahost-Friedensprozess und 
in regionalen Konflikten (z.B. Syrien, Jemen, Irak) involviert.5 Die EU ver-
sucht, mit der Umsetzung ihrer Globalstrategie von 2016 zunehmend an 
Einfluss auf die verschiedenen Krisen- und Konfliktherde zu gewinnen und 
sich trotz des Ukraine-Kriegs als starker internationaler Akteur zu etablie-
ren.6 

In der nachstehend angeführten Ableitung zum IKKM wird auf das Szena-
rio Nummer 6, ein Szenario im Rahmen eines gewaltsamen Konfliktes zwi-
schen Parteien mit der Eskalationsmöglichkeit des Staatszerfalles, referen-
ziert. Ein innerstaatlicher Konflikt von mindestens zwei rivalisierenden Par-
teien ergibt die Rahmenhandlung, wobei der Staat nicht die Kontrolle über 
sein gesamtes Territorium innehat und die Machtfrage im Zentrum steht. 

Als Folge des Bürgerkrieges entstehen neue politische und territoriale Enti-
täten. Die Intervention einer internationalen Schutztruppe begann zwar auf-
grund des Friedensschlusses zweier unterschiedlicher Staaten in einem sym-
metrischen Konfliktbild (Israel vs. Libanon), findet jedoch aktuell in der 
Phase eines schleichenden Staatszerfalls statt. 

Die abschließende Frage ist daher den einleitenden Worten des zugrundelie-
genden Werkes7 entnommen: „Was hat es gebracht und wieviel hat es gekos-
tet?“ Letztere Frage soll nicht auf den finanziellen Aufwand referenzieren, 
weil das Wesen der Militärökonomie nicht Gegenstand der Überlegungen ist. 

 
 5 Ebd. 
 6 Ebd. 
 7 Jureković, Predrag, et.al. (2019): Erfolg oder Misserfolg von internationalen Interven-

tionen. Innovative Messmethoden und Fallstudien. Band 9. Schriftenreihe der Landes-
verteidigungsakademie Wien. 
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2. Der Einfluss der internationalen Intervention auf das Zielgebiet 

2.1 Sicheres Umfeld 

Der Libanon ist von dem, seit 2011 vorherrschenden, Bürgerkrieg in Syrien 
als ein unmittelbarer Nachbarstaat, mit einer hohen syrischen Diaspora, be-
sonders von den damit verbundenen krisenhaften Entwicklungen betroffen. 

Aufgrund der anhaltenden sozioökonomischen Schieflage, und der schlech-
ten humanitären Lage im Land, nehmen die interkonfessionellen und intra-
konfessionellen Spannungen ebenso zu, wie es zu vermehrten Übergriffen 
auf Patrouillen der UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) im 
Einsatzraum, also im Süden des Landes, kommt. 

Der finanziell belastete libanesische Staat ist mit der Ankunft von über einer 
Million syrischer Flüchtlinge an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Bis 2014 
verfolgte der Libanon eine offene Grenzpolitik, welche es Syrern erlaubte, 
ohne Visum einzureisen und eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Das 
UNHCR registrierte bis Ende 2016 über eine Million syrische Flüchtlinge im 
Libanon; die libanesische Regierung bezifferte die Zahl der im Land leben-
den Flüchtlinge sogar auf 1,2 bis 1,5 Millionen; dies zusätzlich zu ca. 450.000 
palästinensischen und 17.000 irakischen Flüchtlingen. Bei einer Einwohner-
zahl von 6,8 Millionen (Stand 2021) gesamt im Libanon befindlichen Perso-
nen, stellt sich der Staat als einer mit der höchsten Pro-Kopf-Flüchtlingsrate 
der Welt dar.8 

Die Flüchtlingszahlen belasten auch die in Folge des Libanonkrieges von 
2006 angeschlagene libanesische Infrastruktur. Erschwert wird die Situation 
durch die wachsenden Ressentiments gegenüber Flüchtlingen, denen vorge-
worfen wird, für die steigenden Immobilienpreise und die steigende Arbeits-
losigkeit verantwortlich zu sein. Der Bildungssektor ist zudem gefordert, 
über eine halbe Million syrische Schulkinder zu integrieren.9 

 
 8 Rainey, Venetia (2015): „Lebanon: No formal refugee camps for Syrians. Lebanon has 

not set up formal camps for its 1.5 million Syrian refugees, a policy some say could be 
mutually beneficial“, www.aljazeera.com. 

 9 Ebd. 
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Seit 2015 sind die Grenzen zu Syrien offiziell geschlossen. Weitere restriktive 
Maßnahmen der libanesischen Regierung zielen darauf ab, den langfristigen 
Verbleib von syrischen Flüchtlingen zu erschweren. Die Erfahrungen mit 
den palästinensischen Flüchtlingen im Libanon, deren Militarisierung in den 
1970er-Jahren einer der treibenden Gründe für den Bürgerkrieg war, sollten 
nicht wiederholt werden. Besonders der christliche Bevölkerungsanteil be-
fürchtet durch den Zuzug sunnitischer Flüchtlinge eine Veränderung in der 
religiösen Zusammensetzung des Libanons. Da die Errichtung von Flücht-
lingslagern im Libanon verboten ist, erfolgte die Ansiedlung hauptsächlich 
in Städten, zum Teil in jenen gesonderten Stadtvierteln, die bereits von Pa-
lästinensern bewohnt werden. Das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge 
(UNHCR) beschreibt zahlreiche dieser Behausungen als „Substandard-Un-
terkünfte“ (Garagen, Baustellen, nicht fertiggestellte Häuser oder auch Woh-
nungen). Weniger als 20% der Flüchtlinge leben in informellen Zeltunter-
künften.10 

Die im Januar 2015 adaptiert in Kraft getretenen Visabestimmungen erlau-
ben einen Aufenthalt nur für „Unbegleitete Minderjährige mit einem im Li-
banon registrierten Elternteil sowie für körperlich eingeschränkte Personen 
mit einem bereits im Libanon registrierten Verwandten.“ Die Einreise ist 
ebenso jenen Personen erlaubt, welche dringend medizinischer Behandlung 
bedürfen. Darüber hinaus ist die Einreise auch Personen gestattet, welche 
einer Drittstaatenregelung unterliegen. Registrierten Flüchtlingen ist es je-
doch dauerhaft untersagt, ein reguläres Beschäftigungsverhältnis aufzuneh-
men. Zudem kam es zwischen den Jahren 2015 bis 2017 zu mehrmaligen 
Erhöhungen der Gebühren zur Erneuerung des Aufenthaltsstatus auf aktuell 
rund 200 USD pro Person. Dies trifft überwiegend syrische Haushalte, von 
denen rund 70% dauerhaft unterhalb der Armutsgrenze leben. Als Konse-
quenz der Nichtverlängerung aufgrund von finanzieller Not, verloren die 
meisten syrischen Flüchtlinge ihren legalen Aufenthaltsstatus und unterlie-
gen fortan dem informellen Arbeitsmarkt. Der Libanon ist bei der Versor-
gung der Flüchtlinge in hohem Ausmaß auf internationale Hilfe angewie-
sen.11 

 
10 Ebd. 
11 Malaeb, Bilal (2018): State fragility in Lebanon: Proximate causes and sources of 

resilience. University of Oxford and University of Southampton. 
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Immer mehr libanesische Politiker forderten in den letzten Jahren die Rück-
kehr der syrischen Flüchtlinge in ihre Heimat. Der libanesische Staatspräsi-
dent Aoun sprach sich nach seinem Amtsantritt daher für eine Kooperation 
mit der syrischen Staatsführung und beispielsweise für die Errichtung von 
sogenannten „Sicherheitszonen“ auf syrischem Staatsgebiet zum Zwecke der 
Rückkehr von syrischen Flüchtlingen in ihre Heimat aus.12 

2.2 Zahl der Gewaltakteure: angestiegen 

Die Zahl der Gewaltakteure ist im Untersuchungszeitraum angestiegen. Die 
libanesische Hisbollah machte ihr militärisches Engagement an der Seite der 
syrischen Staatsführung im Jahr 2013 offiziell. Doch nicht nur in Syrien 
selbst, sondern auch in den Grenzregionen auf libanesischer Seite ist die schi-
itische Miliz militärisch aktiv. 

Das Überschwappen des syrischen Konfliktes auf den Libanon wurde an 
zwei Orten besonders deutlich spürbar. Einerseits in der nordlibanesischen 
Metropole Tripoli, andererseits in der gebirgigen Grenzregion rund um die 
Städte Arsal und Ras Baalbek, wo sich dschihadistische Gruppierungen wie 
der Islamische Staat und die Al-Qaida nahe Hayat Tahrir al-Sham zeitweise 
festgesetzt hatten. Diese Gruppierungen führten zahlreiche Terroranschläge 
als Vergeltung für die Aktivitäten der Hisbollah in ebendiesen schiitisch-do-
minierten und als Hisbollah-Hochburgen geltenden Gemeinden durch. Seit-
her ist die Hisbollah, parallel zur libanesischen Armee, in der Terrorbekämp-
fung und zur Verhinderung der Unterwanderung des Libanons durch syri-
sche Kämpfer im Einsatz.13 

Auch andere, bereits viele Jahre im Libanon operierende, extremistische sun-
nitische Gruppen, wie die Al-Qaida-nahe Abdallah Azzam Brigaden, die 
Hamas, die Volksfront zur Befreiung Palästinas, der Palästinensische 
Islamische Dschihad, die Fatah al-Sham und die Jund al-Sham, von de-
nen sich der Großteil bisher auf den Kampf gegen Israel konzentrierte, be-
kämpften zeitweise die Hisbollah und die schiitische Gemeinschaft im Liba-
non. Einige dieser Gruppen operierten aus den zwölf anerkannten palästi-

 
12 Ebd. 
13 Partnerships, Merits, et.al. (2015): „Lebanon: Looking ahead in Times of Crisis”, 

www.oxfam.org. 
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nensischen Flüchtlingscamps im Libanon. Ein früheres Abkommen zwi-
schen der libanesischen Regierung und der PLO untersagte der libanesischen 
Armee bis dato, diese Camps zu betreten. Stattdessen wurden und werden 
diese Lager durch jeweils eigene Sicherheitskräfte und Milizen bewacht.14 

Durch die Wirren des syrischen Bürgerkrieges konnten sich in den Lagern 
rund um Arsal ehemalige Kämpfer aus Syrien unter die Flüchtlinge mischen 
und diese Lager als ihren Bereitstellungsraum nutzen. Die damit zusammen-
hängende Verhaftung eines Milizenführers durch die libanesischen Streit-
kräfte ließ die Lage eskalieren. Kräfte der Hisbollah eröffneten in Koordina-
tion mit der libanesischen Armee im Sommer 2017 eine militärische Offen-
sive gegen bewaffnete Gruppen im Grenzgebiet. Die politische Führung der 
Hisbollah setzte sich hier vor allem medial geschickt in Szene und präsen-
tierte sich als Retter der libanesischen Souveränität.15 UNIFIL hat aufgrund 
der Dislozierung und des Mandates (bezieht sich nur auf die Blue Line) be-
grenzten Einfluss auf die im gesamten Staat agierenden Gewaltakteure. 

2.3 Friedens- und Verhandlungsprozess 

Verhandlungen mit Präsenz relevanter Konfliktakteure: ja 

Die UNIFIL-Mission hat grundsätzlich den Zweck, den Waffenstillstand 
zwischen dem Staat Israel und dem Libanon zu gewährleisten. Darüber hin-
aus ist – theoretisch – die Entwaffnung der schiitischen Miliz Hisbollah vor-
gesehen. Letzteres wurde aktuell nicht umgesetzt. UNIFIL führt regelmäßige 
Konsultationen mit der Hisbollah durch. 

Die libanesische Hisbollah („Partei Gottes“) ist eine islamistisch-schiitische 
Miliz und Partei, die als wichtigster nichtstaatlicher Verbündeter des Iran im 
Libanon gilt. Sie entstand als Resultat des libanesischen Bürgerkriegs und der 
israelischen Intervention im Südlibanon Anfang der 1980er-Jahre. Ihre Vor-
geschichte reicht jedoch bis in die 1970er-Jahre zurück, da der schiitisch do-
minierte Süden sowie Teile der Bekaa-Ebene von der Regierung in Beirut 
strukturell vernachlässigt wurden. Die Islamische Republik Iran erkannte 

 
14 Lefèvre, Raphaël (2014): The Roots of Crisis in Northern Lebanon. Carnegie Endow-

ment for International Peace. Washington D.C.: Carnegie Publications Depart-ment. 
15 Partnerships, Merits, et.al. (2015): „Lebanon: Looking ahead in Times of Crisis.“ 
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nach der Islamischen Revolution 1979 die Chance der Einflussnahme und 
entsandte schiitische Prediger. Seither erhält die Hisbollah große militärische 
und finanzielle Unterstützung aus dem Iran. Sie gilt darüber hinaus auch 
symbolisch als vorgeschobener bewaffneter Arm des Irans gegen Israel.16 

Eines der ehemaligen Charaktermerkmale des Nahen Ostens – das [friedli-
che] Zusammenleben über konfessionelle, ethnische und politische Trennli-
nien hinweg – besteht seit Beginn des 21. Jahrhunderts nicht mehr. Syrien, 
Jemen und der Irak sind Austragungsorte von Stellvertreterkriegen zwischen 
den Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran und ihren nationalen (z.B. 
Golfstaaten) und lokalen (z.B. Hisbollah) Verbündeten. Damit wird auch der 
Libanon von diesen Konflikten tangiert.17 

Innenpolitisch spielt die Hisbollah zudem durch ihren Einfluss im Parlament 
(10% der Parlamentssitze) und dem Mitspracherecht bei der Regierungsbil-
dung eine wesentliche Rolle. Der Abzug Israels aus dem Süden des Landes 
im Jahr 2000 wurde mehrheitlich der Hisbollah zugeschrieben und verhalf 
der Bewegung, zur wichtigsten schiitischen politischen Partei im Libanon 
aufzusteigen und dabei das gesellschaftliche Leben mitzugestalten. Ihr Netz-
werk geht über das einer Miliz bzw. politischen Partei hinaus und umfasst 
den Betrieb von Schulen und Kliniken, die Finanzierung von Jugendpro-
grammen, von privaten Unternehmen (z.B. Telekommunikationsnetzwerke) 
sowie von bewaffneten Einheiten im Rahmen lokaler Sicherheitsstrukturen. 
Der weitreichende Apparat der Hisbollah wird von Kritikern als „Staat im 
Staate“ betrachtet. Bei lokalen Wahlen erreichten Hisbollah-Kandidaten ge-
meinsam mit der verbündeten Amal-Partei im Süden und Osten des Landes 
zahlreiche Wahlerfolge.18 

Trotz des politischen Engagements wird die Partei von politischen Mitbe-
werbern allerdings als eher destabilisierende politische Kraft betrachtet: Als 
Reaktion auf den Versuch der Regierung, die privaten Telekommunikations-
netzwerke der Partei zu schließen, besetzten Hisbollah-loyale Kämpfer 2008 
Teile Beiruts. Die resultierende sektiererische Gewalt brachte Bedenken be-
züglich des Aufflammens eines neuen Bürgerkriegs und politische Beobach-

 
16 Lefèvre, Raphaël (2014): The Roots of Crisis in Northern Lebanon. 
17 Partnerships, Merits, et.al. (2015): „Lebanon: Looking ahead in Times of Crisis.“ 
18 Kranz, Michal (2020): „Why protesters want Lebanon‘s new government to pass a new 

electoral law“, https://www.al-monitor.com/originals. 
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ter äußerten Zweifel daran, ob sich die Hisbollah überhaupt den Entschei-
dungen einer zivilen Regierung unterordnen könnte. Aus Sorge vor einer 
Destabilisierung des Landes fordert ein großer Teil der Libanesen die Ent-
waffnung der Hisbollah.19 

Der bewaffnete Arm der Hisbollah gilt Beobachtern zufolge als einer der 
mächtigsten nichtstaatlichen Akteure der Welt, der robuste konventionelle 
und unkonventionelle militärische Fähigkeiten besitzt. Mit einer Gesamt-
truppenzahl von schätzungsweise 20.000 aktiven Soldaten und 25.000 Re-
servisten ist die Miliz ein ernstzunehmender militärischer Faktor. 

Die Beanspruchung staatlicher Aufgaben wie der Grenzsicherheit verleihen 
der Hisbollah einerseits Legitimität, machen aber andererseits gleichzeitig 
den libanesischen Staat in Sicherheitsbelangen teilweise von ihr abhängig. 
Zugleich verhandelt die Hisbollah ohne ausreichendes Mandat bilateral mit 
der syrischen Zentralregierung, so zum Beispiel im Dossier der möglichen 
Flüchtlingsrückführung. Dies läuft den Bemühungen von Staatspräsident 
Aoun zuwider. Die Existenz der Hisbollah ist insofern ambivalent zu beur-
teilen, als dass sie einerseits durch ihre Aktivitäten den schwach agierenden 
Zentralstaat unterminiert, andererseits jedoch durch ihre Erfüllung bestimm-
ter staatlicher Aufgaben (Sicherheit, soziale Dienstleistungen, etc.) eine ge-
wisse Abhängigkeit eben dieses Zentralstaates durch ihr stabilisierendes 
Handeln schafft.20 

Zahlreiche westliche Staaten erkennen die Hisbollah nicht als Dialogpartner 
an. Von den USA und Israel wird sie in ihrer Gesamtheit als Terrororgani-
sation eingestuft, von der EU lediglich ihr militärischer Arm. Deutschland 
setzte die Hisbollah nach einer vorab erfolgten Koordination mit den USA 
und auch mit Frankreich im März 2020 ebenso als Gesamtes auf die Terror-
liste. 

 
19 Ebd. 
20 Ebd. 
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2.4 Regionale/transnationale Auswirkungen 

Es sind massive negative Auswirkungen auf das strategische Umfeld 
festzustellen. 

Die UNIFIL-Mission stellt eine der ältesten VN-mandatierten Missionen in 
der Region NMO dar. Damit kann sie durchwegs als regionaler Faktor be-
urteilt werden, welcher einen gewissen sicherheitspolitischen Impact verur-
sacht. Die generelle Auswirkung der Mission hängt mittelbar von der Rolle 
der Russischen Föderation als einem der fünf permanenten Mitglieder des 
VN-Sicherheitsrates zusammen. Im Falle einer Mandatsverweigerung durch 
die Russische Föderation hätte ein erzwungener Abzug des UNIFIL-Kon-
tingentes eine massive sicherheitspolitische und regionalpolitische Auswir-
kung auf den Nahen Osten. 

Der Libanon erlebte nur wenige Phasen vollständiger Unabhängigkeit, zu-
letzt, als die syrischen Truppen 2005 nach jahrzehntelanger Besatzung abge-
zogen wurden. Das „kleine Land am Mittelmeer“ wurde stets von der Regi-
onalmacht Syrien als sein eigenes Territorium betrachtet, weil es historisch 
zum Gebiet des ursprünglichen Großsyrien gehörte. Doch die geostrategisch 
bedeutende Position des Landes machen es auch zu einem begehrten Partner 
weiterer regionaler Mächte. 

Syrische, aber auch israelische Truppen waren über Jahrzehnte im Land prä-
sent. Der libanesische Bürgerkrieg erlaubte zudem eine Einflussnahme der 
USA, Saudi-Arabiens und des Irans. 

Die Geschichte des Libanons ist eng mit jener Syriens verwoben. Da die 
israelische Grenze zum Libanon seit einigen Jahrzehnten bis auf einige Aus-
nahmen abgeriegelt ist, stellte die Grenze zu Syrien vor Beginn des Konflik-
tes in Syrien im Jahre 2011 die einzige offene Landesgrenze dar. Auch aktuell 
ist der Grenzverkehr zwischen Syrien und dem Libanon überproportional 
hoch. 

Der syrische Staatspräsident Baschar al-Assad pflegte enge Beziehungen zu 
den maronitischen Christen im Libanon. Baschar schloss sein Studium der 
Medizin an der Universität Damaskus ab. Danach arbeitete er als Militärarzt 
in einem Militärkrankenhaus in Damaskus. Obwohl er seitens der Familie zu 
diesem Zeitpunkt nicht für ein politisches Amt vorgesehen war, wurde er auf 
Drängen des Vaters regelmäßig und für mehrere Wochen im Rahmen seiner 
Militärdienstzeit auch nach Beirut entsandt. In dieser Zeit erwarb er sich in 
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Beirut erste Erfahrungen mit der Politik seines Vaters und seiner Familie und 
knüpfte jene Kontakte zur Führung der Hisbollah, welche bis heute aktiv 
sind. Im Jahr 1992 wurde er nach London zu weiterführenden Studien ge-
schickt. Bereits zwei Jahre später musste er nach dem Tod seines Bruders 
Basil nach Syrien zurückkehren und auf Druck seines Vaters die Agenden 
des verstorbenen Bruders übernehmen. Er führte ab diesem Zeitpunkt die 
Tradition syrischer Machtpolitik gegenüber dem Libanon fort, welche bereits 
zu einer offenen Intervention der syrischen Armee zu Beginn des libanesi-
schen Bürgerkrieges im Jahr 1976 geführt hatte. (Siehe Info-Box). Obwohl 
das Abkommen von Ta‘if den Abzug der syrischen Truppen – jedoch ohne 
ein konkretes Datum zu nennen – vorsah, zogen die syrischen Truppen 2005 
ab. Der syrische Einfluss bis in die höchste Staatsebene des Libanons ver-
hinderte eine offizielle Abzugsaufforderung an die syrische Regierung durch 
die libanesische Staatsführung. Die sog. Zedernrevolution im Jahr 2005, wel-
che durch die Ermordung des libanesischen Premierministers Rafik Hariri 
ausgelöst wurde, übte einen immensen Druck aus der Zivilgesellschaft auf 
die libanesische Führung aus und erzwang letztlich den Abzug der syrischen 
Truppen im selben Jahr. Die Urheberschaft des Mordes an Premierminister 
und Nationalheld Rafik Hariri wurde bis heute nicht vollständig geklärt; die 
Anklage von vier Mitgliedern der Hisbollah durch das UN-Sondertribunal 
für den Libanon und die entsprechende Beweisaufnahme im Zuge des Ver-
fahrens deuten jedoch auf eine Urheberschaft durch die syrische Staatsfüh-
rung und die Hisbollah hin.21 

Mit dem Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges 2011 verringerte sich der sy-
rische Einfluss im Libanon auf offizieller Ebene. Damaskus konnte zu Be-
ginn der Kämpfe 2011 bis zum Jahr 2014 auf massive Waffenhilfe aus dem 
Libanon durch Kräfte der schiitischen Hisbollah in Syrien zählen. Die liba-
nesische Regierungsspitze ist sich des ambivalenten Verhältnisses zu den 
Entwicklungen bei seinem Nachbarn Syrien durchaus bewusst. Der offizielle 
Libanon bezieht auf internationaler politischer Ebene nur eine allgemeine 
unverbindliche Position den Syrienkonflikt betreffend – eingedenk des En-
gagements seiner unterschiedlichen Gruppierungen im Rahmen des Konflik-
tes.22 

 
21 Encyclopaedia Britannica: „Bashar al-Assad. Family, Biography, & Facts.“ 

www.britannica.com. 
22 Ebd. 
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Saudi-Arabien, der große Rivale des Irans im Nahen Osten, nimmt über sun-
nitische Gemeinden Einfluss auf die Wirtschaft, die Medien und die Innen-
politik des Libanons. Durch die gezielte Förderung von staatlichen und zi-
vilgesellschaftlichen Bereichen wirkt es dem iranischen Einfluss entgegen 
und instrumentalisiert damit auch sunnitische Gruppierungen in Syrien.23 

Die libanesischen Streitkräfte werden seit Jahren mit Waffen aus Saudi-Ara-
bien unterstützt (im Gesamtwert von mehreren Milliarden Euro). Eine zeit-
weilige Unterbrechung dieser Militärhilfe erfolgte im Jahre 2016. Eine Eva-
luation durch den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman erblickte 
darin jedoch einen Vorteil für den Iran, weshalb Saudi-Arabien seine militä-
rische Hilfe an den Libanon – wenn auch in erheblich kleinerem Umfang – 
2019 erneut aufnahm. Auch die USA unterstützen die libanesischen Streit-
kräfte regelmäßig mit Militärhilfe (Gesamtumfang von rund 900 Millionen 
Euro), mit dem Ziel, die regulären Streitkräfte zu stärken, um so ein Gegen-
gewicht zu nichtstaatlichen Akteuren (v.a. der Hisbollah) zu schaffen. Dies 
erfolgt jeweils in Abstimmung mit dem Staat Israel und mit dem Ziel, die 
staatlichen Institutionen zu stärken und damit Hisbollah politisch berechen-
barer zu machen.24 

Von besonderer Bedeutung ist die Machtausübung der Regionalmächte – 
allen voran des Irans und Saudi-Arabiens – sowohl in Bezug auf die staatli-
chen als auch auf die zahlreichen nichtstaatlichen Akteure. Die von ihnen 
ausgehende Konfessionalisierung an sich hegemonialer, geopolitischer Be-
strebungen befördert die Erosion von Gesellschaften mit einer gemischt 
sunnitisch-schiitischen Bevölkerung, wie im Irak, in Syrien und auch im Li-
banon. Dies öffnet eine Spirale religiös motivierter Gewalt und führt zu 
wachsender Radikalisierung.25 

Der Iran hat daher traditionell eine sehr enge Verbindung zu schiitischen 
Kreisen im Libanon, was vor allem der religiösen und ideologischen Ausbil-
dung schiitischer libanesischer Geistlicher im Iran geschuldet ist. Obwohl 
sich die Hisbollah zunehmend vom Iran zu emanzipieren versucht, wäre sie 

 
23 Bank, André (2010): Regionale Kriege und lokale Ordnungen im Nahen Osten: Irak, 

Palästina und neue Herrschaftsformen in Jordanien. Inauguraldissertation. Philipps – 
Universität Marburg. 

24 Partnerships, Merits, et.al. (2015): „Lebanon: Looking ahead in Times of Crisis.“ 
25 Ebd. 
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ohne Unterstützung ihrer „Schutzmacht“ weder finanziell noch militärisch 
überlebensfähig. Vor allem das Engagement der Hisbollah in Syrien seit 2013 
machte sie von Waffenlieferungen aus dem Iran abhängig. Ein Sicherheitsri-
siko für den libanesischen Staat stellen vor allem die versteckten festen An-
lagen und die steilfeuergeschützten Infanteriestellungen der Hisbollah dar, 
die im Südlibanon vermutet werden. Israel führt regelmäßig Luftangriffe auf 
Waffenkonvois in Syrien durch und begründet diese mit deren vermeintli-
chen Bestimmung für den bewaffneten Arm der Hisbollah.26 

Dass ein Großteil der libanesischen Bevölkerung der Islamischen Republik 
Iran nicht allgemein ablehnend gegenübersteht, hängt sicher auch mit der 
Feindschaft gegenüber Israel zusammen. Generell herrscht, sowohl in der 
libanesischen politischen Elite als auch in der Zivilgesellschaft, kein Konsens 
über eine einheitliche politische Linie gegenüber Iran und Israel. Dieser 
Meinungsbildungsprozess wird auch durch die zunehmenden Kooperations- 
abkommen einzelner arabischer Staaten mit Israel beeinflusst.27 

Frankreich, die ehemalige Mandatsmacht der nördlichen Levante (Libanon 
und Syrien inklusive der Golanhöhen), pflegt heute noch enge Beziehungen 
zum Libanon; nicht nur auf politischer und militärischer Ebene, sondern 
auch im wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Bereich. Vor al-
lem in christlichen Gebieten und Vierteln ist Französisch als Bildungsspra-
che nach wie vor weit verbreitet, was eine Folge der Förderung christlicher 
Interessen und vor allem christlicher Milizen im libanesischen Bürgerkrieg 
darstellt. Sowohl nach dem Bürgerkrieg 1990 als auch nach dem Krieg mit 
Israel 2006 beteiligte sich Frankreich maßgeblich am Wiederaufbau des Lan-
des. 2007 folgte eine Krise mit Syrien, ausgelöst durch die Forderung Frank-
reichs an den syrischen Staatspräsidenten al-Assad, sich aus den politischen 
Angelegenheiten des Libanons zurückzuziehen. Die starke Opposition 
Frankreichs gegenüber al-Assad stellt einen großen Reibungspunkt zwischen 
der französischen und der libanesischen Regierung dar. Frankreich erhält sei-
nen Einfluss im Libanon aufrecht.28 

 
26 Lefèvre, Raphaël (2014): The Roots of Crisis in Northern Lebanon. 
27 Ebd. 
28 Ebd. 
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Der Austausch zwischen dem Libanon und Frankreich findet vor allem auf 
zivilgesellschaftlicher Ebene statt. Frankreich beherbergt die bei weitem 
größte libanesische Diaspora in Europa. Daher gibt es viele familiäre Ver-
bindungen zwischen den beiden Ländern. Ebenso gilt das Bankenwesen bei-
der Staaten als eng verzahnt. Frankreich ist zudem einer der größten Trup-
pensteller für die UNIFIL-Mission. Nach der verheerenden Explosion im 
Hafen von Beirut im August 2020 besuchte Frankreichs Staatspräsident Em-
manuel Macron als erster westlicher Staatschef die Unglücksstelle und si-
cherte seine Unterstützung zu. Eine libanesische Aktivistengruppe stellte da-
raufhin medienwirksam die Forderung, den libanesischen Staat erneut einem 
zeitlich befristeten französischen Mandat zu unterstellen. 

Destabilisierung der Nachbarländer durch Flüchtlingsströme: Ja 

Gewaltakteure und die Überforderung des sozialen Systems: ja 

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben unterschiedliche Zu-
gänge zum Gewaltakteur Hisbollah. Brüssel versuchte daher auch seit lan-
gem, eine einheitliche Unionslinie zu finden. Letzte Aussagen dazu tätigte 
2013 die damalige Außenbeauftragte der EU, Catherine Ashton. Ihre Posi-
tion drückte vor allem die Sorge um die Stabilität des Libanons aus. Ashton 
machte einen Unterschied zwischen einem militärischen und einem politi-
schen Arm der „Partei Gottes“. Ihre Bedenken waren, dass ein Gesamtver-
bot der Hisbollah eine negative Dynamik in der libanesischen Innenpolitik 
mit ebensolchen regionalpolitischen Außenwirkungen nach sich ziehen 
könnte, weil der politische Teil der Hisbollah im libanesischen Parlament 
vertreten war und immer noch ist. Dieser Argumentation folgten nicht alle 
Mitgliedsstaaten. Von mehreren Anschlägen und Anschlagsversuchen in Eu-
ropa in den Jahren davor leiteten sowohl das Vereinigte Königreich als auch 
die Niederlande eine restriktivere Politik ab. In beiden Staaten ist die Hisbol-
lah insgesamt verboten.29 

2016 entschieden sich auch die USA, Kanada, die Mitgliedsstaaten des Golf-
kooperationsrates, sowie die überwiegende Mehrheit der Außenminister der 
Arabischen Liga, zu einem totalen Verbot der Hisbollah. Für die Arabische 

 
29 Lewis, Emily (2020): „MPs discussed new electroal law proposals for the 2022 vote – but 

change is likely to be elusive.“ https://today.lorientlejour.com. 
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Liga diente es vor allem als Signal an die Islamische Republik Iran, allerdings 
enthielten sich der libanesische und der irakische Außenminister der Stimme. 
Innerarabisch wird Hisbollah mit ihrer klaren ideologischen – iranischen – 
Prägung durchaus eine regionalpolitische Bedeutung zugemessen. Tatsäch-
lich ist in den aktuellen sunnitisch-schiitischen Brüchen (beispielsweise im 
Syrienkonflikt, im Jemenkonflikt und in der Golfregion) Hisbollah eine nicht 
zu unterschätzende Größe, insbesondere, weil sie als libanesische Parlament-
spartei die dortige Innenpolitik maßgeblich mitbestimmen kann. Dies gilt es 
auch aus europäischer Sicht zu bedenken.30 

Der Südlibanon ist das Kernland der Hisbollah und hat eine direkte Grenze 
zu Israel. Mitgliedsstaaten der EU engagieren sich dort seit Jahrzehnten in 
der militärischen Friedensmission UNIFIL. Neben der Überwachung des 
Waffenstillstandes zwischen dem Libanon und Israel hat diese Mission auch 
die Unterbindung des Waffenschmuggels des militärischen Teils der Hisbol-
lah zum Ziel. 

Ein Verbot der gesamten Partei hätte daher auch Auswirkungen auf 
die Sicherheitslage der UNIFIL-Mission im Südlibanon. Ebenso 
würde sich ein Gesamtverbot der Partei negativ auf das Verhältnis zwischen 
der Europäischen Union und der Islamischen Republik Iran auswirken. Der 
Umgang mit Hisbollah ist letztendlich immer auch ein Signal an Teheran. 
Daher ist auch das Argument Ashtons weiterhin gültig. Ein instabiler Liba-
non ist aufgrund der vorherrschenden regionalen politischen und geopoliti-
schen Gemengelage und den damit verbundenen konkreten Auswirkungen 
aus europäischer Sicht nicht wünschenswert. 

Eine politische Entscheidung zum Verbot sollte daher an eine in sich kon-
sistente Nahmittelost-Politik der EU und ihrer Mitgliedsstaaten gekoppelt 
sein.31 

2.5 Umgang mit staatlicher Integrität 

Zentrale Ansprechpartner für die politische und vor allem für die militäri-
sche Führung der UNIFIL-Mission stellen die staatlichen libanesischen Si-
cherheitsorgane, die libanesischen Streitkräfte und die politische Führung in 
Beirut dar. Ebenso erfolgen reziproke Konsultationen mit dem Staat Israel. 

 
30 Ebd. 
31 Ebd. 
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Die schwache politische Führung des Libanons und das Unvermögen der 
libanesischen Streit- und Sicherheitskräfte, im gesamten Libanon ihre Auto-
rität zu projizieren und durchzusetzen, konterkarieren die Missionsziele und 
behindern eine Verbesserung der Sicherheitslage an der Grenze zwischen 
den beiden Staaten. 

Das konfessionelle Proporzsystem des Libanons basiert auf dem National-
pakt von 1943, nach der formalen Unabhängigkeit von Frankreich und dem 
Ta'if-Abkommen von 1989, welches den 15 Jahre dauernden Bürgerkrieg 
beendete und eine De-Konfessionalisierung des politischen Systems an-
strebte. Die höchsten politischen Ämter werden entsprechend der damaligen 
religiösen Zusammensetzung – Christen, Sunniten und Schiiten – aufgeteilt. 
Demnach hat, unabhängig von den parlamentarischen Mehrheitsverhältnis-
sen, der Staatspräsident stets maronitischer Christ, der Premierminister stets 
sunnitischer Muslim und der Parlamentspräsident stets schiitischer Muslim 
zu sein.32 

Da sich seit Jahrzehnten die demographischen Verhältnisse zu Ungunsten 
der maronitischen Christen verändert haben, sprechen sich besonders die 
muslimischen Gemeinschaften regelmäßig für eine neue Volkszählung und 
eine Anpassung des politischen Systems aus. Die letzte Volkszählung er-
folgte 1932 und ergab eine Mehrheit für die maronitischen Christen. Mittler-
weile beziffern Schätzungen und unterschiedlichen Publikationen zufolge 
den Anteil der Sunniten mit 30,6%, jenen der Schiiten mit 30,5% und die 
Maroniten als größte der insgesamt neun anerkannten christlichen Gruppen. 
Zudem verstärkt die Kategorisierung der 5,2% Drusen im Libanon als Mus-
lime dieses Spannungsfeld zusätzlich. Staatspräsident Michel Aoun drängt 
seit Sommer 2020 auf die Einleitung politischer Prozesse, welche darauf ab-
zielen sollen, dem libanesischen Staat ein laizistisches Format zu geben.33 

Die aktuellen Machtverhältnisse erfordern, dass alle Entscheidungen per 
Konsens verabschiedet werden, jedoch fördert gerade dieser Konsensfin-
dungsprozess die politische Lähmung im Land. Zuletzt wurde dieses Prob-
lem durch das zweieinhalb Jahre unbesetzt gebliebene Präsidentenamt ver-
deutlicht. Das libanesische Parlament konnte sich erst im Oktober 2016 auf 
den ehemaligen Kommandanten der libanesischen Streitkräfte, den Christen 
Michel Aoun, als Präsidenten einigen. Hintergrund war die Zusage des Par-

 
32 Ebd. 
33 Ebd. 
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teichefs der Zukunftsbewegung, Saad Hariri (welcher zudem die „14. März-
Koalition“ anführt), dem Präsidentenkandidaten Michel Aoun die Stimmen-
mehrheit im Gegenzug für die Ernennung Hariris als Premierminister zuzu-
sichern. Nach dem Rücktritt Hariris wurde Hassan Diab im Januar 2020 zum 
Ministerpräsidenten ernannt. Nach der Explosion im Hafen von Beirut im 
August 2020 und dem Ausscheiden mehrerer Kabinettsmitglieder erklärte 
Diab den Rücktritt seines Kabinetts und wurde in der Folge mit der kom-
missarischen Amtsleitung betraut. Am 22. Oktober 2020 ernannte Präsident 
Aoun in Abstimmung mit dem Parlament den vormaligen Regierungschef 
Saad Hariri zum neuen Ministerpräsidenten und beauftragte ihn mit der Bil-
dung einer neuen Regierung. Mit April 2021 stagnierte der politische Prozess 
und führte zu anhaltenden Differenzen zwischen Staatspräsident Aoun und 
Hariri. Parlamentssprecher Berri schlug vor, ein 22- bis 24-köpfiges Kabinett 
ohne Sperrminorität zu bilden. Die Hisbollah soll ausschließlich durch Stell-
vertreter in der Regierung vertreten sein und keine aktiven Mitglieder desig-
nieren. Der politische Prozess ist aktuell im Laufen und führte bereits zu 
einer mehrmaligen Mandatsverlängerung für die Übergangsregierung. 

Ebenso harrt eine Reform der Wahlordnung ihrer Umsetzung. Der jüngst 
erfolgte Vorstoß dazu erfolgte seitens mehrerer Parlamentsmandatare im 
November 2020. Diese sieht die Schaffung von fünf Wahlkreisen (Beirut, 
Mount Lebanon, Bekaa-Tal, Nord- und Südlibanon) vor. Wahlberechtigte 
müssen an ihrem Herkunftsort und nicht am aktuell relevanten Wohnsitz 
ihre Stimme abgeben. Ein Stimmensplitting soll Gemeindevertreter der 25 
Bezirke und die landesweiten Kandidaten berücksichtigen können. Diesbe-
zügliche Debatten laufen aktuell.34 

2.6 Akzeptanz des internationalen Engagements bei Konfliktakteuren 

Die Akzeptanz der UNIFIL ist gering bis gar nicht gegeben. 

Die Akzeptanz der UNIFIL-Mission ist in weiten Teilen der einzelnen Kon-
fliktakteure nicht gegeben, weil eine offensichtliche Verbesserung und Stabi-
lisierung der libanesisch-israelischen Beziehungen seit dem Jahr 2006, dem 
Jahr des letzten militärischen Engagement Israels im Libanon, nicht erreicht 

 
34 Ebd. 
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wurde und auch nicht im Sinne der Akteure ist. Die Hisbollah betrachtet die 
UNIFIL-Mission als feindlichen Akteur im eigenen Lande. 

Zustimmung der relevanten Konfliktakteure: 
Israel und Hisbollah dulden UNIFIL ohne nachhaltige Akzeptanz 

Der Libanon bemüht sich, seit seiner Grenzziehung durch die ehemalige Ko-
lonialmacht Frankreich nach dem ersten Weltkrieg, eine nationale Identität 
zu definieren. Die konfessionell sehr heterogene Zusammensetzung der Be-
völkerung, bestehend aus Christen, sunnitischen und schiitischen Muslimen 
sowie anderen Minderheiten, führte zu konkurrierenden Visionen von der 
Zukunft des Landes. Um konfessionelle Konflikte zu vermeiden, wurde ein 
politisches System etabliert, welches die Vergabe der höchsten Staatsämter 
sowie der Mandate im Parlament entlang konfessioneller Linien (auf Grund-
lage der letzten Volkszählung von 1932) vorsieht. 

Libanons religiöses Gleichgewicht ist bis heute ein Reibungspunkt zwischen 
den Religionsgemeinschaften. Die christliche Dominanz im Libanon seit der 
Staatsgründung wurde durch die Aufnahme mehrheitlich sunnitischer paläs-
tinensischer Flüchtlinge, wie auch durch die Mobilisierung der bisher poli-
tisch und wirtschaftlich marginalisierten schiitischen Bevölkerung im Süden, 
herausgefordert. Die Spannungen entluden sich letztlich im Bürgerkrieg von 
1975 bis 1990, der rund 150.000 Menschenleben forderte.35 

Die Dynamiken des Bürgerkriegs ermutigten zahlreiche externe Akteure, wie 
Syrien, Israel, Iran und die USA, ihre Interessen im Land stärker zu vertreten. 
Die syrische Armee besetzte von 1976 bis 2005 für 29 Jahre das Land. Israel 
entsandte 1978 zuerst für wenige Tage und erneut 1982 in größerem Format 
Truppen in den schiitisch geprägten Süden des Libanons. Dies führte letzt-
lich zu der Formierung der militant-schiitischen Hisbollah-Miliz, welche sich 
in ihrer Anfangszeit als eine reine Widerstandsbewegung definierte.36 

 
35 Ebd. 
36 Malaeb, Bilal (2018): State fragility in Lebanon: Proximate causes and sources of 

resilience. 
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Einhaltung von relevanten Abkommen und Vereinbarungen: ja 
(betrifft das Mandat, SOFA sowie das MoU von UNIFIL mit der libanesi-
schen Regierung und dem Staat Israel) 

Die Ermordung des prominenten, anti-syrischen sunnitischen, Premiermi-
nisters Rafik Hariri im Februar 2005 führte zu massiven Protesten gegen die 
syrische Militärpräsenz, bekannt als die „Zedernrevolution“. Syrien zog da-
raufhin zwar seine Truppen ab, allerdings besteht weiterhin Einfluss auf die 
libanesische Innenpolitik. Die Ermordung Hariris war letztlich der Auslöser 
für die Neugestaltung der libanesischen Politik und die Dominanz von zwei 
politischen Machtblöcken: Die pro-syrische „8. März-Koalition“ und die 
anti-syrische „14. März-Koalition“.37 

Der Libanon gilt bis heute als Areal der Konfliktaustragung umliegender 
Staaten. Dies drückt sich durch Konkurrenzkämpfe lokaler Akteure aus, die 
entweder von Syrien und dem Iran oder von Saudi-Arabien und den USA 
unterstützt werden. Ebenso ist der seit 2011 in Syrien vorherrschende be-
waffnete Konflikt mit unterschiedlichen Akteuren und externen Einflüssen 
auch für den Libanon ein destabilisierender Faktor. Einerseits waren und 
sind libanesische Gruppierungen Konfliktakteure, andererseits beeinflusst 
die hohe Zahl an syrischen Flüchtlingen den Libanon negativ.38 

2.7 Akzeptanz des internationalen Engagements bei der Bevölkerung 

Die Akzeptanz von UNIFIL bei der Bevölkerung ist nicht gegeben. 

Die Akzeptanz der UNIFIL-Mission ist in weiten Teilen der Bevölkerung 
nicht gegeben, weil eine offensichtliche Verbesserung und Stabilisierung der 
libanesisch-israelischen Beziehungen seit dem Jahr 2006, dem Jahr des letz-
ten militärischen Engagements Israels im Libanon, nicht erreicht wurde und 
auch nicht im Sinne der Akteure ist. Die Hisbollah betrachtet die UNIFIL-
Mission als einen feindlichen Akteur im eigenen Lande. 

 
37 Ebd. 
38 Ebd. 
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Demonstrationen für das internationale Engagement im Zielgebiet: 
nein 

Siehe Kapitel 2.7 

Demonstrationen gegen das internationale Engagement im 
Zielgebiet: Ja 

Im Mandatsgebiet von UNIFIL kommt es regelmäßig zu gewalttätigen De-
monstrationen mit tödlichen Konsequenzen für UNIFIL. 

3. Der Einfluss der Intervention im Kontext internationaler 
Organisationen 

3.1 Kooperation mit anderen internationalen Organisationen im Kontext der 
 Intervention 

Die Kooperation ist gegeben. UNIFIL kooperiert mit sämtlichen Regie-
rungsorganisationen und NGOs. Dies intensivierte sich nach der teilweisen 
Zerstörung der Hafenanlagen in Beirut 2020, welche zu einer eklatanten Ver-
schärfung der Gesamtsituation im Land führte. 

3.2 Innere Kohärenz 

Die innere Kohärenz der Mission ist alleine schon aufgrund ihrer Dauer seit 
dem Jahre 1978 gegeben. Die Missionsziele der UNIFIL (Entwaffnung der 
Hisbollah etc.) selbst führten zu keinerlei Verbesserung der Gesamtlage in 
der Levante. 

3.3 Bedeutungsveränderung im internationalen System 

Galt den Friedensbemühungen im Nahen Osten jahrzehntelang die Auf-
merksamkeit der „westlich geprägten“ Staatengemeinschaft, hat die allge-
meine erkennbare Resignation europäischer Staaten über die Entwicklungen 
in NMO die politische Sorge um die UNIFIL-Mission komplett auf Null 
reduziert. 
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3.4 Internationales Einverständnis/völkerrechtliche Grundlage 

Aufgrund der VN-Mandatierung mit den beiden VN-SR Resolutionen 425 
(1978) und 426 (1978) ist eine ausreichende völkerrechtliche Legitimation 
der UNIFIL-Mission gegeben. 

4. Der Einfluss der internationalen Intervention im Kontext des 
Entsendestaates 

Das Internationale Krisen- und Konfliktmanagement ist ein zentrales Hand-
lungsfeld für das Tätigkeitsspektrum des Österreichische Bundesheeres 
(ÖBH). Im Nahen Osten sind die einzelnen Soldaten, aber auch die einzel-
nen Kontingente seit Jahrzehnten präsent. Diese Präsenz erfolgt aufgrund 
politischer Vorgaben, welche aktuell, aber auch historisch betrachtet, aus-
schließlich auf der Grundlage von Beschlüssen der Vereinten Nationen (VN) 
erfolgten und erfolgen. Die Truppen werden daher auch medial oftmals als 
„Blauhelme“ tituliert. Dies ist eine Anspielung auf die völkerrechtliche 
Kennzeichnung von einzelnen Soldaten und Kontingenten im Auftrage der 
VN, welche dementsprechend mit blau eingefärbten Kampfhelmen auszu-
statten sind. Die gesamtstaatlich zu stellende Frage lautet daher zwangsläufig, 
was denn der Sinn eines Engagements durch Kräfte des ÖBH sei, welcher 
Nutzen für die Republik dadurch entstünde und ob der finanzielle Auf-
wand durch die öffentliche Hand für diese politische und militärische Wil-
lensbekundung im Verhältnis zu diesem Nutzen und seinem politischen 
Mehrwert stehe. 

Der Ausgangspunkt für die weiteren Überlegungen liegt in der Erkenntnis 
einer zunehmend multipolaren, konflikthaften Entwicklung bzw. Konstella-
tion zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren begründet. Dies 
spiegelt sich auch in der zunehmenden Einschränkung der Wirksamkeit in-
ternationaler Institutionen als primärem Handlungsrahmen zur Konfliktlö-
sung wider. Es ist allgemein der Trend beobachtbar, dass bewaffnete, zu-
meist hybride Konflikte aus vielschichtigen, sich überlagernden Dynamiken 
bestehen, die lokale, regionale und teilweise auch globale Phänomene umfas-
sen. Wechselnde Akteurs-Koalitionen bestimmen deren Konfliktlinien so, 
dass diese von ihnen „angetrieben“, aber auch „befriedet“ werden, während 
die Internationale Gemeinschaft versucht, die Ergebnisse zu institutionali-
sieren (z.B. die Planung einer Jemen-Beobachtermission). Zumeist bedeuten 
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derartige Konsolidierungen aber keine dauerhafte Veränderung der tief lie-
genden Konfliktursachen, sondern nur die temporäre Reduktion von kon-
flikttreibenden Faktoren auf wechselndem Niveau.39 

Ein weiterer Trend ist die Gleichzeitigkeit bzw. kurze Abfolge von verschie-
denen Formen des Krisenmanagements und der Friedenskonsolidierung in 
einer oder mehreren Missionen unterschiedlicher Institutionen oder Koaliti-
onen. Einsätze zur Unterstützung von Sicherheitskräften in den Krisenregi-
onen (SSR, Military Assistance), Überwachung von Waffenstillstands- und 
Truppentrennungsvereinbarungen auch in „heißen Konflikten“ sowie die 
Fähigkeit zur Evakuierung sind im Beurteilungszeitraum sind daher als Kon-
klusion für die Politik zu beurteilen.40 

Die Ausrichtung des IKKM auf sonstige Handlungsstränge – im Sinne eines 
Comprehensive Approach von der Handelspolitik bis zur Entwicklungszu-
sammenarbeit – erfolgt dabei nicht immer kohärent, auch wenn dies tenden-
ziell angestrebt wird. Im Gegenteil werden immer mehr Konflikte bewusst 
auf mehreren dieser Ebenen ausgetragen (Sanktionsregime etc.). Auf diese 
Entwicklung hat die Republik Österreich ebenfalls noch nicht gesamtstaat-
lich reagiert und es bleibt überwiegend nur der militärische Beitrag des ÖBH 
die wesentlichste Leistung zum IKKM.41 

4.1 Übereinstimmung mit staatlicher Gesamtstrategie 

Eine glaubhafte und nachhaltige internationale Bemühung zur Stabilisierung 
des Libanon bleibt mittelfristig bestehen und bestimmt jedenfalls das öster-
reichische Engagement in der Region (u.a. UNIFIL, UNTSO, Kooperatio-
nen, etc.).42 

 
39 BMLV (2021): Sicherheits- und Verteidigungspolitische Regionalpolitiken. 
40 Ebd. 
41 Ebd. 
42 Ebd. 
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4.2 Politische Dynamik außerhalb der/zusätzlich zu Staatsinteressen 

Ein Engagement bei UNIFL dient der Republik beim aktuellen Bestreben 
um einen Sitz im VN-SR für die Jahre 2027/2028 gemäß dem aktuell gültigen 
Regierungsprogramm. 

4.3 Sicherheitspolitische Rückwirkungen 

Der Libanon erlebte nur wenige Phasen vollständiger Unabhängigkeit, zu-
letzt, als die syrischen Truppen 2005 nach jahrzehntelanger Besatzung abge-
zogen wurden. Das „kleine Land am Mittelmeer“ wurde stets von der Regi-
onalmacht Syrien als sein eigenes Territorium betrachtet, weil es historisch 
zum Gebiet des ursprünglichen Großsyriens gehörte. Doch die geostrate-
gisch bedeutende Position des Landes machen es auch zu einem begehrten 
Partner weiterer regionaler Mächte. 

Für Österreich bedeutet das Engagement bei UNIFIL daher vor allem, eine 
atmosphärische Präsenz mit einem kleinen Kontingent im Nahen Osten auf-
recht zu erhalten, um so den internationalen massiven Reputationsverlust 
nach dem überhasteten Abzug vom UNDOF-Golan-Engagement etwas zu 
lindern. 

5. Fazit 

Der Libanon ist und bleibt in einer fragilen politischen Situation. Neben den 
seit jeher bestehenden Spannungen zwischen den Religionsgemeinschaften 
zählen zu den dominanten Konfliktfaktoren im Libanon: die ausbleibende 
Reform der von religiösen Interessen dominierten Verteilung politischer 
Ämter und Mandate, die Auswirkungen des Bürgerkrieges im benachbarten 
Syrien, der Einfluss des Iran auf die Hisbollah, eine drohende militärische 
Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah, die ungeklärte Grenzziehung 
zwischen Israel, Syrien und dem Libanon sowie die Zukunft der palästinen-
sischen und syrischen Flüchtlinge. Ebenso bestimmen Armut, Perspektiven-
losigkeit und allgegenwärtige Korruption der Staatseliten für weite Teile der 
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Bevölkerung den täglichen Kampf ums Überleben.43 Diese Entwicklungen 
werden durch UNIFIL nur ungenügend adressiert. 

Die konfessionellen bewaffneten Konflikte sind im Zunehmen. Das UN-
Kontingent im Südlibanon, das mit der Umsetzung des UNIFIL-Mandates 
im Sinne der Resolution 1701 (2006) und der Resolution 2650 (2022) betraut 
ist, wird von diesen Entwicklungen ebenso berührt. Die Gewalt gegen die 
eingesetzten UN-Kräfte steigt, militärische Aktivitäten der Hisbollah im Ein-
satzraum zeitigen zunehmend Auswirkungen auf die Auftragserfüllung. Is-
rael registriert diese Entwicklungen und beantwortet sie mit operativen Vor-
bereitungsmaßnahmen.44 

Der Beitrag Österreichs mit einem rund 250 Soldaten umfassenden Kontin-
gent, welches im Bedarfsfalle um weitere 250 Soldaten verstärkt werden 
kann, sowie dessen Rahmenerweiterung um bis zu 50 Soldaten für die Vor-
bereitung und die Unterstützung eines Lufttransportes, im Anlassfalle ver-
stärkt um weitere 20 Soldaten beim Abruf eines Lufttransporteinsatzes 
C-130, kann daher im Lichte der regionalen Herausforderungen als sehr ge-
ring beurteilt werden. 

Auswirkungen des Österreichischen UNIFIL-Beitrags auf das IKKM 
und die Region 

• Die möglichen Auswirkungen der österreichischen Beteiligung an 
der Friedensmission UNIFIL auf das Internationale Krisen- und 
Konfliktmanagement sind aufgrund der geringen Größenordnung 
aus nationaler Sicht als vernachlässigbar zu bezeichnen. Aus Sicht der 
VN ist die jahrzehntelange Bereitstellung eines österreichischen 
Kontingentes für die Aktivitäten jedoch durchaus relevant und vor 
allem politisch im Sinne des Engagements eines neutralen, europäi-
schen und wirtschaftlich prosperierenden Staates wichtig. 

  

 
43 Malaeb, Bilal (2018): State fragility in Lebanon: Proximate causes and sources of 

resilience. 
44 Reiner, Stephan: Entwicklungen im Libanon. In: Verteidigungspolitik.at: Risikobild 2023. 

Krieg um Europa. Wien 2022, S. 112f. 
https://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/risikobild_2023.pdf. 
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• Österreichs Rolle in der Region des Nahen und Mittleren Ostens hat 
jedoch aus Sicht des ehemals überproportional starken Engagements 
(Bruno Kreiskys Annäherung an die PLO in der Palästinafrage) ak-
tuell stark an Wirkung eingebüßt. Österreich wird in der Levante 
nicht als relevanter politischer Faktor wahrgenommen. 

• Die anhaltend prekäre wirtschaftliche Lage des Libanon wird sich 
durch das russische militärische Vorgehen in der Ukraine verschär-
fen. Dies betrifft in wirtschaftlicher Hinsicht die teureren und mög-
licherweise ausbleibenden Agrarexporte (Weizen), in politischer Hin-
sicht aber auch eine mögliche Blockadehaltung der Russischen Fö-
deration in den Gremien der VN im Rahmen eines Regionalansatzes 
des IKKM. 

• Eine stärkere Abkehr von einem konstruktiven Verhalten in den in-
ternationalen Beziehungen ist bei Russland eingedenk seiner starken 
Rolle als Verbündeter Syriens gerade im Umgang mit dem Libanon 
wahrscheinlicher geworden, wodurch sich die ungelösten Probleme 
in der Region verschärfen könnten. 
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Die Grenzen der Konfliktbearbeitung durch die OSZE 
in der Ukraine (2014-2022) 

Christoph Bilban 

 

Vorbemerkung: Dieser Beitrag stellte eine Aktualisierung und Adaption der Fallstudie 
von Bilban/Grininger aus dem Jahr 2018, die sich auf den Konflikt in der Ostukraine 
konzentrierte,1 dar. Für den Abschnitt „Dimension Entsendestaat“ wird auf die ur-
sprüngliche Studie verwiesen, da sich hier keine wesentlichen Änderungen ergeben haben. 
Weitere Stellen, die unverändert blieben, werden nicht gesondert ausgewiesen. Die alleinige 
Verantwortung für diesen aktualisierten Beitrag liegt jedoch beim o.a. Autor. 

 
  1 Bilban, Christoph/Grininger, Hanna: Fallstudie zum Basis-Szenario 9: Donbass: Schnelle 

Antwort, aber keine Konflikt-Lösung durch die OSZE. In: Feichtinger, Walter/ 
Jureković, Predrag (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von internationalen Interventionen. 
Innovative Messmethoden und Fallstudien. Schriftenreihe der Landesverteidigungs- 
akademie Nr. 9, Wien 2019, S. 385-412. 
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1. Einleitung 

Diese Fallstudie betrachtet die Maßnahmen der OSZE im Konflikt in und 
um die Ukraine von Anfang 2014 bis zum erneuten russischen Angriff am 
24. Februar 2022. Bereits 2018 merkten Bilban und Grininger in ihrer Studie 
an, dass bei der Betrachtung des Konfliktes in und um die Ukraine der „Me-
takonflikt“ zwischen dem Westen2 und Russland die Kämpfe im Donbas 
und noch mehr das Konfliktmanagement der OSZE wesentlich beeinflusst 
hat.3 So kann weder „nur“ von einem Bürgerkrieg in der Ostukraine gespro-
chen werden, noch liegt die Konfliktursache allein in den Unterschieden zwi-
schen ukrainischer und russischer Ethnie, und auch die Perspektive einer 
NATO-Erweiterung ist nicht der alleinige Faktor für die Entwicklungen der 
Ukrainekrise. 

Jakob Hauter bietet in einem Sammelband aus 2021 einen Einblick in die 
akademischen Debatten über die Benennung der Kämpfe in der Ostukraine 
und ihres Ursprungs.4 Er kommt zu dem wichtigen Schluss, dass die meisten 
Arbeiten explizit oder implizit entweder der Bürgerkriegs- oder der Logik 
des zwischenstaatlichen Krieges folgen. Dabei gehe jedoch der Blick für die 
Multikausalität und somit mögliche Lösungswege verloren. Er selbst stellt 
fest, dass es sich im Fall des Donbas-Konfliktes um einen delegierten zwi-
schenstaatlichen Konflikt handle.5 Auch in einer IFK-Studie zum Erfolg oder 
Misserfolg von internationalen Interventionen wurde das Fallbeispiel Ukraine so-

 
  2 Unter „Westen“ wird ein pragmatischer Sammelbegriff für die Gemeinschaft liberaler 

Demokratien (u.a. USA, Kanada, EU-Mitgliedsstaaten, aber auch z.B. Australien, 
Neuseeland, Japan und Südkorea) ungeachtet der Schwächen der politischen Systeme 
einzelner Staaten gesehen. Zur Problematik des Begriffs „der Westen“ siehe z.B. 
Hildebrand, Klaus: Der Westen. Betrachtungen über einen uneindeutigen Begriff. In: 
Hein, Dieter/Hildebrand, Klaus/Schulz, Andreas (Hrsg.): Historie und Leben: der 
Historiker als Wissenschaftler und Zeitgenosse; Festschrift für Lothar Gall zum 70. 
Geburtstag. München 2006, S. 595-604. 

  3 Bilban/Grininger: Basis-Szenario 9: Donbass, S. 387. 
  4 Hauter, Jakob (Hrsg.): Civil war? Interstate war? Hybrid war? Dimensions and 

interpretations of the Donbas Conflict in 2014-2020. Soviet and post-Soviet politics and 
society, Bd. 227, Stuttgart 2021. 

  5 Hauter, Jakob: Delegated Interstate War. Introducing an Addition to Armed Conflict 
Typologies. In: Hauter, Jakob (Hrsg.): Civil war? Interstate war? Hybrid war? Dimensions 
and interpretations of the Donbas Conflict in 2014-2020. Soviet and post-Soviet politics 
and society, Bd. 227, Stuttgart 2021, S. 147-163, hier: S. 159. 
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wohl dem Basis-Szenario 9 „Gewaltsamer Minderheiten-Konflikt“ wie auch 
dem Basis-Szenario 1 „Konflikt im Umfeld einer Hegemonialmacht“ zuge-
ordnet.6 Walter Feichtinger und Christian Steppan lieferten mit ihrem Sam-
melband bereits 2017 einen Einblick in die Vielschichtigkeit der Ukrainekrise 
zwischen den inner-ukrainischen Entwicklungen und Geopolitik.7 Bereits 
2016 präsentierte Vasil Filipchuck vom Kyjiwer Thinktank International Centre 
for Policy Studies (ICPS) ein Drei-Ebenen-Modell des Konfliktes und der ent-
sprechenden Interdependenzen (siehe Abbildung 1).8 Diese Ebenen werden 
bei einer Analyse der OSZE-Beobachtermissionen und ihrer Möglichkeiten 
in der Ukraine entsprechend berücksichtigt. 

Die Grundlage für diese Analyse bildet folglich die Studie von Bilban und 
Grininger zum Basis-Szenario 9 „Gewaltsamer Minderheiten-Konflikt“ (na-
tionale Ebene)9 aus dem Jahr 2018. Sie wurde jedoch in den Basis-Szenario 
1 „Konflikt im Umfeld einer Hegemonialmacht“10 (globale und regionale 
Ebene) übergeführt. 

 
  6 Feichtinger, Walter/Jureković, Predrag (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von 

internationalen Interventionen. Innovative Messmethoden und Fallstudien. Schriften- 
reihe der Landesverteidigungsakademie Nr. 9, Wien 2019, hier: S. 45, 47. 

  7 Feichtinger, Walter/Steppan, Christian (Hrsg.): Gordischer Knoten Ukraine. Eine 
gesamtstrategische Betrachtung. Militärwissenschaftliche Publikationsreihe der Landes- 
verteidigungsakademie Nr. 1, Wien 2017. 

  8 Filipchuck, Vasyl: International Peacekeeping and the War in Eastern Ukraine: Are There 
Any Points of Contact? Preventive Diplomacy, Peacemaking, Peacekeeping and 
Peacebuilding in the Settlement of the „ Ukrainian Conflict”. Kyiv 2016, hier: S. 9-13 Für 
das Konfliktebenen-Modell insb. 13. 

  9 Bilban, Christoph/Grininger, Hanna: Fallstudie zum Basis-Szenario 9: Donbass: Schnelle 
Antwort, aber keine Konflikt-Lösung durch die OSZE. In: Feichtinger, Walter/ 
Jureković, Predrag (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von internationalen Interventionen. 
Innovative Messmethoden und Fallstudien. Schriftenreihe der Landesverteidigungs- 
akademie Nr. 9, Wien 2019, S. 385-412. 

 10 Feichtinger, Walter/Jureković, Predrag (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von inter- 
nationalen Interventionen. Innovative Messmethoden und Fallstudien. Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie Nr. 9, Wien 2019, hier: S. 45. 
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Abbildung 1: Drei-Ebenen-Modell des Ukrainekonfliktes nach Filipchuck 
(International Centre for Policy Studies ICPS, 2016). 

2. Konfliktbeschreibung 

2.1 Globale Ebene 

Der Zerfall der UdSSR stellte Russland vor die geopolitische Herausforde-
rung der Neuordnung seines Umfeldes. Bereits unter Präsident Jelzin und 
Außenminister Jewgenij Primakow wurde in den frühen 1990er-Jahren mit 
dem Konzept des „Nahen Auslands“ ein hegemonialer Anspruch auf die 
Nachfolgestaaten der UdSSR – ausgenommen des Baltikums – gestellt. Die 
Neuordnung der Sicherheitsarchitektur auf dem europäischen Kontinent 
sollte jedoch aus westlicher Perspektive nicht mehr unter der Prämisse von 
Einflusssphären, sondern im Sinne der Bündnis-Wahlfreiheit und koopera-
tiven Sicherheit gemäß der Charta von Paris (1990) erfolgen. Das bedeutete 
auch, dass die ehemaligen Satelliten der UdSSR in Mittelosteuropa sich Rich-
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tung NATO orientierten. Bereits 1995, im Zuge der ersten Debatten über 
eine mögliche NATO-Osterweiterung, mahnte der russische Präsident Jelzin 
aber, dass sie „die Flamme des Krieges in ganz Europa entfachen“11 würde. 
Die geopolitische Frage der NATO-Erweiterungen sollte somit die Entwick-
lung der europäischen Sicherheitsarchitektur zukünftig bestimmen.12 

Zugleich zeichnete sich seit der Machtübernahme Präsident Putins in Russ-
land anstelle der (vom Westen erhofften) Konsolidierung der russischen De-
mokratie eine Zunahme autoritärer Tendenzen in Russland ab. Externe De-
mokratieförderung wurde spätestens ab der Orangen Revolution in der Uk-
raine 2004 von russischen Experten zunehmend als Bedrohung der nationa-
len Sicherheit wahrgenommen und mit dem Schlagwort „Farbrevolutionen“ 
bezeichnet.13 Die OSZE selbst wurde von Russland als einer der treibenden 
Akteure hinter solchen Farbrevolutionen gesehen.14 So wurde nach dem 
Ende des Kalten Kriegs die politisch-militärische Dimension (Rüstungskon-
trolle und vertrauensbildende Maßnahmen) von der zweiten und vor allem 
dritten Säule, der menschlichen Dimension, sukzessive überlagert.15 

 
 11 Loïc Simonet: OSZE und NATO: Seite an Seite in einer turbulenten Welt. In: Institut 

für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg/IFSH (Hrsg.): 
OSZE-Jahrbuch 2017. Baden-Baden 2019, S. 311-350, hier: S. 325. 

 12 Siehe besonders die konzise Beschreibung der Ereignisse der letzten 30 Jahre bei bei 
Geiger, Tim: Die europäische Friedensordnung von 1990 und ihr Niedergang. In: Rink, 
Martin/Haug, Clemens/Hammerich, Helmut R. (Hrsg.): Ukraine und Ostmitteleuropa. 
Wegweiser zur Geschichte, Paderborn 2023, S. 142-157; Für eine Betrachtung der Rolle 
der NATO und zur Frage der kollektiven Sicherheit siehe Loïc Simonet: OSZE und 
NATO; Hopmann, P. Terrence: Die Rolle der OSZE im Konfliktmanagement: Was ist 
aus der kooperativen Sicherheit geworden? In: Institut für Friedensforschung und 
Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg/IFSH (Hrsg.): OSZE-Jahrbuch 2016. 
Baden-Baden 2018, S. 69-90. 

 13 Bilban, Christoph/Grininger, Hanna/Steppan, Christian: Gerasimov – Ikone einer tief 
verwurzelten Denktradition. In: Bilban, Christoph/Grininger, Hanna (Hrsg.): Mythos 
„Gerasimov-Doktrin“. Ansichten des russischen Militärs oder Grundlage hybrider 
Kriegsführung? Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Nr. 2, Wien 2019, 
S. 15-56, hier: S. 25ff; Zagorski, Andrei: Russland und die OSZE. In: Evers, 
Frank/Kartsonaki, Argyro (Hrsg.): Die Zukunft der OSZE: Die Interessen von 
Regierungen. OSCE Insights 2021, Baden-Baden 2022, S. 87-95, hier: S. 88-89. 

 14 Zagorski: Die Zukunft der OSZE, S. 88. 
 15 Cupać, Jelena/Zürn, Michael: Engaging, Messaging, and Waiting for the War to End: 

The Osce and the Russian Invasion of Ukraine. In: Friesendorf, Cornelius/Wolff, Stefan 
(Hrsg.): Russia’s War Against Ukraine: Implications for the Future of the OSCE. OSCE 
Network Perspectives, I, 2022, S. 18-21, hier: S. 18. 
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Das konservativ-autoritäre Modell Putins stand also zunehmend in einem 
ideologischen Konflikt mit dem liberal-demokratischen Ordnungsmodell 
des Westens. Letzteres sieht Russland als schwach und nicht zukunftsträch-
tig an. Das geopolitische Schlachtfeld der NATO-Erweiterung wurde immer 
deutlicher von der Angst der Ausbreitung eines „anti-russischen Projektes“ 
in die Räume des „Nahen Auslands“ überlagert.16 Wenngleich der normativ-
ideologische Konflikt ab circa 2008 auch in der OSZE immer deutlicher zu 
Tage trat, schien Russland an der Organisation festzuhalten und diese refor-
mieren zu wollen. Zum einen konnte man durch die Konsens-Regel die Ak-
tivitäten der OSZE in Schach halten. Zum anderen war sie eine der letzten 
Institutionen, in der man den Schaden aus den sich verschlechternden Be-
ziehungen mit dem Westen zu begrenzen hoffte.17 Zagorski stellte dazu fest: 

„Russlands Forderung nach einer Neugewichtung der Arbeit der OSZE be-
deutete aber nicht, dass die Organisation ihre Aktivitäten ‚westlich von Wien‘ 
ausbauen solle. Russland ist vielmehr der Ansicht, dass die OSZE ihre Akti-
vitäten in der menschlichen Dimension im postsowjetischen Raum zurück-
fahren sollte.“18 

Welche Komplikationen dieser ideologisch-geopolitische Konflikt für die  
OSZE-Missionen im Umfeld Russlands mit sich brachte, zeigte sich bereits 
2008 nach dem georgisch-russischen Krieg, als die Beobachtermission in Ge-
orgien nicht verlängert wurde. Marius Calligaris stellte dazu fest, dass deren 
Scheitern klar auf die geopolitischen Umstände außerhalb des Einflussbe-
reichs der OSZE-Mission zurückzuführen gewesen sei.19 

2.2 Bilaterale und nationale Ebene 

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat aber auch bilaterale 
Ursachen, die ein Staatszerfall wie jener der UdSSR mit sich bringt. So war 

 
 16 Jedlaucnik, Herwig: Der Weg des westlichen Liberalismus in den Ukrainekrieg. In: 

Österreichische Militärische Zeitschrift, 4/2023, S. 439-453, hier: S. 441; Malek, Martin: 
„Ist Putin verrückt geworden?“ (Teil 1). In: Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, 
2-3/2022, S. 221-238 insbesondere S. 222-225. 

 17 Zagorski: Die Zukunft der OSZE, S. 87; Hopmann: Die Rolle der OSZE im Konflikt- 
management, S. 70. 

 18 Zagorski: Die Zukunft der OSZE, S. 87. 
 19 Calligaris, Marius: Fallstudie zum Basis-Szenario 1: Die OSZE-Mission in Georgien. In: 

Feichtinger, Walter/Jureković, Predrag (Hrsg.): Erfolg oder Misserfolg von inter- 
nationalen Interventionen. Innovative Messmethoden und Fallstudien. Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie Nr. 9, Wien 2019, S. 143-156, hier: S. 155. 
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in den 1990ern z. B. die Frage des Asowschen Meeres ein Streitpunkt in den 
Beziehungen der beiden Staaten. Auch die Aufteilung der Schwarzmeer-
Flotte der UdSSR und die Zukunft des Flottenstützpunktes in Sewastopol 
sollte für Spannungen sorgen, da Russland die Einhaltung der Pachtverträge 
durch die Ukraine mit deren zunehmender Westorientierung gefährdet sah. 
Nicht zuletzt lebten jedoch von einem Tag auf den anderen mehrere Millio-
nen ethnischer Russen in neuen Staaten. 

Russland strebte im „Nahen Ausland“ danach, ein Mindestmaß an politi-
schem Einfluss zu bewahren. Die Ukraine sollte hier keine Ausnahme sein.20 
Mit der bevorstehenden Unterzeichnung des Assoziationsabkommens zwi-
schen der EU und der Ukraine im Herbst 2013 war der russische Einfluss 
jedoch unmittelbar bedroht. Nachdem es dem Kreml gelang, den ukraini-
schen Präsidenten Wiktor Janukowytsch von einer Unterzeichnung abzu-
bringen, führte dies zu Protesten pro-europäischer Teile der ukrainischen 
Zivilgesellschaft ab November 2013. Diese als Euromaidan bekannten Pro-
teste 2013/14 zeitigten eine tiefe Staatskrise21 in der Ukraine. Zwischen No-
vember und Februar entwickelte sich und aus der Reaktion auf die Gewalt 
des Regimes eine Protestbewegung. Sie war weniger entlang sprachlich-eth-
nischer Merkmale als viel mehr politischer Loyalitäten und Wünsche sowie 
auch machtpolitischer Eigeninteressen kleiner Parteien oder von Einzelper-
sonen organisiert. Schließlich sollte der Protest eskalieren und in einem ge-
waltsamen Sturz der Janukowytsch-Regierung enden.22 Wenngleich die Un-
terstützung für den Euromaidan in den meisten Regionen größer war als jene 
der Anti-Maidan-Proteste, so zeigte sich in den östlichen und südlichen Re-
gionen eine stärkere Unterstützung der Janukowytsch-Regierung. Vor allem 
in Donezk und Luhansk unterstützten etwa zwei Drittel der Bevölkerung die 
Forderungen des Euromaidan nicht.23 Durch Vermittlung europäischer 

 
 20 Potočňák, Adam/Mares, Miroslav: Donbas Conflict: How Russia’s Trojan Horse Failed 

and Forced Moscow to Alter Its Strategy. In: Problems of Post-Communism, 4/2023, 
S. 341-351, hier: S. 3. 

 21 Stykow, Petra: Innenpolitische Gründe der Ukraine-Krise. Gleichzeitige Demokratisie- 
rung und Staatsbildung als Überforderung. In: Osteuropa, 5-6/2014, S. 41-60. 

 22 Zum Einfluss und den Interessen einiger bewaffneter Gruppen am Maidan siehe 
Heinemann-Grüder, Andreas: Geiselnehmer oder Retter des Staates? In: Zeitschrift 
Osteuropa, 3-4/2019, S. 51-80, hier: S. 53-55. 

 23 Forschungsstelle Osteuropa/Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (Hrsg.): 
Umfragen. Zwei Monate Proteste in der Ukraine (November-Dezember 2013). In: 
Ukraine-Analysen, 126/2014, S. 13-16, hier: S. 14. 
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Staatschefs24 sollte der Euromaidan eigentlich friedlich beendet werden, in-
dem Janukowytsch vorgezogenen Wahlen und einer Verfassungsreform zu-

stimmte. Janukowytsch floh aber am folgenden Tag aus der Ukraine. Am 21. 
Februar 2014 wurde er seines Amtes enthoben, und eine Übergangsregie-
rung wurde eingesetzt.25 

Mit der Annexion der Krim sicherte sich Russland die militärstrategisch und 
wirtschaftlich wichtige Halbinsel. Die Schwäche des ukrainischen Staates in 
dieser Phase diente zusätzlich als Verstärker für die Proteste im Donbas ge-
gen die Übergangsregierung. Im April 2014 wurden dann die sogenannten 
„Volksrepubliken“ Donzek (DNR; 6. April) und Luhansk (LNR; 27. April) 
ausgerufen, die nach einem – aus ukrainischer Perspektive illegalen – Refe-
rendum im Mai 2014 ihre Unabhängigkeit proklamierten. Die hohen Zustim-
mungsraten für eine Abspaltung von der Ukraine bei den Referenda in Do-
nezk und Luhansk im Mai gründen ebenso auf einem diffusen Interessens-
gemenge, welches durch die Präsenz von bewaffneten Banden und lokalen 
Sicherheitskräften, Partikularinteressen regionaler Oligarchen, aber auch 
durch die Einmischung von Russland und eine intensive Propaganda be-
stimmt wurde.26 Die Regierung in Kyjiw beantwortete die Unabhängigkeits-
erklärungen mit dem Beginn einer Anti-Terror-Operation (ATO). Die ATO 
entwickelte sich zu einem konventionellen Krieg mit Höhepunkten im Juli 
und Dezember 2014, wo die „Volksrepubliken“ nur durch eine direkte mili-
tärische Intervention Russlands bestehen konnten27 (siehe Abbildung 2). 

 
 24 Zur Rolle des Westens in der Ukraine siehe Krienke, Nina: Ausgang aus der Gemunkel- 

zone. In: Zeitschrift Osteuropa, 3-4/2019, S. 193-210. 
 25 Dubowy, Alexander/Čuljak, Elvis: Vom Euromaidan 2013 bis zur Eskalation des 

Konflikts 2014. In: Feichtinger, Walter/Steppan, Christian (Hrsg.): Gordischer Knoten 
Ukraine. Eine gesamtstrategische Betrachtung. Militärwissenschaftliche Publikations- 
reihe der Landesverteidigungsakademie Nr. 1, Wien 2017, S. 189-202, hier: S. 191-195. 

 26 Giuliano, Elise: Who supported separatism in Donbas? Ethnicity and popular opinion at 
the start of the Ukraine crisis. In: Post-Soviet Affairs, 2-3/2018, S. 158-178, hier: S. 163. 

 27 Van Bladel, Joris: Russlands Kleinkrieg in der Ukraine: Wie der russische Adler seine 
Flügel schlägt. In: Feichtinger, Walter/Steppan, Christian (Hrsg.): Gordischer Knoten 
Ukraine. Eine gesamtstrategische Betrachtung. Militärwissenschaftliche Publikations- 
reihe der Landesverteidigungsakademie Nr. 1, Wien 2017, S. 203-221, hier: S. 212-214; 
Zur Rolle Russlands siehe im Detail z. B. Savel’eva, Natal’ja: Autonom gestartet, gesteuert 
geendet. In: Zeitschrift Osteuropa, 3-4/2019, S. 133-147. 
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Abbildung 2: Entwicklung der Gebietskontrolle während der Kämpfe in der Ostukraine 
2014 bis Mitte 2015 (Pinterest, Klaus Kohlrusch).  
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Die nationale Konfliktebene war somit zu Beginn weniger durch ethnische 
als vielmehr wirtschaftliche Interessen und eine politische Loyalität gegen-
über dem ancien régime geprägt. Russland begann jedoch, im Rahmen der 
Minsker Verhandlungen den Konflikt in der Ostukraine als „Trojanisches 
Pferd“ für seine Interessen zu nutzen. Die Föderalisierung der Ukraine, wie 
in den Minsker Abkommen gefordert, hätte ein politisches System mit zwei 
von Russland dominierten außenpolitischen Veto-Akteuren in den Oblasten 
Donezk und Luhansk schaffen sollen.28 Dieses Konzept der Unterwande-
rung wurde von 2014 bis 2021 verfolgt und durch eine entsprechende acht-
jährige Nationsbildungspolitik einer „Donezker“ und „Luhansker Volksre-
publik“ verstärkt.29 

Die Ukraine reagierte auf die gewaltsame Eskalation im Donbas ab 14. April 
2014 zuerst mit einer Anti-Terror-Operation in der Ostukraine unter Füh-
rung des ukrainischen Innenministeriums. Aus ihr wurde am 1. Mai 2018 
eine militärische Operation („Joint Forces Operation“) und Russland wurde 
durch die ukrainische Legislative offiziell zum Besatzer erklärt.30 Damit be-
fand sich die Ukraine de-facto in einem Kriegszustand mit Russland lange 
vor dem vollumfänglichen Einmarsch russischer Truppen am 24. Februar 
2022. Ende November 2018 kam es zu einem Zusammenstoß ukrainischer 
Marineschiffe mit der russischen Küstenwache in der Straße von Kertsch. 
Bei dem Zwischenfall wurden die drei ukrainischen Schiffe beschlagnahmt 
und die Besatzungen verhaftet.31 Die Schiffe wurden im November 2019 an 
die Ukraine zurückgegeben und die Besatzungen freigelassen. 

Im Mai 2019 gewann Wolodymyr Selenskyj die ukrainischen Präsident-
schaftswahlen mit dem Versprechen, die Korruption in der Ukraine ernst-
haft zu bekämpfen, die Oligarchen zurückzudrängen und eine friedliche Lö-

 
 28 Potočňák/Mares: Donbas Conflict, S. 4. 
 29  Barbieri, Jaroslava: Raising Citizen-Soldiers in Donbas: Russia’s Role in Promoting 

Patriotic Education Programmes in the Donetsk and Luhansk Peoples’ Republics. In: 
Ethnopolitics, 0/2023, S. 1-22, hier: S. 13; Potočňák/Mares: Donbas Conflict, S. 3-4. 

 30 Rada adopts controversial Donbas reintegration law (18.1.2018). 
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/rada-adopts-controversial-donbas-
reintegration-law.html, abgerufen am 5.3.2018; Siehe zur Bedeutung des Gesetzes 
Szeligowski, Daniel: Ukraine’s Law on the Occupied Territories in Donbas. PISM 
Bulletin 12 (1083), Polish Institute of International Affairs: Warsaw 2018. 

 31 Ostanina, Elena/Kokcharov, Alex: Kerch Strait incident increases likelihood of escala- 
tory incidents along Russia-Ukraine border, especially in Sea of Azov region. In: Jane’s 
Intelligence Weekly, 26.11.2018. 
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sung des Krieges in der Ostukraine zu finden.32 Selenskyj stellte jedoch un-
mittelbar nach seiner Wahl in Reaktion auf die beginnende Ausgabe von rus-
sischen Pässen in den nicht von der ukrainischen Regierung kontrollierten 
Gebieten des Donbas (NRKG) fest, dass „[…] wir [Russland und die Ukra-
ine, Anm. CB] nur eine ‚Gemeinsamkeit‘ haben: die Staatsgrenze“.33 Den-
noch gelang es im Jahr 2019 für mehr Entspannung im Konflikt zu sorgen 
(Friedens- und Verhandlungsprozess S. 210ff). Russland verfolgte weiterhin die 
Strategie des „trojanischen Pferdes“ im Donbas-Konflikt. 

Mit Ausbruch der Corona-Pandemie begann sich die positive Dynamik des 
Jahres 2019 zu verschlechtern. Russland trat auf globaler Ebene zudem im-
mer offener in Konfrontation mit dem Westen (z.B. Imagekampagnen mit 
Sputnik-Impfstoff, Förderung von Desinformation und COVID-Maßnah-
mengegner-Demonstrationen, …). Im Herbst 2020 zeigte der Zweite Kara-
bachkrieg der Welt eindrucksvoll, wie eine mit modernen Mitteln – insbe-
sondere türkischen Bayraktar TB2-Drohnen – ausgestattete und vom 
NATO-Partner Türkei ausgebildete Armee in nur 44 Tagen, die von Arme-
nien seit 1993 besetzten Gebiete inklusive Teile der ehemaligen autonomen 
Oblast Berg-Karabach zurückerobern konnte. Gleichzeitig wurde Präsident 
Trump von Joe Biden abgelöst, der in Russland zwar keine Priorität der US-
Außenpolitik, aber einen Konkurrenten sah und eine Zunahme der Unter-
stützung für die Ukraine erwarten ließ.  

Aus russischer Perspektive nahmen die Spannungen seit Frühling 2021 zu. 
So erklärten russische Offizielle immer häufiger ukrainische Vorbereitungen 
für eine militärische Rückeroberung der NRKG zu erkennen. Im Donbas 
kam es ab April 2021 zu einer Zunahme der Waffenstillstandsverletzungen, 
wie die OSZE SMM berichtete.34 Im April/Mai 2021 ließ Russland rund 
80.000 russische Soldaten entlang der Grenze zu „Übungszwecken“ aufmar-
schieren. Im Juli 2021 erklärte Putin seine Sichtweise auf den Konflikt mit 

 
 32 Bilban, Christoph/Grininger, Hanna/Zeis, Eva: Krisenherd Donbass – Keine Entspan- 

nung nach der Wahl. In: IFK Monitor, 54/2019, 
https://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/ifk_monitor_54_bilban_grininger_z
eis_ukraine_mai_19_web.pdf, abgerufen am 30.3.2019. 

 33 Selenskyj, Wolodymyr Після будь-якого «до побачення»... [Every „goodbye“ is 
followed...]. In: Facebook.com, 2.5.2019, 
https://web.archive.org/web/20190502160456/https://www.facebook.com/zelenskiy
95/posts/2239037446346619, abgerufen am 26.7.2023. 

 34 Eigene Zusammenstellung auf Basis der OSZE Trend Reports 2021 und Daily Reports. 



 

202 

der Ukraine in einem aufschlussreichen Essay. Er sprach bereits darin dem 
Nachbarland die Existenzberechtigung ab, wie der renommierte Russland-
Historiker Andreas Kappeler in einer Analyse des Textes festhielt.35 Putin 
stellte damit klar, dass die russische Strategie einer indirekten Einflussnahme 
mittels des „trojanischen Pferdes“ Donbas nicht weiterzuverfolgen sei.36 

Mit 30. September 2021 musste die OSZE-Beobachtermission an den 
Grenzübergängen Gukowo und Donezk ihre Arbeit einstellen, nachdem 
Russland der Verlängerung des Mandats nicht mehr zugestimmt hatte.37 Im 
Oktober/November 2021 kehrten die russischen Truppen an die ukraini-
sche Grenze zurück. Im Dezember übermittelte der Kreml zwei Vertrags-
entwürfe für eine neue Sicherheitsordnung in Europa an die NATO und die 
USA. Weitere hochrangige Vermittlungsversuche europäischer Politiker 
konnten jedoch den Kreml nicht mehr von der Entscheidung zum umfas-
senden Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 abbringen. Vielmehr 
verstärkten sich von russischer Seite die Vorwürfe, dass die Ukraine einen 
Genozid in der Ostukraine plane. 

Die OSZE SMM traf angesichts der zunehmenden Spannungen 2022 Vor-
kehrungen für den Abzug der Mission aus dem Donbas. Einige Nationen, 
darunter die USA und Großbritannien, entschlossen sich auch, ihre entsand-
ten Beobachter bereits rund eine Woche vor dem russischen Angriff abzu-
ziehen. Von offiziellen Vertretern der NRKG und Russlands wurde dieses 
Verhalten jedoch als Beweis für einen unmittelbar bevorstehenden ukraini-
schen Angriff gedeutet.38 Am 24. Februar sollte schließlich auch die OSZE 
ihren temporären Abzug beginnen, der wegen der fehlenden Zustimmung 
Russland zur Verlängerung des Mandats ein permanenter wurde. 

 
 35 Kappeler, Andreas: Revisionismus und Drohungen. In: Zeitschrift Osteuropa, 7/2021, 

S. 67-76, hier: S. 76. 
 36 Putin, Vladimir: Über die historische Einheit der Russen und der Ukrainer. In: Zeitschrift 

Osteuropa, 7/2021, S. 51-66, hier: S. 64. 
 37 EEAS: EU Statement on Russia’s decision to not allow for a further extension on the 

Border Observation Mission to Gukovo and Donetsk (17.9.2021). 
https://www.eeas.europa.eu/delegations/russia/eu-statement-russia%E2%80%99s-
decision-not-allow-further-extension-border-observation_en, abgerufen am 24.7.2023. 

 38 Lugansk: Kiev Training Special Troops to Attack Breakaway Regions, Deploys Drones 
(13.2.2022). https://sputnikglobe.com/20220213/luhansk-kiev-training-special-troops-
to-attack-breakaway-regions-deploys-drones-1092989312.html, abgerufen am 26.7.2023. 
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3. Dimension Zielland 

3.1 Sicheres Umfeld 

Tabelle 1: Auswirkungen der Kämpfe im Donbas auf die 
Bevölkerung in Zahlen, eigene Darstellung39 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Internally 
Displaced 
Persons (in Mio.) 

0,823 1,600 1,800 1,800 1,500 0,734 0,734 0,854 

International 
Schutzsuchende 
(in Mio.) 

0,253 0,348 0,274 0,177 0,125 0,089 0,057 0,047 

Getötete pro Jahr 
(Zivilisten und 
Kombattanten) 

4.364 4.734 635 570 k.A. k.A. k.A. k.A. 

Verwundete/ 
Verletzte pro 
Jahr (Zivilisten u. 
Kombattanten) 

10.064 10.668 1.988 2.058 k.A. k.A. k.A. k.A. 

Getötete 
Zivilisten 

2.084 955 112 117 58 27 26 25 

Verletzte 
Zivilisten 

k.A. k.A. k.A. k.A. 229 140 123 85 

 
 39 k.A. = keine Angaben; Quellen: Internally Displaced Persons: United Nations High Commis- 

sioner for Refugees: UNHCR - Refugee Statistics,  https://www.unhcr.org/refugee-
statistics/download/?url=HHNht1, abgerufen am 9.4.2024; International Schutzsuchende: 
Ukrainian refugees and asylum-seekers, UNHCR Operational Data Portal (ODP), 
https://data.unhcr.org/ar/dataviz/107, abgerufen am 13.8.2024; Getötete/Verletzte (insge- 
samt) siehe Fußnote 8 bei Bilban/Grininger: Basis-Szenario 9: Donbass, S. 388; Getötete/ 
Verletzte (Zivilisten): Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR)/ 
United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (2022): Conflict-related 
civilian casualties in Ukraine, 
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2022-02/Conflict-
related%20civilian%20casualties%20as%20of%2031%20December%202021%20%28re
v%2027%20January%202022%29%20corr%20EN_0.pdf, abgerufen am 9.4.2024. 
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Der Krieg in der und um die Ukraine begann faktisch bereits im März 2014 
mit der Annexion der Krim. Die meisten der rund 14.000 Todesopfer (davon 
rund 3.400 Zivilisten) zwischen März 2014 und Februar 2022 stammen aus 
der ersten Intensivphase des Konflikts zwischen Juni 2014 und Februar 
2015. Etwa 37-39.000 Menschen wurden verwundet oder verletzt. Danach 
sanken die Opferzahlen bis 2021 deutlich. Insbesondere die Zahl der getö-
teten und verletzten Zivilisten ging immer stärker zurück. Einen besonderen 
Einfluss hatte hier auch der Waffenstillstand vom 27. Juli 2020, Zahlen des 
Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte zeigen, dass in den 12 
Monaten vor dem Waffenstillstand 9 Zivilisten getötet und 84 verletzt wur-
den; in den 12 Monaten danach wurden nur mehr 6 Zivilisten getötet und 11 
verletzt. Erst im Herbst 2021 nahm die Zahl verletzter Zivilisten wieder 
deutlich zu. Dennoch nahm von 2018 bis 2021 die Zahl der zivilen Opfer 
durch aktive Kampfhandlungen immer weiter ab, so dass schließlich 2020 
und 2021 rund die Hälfte der Opfer auf Explosionen von Minen und Muni-
tionsresten/Blindgängern zurückzuführen war.40 2014/15 kam es auch (im 
Unterschied zur Situation nach Februar 2022) zu keiner nennenswerten 
Fluchtbewegung Richtung Europa. Das Gros der international Schutzsu-
chenden, vorrangig aus den NRKG im Donbas, nahm Russland auf. Abwei-
chend von den Zahlen des UNHCR in Tabelle 1 dürfte 2015 sogar knapp 
eine Million Menschen zeitweilig aus den NRKG nach Russland geflüchtet 
sein.41 Die Zahl der Binnenvertriebenen erreichte 2016/17 ihren Höhepunkt. 
Damit hatte die Ukraine eine der größten IDP-Populationen weltweit zu ver-
zeichnen. Die meisten IDPs und international Schutzsuchenden wollten be-
reits laut Umfragen von November/Dezember 2016 nicht mehr in den Don-
bas zurückkehren.42 Auch in der Ukraine bestätigte sich somit, dass Binnen-
vertreibung kein temporäres Phänomen eines Konfliktes ist.43 

 
 40 Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR)/United Nations 

Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (2022): Conflict-related civilian casualties 
in Ukraine, https://ukraine.un.org/sites/default/files/2022-02/Conflict-
related%20civilian%20casualties%20as%20of%2031%20December%202021%20%28re
v%2027%20January%202022%29%20corr%20EN_0.pdf, abgerufen am 9.4.2024. 

 41 Bilban/Grininger: Basis-Szenario 9: Donbass, S. 391-392. 
 42 Sasse, Gwendolyn: The Displaced Ukrainians. Who are they, and what do they think? 

ZOiS Report 1, Berlin 2017, hier: S. 3; Sasse, Gwendolyn: War and Displacement: The 
Case of Ukraine, in: Europe-Asia Studies, No. 3/2020 (April), S. 347-353, hier: S. 348-
349.  

 43 Fischer, Sabine: Der Donbas-Konflikt. SWP-Studie 2019/S 03, Berlin 2019, hier: S. 30. 
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Seit den Abschluss des Minsk-II-Abkommens im Februar 2015 nahmen die 
Kampfhandlungen ab. Bis Mitte 2015 kam es noch zu größeren Verschie-
bungen der Front. Ab dann herrschte Stillstand und für die kommenden sie-
ben Jahre hatten sich rund 100.000 Soldatinnen und Soldaten entlang der 
Kontaktlinie auf beiden Seiten eingegraben.44 Dabei waren auf Seiten der Se-
paratisten rund 35.000 Kämpfer eingesetzt. Die ukrainischen Streitkräfte im 
Donbas umfassten ca. 60.000 Personen. Gegen Ende 2021 habe die Ukraine 
nach russischen Angaben ihre Kräfte auf 125.000 Soldatinnen und Soldaten 
verstärkt. Diese Zahl dürfte wohl etwas zu hoch gegriffen sein, denn damit 
hätten die ukrainischen Streitkräfte die Hälfte ihrer Friedensstärke in den 
Donbas verlegt. Eine Verstärkung der Truppen im Donbas kann aber im 
Angesicht des russischen Aufmarsches jenseits der Staatsgrenze angenom-
men werden. 

Die OSZE-Mission beobachtete bereits 2017 eine Rückkehr schwerer Waf-
fen wie Rohrartillerie und Mehrfachraketenwerfern an die Frontlinie, wobei 
sich damals 40% der Waffensysteme im regierungskontrollierten Gebiet und 
60% in der DNR und LNR befanden.45 Die Art der eingesetzten Wirkmittel 
nahm also zwischenzeitlich zu. In der Folge sollten die schweren Waffensys-
teme und die Truppen- bzw. Mannstärke in etwa gleichbleiben. Die verein-
barten Waffenruhen waren äußerst brüchig. Es flammten immer wieder 
Kampfhandlungen entlang der gesamten Frontlinie auf. Die Gewalt blieb bis 
2017 auf einem hohen Niveau, wie die Zahlen in Abbildung 3 zeigen. Zwi-
schen 2017 und April 2021 reduzierte sich die Gewalt deutlich, bevor sie 
wieder zunahm. 

Die humanitäre Lage entlang der Konfliktlinie war über die gesamte Zeit 
äußerst schlecht. Durch die Kampfhandlungen wurden immer wieder Häu-
ser und zivile Einrichtungen wie Spitäler, Schulen und Kindergärten in Mit-
leidenschaft gezogen. Rund 60 Prozent der Menschen entlang der Kontakt-

 
 44 Bonenberger, Adrian: Opinion | The War No One Notices in Ukraine. In: The New 

York Times, 20.06.2017, https://www.nytimes.com/2017/06/20/opinion/ukraine-
russia.html, abgerufen am 5.3.2018; Peterson, Nolan: The forgotten proxy war Putin is 
fighting against the US and Europe (29.12.2017). http://www.newsweek.com/forgotten-
proxy-war-putin-fighting-against-us-and-europe-761427, abgerufen am 24.4.2018. 

 45 Heidelberg Institute for International Conflict Research: Conflict Barometer 2017. 
Heidelberg 2018, hier: S. 61-64. 
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linie waren einem Bericht aus 2018 zu Folge regelmäßig und 40 Prozent so-
gar täglich von Artilleriebeschuss betroffen.46 

 

Abbildung 3: Waffenstillstandsverletzungen 2021 im Detail und im Vergleich zu 
2016-2020 (Darstellung: OSZE). 

Von März 2017 an blockierte die Ukraine zudem den Handel mit den 
NRKG. Die Transportverbindungen wurden mit Ausnahme humanitärer 
Hilfslieferungen vollständig gekappt.47 

Im Bereich der humanitären Hilfe waren (und sind) viele internationale Or-
ganisationen (u.a. Rotes Kreuz, UNHCR, IOM, verschiedene UN-Organisa-
tionen) in der Ukraine aktiv,48 jedoch fast ausschließlich in den von der Re-

 
 46 Mackiewicz, Lukasz: Mehr als das Zählen von Waffenstillstandsverletzungen – die 

menschliche Dimension in der OSZE-Sonderbeobachtermission in der Ukraine. In: 
Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg/IFSH 
(Hrsg.): OSZE-Jahrbuch 2018. Baden-Baden 2020, S. 199-211, hier: S. 201. 

 47 Heidelberg Institute for International Conflict Research: Conflict Barometer 2017, S. 61-
64. 

 48 Foreign missions of international organizations in Ukraine (n.d.). 
http://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/org-in-ukraine, abgerufen am 28.2.2018; UN 
Eastern Team – United Nations in Ukraine (n.d.). http://un.org.ua/en/resident-
coordinator-system/un-eastern-team, abgerufen am 1.3.2018. 
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gierung kontrollierten Gebieten. In den NRKG waren nur das IKRK und 
russische NGOs aktiv.49 Es fehlten zwar über den gesamten Beobachtungs-
zeitrum die geforderten finanziellen Mittel, aber dennoch ging der Anteil der 
hilfsbedürftigen Bevölkerung konstant zurück. Den aktuellsten Zahlen vor 
dem Kriegsausbruch zufolge, benötigten 2022 rund 2,9 Mio. Menschen hu-
manitäre Hilfe – 2 Mio. davon äußerst dringend. Rund 1,6 Mio. lebten in den 
NRKG und 1,1 Mio. in den ukrainisch-kontrollierten Teilen der Oblaste 
Luhansk und Donezk. Nur rund 200.000 Hilfsbedürftige lebten außerhalb 
der Konfliktzone.50 

Der Zugang von Hilfsorganisationen ist im gesamten Beobachtungszeitrum 
gleichgeblieben. 

Ein über die acht Jahre bestehendes Problem war die nur teilweise gegebene 
Bewegungsfreiheit der Zivilbevölkerung durch die Beschränkung auf fünf 
Übertrittsstellen (Entry-Exit-Checkpoints, EECP) entlang der Kontaktlinie, 
wobei sich vier EECPs für Kraftfahrzeuge und Fußgänger im Bereich der 
DNR und ein EECP für Fußgänger im Bereich der LNR befanden (siehe 
Abbildung 4). Zwei weitere mögliche EECPs für Kraftfahrzeuge und Fuß-
gänger im Bereich der LNR, Solote und Schtschastija, wurden auf ukraini-
scher Seite vorbereitet und am 10. November 2020 offiziell eröffnet, jedoch 
öffnete die LNR ihre korrespondierenden Checkpoints nicht.51 Die Über-
trittstellen sind Gefahrenpunkte, wurden regelmäßig beschossen und waren 
nicht verlässlich geöffnet.52 Die Infrastruktur der Übergangsstellen wurde ab 
2018 auf ukrainischer Seite deutlich verbessert und somit standen der war-
tenden Bevölkerung u.a. ein Witterungsschutz, Sanitäreinrichtungen und 

 
 49 Barbelet, Veronique: Humanitarian access and local organisations in Ukraine. HPG 

Working Paper, Overseas Development Institute: London 2017, hier: S. 6-8. 
 50 OCHA: Humanitarian Needs Overview 2022. 2022, 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/d
ocuments/files/ukraine_2022_hno_eng_2022-02-10.pdf, abgerufen am 27.7.2023, hier: 
S. 4-9. 

 51 Right to Protection Charitable Foundation (R2P): EECP Survey 2020. Annual Report. 
Kyiv 2021, https://www.unhcr.org/ua/wp-
content/uploads/sites/38/2021/05/R2P_EECP_Annual_report_ENG.pdf, abgerufen 
am 13.8.2024, hier: S. 9. 

 52 Human Rights Watch: Ukraine: Dangers, Unnecessary Delays at Crossing Points 
(17.2.2017). https://www.hrw.org/news/2017/02/17/ukraine-dangers-unnecessary-
delays-crossing-points, abgerufen am 24.4.2018. 
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teils auch Bankdienstleistungen zur Verfügung.53 Im Bereich des EECP 
Stanyzja Luhanska konnte 2019 eine deutliche Verbesserung erreicht wer-
den, nachdem sich die Ukraine und die „Luhansker Volksrepublik“ auf die 
Reparatur der Brücke über den Siwerskyj Donez einigen konnten. Im No-
vember 2019 wurde die neue Brücke schließlich eröffnet.54 Insbesondere 
Pensionisten nutzten die Übergangsstellen regelmäßig, da sie für den Bezug 
ihrer ukrainischen Pensionen alle 60 Tage in die regierungskontrollierten Ge-
biete (RKG) reisen mussten. Der Bezug von Sozialleistungen, Bargeldbehe-
bungen und Verwandtschaftsbesuche waren nach Umfragen der ukraini-
schen NGO „Right to Protection“ an den EECPs im ersten Quartal 2019 
die häufigsten Reisegründe für Menschen aus den NRKG. Reisende aus den 
RKG nannten mit Abstand am häufigsten Verwandtschaftsbesuche und 
Kontrolle ihres Eigentums als Gründe.55 Ab 2020 verschlechterte sich die 
Situation jedoch, nachdem die beiden „Volksrepubliken“ mit Verweis auf die 
COVID-Pandemie zuerst alle Übergänge schlossen und erst nach Wochen 
ihre Checkpoints teils mit massiven Einschränkungen und unregelmäßig 
wieder öffneten. Viele Menschen nahmen daher auch den – mit Verwal-
tungsstrafen bedrohten – Umweg in die NRKG und zurück über russisches 
Territorium in Kauf.56  

 
 53 Right to Protection Charitable Foundation (R2P): Assessment of the conditions of 

crossing LoC through EECPs. Kyiv 2019, https://reliefweb.int/attachments/b2bfbb65-
b0d5-32a7-9c1d-e578caaca6ca/Assessment-of-the-conditions-of-crossing-Loc-through-
EECP-szhatyj.pdf, abgerufen am 13.8.2024. 

 54 OSCE Chairmanship: OSCE Chair Lajčák visits reopened Stanytsia Luhanska Bridge; 
hails progress in building confidence but says major steps still needed to resolve conflict 
(29.11.2019). https://www.osce.org/chairmanship/440663, abgerufen am 24.7.2023; 
Bridge to peace? Zelenskiy unveils restored span in eastern Ukraine. In: Reuters, 
20.11.2019, https://www.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-bridge-
idUKKBN1XU25Q, abgerufen am 24.7.2023. 

 55 Right to Protection Charitable Foundation (R2P): Eastern Ukraine Checkpoint Monito- 
ring Report. January-March 2019. Kyiv 2019, 
https://reliefweb.int/attachments/f8748adc-30cf-36d6-8512-1c30af382478/eecp-
survey-report-1-quarter-2019-eng.pdf, abgerufen 13.8.2024.  

 56 OCHA: While the „contact line” remains largely closed, residents of areas beyond 
Government control are forced to enter Government-controlled areas through Russia 
(22.10.2021). https://reports.unocha.org/en/country/ukraine/card/0H1uOW98Ca/, 
abgerufen am 27.7.2023; Right to Protection Charitable Foundation (R2P): EECP Survey 
2020. 
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Abbildung 4: Übersicht der Übergangstellen zwischen den regierungs- und nicht- 

regierungskontrollierten Gebieten im Donbas, eigene Darstellung 
(Daten: OSZE SMM Ukraine, Stand 27.9.2021).57  

 
 57 OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine: Restrictions of SMM’s freedom of move- 

ment and other impediments to fulfilment of its mandate. January to June 2021. Kyiv 
2021, https://www.osce.org/files/f/documents/0/b/508991.pdf, abgerufen am 
10.4.2024, hier: S. 9. 
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3.2 Friedens- und Verhandlungsprozess 

Im Friedens- und Verhandlungsprozess können drei grundsätzliche Prob-
leme identifiziert werden: die Frage der Sequenzierung (Status oder Grenze), 
die fehlende Transparenz bei vielen Abläufen, insbesondere der „Trilateralen 
Kontaktgruppe“ (TKG) und die kontroversielle Rolle Russlands.58 Betrach-
tet man die drei von Filipchuk dargestellten Konfliktebenen, so ergibt sich 
zudem ein Dilemma für die Ukraine, denn eine Lösung des Donbas-Kon-
fliktes ohne die offizielle Abtretung der Krim an Russland schien undenkbar, 
zugleich war eine Rückholung der Krim ohne Eskalation im Donbas nicht 
möglich. 

Die OSZE war nach der Annexion der Krim die erste Organisation, welche 
eine Präsenz in der Ukraine aufbaute.59 Durch Vermittlung der OSZE be-
gannen ab Juni 2014 die Treffen der sogenannten „Trilateralen Kontakt-
gruppe“ (TKG) – bestehend aus Vertretern von OSZE, Russland, der ukra-
inischen Regierung und Vertretern der NRKG – in Minsk. Die Vertreter der 
„Volksrepubliken“ nahmen jedoch nicht direkt an den Sitzungen der TKG 
teil, sondern die Gespräche mit ihnen erfolgten in Anschluss an die Tagun-
gen der TKG.60 Ab Mai 2015 wurden zudem vier Arbeitsgruppen innerhalb 
der TKG eingerichtet, die sich mit den Bereichen „Sicherheitsfragen“, „Po-
litische Fragen“, „Flüchtlinge/Binnenvertriebene und humanitäre Hilfe“ so-
wie „Wirtschaftsfragen“ beschäftigten. Die Häufigkeit der TKG-Treffen 
nahm damit zu.61 Ab Juni 2015 begann jedoch nach einem Rückzug der Ver-
treter der „Luhansker Volksrepublik“ eine Kontroverse über eine Erweite- 

 
 58 Druey, Cécile et al.: Der Minsker Prozess: Gesellschaftliche Wahrnehmungen des Kon- 

fliktes in der Ostukraine. In: Institut für Friedensforschung- und Sicherheitspolitik 
(IFSH) (Hrsg.): Corona, Krieg, Führungskrise. OSCE Insights 2020, Baden-Baden 2021, 
S. 123-138, hier: S. 125. 

 59 Fix, Liana/Puglierin, Jana: Übung in Erwartungsmanagement. Eine nüchterne Bilanz des 
deutschen OSZE-Vorsitzes im Jahr 2016. In: Internationale Politik, März/April 
2017/2017, https://zeitschrift-ip.dgap.org/de/ip-die-zeitschrift/archiv/jahrgang-
2017/maerz-april/uebung-erwartungsmanagement, abgerufen am 28.2.2018. 

 60 Tagliavini, Heidi: Mediation während der Krise in der Ostukraine bis zum 23. Juni 2015. 
In: Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg/ 
IFSH (Hrsg.): OSZE-Jahrbuch 2015. Baden-Baden 2016, S. 125-136, hier: S. 248. 

 61 Ebd., S. 246-247. 
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rung der TKG um die Vertreter der NRKG. Russland unterstützte diese 
Forderung, während die ukrainische Seite direkte Gespräche kategorisch ab-
lehnte.62 

Als politischer Verhandlungsrahmen oberhalb der TKG bestand seit 6. Juni 
2014 das sogenannte „Normandie-Format“, bestehend aus hochrangigen 
Vertretern Deutschlands, Frankreichs, der Ukraine und Russlands. Im Nor-
mandie-Format trafen sich die Staats- und Regierungschefs, Außenminister 
oder hochrangige Berater der jeweiligen Staats- und Regierungschefs.63 

Am 5. September 2014 konnte in der TKG ein 12 Punkte umfassendes Pro-
tokoll zur Umsetzung eines Waffenstillstandes („Minsk I“) unterzeichnet 
werden. Dieses wurde am 19. September um ein Memorandum mit konkre-
ten Schritten zur Umsetzung ergänzt. Erst beim dritten Treffen der Nor-
mandie-Gruppe im Februar 2015 in Minsk wurde ein Maßnahmenpaket aus 
nun 13 Punkten („Minsk II“) verabschiedet.64 Minsk II forderte einen sofor-
tigen Waffenstillstand, den Abzug aller schweren Waffen und die Wieder-
herstellung der Kontrolle über die russisch-ukrainische Grenze in Bereich 
der DNR und LNR. Das Abkommen orientiert sich auch an einer weitrei-
chenden Autonomie der beiden Gebiete Luhansk und Donezk. Daneben 
stellt Minsk II auch die Amnestie für alle in der Ostukraine aktiven Personen 
in Aussicht.65 Wenngleich die Verhandlungen rasch zu einem substanziellen 
Ergebnis kamen, gestaltete sich die Umsetzung der Vereinbarung umso 
schwieriger. 2016 war „es trotz vier Gipfel- und dreizehn Außenministertref-
fen im Normandie-Format […] nicht gelungen, den in den Minsker Abkom-
men festgelegten Waffenstillstand umzusetzen und in einen politischen Kon-

 
 62 Ebd., S. 248. 
 63 Sahin, Kaan: Der statusneutrale Ansatz als neuer Impuls für die Konflikte in der 

Ostukraine und in Transnistrien. In: Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik 
an der Universität Hamburg/IFSH (Hrsg.): OSZE-Jahrbuch 2018. Baden-Baden 2020, 
S. 245-263, hier: S. 250-251. 

 64 Ebd. 
 65 Báchora, Rastislav/Čuljak, Elvis: Internationales Krisen- und Konfliktmanagement in 

der Ukraine-Krise im Überblick. In: Feichtinger, Walter/Steppan, Christian (Hrsg.): 
Gordischer Knoten Ukraine. Eine gesamtstrategische Betrachtung. Militärwissenschaft- 
liche Publikationsreihe der Landesverteidigungsakademie Nr. 1, Wien 2017, S. 271-289, 
hier: S. 274-279 insb. S. 278-279. 
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fliktlösungsprozess einzusteigen“.66 Das sollte sich auch bis 2022 nicht än-
dern. Die Ukraine weigerte sich, direkt mit den „Volksrepubliken“ zu ver-
handeln. Am 18. Januar 2018 beschloss die Werchowna Rada außerdem ein 
neues Gesetz über den Status der Region, welches die NRKG als „illegal 
durch russische reguläre und irreguläre Truppen okkupiert“ erklärte und die 
vormals vom Innenministerium geführte Anti-Terror-Operation ab 1. Mai 
2018 zu einer vom ukrainischen Militär geführten Operation machte.67 

Mit dem Amtsantritt Selenskyjs im Mai 2019 hofften viele auf Fortschritte 
im Friedensprozess.68 Die ersten Monate seiner Amtszeit deuteten auch da-
rauf hin. Neben einem neuen Waffenstillstand, der Umsetzung von Ent-
flechtungszonen und dem Wiederaufbau der Brücke in Stanyzja Luhanska, 
war der größte Fortschritt wohl die Unterzeichnung der sogenannten Stein-
meier-Formel, einer simplifizierten Version der Minsker Vereinbarungen 
über die Wahlen in den Volksrepubliken und deren Sonderstatus, am 1. Ok-
tober 2019. Diese Entscheidung ging jedoch mit Protesten in ukrainischen 
Städten einher. Zudem wurde die Steinmeier-Formel in der Trilateralen 
Kontaktgruppe zwar unterzeichnet, die Konkretisierung der Umsetzung 
sollte jedoch beim Normandie-Treffen am 9. Dezember 2019 erfolgen, wo 
schlussendlich abermals keine Einigung erzielt werden konnte.69 

  

 
 66 Zellner, Wolfgang: Der Deutsche OSZE-Vorsitz 2016 – eine erste Bilanz. Dossier 

OSZE, Bundeszentrale für Politische Bildung: Bonn 2017. 
 67 Rada adopts controversial Donbas reintegration law; Siehe zur Bedeutung des Gesetzes 

Szeligowski: Ukraine’s Law. 
 68 Bilban/Grininger/Zeis: Krisenherd Donbass – Keine Entspannung nach der Wahl, S. 4. 
 69 Miller, Christopher: Explainer: What Is The Steinmeier Formula -- And Did Zelenskiy 

Just Capitulate To Moscow? In: RadioFreeEurope/RadioLiberty, 2.10.2019, 
https://www.rferl.org/a/what-is-the-steinmeier-formula-and-did-zelenskiy-just-
capitulate-to-moscow-/30195593.html, abgerufen am 3.10.2019; В городах Украины 
протестуют из-за согласования „формулы Штайнмайера“ [In Ukrainian Cities They 
Protest Against the Agreement on the „Steinmeier Formula“]. In: Радио Свобода, 
2.10.2019, https://www.svoboda.org/a/30195979.html, abgerufen am 3.10.2019; 
Chawryło, Katarzyna/Iwański, Tadeusz: No breakthrough at the Normandy Four 
summit in Paris. In: OSW Centre for Eastern Studies, 10.12.2019, 
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2019-12-10/no-breakthrough-
normandy-four-summit-paris, abgerufen am 24.7.2023.  
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Cécile Druey und Kolleginnen identifizierten in Interviews mit Menschen 
aus der gesamten Ukraine, auch den NRKG, die zwei Kernnarrative „zuerst 
die Grenze“ und „zuerst der Status“ als Grundprobleme bei der Wiederher-
stellung der ukrainischen Staatlichkeit in der Ostukraine.70 „Zuerst die 
Grenze“ bedeutet, dass vor einer Autonomie der NRKG die Ukraine wieder 
die volle Kontrolle über ihre Staatsgrenze zu Russland erhalten müsse. „Zu-
erst der Status“ hingegen stellt die Autonomie der NRKG vor die Wieder-
herstellung der territorialen Integrität der Ukraine. Druey et al. halten aber 
fest, dass es zwischen den jeweiligen zwei Extrempositionen „auch gemäßig-
tere Ansichten, die Lösungen ermöglichen“71 gab. Ein pragmatischer Kom-
promiss wäre aus ihrer Sicht möglich gewesen. 

3.3 Akzeptanz des internationalen Engagements bei den Konfliktakteuren 

Grundsätzlich waren alle beteiligten Akteure – die Ukraine, Russland und die 
Vertreter der „Volksrepubliken“ – grundsätzlich für das internationale En-
gagement in Form der OSZE. Dennoch muss angemerkt werden, dass An-
fang März 2014 eine geplante Inspektionsmission nach Kapitel IX des Wie-
ner Dokuments 2011 auf die Krim wegen Drohungen und Anti-OSZE-Pro-
testen abgebrochen werden musste. Auch die Verhaftung einer OSZE-In-
spektionsmission in der Ostukraine Ende März 2014 durch separatistische 
Kräfte weist auf eine ablehnende Haltung der pro-russischen Seite in dieser 
Phase des Konfliktes hin.72 Konkrete Abkommen wie Minsk II oder die im-
mer wieder ausverhandelten Waffenstillstände wurden von beiden Seiten 
nicht bzw. nur temporär eingehalten. Außerdem wurde die Arbeit der Mo-
nitore regelmäßig sowohl in den von der ukrainischen Regierung kontrollier-
ten Gebieten als auch in den NRKG behindert (z.B. Warnschüsse, Drohun-

 
 70 Druey et al.: Der Minsker Prozess, S. 124-127. 
 71 Ebd., S. 126. 
 72 Engvall, Johan: OSCE and Military Confidence-Building in Conflicts. Lessons from 

Georgia and Ukraine. FOI-R--4750--SE, FOI: Stockholm 2019, hier: S. 36-38; Tanner, 
Fred: Die OSZE und die Krise in der und um die Ukraine: erste Lehren für das 
Krisenmanagement. In: Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der 
Universität Hamburg / IFSH (Hrsg.): OSZE-Jahrbuch 2015. Baden-Baden 2016, S. 267-
277, hier: S. 268. 
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gen mit Schusswaffen, etc.).73 Dabei waren jedoch die OSZE-Mitarbeiter in 
den NRKG deutlich häufiger von Einschränkungen betroffen. Wie Abbil-
dung 5 zeigt, nahmen Ende 2021 die Einschränkungen deutlich zu. In einem 
Extremfall wurde die OSZE sogar am Verlassen ihres Stützpunktes in Hor-
liwka (in den NRKG) gehindert, indem die Zufahrtstore durch Ketten ver-
sperrt und die Zugänge zum Hotel von bewaffneten Angehörigen der „Do-
nezker Volksrepublik“ bewacht wurden.74 Aber auch der Zugang zur Ver-
waltungsgrenze mit der Krim wurde regelmäßig eingeschränkt.75 Insbeson-
dere COVID wurde auch als Vorwand genutzt, um die Bewegungsfreiheiten 
der OSZE noch weiter zu reduzieren. Angriffe auf die technischen Hilfsmit-
tel der OSZE waren besonders in den NRKG zu verzeichnen. Auch elekt-
ronische Gegenmaßnahmen waren in der Konfliktzone häufig zu beobach-
ten, die scheinbar ob der eingesetzten Störmittel als „Trainingscamp und 
Versuchslabor für einen Teil der russischen Ausrüstung und Technologie 
elektronischer Kampfführung dient[e]“.76 

 
 73 OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine: Restrictions of SMM’s freedom of 

movement and other impediments to fulfilment of its mandate. January to June 2017. 
Kyiv 2017. 

 74 OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine: Spot Report 20/2021: Members of the 
armed formations prevented the SMM from leaving its Forward Patrol Base in Horlivka 
(17.10.2021). https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/501232, 
abgerufen am 27.7.2023. 

 75 Peško, Marcel: Die Reaktion der OSZE auf die Krise in der Ukraine: neue Lösungen für 
neue Herausforderungen. In: Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der 
Universität Hamburg/IFSH (Hrsg.): OSZE-Jahrbuch 2016. Baden-Baden 2018, S. 25-
36, hier: S. 31. 

 76 Giardullo, Cono/Dorn, Walter/Stodilka, Danielle: Technologische Innovationen in der 
OSZE: die Sonderbeobachter Mission in der Ukraine. In: Institut für Friedensforschung 
und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg/IFSH (Hrsg.): OSZE-Jahrbuch 2019. 
Baden-Baden 2021, S. 67-88, hier: S. 76. 
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Abbildung 5: Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der SMM im Jahr 2021 
(Darstellung: OSZE). 

Russland verweigerte der SMM auch den Zugang auf die Krim, obwohl das 
Mandat eigentlich die Beobachtung auf dem gesamten Territorium der Uk-
raine umfasste. Ebenso konnte die Beobachtermission an den Grenzüber-
gängen Gukowo und Donezk nicht auf weitere Abschnitte der Grenze zwi-
schen den NRKG und Russland ausgeweitet werden, da nur die beiden Orte 
zum Zeitpunkt des Beschlusses im Juli 2014 nicht unter ukrainischer Kon-
trolle waren.77 Russland habe, so Kaan Sahin, eine Ausweitung der OSZE-
Aktivitäten entlang der russischen Grenze wiederholt blockiert.78 

 
 77 Nikitin, A.I.: OBSE kak struktura obespečenija kollektivnoj bezopasnosti. In: 

Meždunarodnye konflikty: vmešatelʼestvo, mirotvorčestvo, uregulirovanie [Internatio- 
nale Konflikte: Einmischung, peace making, Beilegung]. Moskva 2017, S. 145-157, hier: 
S. 154-155. 

 78 Sahin: Der statusneutrale Ansatz, S. 256; Peško: Die Reaktion der OSZE auf die Krise in 
der Ukraine, S. 31. 
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Russland wie auch die „Volksrepubliken“ sahen generell „die Rolle der O-
SZE besonders skeptisch“.79 Terrence Hopmann unterstreicht, dass Russ-
land „nur wenig Unterstützung für die Rolle der OSZE gezeigt [hat], ein-
schließlich der Bemühungen, die in den Minsker Abkommen getroffenen 
Waffenstillstandsvereinbarungen durchzusetzen und auf eine Lösung des 
Konflikts in der Donbas-Region der Ukraine hinzuwirken“.80 Die einge-
schränkte Bewegungsfreiheit und die Abhängigkeit der SMM vom Koopera-
tionswillen der Akteure vor Ort beschränkten daher die Möglichkeiten der 
Überwachungsaufgaben deutlich.81 

3.4 Akzeptanz des internationalen Engagements bei der Bevölkerung 

Betrachtet man die Akzeptanz des internationalen Engagements bei der Be-
völkerung, so kann festgehalten werden, dass keine nennenswerten Proteste 
für oder gegen Akteure des bzw. das IKKM in der Ukraine verzeichnet wur-
den. Von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Ukraine – vor 
allem Hilfsorganisationen – wurde aber die Wirksamkeit der Minsker Ab-
kommen wegen der andauernden Verstöße gegen den Waffenstillstand be-
sonders in den ersten Konfliktjahren in Frage gestellt. Die OSZE hielt in 
einem Bericht aus 2015 fest, dass zivilgesellschaftliche Organisationen für 
eine Stärkung der Verhandlungen in Minsk eintraten.82 Für die direkt vom 
Konflikt betroffene Bevölkerung war die OSZE SMM oftmals der erste An-
sprechpartner für humanitäre Hilfe. Diese Anfragen wurden dann von den 
Beobachtern an die relevanten NGOs weitergeleitet.83 In den NRKG konnte 
die OSZE jedoch die Bevölkerung nicht von ihrer Relevanz überzeugen. 
Acht Jahre Propaganda gegen die OSZE zeigten dort ihre Wirkung und der 
Mission fehlte eine stringente Gegenkommunikation.84 

 
 79 Sahin: Der statusneutrale Ansatz, S. 256. 
 80 Hopmann, P. Terrence: Trump, Putin und die OSZE. In: Institut für Friedensforschung 

und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg/IFSH (Hrsg.): OSZE-Jahrbuch 2018. 
Baden-Baden 2020, S. 41-56, hier: S. 54. 

 81 Lysenko, Yana: Learning from the SMM to Ukraine: A new mission or a new OSCE? In: 
Friesendorf, Cornelius/Wolff, Stefan (Hrsg.): Russia’s War Against Ukraine: Implications 
for the Future of the OSCE. OSCE Network Perspectives, I, 2022, S. 56-60, hier: S. 57. 

 82 OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine: Civil Society and the Crisis in Ukraine. 
Kyiv 2015, hier: S. 8. 

 83 Mackiewicz: Mehr als das Zählen von Waffenstillstandsverletzungen, S. 204. 
 84 Gespräch des Autors mit einem ehemaligen SMM-Mitglied (A). 2023; Druey et al.: Der 

Minsker Prozess, S. 135. 
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Die Bewertung der Akzeptanz muss daher zweigeteilt erfolgen. In den von 
der Ukraine kontrollierten Gebieten war die OSZE akzeptiert. Kritisch war 
aber die ausbleibende Umsetzung der Minsker Abkommen, die mit fortlau-
fender Dauer des Konfliktes immer unwahrscheinlicher wurde. Der 
SCORE-Index der NGOs USAID und The Centre for Sustainable Peace 
and Democratic Development (SeeD) zeigte im Verlauf von 2016 bis 2021, 
dass der Friedensprozess über die gesamte Zeit von einer Mehrheit akzep-
tiert wurde. Auch 2021 wurden die Maßnahmen der Regierung für eine Rein-
tegration der NRKG unterstützt, jedoch wurde eine Reintegration ohne Son-
derstatus gegenüber Autonomierechten für die NRKG bevorzugt.85 Die 
achtjährige Herrschaft der beiden „Volksrepubliken“ war der Akzeptanz 
nicht zuträglich, wie der offizielle Umgang mit der OSZE unterstreicht. 

4. Dimension Internationale Organisation 

4.1 Die OSZE in der Ukraine: Die Beobachtermission ab 2014 

Die OSZE war bereits 1994 erstmals mit einer Feldmission in der Ukraine 
präsent. Sie sollte damals die Eskalation des potenziellen Konfliktes um die 
Krim verhindern und wurde 1999 nach erfolgreicher Mandatserfüllung ge-
schlossen.86 Von 1999 vertrat ein Projektkoordinator die OSZE in der 

 
 85 USAID Office of Transition Initiatives: 2018 Ukraine Social Cohesion & Reconciliation 

Index (SCORE), 
https://api.scoreforpeace.org/storage/pdfs/VIS_Ukr17_SCOREInfographicsUKRFin
al.pdf, abgerufen am 13.8.2024; für die Umfragedaten 2021 siehe scoreforpeace.org: 
Future vision for NGCA: Special status, 
https://www.scoreforpeace.org/en/ukraine/score/2021/1/map?row=gn-33-91, 
abgerufen am 13.8.2024; Future vision for NGCA: Part of Ukraine, 
https://www.scoreforpeace.org/en/ukraine/score/2021/1/map?row=gn-32-90, 
abgerufen am 13.8.2024; Support for efforts for NGCA reintegration, 
https://www.scoreforpeace.org/en/ukraine/score/2021/1/map?row=gn-127-93, 
abgerufen am 13.8.2024. 

 86 Neukirch, Lia: „Eingefrorene“ Menschenrechte in Abchasien, Transnistrien und im 
Donbas: die Rolle der OSZE in einem schwachen System internationaler Mechanismen 
zum Schutz der Menschenrechte. In: Institut für Friedensforschung und Sicherheits- 
politik an der Universität Hamburg/IFSH (Hrsg.): OSZE-Jahrbuch 2017. Baden-Baden 
2019, S. 203-225, hier: S. 219. 
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Ukraine.87 Auch mit der Krise in und rund um die Ukraine beschäftigen sich 
viele Gremien bzw. Einrichtungen (u.a. Parliamentary Assembly, Represen-
tative on the Freedom of the Media, Projekt Co-ordinator in Ukraine, 
ODIHR, etc.). Außerdem waren mit der Special Monitoring Mission to Ukraine 
(SMM) und der Observer Mission at the Russian Checkpoints Gukovo and Donetsk 
von 2014 bis 2021 bzw. 2022 zwei Beobachtermissionen in der (Ost-)Ukra-
ine präsent. 

Die SMM wurde vergleichsweise schnell etabliert. Der Beschluss im Ständi-
gen Rat der OSZE wurde am 21. März 2014 gefasst. Noch im selben Monat 
wurden die ersten Missionsmitglieder entsandt. Das Ziel der Mission war es 
„[…] zum Abbau der Spannungen und zur Förderung des Friedens, der Sta-
bilität und Sicherheit sowie zur Beobachtung und Unterstützung der Umset-
zung aller OSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen beizutragen“.88 

Mit der Eskalation in der Ostukraine sollte die SMM schnell von ursprüng-
lich 100 Mitarbeitern auf circa 1.200-1.300 Personen anwachsen. Mit einem 
Budget von rund 100 Mio. € hatte die SMM etwa ein Drittel der Mittel der 
restlichen OSZE (siehe zur Budgetentwicklung Tabelle 2). Die schnelle Re-
aktionsfähigkeit auf die sich entwickelnde Krise in der Ukraine verdankt die 
OSZE gemäß Marcel Peško der Verabschiedung und Umsetzung des Minis-
terratsbeschlusses Nr. 3/2011 über „Elemente des Konfliktzyklus“.89 

Die SMM war in 10 Teams aufgeteilt, wobei der überwiegende Teil der Be-
obachter in der Ostukraine eingesetzt war. Im Februar 2022 waren das 515 
von 689 Monitoren. Die gesamte Mission bestand im Februar 2022 aus 1.319 
Mitarbeitern, davon 478 lokalem Personal.90 Zur Personalentwicklung der 
SMM siehe Tabelle 3 weiter unten. Die Beobachter operierten aus Team-
Hubs oder vorgeschobenen Stützpunkten (siehe Abbildung 6). 

 
 87 Verba, Vaidotas: Die Unterstützung von Reformen, Dialog und Krisenreaktion in der 

Ukraine. In: Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität 
Hamburg/IFSH (Hrsg.): OSZE-Jahrbuch 2016. Baden-Baden 2018, S. 139-150. 

 88 Ständiger Rat der OSZE: Beschluss Nr. 1117 – Entsendung einer Sonderbeobachter- 
mission der OSZE in die Ukraine. 2014, 
https://www.osce.org/files/f/documents/d/2/117407.pdf, abgerufen am 27.7.2023, 
hier: Abs. 2. 

 89 Peško: Die Reaktion der OSZE auf die Krise in der Ukraine, S. 27. 
 90 OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine: Status Report 24/1-6/2/2022. 2022, 

https://www.osce.org/files/f/documents/b/9/512209.pdf, abgerufen am 27.7.2023. 
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Tabelle 2: Budgetentwicklung der OSZE SMM 
(eigene Darstellung) 

 
03/14 

03/15 

03/15 

03/16 

04/16 

03/17 

04/17 

03/18 

04/18 

03/19 

04/19 

03/20 

04/20 

03/21 

04/21 

03/22 

Budget 
in Mio. 
EUR 

57,2 88,7 98,7 105,5 100,9 100,8 108,9 108,7 

Quelle: OSCE Annual Reports 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

 

Tabelle 3: Personalentwicklung der OSZE SMM 
(eigene Darstellung) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Personal 511 1.031 1.114 1.171 1.311 1.329 1.297 1.299 1.319 

Beobachter 

Frauen 

341 

60 

669 

111 

693 

106 

697 

112 

778 

158 

766 

145 

720 

141 

687 

147 

689 

151 

Ostukraine 158 >500 ~600 >500 ~600 ~600 ~550 ~516 ~515 

Lokale 
Mitarbeiter 

134 286 324 379 417 438 453 467 478 

Mitglieds-
staaten 

41 45 44 44 44 44 44 43 43 

Quelle: OSCE SMM Status Reports 2-15/12/2015, 7-20/12/2016, 13-26/12/2017, 
10-23/12/2018, 25/11-8/12/2019, 30/11-13/12/2020, 29/11-12/12/2021, 
24/1-6/2/2022. 
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Abbildung 6: Das SMM-Dispositiv in der Ostukraine am 23. Februar 2022 
(Darstellung: OSZE).  
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Mit dem Auftrag der Überwachung des Waffenstillstands wurde aus der ur-
sprünglich zivilen Mission eigentlich eine militärische friedenssichernde Mis-
sion; zusätzlich zum bestehenden Mandat der Beobachtung der Sicherheits-
lage in der gesamten Ukraine, Berichterstattung und wann immer möglich 
Dialogförderung.91 Unklar blieb die OSZE bei der territorialen Zuständig-
keit, denn im Beschluss wurde nur „im ganzen Land“ festgelegt. In den Zu-
satzerklärungen zum Beschluss verweisen die Ukraine, die USA und Kanada 
darauf, dass die Krim integraler Bestandteil der Ukraine sei. Russland stellt 
in seiner Erklärung fest, dass die Krim seit 21. März 2014 zur Russischen 
Föderation gehöre.92 In Hinblick auf die Erweiterung des Mandats durch die 
Minsker Vereinbarungen ist hervorzuheben, dass die Präsenz der Beobach-
ter in den NRKG explizit mit Zustimmung Moskaus vereinbart wurde.93 Das 
lässt darauf schließen, dass Russland zumindest anfangs nicht das Ziel ver-
folgte, die NRKG wie die Krim zu annektieren. 

Sahin merkt an, dass die SMM die Überwachung des in den Minsker Ab-
kommen vereinbarten Waffenstillstands nur übernommen hatte, „weil kei-
ner der Akteure Einwände dagegen erhoben hat“.94 Tanner hingegen stellt 
klar, dass der SMM diese Rolle „im Einklang mit ihrem Mandat“ beim Nor-
mandie-Außenministertreffen in Berlin am 2. Juli 2014 übertragen wurde.95 
Die Rolle der SMM wurde im Maßnahmenpaket 2015 und in VN-SR Be-
schlüssen bestätigt.96 Weitere Anpassungen des Mandats waren jedoch we-
gen von Russland drohender Vetos nicht mehr möglich.97 

Wegen der permanenten Kämpfe in der Ostukraine konzentrierte sich die 
SMM auf die politisch-militärische Dimension, also vor allem Überwachung 

 
 91 Neukirch, Claus: Die Sonderbeobachtermission in der Ukraine: operative Heraus- 

forderungen und neue Horizonte. In: Institut für Friedensforschung und Sicherheits- 
politik an der Universität Hamburg/IFSH (Hrsg.): OSZE-Jahrbuch 2014. Baden-Baden 
2015, S. 205-221, hier: S. 217; Giardullo/Dorn/Stodilka: Technologische Innovationen 
in der OSZE, S. 67. 

 92 Ständiger Rat der OSZE: Beschluss Nr. 1117 – Entsendung einer Sonderbeobachter- 
mission der OSZE in die Ukraine. 

 93 Lysenko: Learning from the SMM, S. 26. 
 94 Sahin: Der statusneutrale Ansatz, S. 251. 
 95 Tanner: Die OSZE und die Krise in der und um die Ukraine, S. 272. 
 96 Mackiewicz: Mehr als das Zählen von Waffenstillstandsverletzungen, S. 205. 
 97 Lysenko: Learning from the SMM, S. 56. 
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des Waffenstillstands und die damit verbundene Berichterstattung.98 Für die 
SMM hatte aber auch das Berichten über zivile Opfer eine Priorität als Teil 
der menschlichen Dimension, stellt Mackiewicz fest.99 Außerdem dienten die 
Monitore der SMM oftmals quasi als „menschliche Schutzschilde“, wie sie 
Mackiewicz bezeichnet, indem sich die Patrouillen länger als nötig an den 
Übertrittspunkten aufhielten, wo es regelmäßig zu Schusswechseln kam.100 

Einen wesentlichen Beitrag zum Abbau von Spannungen und zur Förderung 
der Stabilität leistete die SMM entlang der Kontaktlinie mit ihren „humani-
tären Fenstern der Stille“, um die Reparatur und Wartung von kritischer Inf-
rastruktur zu ermöglichen. Sogenannte „Spiegelpatrouillen“ diesseits und 
jenseits der Kontaktline garantierten ein temporär sicheres Umfeld während 
der notwendigen Arbeiten. Alleine 2017 wurden 715 solcher Patrouillen 
durchgeführt.101 Die starke Betonung dieser Funktion birgt jedoch die Ge-
fahr in sich, die Rolle der OSZE als Friedensplattform auf „eine Art Bau-
firma“ zu reduzieren, bringt Lysenko korrekterweise in die Debatte ein.102 
Die SMM erleichterte aber beispielsweise auch den Austausch von festge-
nommen Zivilisten, sowie gefangenen Soldaten und Kämpfern beider Sei-
ten.103 

4.2 Kooperation mit anderen internationalen Organisationen  

Im Hinblick auf das Internationale Krisenmanagement wurde 2015 noch auf 
die vielen internationalen Organisationen in der Ukraine verwiesen und mehr 
Koordination zwischen OSZE, UN, EU, NATO und Europarat gefordert.104 
Es darf angenommen werden, dass sich bezüglich der Koordination zwi-
schen 2014 und 2022 vieles verbessert hat. Besonders im Bereich der 
menschlichen Dimension gab es eine enge Kooperation mit relevanten Akt-
euren wie dem IKRK oder dem OHCHR.105 In der Ukraine war im Beobach-

 
 98 Mackiewicz: Mehr als das Zählen von Waffenstillstandsverletzungen, S. 204-205. 
 99 Ebd., S. 201. 
100 Ebd., S. 202. 
101 Ebd. 
102 Lysenko: Learning from the SMM, S. 58. 
103 Neukirch: „Eingefrorene“ Menschenrechte, S. 220. 
104 Lehne, Stefan: Reviving the OSCE: European Security and the Ukraine Crisis. Carnegie 

Europe: Brussels 2015. 
105 Mackiewicz: Mehr als das Zählen von Waffenstillstandsverletzungen, S. 203. 
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tungszeitraum zwischen 2014 und 2022 eine Mehrheit relevanter internatio-
naler Organisationen (u.a. Rotes Kreuz, UNHCR, IOM, andere UN-Orga-
nisationen) präsent, aber lediglich die OSZE hatte auch die Zustimmung al-
ler Konfliktparteien für ihre Tätigkeit. Daher wurden wegen der OSZE-Prä-
senz entlang der gesamten Kontaktlinie Bitten um humanitäre Hilfen auf oft 
direkt an die Beobachter der SMM gerichtet.106 Im SMM-Mandat war die 
Zusammenarbeit mit allen Akteuren der internationalen Gemeinschaft ver-
ankert.107 

Die OSZE SMM nahm daher eine Sonderrolle ein, denn nur sie hatte auch 
– wenngleich mit Einschränkungen108 – Zugang zu den NRKG. Damit 
diente die SMM beispielsweise dem ukrainischen Büro des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen für Menschenrechte als Informationsquelle.109 

Eine weitere Kooperation der OSZE bestand mit dem bilateralen russisch-
ukrainischen Joint Center for Control and Co-Ordination – der einzigen Möglich-
keit für Militär-zu-Militär-Kontakten in der Ukrainekrise. Das JCCC er-
schien, wie Walter Kemp beschreibt, „Ende September 2014 wie aus dem 
Nichts auf der Bildfläche, als mehrere Dutzend russischer Offiziere in der 
Ostukraine eintrafen, die ‚OSZE‘-Armbinden trugen – obwohl sie nicht für 
die OSZE arbeiteten“.110 Wenngleich nie ganz klar war, welche Aufgaben das 
JCCC erfüllen sollte, so wurde im Zusatzabkommen zu Minsk II festgehal-
ten, dass es u.a. „unverzüglich auf Behinderungen der Überwachung und 
Überprüfung durch die SMM zu reagieren und die Sicherheit der Beobachter 
zu gewährleisten“111 habe. Von April 2016 bis zur de-facto Auflösung des 
JCCC im Dezember 2017 entsandte die OSZE auch sechs Verbindungsoffi-
ziere in das Hauptquartier. Die Zusammenarbeit mit dem JCCC war beson-

 
106 Ebd., S. 204. 
107 Ständiger Rat der OSZE: Beschluss Nr. 1117 – Entsendung einer Sonderbeobachter- 

mission der OSZE in die Ukraine, Abs. 3. 
108 Den Instituten der „Volksrepubliken“ wurde ab etwa Herbst 2015 jegliche Interaktion 

mit der SMM untersagt. Informelle Kontakte bestanden jedoch weiter. Siehe Mackiewicz: 
Mehr als das Zählen von Waffenstillstandsverletzungen, S. 209. 

109 Ebd., S. 201. 
110 Kemp, Walter: Zivilisten in einem Kriegsgebiet: die OSZE in der Ostukraine. In: Institut 

für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg/IFSH (Hrsg.): 
OSZE-Jahrbuch 2017. Baden-Baden 2019, S. 125-136, hier: S. 133. 

111 Ebd. 
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ders bei der Durchführung der sogenannten „Spiegelpatrouillen“ sehr hilf-
reich, wie Kemp weiter anmerkt.112 

Druey und Kolleginnen empfahlen in ihrer Studie auch Maßnahmen zur Un-
terstützung einer friedlichen Konfliktlösung. Dabei adressierten sie auch die 
OSZE und schlugen die Schaffung von Mechanismen für eine Zusammen-
arbeit der OSZE und des ukrainischen Ministeriums für die Wiedereinglie-
derung der besetzten Gebiete vor. Weiters forderten sie die Etablierung einer 
regelmäßigen, systematischen und öffentlichen Kommunikation über den 
Friedensprozess, besonders für ukrainische und russische, aber auch inter-
nationale Zielgruppen.113 

4.3 Innere Kohärenz der OSZE 

Die SMM wurde schnell und unbürokratisch ins Leben gerufen und wird 
von der Mehrheit der Mitgliedstaaten unterstützt. Die Finanzierung gestal-
tete sich pragmatisch.114 Im Februar 2022 hatten 43 von insgesamt 57 OSZE-
Mitgliedstaaten SMM-Beobachter entsandt.115 

Was am Engagement der OSZE in der Ukraine neu und besonders war, ist 
ein „hohes Maß an Koordination mit externen hochrangigen Kontaktgrup-
pen“,116 z.B. mit der Trilateralen Kontaktgruppe und dem Normandie-For-
mat.117 Wichtige Entscheidungen wurden nicht von der OSZE getroffen, 
sondern von den Mitgliedern des Normandie-Formats, der Kyjiwer Regie-

 
112 Ebd., S. 133-134; Kemp, Walter: Moving from war to peace in Ukraine: The role of a 

joint military commission. In: Security and Human Rights Monitor, 29.4.2020, 
https://www.shrmonitor.org/moving-from-war-to-peace-the-role-of-a-joint-military-
commission/, abgerufen am 25.7.2023. 

113 Druey et al.: Der Minsker Prozess, S. 135. 
114 Zellner, Wolfgang/Evers, Frank/OSCE Network of Think Tanks and Academic 

Institutions: The future of OSCE field operations (options). Hamburg 2014, hier: S. 15. 
115 OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine: Status Report 24/1-6/2/2022. 
116 Tanner, Fred: Fallbeispiel: Die OSZE und der Ukraine-Konflikt 2015. Dossier OSZE, 

Bundeszentrale für Politische Bildung 2017. 
117 Gotev, Georgi: Zannier: In Ukraine, the OSCE is practically a peacekeeping operation 

(28.01.2016). https://www.euractiv.com/section/central-asia/interview/zannier-in-
ukraine-the-osce-is-practically-a-peacekeeping-operation/, abgerufen am 28.2.2018. 
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rung und den Vertretern der „Volksrepubliken“.118 Die wesentlichen Prob-
leme in den (externen) Entscheidungsgremien ergeben sich dadurch, dass 
Russland als Mediator und nicht als Konfliktpartei auftrat.119 Russland nutzte 
aber die OSZE auch als Bühne für seinen ordnungspolitischen Konflikt mit 
den westlichen Mitgliedsstaaten. Während dies grundsätzlich der wichtigen 
Funktion eines Dialogforums entspricht, konnte Russland alle Aktivitäten 
der OSZE in der Ukraine entsprechend seiner Interessen einschränken 
(siehe z. B. die Ausweitung und schließlich im Herbst 2021 Nicht-Verlänge-
rung der Beobachtermission in Gukowo und Donezk).120 

Allgemein muss angesichts des russischen Angriffskriegs festgehalten wer-
den, dass die OSZE ihre Kernfunktion der Konfliktverhütung auch nach 
2014 in der Ukraine nicht erfüllt hat. Folglich stellen mehrere Experten in 
einem Bericht des OSCE Think Tank Networks 2022 einen dringenden Re-
formbedarf fest. Manche hinterfragen sogar teilweise das Konsensprinzip 
der OSZE.121 Ein freiwilliger Austritt Russlands aus der OSZE ist unwahr-
scheinlich, ein Ausschluss und auch die Anwendung der Konsens-minus-
eins-Regelung wegen Russlands Verbündeter (insbesondere Belarus aber 
auch anderer Staaten) sind de-facto ausgeschlossen.122 

Zusammenfassend wirkte die Mehrheit der OSZE-Mitgliedsstaaten am Kri-
senmanagement in der Ukraine mehr oder weniger mit, die Effektivität der 
vorgesehenen Entscheidungsgremien ist jedoch als mittel bis gering einzu-
stufen, da sich der Konflikt zwischen Russland und dem Westen auch inner-
halb der OSZE zeigt.123 

 
118 Lehne: Reviving the OSCE; siehe auch: Halling, Steffen: Krieg im Osten der Ukraine 

(8.2.2017). http://www.dekoder.org/de/gnose/krieg-im-osten-der-ukraine, abgerufen 
am 1.3.2018. 

119 Lehne: Reviving the OSCE. 
120 Zagorski: Die Zukunft der OSZE, S. 87-88. 
121 Friesendorf, Cornelius/Wolff, Stefan: Introduction: Implications of the War in Ukraine 

for the OSCE. In: Friesendorf, Cornelius/Wolff, Stefan (Hrsg.): Russia’s War Against 
Ukraine: Implications for the Future of the OSCE. OSCE Network Perspectives, I, 2022, 
S. 4-8, hier: S. 5. 

122 Gawrich, Andrea: The OSCE — Added Value in Times of Strongest Contestation. In: 
Friesendorf, Cornelius/Wolff, Stefan (Hrsg.): Russia’s War Against Ukraine: Implications 
for the Future of the OSCE. OSCE Network Perspectives, I, 2022, S. 29-32, hier: S. 29. 

123 Hopmann: Die Rolle der OSZE im Konfliktmanagement, S. 70. 
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4.4 Innere Kohärenz der SMM 

4.4.1 Führung und Ausrichtung 

Die innere Kohärenz der SMM selbst stellte sich deutlich heterogener dar. 
Die stets nur auf ein Jahr oder gar nur sechs Monate laufenden Mandate 
beschränkten die Planungshorizonte diverser Vorhaben.124 Die obere und 
mittlere Führung war durch exzellente Diplomaten besetzt. Sie seien aber 
mit dem Management der mehr 1.200 Personen starken Mission oft überfor-
dert gewesen, kritisiert Andreas Wittkowski, Forscher am Zentrum für In-
ternationale Friedenseinsätze. Er bemängelt auch die fehlende Führung der 
SMM durch die OSZE, also insbesondere den Vorsitz und das Sekretariat. 
Strategische Dokumente wie ein „mission implementation plan“ (VN) oder 
„operational concept“ (EU) werden der OSZE für zukünftige Missionen 
empfohlen.125 

Die innere Struktur war für eine zivile Mission sehr stark von militärisch-
sozialisierten Missionsangehörigen geprägt. Zudem war anfangs die strategi-
sche Orientierung mangelhaft, da zwar das Hauptquartier in Kyjiw eine Füh-
rungsrolle bei der Festlegung der Tagesordnungen der zehn regionalen Be-
obachterteams reklamierte, die Teams jedoch grundsätzlich unabhängig ope-
rierten und die Qualität der Arbeit von den jeweiligen Teamleitungen abhing. 
Auch die Strukturen der Teams waren nicht einheitlich vorgegeben. Viel 
Know-how ging durch mangelhafte Übergaben bei Personalrotationen ver-
loren.126 Mit der Festlegung von Strukturen für die Teams in Luhansk und 
Donzek verbesserte sich die Lage und auch Aufgabenverteilung zwischen 
politisch-militärischer und menschlicher Dimension ab 2016.127 Dennoch 

 
124 Mackiewicz: Mehr als das Zählen von Waffenstillstandsverletzungen, S. 206. 
125 Wittkowsky, Andreas: Preparing for Future OSCE Missions: Lessons from the Special 

Monitoring Mission (SMM) to Ukraine. In: Friesendorf, Cornelius/Wolff, Stefan (Hrsg.): 
Russia’s War Against Ukraine: Implications for the Future of the OSCE. OSCE Network 
Perspectives, I, 2022, S. 80-85, hier: S. 83-84. 

126 Wittkowsky, Andreas/Wittkampf, Ulrich/Dümler, Christine: Beobachtungsmissionen 
als Instrument der Konfliktbearbeitung: Personalanforderungen für zivile und 
militärische Mandate. ZIF Kompakt, Zentrum für Internationale Friedenseinsätze 2016, 
hier: S. 82; Mackiewicz: Mehr als das Zählen von Waffenstillstandsverletzungen, S. 206-
208. 

127 Mackiewicz: Mehr als das Zählen von Waffenstillstandsverletzungen, S. 206-208. 
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bestand über die gesamten acht Jahre eine unklare Lage über die Rolle der 
menschlichen Dimension zwischen den beiden Lagern „Mainstreaming der 
menschlichen Dimension in allen Aktivitäten“ und „Menschliche Dimen-
sion als eigener Aktivitätsstrang“.128 

4.4.2 Personalmanagement 

Im Allgemeinen war die Personalpolitik, so Wittkowsky, ein „permanenter 
Flaschenhals“ der SMM. Die Rekrutierung dauerte oft zu lange. Viele Be-
obachter waren „zu akademisch“ und brachten nicht die nötigen Qualifika-
tionen mit.129 Mackiewicz stellte zusätzlich fest, dass bis 2016 durch die über-
wiegende Entsendung von Beobachtern mit militärischem oder polizeili-
chem Hintergrund vor allem die menschliche Dimension der Mission ver-
nachlässigt wurde. Wittkowsky widerspricht Mackiewicz und auch der 
SMM,130 denn entgegen den wiederholten Erklärungen, dass „HD [Human 
Dimension, Anm. CB] Experten dringend gebraucht würden, zeigte die Mis-
sionspraxis, dass dies nicht der Fall war. All dies führte zu unnötigen Frust-
rationen beim sekundierten Personal“.131 

Auch die Gender-Balance der SMM war mangelhaft. Der Großteil der Mit-
arbeiterinnen fand sich zum einen im Hauptquartier in Kyjiw und zum an-
deren unter den lokalen Angestellten. Bei Letzteren konnte die SMM selbst 
für eine 50:50-Gender-Parität sorgen. Beobachterinnen stellten circa 15% bis 
20% des eingesetzten Personals. Im Februar 2022 waren immerhin 22% der 
Monitore Frauen.132 Die Verantwortung dafür liegt teils bei der SMM, teils 
bei den Entsendestaaten, die meist eine Vorauswahl trafen. Grundsätzlich 
waren die weiblichen Teammitglieder jedoch gut integriert und auch auf eine 

 
128 Wittkowsky/Wittkampf/Dümler: Beobachtungsmissionen als Instrument der Konflikt- 

bearbeitung: Personalanforderungen für zivile und militärische Mandate, S. 82. 
129 Wittkowsky: Preparing for Future OSCE Missions, S. 83. 
130 Mackiewicz: Mehr als das Zählen von Waffenstillstandsverletzungen, S. 210; 

Wittkowsky/Wittkampf/Dümler: Beobachtungsmissionen als Instrument der Konflikt- 
bearbeitung: Personalanforderungen für zivile und militärische Mandate, S. 83. 

131 Wittkowsky: Preparing for Future OSCE Missions, S. 83; eigene Übersetzung. 
132 OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine: Status Report 24/1-6/2/2022. 
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für Frauen passende Schutzausrüstung (spezieller Kugelschutz) wurde ge-
achtet.133 

4.4.3 Duty of Care 

Die Sicherheit der eingesetzten Beobachter gewährleistete die SMM mittels 
eines permanenten robusten Risikomanagements auf Basis eines missions-
weiten Sicherheitssystems. In Kooperation mit dem Österreichischen Bun-
desheer wurde auch ein verpflichtendes vorbereitendes Training (sog. Hostile 
Environment Awareness Training, HEAT) durchgeführt. Die Mission stellte je-
dem Mitglied Schutzausrüstung (Kugelschutz/Plattenträger, Helme) und ge-
schützte Fahrzeuge (inkl. satellitengestützter Ortungssysteme) und adäquate 
Kommunikationsmittel (Funk, Satellitentelefone) zur Verfügung. Für die 
notfallmedizinische Versorgung waren Sanitäter in die Patrouillen integriert 
und gepanzerte Rettungsfahrzeuge standen für die Evakuierung erkrankter 
und verletzter Missionsangehöriger bereit. Auch das Thema der psychologi-
schen Betreuung wurde von der OSZE im Verlauf der Mission immer weiter 
ausgebaut. Die korrekten Prozedere und Protokolle unterschieden sich aber 
zwischen den einzelnen Stützpunkten und auch das für die Patrouillenpla-
nung eingesetzte Kartenmaterial war nicht immer aktuell. Die Letztverant-
wortung für die Sicherheit lag jedoch immer bei den eingeteilten Patrouillen-
führern und ihrer persönlichen Risikowahrnehmung.134 

Wittkowsky äußerte sich zum Thema duty of care hingegen sehr kritisch. Er 
wirft sowohl der SMM wie den Entsendestaaten vor, den Umfang ihrer Für-
sorgeverpflichtungen unterschätzt zu haben. Auch Beschwerden über Män-
gel bei der materiellen Ausstattung seien weit verbreitet gewesen, so der Au-
tor.135 Generell zeigte die SMM aber auf, dass die duty of care bei zivilen Be-
obachtermissionen ebenso einen großen Stellenwert einnehmen muss, wie 
dies davor bereits lange bei militärischen Friedenseinsätzen üblich war. Hier 

 
133 OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine: Gender Dimensions of SMM’s 

Monitoring. 1 January 2017 – 1 November 2018. Kyiv 2018, hier: S. 5; Gespräch des 
Autors mit einem ehemaligen SMM-Mitglied (A); Gespräch des Autors mit einem 
ehemaligen SMM-Mitglied (B). 2023; Gespräch des Autors mit einem ehemaligen SMM-
Mitglied (C). 2020. 

134 Peško: Die Reaktion der OSZE auf die Krise in der Ukraine, S. 32; Gespräch des Autors 
mit einem ehemaligen SMM-Mitglied (A). 

135 Wittkowsky: Preparing for Future OSCE Missions, S. 83. 
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sind sowohl die durchführenden Organisationen wie auch die entsendenden 
Nationen in die Pflicht zu nehmen. 

Der Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die Mission war nicht nur durch 
die Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit und der Pflege persönlicher 
Kontakte zu den Gesprächspartnern erkennbar. Auch die personellen Kapa-
zitäten und damit die Beobachtungstätigkeit wurde eingeschränkt. Vulnerab-
les Personal (meist über 50 Jahre) wurde beispielsweise wegen der schlechten 
medizinischen Versorgungsmöglichkeiten von den Patrouillen-Stützpunkten 
in den NRKG auf das von der Ukraine kontrollierte Gebiet versetzt.136 

Angesichts der zunehmenden Spannungen bereitete sich die OSZE Anfang 
2022 bereits auf einen möglichen Abzug aus dem Donbas vor. Einige Nati-
onen beschlossen, ihre Beobachter bereits vor dem 24. Februar 2022 aus den 
NRKG zurückzurufen. Mit dem russischen Angriff traf die SMM schließlich 
die Entscheidung zum Abzug der internationalen Mitarbeiter aus den 
NRKG, der am 1. März abgeschlossen war. Mit 7. März verließ die OSZE 
SMM die Ukraine vorerst und stellte ihre tägliche Berichterstattung ein.137 
Die nationalen Mitarbeiter blieben jedoch im Personalstand und kümmerten 
sich um die Einrichtungen und Technik, nachdem die SMM davon ausging, 
wieder in die Ukraine zurückzukehren. Die OSZE unterstützte ihre Mitar-
beiter bei der Flucht innerhalb oder aus der Ukraine, musste aber auch den 
Tod einer ukrainischen Mitarbeiterin in Kherson melden.138 

4.5 Interne Weiterentwicklung der Organisation 

In den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts befand sich die OSZE 
(bedingt durch fehlendes Engagement von Ost und West) in einer Krise.139 
So fordert z.B. Russland seit 2008 Verhandlungen über einen neuen europä-

 
136 Wittkowsky/Wittkampf/Dümler: Beobachtungsmissionen als Instrument der Konflikt- 

bearbeitung: Personalanforderungen für zivile und militärische Mandate, S. 81; Gespräch 
des Autors mit einem ehemaligen SMM-Mitglied (A). 

137 Lysenko: Learning from the SMM, S. 57; Gespräch des Autors mit einem ehemaligen 
SMM-Mitglied (B). 

138 OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine: Daily Report 54/2022. 2022, 
https://www.osce.org/files/2022-03-07%20Daily%20Report_ENG.pdf?itok=89323, 
abgerufen am 26.7.2023. 

139 Lehne: Reviving the OSCE. 
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ischen Sicherheitsvertrag.140 Seit damals wurden mehrere Reformversuche 
gestartet.141 Der Ukrainekonflikt bzw. der Konflikt mit Russland auf globaler 
Ebene ab 2014 wirkten sich negativ auf diesen Reformprozess aus.142 Durch 
das Engagement in der Ukraine wurden aber auch ein Evaluierungsprozess 
und eine Reflexion über die Zukunft der OSZE angestoßen.143 Daraus folg-
ten ein Interimsreport mit Verbesserungsvorschlägen im Juni 2015144 und ein 
Abschlussbericht („Weisenbericht“), dem jedoch eine gemeinsame Perspek-
tive über die Krise in der Ukraine fehlt.145 Der russische Angriff auf die Uk-
raine 2022 stürzte die OSZE am Vorabend ihres 50-jährigen Jubiläums in 
eine erneute und möglicherweise gravierende Existenzkrise. So konnte man 
sich auf kein Budget für 2023 einigen. Die Frage des Vorsitzes für 2024 und 
auch die Nachbesetzung der mit Ende 2023 auslaufenden Mandate für die 
hochrangigen Funktionen, beginnend mit der Generalsekretärin, Helga 
Schmidt, waren im Frühsommer 2023 noch offen.146 

Was die operativen Kapazitäten angeht, stellte Zellner in seiner Bilanz des 
deutschen OSZE-Vorsitzes 2016 fest, dass die SMM bereits damals „perso-

 
140 Kropatcheva, Elena: Russlands Politik gegenüber der OSZE: Erwartungen und Entwick- 

lungen. Dossier OSZE, Bundeszentrale für Politische Bildung: Bonn 2017; Lehne: 
Reviving the OSCE. 

141 2009 etwa der Korfu-Prozess, 2011 der V+V Dialog, ab 2013 die Helsinki+40 Reform- 
diskussion. 

142 Zannier, Lamberto et al.: Overcoming the East-West Divide. Perspectives on the Role 
of the OSCE in the Ukraine Crisis. ETH CSS: Zürich 2014. 

143 Schrader, Lutz: Die OSZE – ein Erfolgsmodell muss sich neu erfinden. Dossier OSZE, 
Bundeszentrale für Politische Bildung 2017; siehe auch Zellner/Evers/OSCE Network 
of Think Tanks and Academic Institutions: The future of OSCE field operations 
(options). 

144 OSCE Panel of Eminent Persons: Lessons Learned for the OSCE from its Engagement 
in Ukraine. Interim Report and Recommendations of the Panel of Eminent Persons on 
European Security as a Common Project, OSCE 2015, hier: S. 3; OSCE should focus on 
conflict prevention, says study probing its role in Ukraine (17.6.2015). 
http://www.dw.com/en/osce-should-focus-on-conflict-prevention-says-study-
probing-its-role-in-ukraine/a-18520519, abgerufen am 1.3.2018. 

145 OSCE Panel of Eminent Persons: Back to Diplomacy. Final Report and Recommen- 
dations of the Panel of Eminent Persons on European Security as a Common Project, 
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146 Bayok, Anastasiya/Wolff, Stefan: In Search of an Acceptable Purpose: Out-of-Area and 
„Peripheral“ Security Challenges in the OSCE’s Second Dimension. In: Friesendorf, 
Cornelius/Wolff, Stefan (Hrsg.): Russia’s War Against Ukraine: Implications for the 
Future of the OSCE. OSCE Network Perspectives, I, 2022, S. 9-13, hier: S. 9. 
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nell und von der technischen Ausstattung her besser aufgestellt“ ist „als noch 
im vergangenen Jahr“.147 Dieser Trend sollte sich in den ganzen acht Jahren 
fortsetzen. Durch die Einführung neuer technischer Mittel wie Kameras, 
akustischer Sensoren und Drohnen diverser Größen und Reichweiten 
konnte die SMM ihre Effizienz bei der Überwachung der Minsker Vereinba-
rungen im Zeitverlauf immer weiter steigern. 

Besonders die anfängliche Lücke in der Beobachtung während der Nacht-
stunden konnte so zumindest punktuell geschlossen werden. Auch die Be-
obachtung in gefährlichen Gebieten, z.B. stark verminten Räumen, konnte 
durch technische Mittel, allen voran Kameras und Drohnen, wesentlich si-
cherer für das Leben der Beobachter durchgeführt werden. Insbesondere die 
Langstreckendrohnen vom Typ Schiebel S-100 erhöhten zudem die Sichtli-
nie der „Beobachter“ schon relativ früh, nämlich ab Oktober 2014, bis an 
die Grenze zu Russland.148 Die SMM setzte auch mit Unterstützung durch 
die EU – finanziell wie technisch über das EU-Satellitenzentrum – ab Juni 
2015 Satellitenbilder als Hilfsmittel in ihrer Überwachungstätigkeit ein.149 Die 
technischen Überwachungsmittel wurden jedenfalls erfolgreich eingesetzt, 
denn mehr als die Hälfte aller Waffenstillstandsverletzungen wurde nachts 
festgestellt.150 

Ein kontinuierliches Problem der SMM war jedoch der Umgang mit den ge-
wonnenen Informationen. Anpassungen an den operativen Verfahren, Ver-
besserungen im Bereich Wissensmanagement und Datenverarbeitung führ-
ten im Zeitverlauf zu detaillierteren Berichten.151 Lysenko stellt hier aber 
richtigerweise fest, dass die Berichte 2022 zwar deutlich länger, aber auch in 
ihrer Sprache unklarer waren als 2014.152 Das Mandat erlaubte keine eindeu-
tige Zuordnung der Waffenstillstandsverletzungen, selbst wenn der Verursa-
cher eindeutig identifiziert wurde. Das brachte der OSZE entsprechende 

 
147 Zellner: Der Deutsche OSZE-Vorsitz 2016 – eine erste Bilanz. 
148 Siehe dazu insbesonders Giardullo/Dorn/Stodilka: Technologische Innovationen in der 

OSZE. 
149 Ebd., S. 77-78. 
150 Ebd., S. 83. 
151 Mackiewicz: Mehr als das Zählen von Waffenstillstandsverletzungen, S. 205; 

Giardullo/Dorn/Stodilka: Technologische Innovationen in der OSZE, S. 79-81. 
152 Lysenko: Learning from the SMM, S. 57. 
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Kritik, vor allem von ukrainischer Seite, ein.153 Die fehlende Attribution er-
laubte den Konfliktparteien beispielsweise, ihre Sichtweisen durch eine ma-
nipulierte Darstellung der OSZE-Daten zu untermauern.154 

Ebenso stand die OSZE vor einem (potenziellen) Glaubwürdigkeitsprob-
lem, nachdem mehrmals Vorwürfe gegen russische Missionsangehörige er-
hoben wurden, diese wären Mitarbeiter russischer Nachrichtendienste. Die 
SMM konnte darauf nur erklären, dass man an den guten Willen der Teil-
nehmerstaaten vertraue, nur unparteiische Beobachter zu entsenden.155 In-
nerhalb der OSZE und der SMM existieren im Unterschied zu vergleichba-
ren Missionen der VN, EU oder NATO jedoch keine Geheimhaltungsstu-
fen. Sensible Informationen wurden nur nach dem „Need-to-know“-Prinzip 
verteilt. Bei politisch heiklen Erkenntnissen und den digital gewonnenen Be-
obachtungsergebnissen traf die Entscheidung zur Veröffentlichung immer 
der Leitende Beobachter (chief monitor).156 

Insgesamt kann also ein Stillstand in der Weiterentwicklung der OSZE kon-
statiert werden, die angesichts der zahlreichen offenen Fragen auch in naher 
Zukunft kaum Fortschritte machen wird. Die SMM hat in ihren acht Jahren 
ihre operativen Kapazitäten stets leicht verbessert bzw. sind diese gleichge-
blieben. Der Einfluss von COVID war vor allem in den Abläufen und der 
Bewegungsfreiheit erkennbar. 

4.6 Bedeutungsveränderung im internationalen System 

Ab 2014 gewann die OSZE international wieder an Bedeutung und wurde 
die wichtigste internationale Organisation des Krisenmanagements in der 
Ukraine, die eine weitere Eskalation des Konflikts für acht Jahre verhinderte. 
Häufig wird die Bedeutung der SMM als „einzige zuverlässige Informations-
quelle über die Lage in der Ostukraine“ hervorgehoben.157 
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Der Einfluss der OSZE auf die Konfliktlösung war begrenzt. Kleinere Er-
folge konnten jedenfalls konkret von der SMM erzielt werden und vor allem 
eine Reduktion der Gewalt wurde erreicht. Trotz solcher Erfolge gelang es 
der OSZE nicht, diese allen Stakeholdern in der Ukraine ausreichend gut zu 
kommunizieren, wenn man den Ausführung Semeniys folgt. Menschen, die 
mit der OSZE (SMM) kooperierten oder von ihren Aktivitäten betroffen 
waren, zeigen eine deutlich weniger negative Haltung gegenüber der Organi-
sation. Die Mehrheit in der Ukraine bezweifelt aber, dass die OSZE bei der 
Beilegung der Feindseligkeiten mit Russland gegenwärtig noch helfen könne, 
so Semeniy.158 

Insgesamt ist die Bedeutung der OSZE im internationalen System in den 
beobachten acht Jahren gestiegen, da sie als eine der letzten verlässlichen 
Organisationen fungierte, in denen sich Russland und der Westen auf Au-
genhöhe begegnen können. 

4.7 Exkurs: Bedeutungsveränderung im internationalen System seit März 2022 

Die OSZE nimmt seit März 2022 wesentliche Funktionen in der Dokumen-
tation und Verurteilung des russischen Angriffskrieges (blaming and shaming) 
wahr. So entsandten beispielsweise 45 Mitgliedstaaten auf Basis des Mos-
kauer Mechanismus zwei Fact-Finding-Missionen (März und Juni 2022) zur 
Feststellung von Kriegsverbrechen in der Ukraine.159 Wesentlich für die 
Glaubwürdigkeit der OSZE ist die unparteiische Haltung. Die Berichte zei-
gen potenzielle Kriegsverbrechen beider Seiten auf. Dennoch stellten die 
Rapporteure und die OSZE klar, dass die Verbrechen der Russischen Föde-
ration weitaus größer in Natur und Umfang sind.160 Das kurzfristige Überle-
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ben der OSZE ist also trotz der Paralyse in vielen Tätigkeitsfeldern möglich, 
indem man auf Aktivitäten ausweicht, wo kein Konsens benötigt wird (z.B. 
durch außerbudgetäre Finanzierung).161 Die Beibehaltung der OSZE wiegt 
die Kosten einer Neugründung ähnlicher Organisationen trotz eines de-facto 
Stillstands gegenwärtig auf.162 Nichtsdestotrotz unterstreicht die fehlende 
Konfliktprävention der OSZE in Bergkarabach 2020 und in der Ukraine 
2022 ihren aktuell niedrigen Stellenwert und die geringe Glaubwürdigkeit als 
kollektive Sicherheitsorganisation.163 

Die zukünftige Rolle der Organisation wird sehr stark davon abhängen, auf 
welche Themen sich die Vereinigung von 57 demokratischen und autoritären 
Staaten einigen kann. Klimawandel, innere Sicherheit und Terrorismus, aber 
auch wirtschaftliche Entwicklung und der Umgang mit China bieten sich hier 
jedenfalls an. Russland hat sich ebenso nicht aus der OSZE verabschiedet 
und sieht sie in seiner Außenpolitik-Doktrin vom März 2023 – ganz im Ge-
gensatz zur EU und NATO – nicht als Gegner. Regional dürfte sich eine 
Neufokussierung auf den Westbalkan und Zentralasien anbieten, nachdem 
die OSZE in den Konflikten um die Ukraine und Bergkarabach gescheitert 
ist und von den beteiligten Staaten kein wirkliches Interesse an einer erneu-
ten Rolle der Organisation in der Konfliktbearbeitung besteht. Möglicher-
weise könnte die OSZE auch eine führende Rolle beim Wiederaufbau der 
Ukraine übernehmen und ihre Erfahrungen aus Tadschikistan und dem 
Westbalkan einbringen.164 

4.8 Internationales Einverständnis/völkerrechtliche Grundlage 

Die SMM der OSZE wurde am 21.3.2014 auf Ansuchen der ukrainischen 
Regierung durch eine Konsensentscheidung der 57 OSZE-Mitgliedsstaaten 
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beschlossen.165 Zuvor hatte sich der Schweizer Vorsitz an den UN-Sicher-
heitsrat (UN-SR) gewandt und diesen über die beabsichtigte Mission für die 
Ukraine verständigt.166 Da es sich bei der SMM um eine zivile Beobachter-
mission handelt, war jedoch kein Mandat durch UN-SR notwendig. Trotz-
dem befasste sich der UN-SR auch mit der Ukrainekrise. SR-Resolution 2166 
(2014) bezieht sich auf den Abschuss eines zivilen Passagierflugzeugs über 
der Ostukraine,167 SR-Resolution 2202 (2015) vom 17.2.2015 betrifft die 
Minsker Abkommen und hebt die Rolle von OSZE und Trilateraler Kon-
taktgruppe im Krisenmanagement hervor.168 Das Mandat der SMM als Be-
obachtermission war eindeutig; es fand sich dafür breiter internationaler 
Konsens. 

5. Dimension Entsendestaat 

Die Dimension Entsendestaat hat sich seit der Veröffentlichung der Fallstu-
die von Bilban/Grininger nicht wesentlich verändert.169 Österreich be-
schickte die OSZE-Sonderbeobachtermission in der Ukraine bis zu deren 
Einstellung im März 2022 in Einklang mit den nationalen Strategiepapieren 
und politischen Vorgaben. 

Die wesentlichste Auswirkung auf den Entsendestaat Österreich ist der Re-
putationsgewinn durch die professionelle Vorbereitungsausbildung der O-
SZE-Monitore an der Auslandseinsatzbasis des Österreichischen Bundes-
heeres (sog. Hostile Environment Awareness Training, HEAT). Hier wurde sei-
tens der OSZE der Bedarf – auch für sonstige und kommende Missionen – 
erkannt. Österreich könnte zukünftig eine wichtigere Rolle spielen. 

 
165 OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (n.d.). https://www.osce.org/special-
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6. Fazit: Konfliktbearbeitung hat geopolitische Grenzen 

Der Fall Ukraine zeigt deutlich, dass in einer internationalen Organisation 
mit Konsensprinzip ein Akteur seine Interessen zu Lasten der Sicherheit an-
derer Teilnahmestaaten verfolgen kann. Die Einbindung in eine Organisa-
tion wie die OSZE vermag Ideen und Sichtweisen von Staaten und politi-
schen Führungen nicht zu ändern, was aber nicht als Versagen einer multila-
teralen Institution ausgelegt werden soll. Sergey Utkin vergleicht den Multi-
lateralismus treffend mit einem Airbag: er vermag die Auswirkungen von 
Erschütterungen abzuschwächen, kann sie aber nicht verhindern.170 Die Ent-
scheidung, den Pfad der friedlichen Konfliktbearbeitung zu verlassen, hat 
Russland allein getroffen, am Weg zurück zu einem friedlichen Zusammen-
leben könnte die OSZE jedoch als vertrauensbildende Organisation durch-
aus wieder ihren Platz finden.171 Am Ende des Tages ist die OSZE jedoch 
das, was die Mitgliedsstaaten aus ihr machen.172 

Bei der Bewertung der OSZE stellt sich immer die Frage, welcher Maßstab 
angelegt werden soll. Die Maximalforderung aus dem Selbstverständnis der 
OSZE wäre erfolgreiche Konfliktverhütung und regionale Sicherheit. Dem-
nach hätte bereits die Ukrainekrise 2014 nicht geschehen dürfen.173 Damals, 
wie auch 2022, gab es innerhalb der OSZE mehr als genug Information und 
early warning, fehlender politischer Wille bzw. Konsens hinderte die Organi-
sation aber daran, aktiv zu werden.174 
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6.1 Kleine Erfolge on the ground, keine Erfolge at the table 

Das Engagement der OSZE in der Ukraine kann jedoch als grundsätzlich 
positiv bewertet werden. Die eigentlichen Ursachen für den fehlenden Er-
folg bei der Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit in der Ostukraine 
liegen nämlich nicht im Einflussbereich der SMM, sondern in der Krise der 
OSZE, wie bereits mehrfach ausgeführt.175 

Auf der globalen und regionalen Ebene ermöglichte Russlands Politik des 
„Trojanischen Pferdes“ im Rahmen der Minsker Abkommens der Ukraine, 
in der Zeit von 2014 bis 2022 den militärischen Konflikt auf die Ostukraine 
zu beschränken. Damit wurde der Ukraine Zeit gegeben, sich auf einen mög-
lichen – und leider eigetretenen Fall – neuerlichen Angriff Russlands vorzu-
bereiten.176 Mit der Abkehr Russlands von diesem Konzept konnte auch die 
OSZE im Konflikt um die Ukraine nicht mehr vermittelnd eingreifen. An-
dererseits muss auch festgestellt werden, dass die Ukraine die Minsker Ver-
einbarungen ebenso nicht umgesetzt hat. Die Weigerung, direkte Gespräche 
mit den Vertretern der „Volksrepubliken“ zu führen, hat manche Wege der 
Lösung des Konfliktes auf der nationalen Ebene blockiert. Kyjiw befand sich 
aber in einem lose-lose-Dilemma, denn eine Lösung des Konfliktes im Donbas 
wäre nur mit einer Lösung des regionalen Konfliktes mit Russland (u.a. der 
Krim-Frage) plausibel erreichbar gewesen. Ein Einlenken der ukrainischen 
Staatsführung hätte möglicherweise ein Präjudiz für die künftige europäische 
Sicherheitsordnung geschaffen, indem so eine gewaltsame Grenzverschie-
bung akzeptiert und auch Russland als Hegemon anerkannt worden wäre. 
Auf der globalen Konfliktebene hätten die westlichen Partner Kyjiws Ent-
scheidung wohl Zähne knirschend hinnehmen müssen, wenn sie die freie 
Bündniswahl und ihre Prinzipien liberal-demokratischer Souveränität hoch-
halten wollten. Russland hätte damit aber einen Teilsieg am Weg zu einer 
Neudefinierung der europäischen Sicherheitsarchitektur nach realistischen 
Prinzipien erzielt. 

Eine zivile Beobachtermission wird aber in einer ähnlichen geopolitischen 
Interessenlage wohl auch zukünftig eine Eskalation dieser Größenordnung 
nicht verhindern können. Dennoch helfen Beobachtermissionen, spontane 

 
175 Siehe auch Lysenko: Learning from the SMM, S. 58. 
176 Gawrich: The OSCE — Added Value in Times of Strongest Contestation, S. 31. 
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Eskalationen einzuhegen und schaffen Aufmerksamkeit. Schließlich können 
sie als Augen und Ohren der Internationalen Gemeinschaft auf eine Ver-
schlechterung der Lage hinweisen und so möglicherweise rechtzeitig für Me-
diation durch andere Akteure sorgen. Ebenso dienen Beobachtermission der 
Verifikation und „Versachlichung“ der Diskurse.177 

Die OSZE konnte mit ihren beiden Beobachtermissionen in der Ukraine 
auch maßgeblich zu einem objektiven Lagebild beitragen. Die SMM leistete 
vor allem bei der Versorgung der Menschen vor Ort wichtige Beiträge. Die 
vielen kleinen Erfolge der kurzfristigen, humanitären Waffenstillstände zur 
Reparatur kritischer Infrastruktur und die enge Kooperation mit anderen 
NGOs ermöglichte, das Leid der vom Konflikt betroffenen Bevölkerung zu 
lindern. Zudem hatte die SMM, so die Einschätzung von Giardullo und Kol-
legen, eine „abschreckende Wirkung auf die kriegführenden Parteien, trägt 
dazu bei, direkte Angriffe zu verhindern und Menschenrechtsverletzungen 
zu reduzieren […]“.178 

Dennoch kann Kritik an der Unparteilichkeit geäußert werden, denn die 
SMM verfügte oftmals über ausreichend beweiskräftige Daten, um blaming 
and shaming der konkreten Verursacher von Verstößen gegen die Minsker 
Abkommen zu ermöglichen. Die Ambiguität der Mission half möglicher-
weise bei der Förderung des Dialogs, brachte aber nicht mehr Stabilität. Im 
Gegenteil bot die Uneindeutigkeit der OSZE-Daten beiden Seiten die Mög-
lichkeit, ihre Positionen zu untermauern und propagandistisch zu nutzen. 
Der schmale Grat zwischen diplomatischer Zurückhaltung und klarer Attri-
bution muss aber bei künftigen Missionen gesondert beurteilt werden. Das 
umfangreiche, großteils unveröffentlichte, Datenmaterial der SMM sollte je-
denfalls bereits heute für wissenschaftliche Zwecke zugänglich gemacht wer-
den. 

Generell zeigte sich die SMM in ihrer Außenkommunikation schwach, ins-
besondere was die Vermittlung ihres Mehrwerts bei den Konfliktparteien an-
ging. In den nicht von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebieten 

 
177 Vgl. z.B. die regelmäßigen Berichte über nicht vorhandene zivile Opfer im Donbas-

Konflikt; siehe dazu Mackiewicz: Mehr als das Zählen von Waffenstillstands- 
verletzungen, S. 201. 

178 Giardullo/Dorn/Stodilka: Technologische Innovationen in der OSZE, S. 87. 
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gelang es in acht Jahren Präsenz scheinbar nicht, ein effektives Gegennarra-
tiv zur OSZE-kritischen Propaganda zu etablieren. 

Für die OSZE bot sich in der Ostukraine die Möglichkeit, neue Technolo-
gien, wie Drohnen und 3D-Aufnahmen zerstörter ziviler Infrastruktur, erst-
mals in großem Umfang einzusetzen. Die gewonnenen Erfahrungen können 
zukünftig bei anderen Missionen hoffentlich hilfreich sein.179 Auch die um-
fangreichen Erfahrungen mit technischen Hilfsmitteln bei der Beobachtung 
des Waffenstillstands sind wertvolle Erkenntnisse für weitere Missionen. 

Somit bleibt dem Urteil von Oleksiy Semeniy nur zuzustimmen, dass in den 
acht Jahren ihrer Existenz die SMM „meist ein effektives Werkzeug für viele 
deeskalierende Maßnahmen war und eine Reihe von erfolgreichen Lösungen 
für Probleme an der Kontaktlinie umgesetzt wurden“.180 Das Problem des 
Scheiterns liegt auch im Fall Ukraine klar auf der geopolitischen Ebene und 
nicht bei der SMM. 

6.2 Was wäre, wenn… 

Am Ende stellt sich die Frage der kontrafaktischen Analyse: Was wäre ohne 
die OSZE-Beobachtermission(en) in der Ukraine passiert? Es ist relativ si-
cher anzunehmen, dass die Waffenstillstandsverletzungen in ihrer Qualität 
und Quantität zugenommen hätten. Die regelmäßigen Hinweise auf die je-
weiligen Verletzungen bei den Treffen der trilateralen Kontaktgruppe dürf-
ten zur Einhegung beigetragen haben. Vor allem aber wäre die humanitäre 
Lage im Konfliktgebiet deutlich verheerender gewesen. Die Wasserversor-
gung wäre vermutlich öfter ausgefallen und auch die Stromversorgung vieler 
Menschen wäre nicht regelmäßig wiederhergestellt worden.  

Ob eine „robuste“ Mission mit militärischem Personal und bewaffneten 
Kräften181 – wie nach dem KSZE-Helsinki-Dokument von 1992 ebenfalls 
möglich – die Lage maßgeblich verändert hätte, bleibt zu bezweifeln. Auch 
die Idee einer bewaffneten VN-Mission zum Schutz der OSZE-Beobachter 

 
179 Ebd., S. 68. 
180 Semeniy: Implications of the war in Ukraine, S. 73; eigene Übersetzung. 
181 Lysenko: Learning from the SMM, S. 58. 
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wurde zudem 2015-18 mehrfach diskutiert, ihre Umsetzung war jedoch nie 
wirklich wahrscheinlich.182 

Terrence Hopmann wirft in einem Beitrag zudem noch ein anderes kontra-
faktisches Szenario auf: Russland hätte 2014 unter Nutzung der OSZE-Me-
chanismen – vorausgesetzt, „alle Teilnehmerstaaten [hätten] die Kapazitäten 
der OSZE im vollen Umfang genutzt“183 – ein international anerkanntes Re-
ferendum auf der Krim mit höchstwahrscheinlich folgendem Anschluss an 
Russland erreichen können. Ebenso wären eine „Dezentralisierung“ der Uk-
raine und der Schutz der russischsprachigen „Minderheit“ im Donbas über 
Vermittlung der OSZE erreichbar gewesen. Hopmann stellt jedoch fest, dass 
das Scheitern der OSZE als Regime kooperativer Sicherheit auf die „noch 
immer vorhandenen und weit verbreiteten grundlegenden Prinzipien einer 
realistischen Denkweise bezüglich der internationalen Beziehungen“184 bei 
den Mitgliedstaaten zurückzuführen sei. Widerstreitende Narrative, gegen-
seitige Schuldzuweisungen für Fehler aus der Vergangenheit und ein verlo-
rengegangener normativer Konsens hinsichtlich der Unteilbarkeit der Si-
cherheit verhinderten und verhindern, dass die OSZE die Sicherheit von 
Vancouver bis Wladiwostok garantieren kann.185 

  

 
182 Feichtinger, Walter/Grininger, Hanna: UN-Mission im Donbass – Neue Perspektiven 

für das Krisen- und Konfliktmanagement in der Ukraine. In: IFK Monitor, 47/2018, 
http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/ifk_monitor_47_feichtinger_grini
nger_donbass_mai_18_web.pdf, abgerufen am 26.9.2018; Gowan, Richard: Can the 
United Nations Unite Ukraine? Hudson Institute: Washington, DC 2018; Meister, Stefan: 
Perspektiven des bewaffneten Konflikts in der Ostukraine – wenig Aussichten auf 
Veränderung. In: Ukraine-Analysen, 194/2018, S. 7-8, hier: S. 7. 

183 Hopmann: Die Rolle der OSZE im Konfliktmanagement, S. 85. 
184 Ebd., S. 87. 
185 Ebd., S. 70, 87-89. 
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E. Vergleich der fünf Einsatzräume: 
Wirksamkeit, Erfordernisse und Phänomene 

Markus Gauster 

Welche Erkenntnisse ergeben sich aus der Zusammenführung der fünf Ein-
satzbilanzen mit österreichischer Beteiligung? Allen fünf Einsatzräumen ge-
meinsam ist, dass von ihnen nach wie vor – auch nach teilweise jahrzehnte-
langer Präsenz von Friedenseinsätzen – substanzielle Sicherheitsrisiken aus-
gehen. Dazu gehören Risiken wie Staatszerfall, Organisierte Kriminalität, 
Terrorismus, der Migrationsaspekt, Drogen-, Menschen- oder illegaler Waf-
fenhandel, aber auch ein Überschwappen bewaffneter Konflikte (Beispiel 
Ukraine-Krieg). Europa hat sich auf diese Risiken einzustellen. Friedensein-
sätze sind dabei eines von vielen Instrumenten. 

Die Konfliktwurzeln bzw. Ursachen für die staatliche Fragilität in den Ein-
satzräumen sind insbesondere auf sozio-ökonomischer Ebene zu suchen. 
Das Problem liegt meistens nicht nur in „der Religion“, „Machtpolitik“ oder 
„den fehlenden Menschenrechten“, sondern in Kombination mit der sozia-
len und wirtschaftlichen Misere, interethnischen Konflikten, Landstreitigkei-
ten, Korruption und fehlenden Perspektiven. Diese Umstände erzeugen Si-
cherheitsrisiken, die z.B. Milizenführer und Politiker ausnutzen (siehe BuH, 
Afghanistan, Mali oder Libanon). Mali ist z.B. einer der größten Goldexpor-
teure der Welt, aber die Bevölkerung kann davon nicht profitieren. Religiöser 
Extremismus oder Klimakatastrophen befeuern einige der untersuchten 
Konflikte (Mali, Afghanistan) zusätzlich. 
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Ambitionen und Einsatzkalküle der Truppensteller 
im Kontext der Herausforderungen 

1. Das internationale Engagement am Westbalkan verfügt als einzige 
untersuchte Konfliktregion über eine „echte“, realistische und nach-
vollziehbare politisch-zivil-militärische Gesamtstrategie, die sich mit 
Österreichs strategischen Interessen decken (vgl. Jureković in Kapi-
tel D, 4.1), um BuH mittel- bis langfristig eine Friedenskonsolidie-
rung, den Aufbau von staatlichen Kapazitäten und eine konkrete 
EU-Beitrittsperspektive zu ermöglichen. EUFOR Althea stellt da-
bei eine von mehreren Instrumenten und Treibern dieser Ge-
samtstrategie dar, wobei das internationale Militär am Westbalkan 
eher eine „Nebenrolle“ spielt.1 Trotzdem ergibt sich aus den unter-
suchten Länder-Indices, dass EUFOR Althea am ehesten als „Er-
folg“ bezeichnet werden kann (Kapitel D in Jureković, 2.2). 
Ohne das bestehende Reservekonzept der NATO für EUFOR Alt-
hea2 wäre diese EU-Mission jedoch kaum in der Lage, robust und 
stabilisierend zu wirken. Das Mandat von EUFOR wurde auch des-
halb erfolgreich umgesetzt, weil es zu keinen Gefechten gekommen 
ist. Die Wirtschaftslage und das BIP verbesserten sich im Einsatz-
zeitraum jedenfalls deutlich.3 Österreich sollte sich dem entspre-
chend auch weiterhin proaktiv für eine schnellere EU-Integration des 
Westbalkans einsetzen.4 EUFOR Althea sollte durch Österreich auch 
politisch gestärkt werden, um noch effektiver wirken zu können. Die 
geografische Nähe von BuH zu Österreich und der EU ist in diesem 
Kontext vorteilhaft. Trotzdem erscheint es zu einfach, zu sagen, „wir 
bleiben weiterhin dort“. 

 
 1 Gespräche des Autors mit BMLV-Experten, 2022 und 2024. 
 2 Eine etwaige NATO-Mission wäre durch den Annex 1 des Friedensabkommens von 

Dayton mandatiert und bräuchte keine Zustimmung des UN-Sicherheitsrats. Vgl. 
Verlängerung der Eufor-Mission in Bosnien wegen Russland unsicher. In: Der Standard, 
1.11.2022. https://www.derstandard.de/story/2000140446748/verlaengerung-der-
eufor-mission-in-bosnien-wegen-russland-unsicher, abgerufen am 1.8.2023. 

 3 Vgl. www.statista.com: Das Bruttoinlandsprodukt von BiH stieg 2013-2022 von 18,6 Mio 
USD auf 25,48 Mio USD. 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/383985/umfrage/bruttoinlandsprodukt-
bip-von-bosnien-und-herzegowina/, abgerufen am 5.8.2023. 

 4 Vgl. Westbalkan: Österreich engagiert sich für flottere EU-Integration. ORF, 27.9.2023. 
https://orf.at/stories/3332701/, abgerufen am 2.10.2023. 
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Was fehlt, ist eine konkrete gesamtstaatliche Zielsetzung, die weit 
über die militärische Festlegung eines „End State“ in BuH hinausge-
hen und von den politischen Entscheidungsträgern durch entspre-
chenden Druck umgesetzt werden muss. Dabei ist es wichtig, EU-
FOR auch ein verstärktes politisches Gewicht zu geben.5 Bis auf wei-
teres dient EUFOR Althea als Sicherheitsnetz in einer noch immer 
politisch sehr fragilen Gesamtsituation in BuH. 

2. Andere Parameter galten für die SMM Ukraine zwischen 2014 und 
2022. Das strategische Interesse Österreichs an der Mission war ab-
solut gegeben. Die Ambitionen westlicher Teilnehmerstaaten waren 
relativ hoch, während die Möglichkeiten jedoch sehr limitiert waren. 

Ohne exekutives Mandat sollte die Mission der OSZE die politischen 
und diplomatischen Bemühungen zur De-Eskalation des Konfliktes 
durch intensives Monitoring und diplomatische Bemühungen unter-
stützen, was letztendlich keinen Erfolg hatte. Immerhin konnte eine 
Eskalation des Konflikts für acht Jahre verhindert werden und die 
SMM galt als einzige zuverlässige Informationsquelle über die Lage 
in der Ostukraine (Kapitel D in Bilban, 4.3), wodurch diese Mission 
eine hohe Relevanz bekam. 

Österreich schöpfte die vollen Möglichkeiten (eine Entsendung von 
bis zu zehn Personen wäre möglich gewesen) nie aus. Trotzdem gab 
es fast immer mehrere zivile oder militärische Beobachter des BMLV 
sowie die des BMEIA. Die Stärke richtete sich nach dem Bedarf der 
OSZE. Das bedeutet, dass eine Teilnahme an der SMM nur auf Ein-
ladung bzw. Nominierung durch die OSZE erfolgen konnte. 

Gemäß OSZE-Angaben stellte Österreich im November 2021, nur 
wenige Monate vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, 
fünf von 660 Beobachtern.6 Darüber hinaus hat Österreich die 
OSZE mit der Durchführung von HEAT-Trainings zur Einsatzvor-
bereitung unterstützt. Österreich hat außerdem zur SMM, deren 
Führung durchwegs mit Diplomaten besetzt war (Kapitel D in 

 
 5 Gespräche des Autors mit BMLV-Experten, 2022 und 2024. 
 6 Vgl. Bundesheer-Einsatz im Irak in Schwebe. In: Die Presse, 7.2.2021. 

https://www.diepresse.com/6071100/bundesheer-einsatz-im-irak-in-der-schwebe, 
abgerufen am 14.7.2023. 
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Bilban, 4.3 und 6), mit Botschafter Martin Sajdik den Special Re-
presentative of the OSCE Chairperson-in-Office in der Ukraine und 
in der Trilateralen Kontaktgruppe gestellt. Ihm zur Seite war auch ein 
Militärberater des BMLV entsandt, was das österreichische Engage-
ment unterstrich. 

Im humanitären Bereich konnte die SMM Erfolge erzielen. Ohne die 
Beobachtungsmission hätte es vermutlich mehr Waffenstillstands-
verletzungen gegeben (Kapitel D in Bilban, „Was wäre, wenn…“). 
In den Szenarios Afghanistan und Mali bleibt der Nutzen des Ein-
satzes zweifelhaft und die Frage der Gesamtstrategie aus europäi-
scher Sicht offen. Eine deutliche geografische Entfernung der Eins-
ätze von Europa dürfte den unmittelbaren Nutzen für europäische 
Truppensteller verringern, obwohl 2002 beim Afghanistan-Einsatz 
anders argumentiert wurde („Deutschland wird am Hindukusch ver-
teidigt“; Zitat vom damaligen deutschen Verteidigungsminister Peter 
Struck).7 

3. Die militärische Teilnahme an UNIFIL im Kontingentsrahmen ist 
für Österreich als eines von drei Hauptsitzländern der UNO unab-
dingbar. Zudem stellt UNIFIL auch einen notwendigen Ersatz für 
den überstürzten Abzug des ÖBH aus der UNDOF-Mission 2013 
dar. Wie bei EUFOR und der SMM ist auch hier die Frage zu stellen, 
ob es ohne die UNIFIL-Mission nicht bereits längst wieder zu grö-
ßeren Eskalationen zwischen Libanon und Israel gekommen wäre. 
Zumindest bis zur Neuauflage des Nahost-Kriegs Israels gegen Pa-
lästina 2023 konnte UNIFIL zum Erhalt des „negativen Friedens“ in 
der Region einen wichtigen Beitrag leisten. Trotz dem nur geringen 
europäischen Interesse an UNIFIL (Kapitel D in Reiner, 3.3) bis zum 
Großangriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7.10.2023 
unterstreicht die überdurchschnittliche Teilnahme europäischer 
Truppen die überregionale Bedeutung der Mission für die Konflikt-
region. Die maßgebliche Rolle der Hisbollah als Konfliktakteur im 
Nahen Osten, der auch von Europa nicht unterschätzt werden sollte, 
wurde bestätigt (Kapitel D in Reiner, 2.4.2). 

 
 7 Vgl. Strutynski, Peter: „Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch 

verteidigt“. Afghanistan und die Folgen. AG Friedensforschung, Mai 2007. www.ag-
friedensforschung.de/themen/Bundeswehr/weissbuch/strutynski.html, abgerufen am 
23.11.2023. 
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4. Der Afghanistan-Einsatz des ÖBH und vieler anderer Truppenstel-
ler im Rahmen der ISAF und RSM Afghanistan erfolgte – auf Basis 
eines Mandates der UNO – v. a. aus Solidarität mit den USA in Be-
zugnahme auf die Terroranschläge vom 11.9.2001 und zur Aufrecht-
erhaltung der Einsatzfähigkeit des ÖBH bei Missionen mit hoher Be-
drohungslage. Die Ziele des Afghanistan-Einsatzes (u.a. die Stabili-
sierung des neuen Regimes, der Wiederaufbau des Landes, die Re-
integration von Flüchtlingen oder die Schaffung demokratischer In-
stitutionen)8 wurden nicht erreicht. Es bleiben – trotz der Macht-
übernahme durch die Taliban und einer Verschlechterung der 
menschlichen Sicherheit – eine verbesserte Infrastruktur, bewerkstel-
ligt mit Milliardenaufwand durch die USA und ihre Partner (z.B. Aus-
bau des Straßennetzes, Kliniken) sowie gewisse Effekte von Bil-
dungsinitiativen in den Städten weiterhin bestehen. Der militante Wi-
derstand gegen die US-Truppen sowie die ISAF- und RSM-Mission, 
die von den Widerstandsgruppen als Besatzer gesehen wurden, 
wuchs mit jedem Jahr der internationalen Präsenz. Für das ÖBH ver-
bleiben Erfahrungsgewinne in unterschiedlichsten Bereichen (darun-
ter im Bereich Military Assistance) und die Erfüllung der Aufträge 
auf operativer Ebene, was als Erfolg gewertet werden kann. 

5. Die Teilnahme Österreichs an den Einsätzen in Mali (EUTM und 
MINUSMA) wurde vor allem mit der zunehmenden Migration aus 
Afrika in Richtung Europa argumentiert (Kapitel D in Hainzl, 3.2) 
und – analog zu Afghanistan –, um bei EU-Missionen aktiv mitzu-
wirken und Einsatzerfahrungen zu sammeln. Das ÖBH stellte bei 
EUTM Mali immerhin zweimal den Force Commander und spielte 
damit eine starke Rolle. Politische Ziele standen – so wie bei den 
meisten Truppenstellern – gegenüber den Stabilisierungszielen im 
Vordergrund, wodurch sich der Mali-Einsatz klar von EUFOR 
Althea unterscheidet.  

 
 8 Vgl. Strutynski, Peter: „Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch 

verteidigt“. Afghanistan und die Folgen. AG Friedensforschung, Mai 2007, Kapitel B. 
ISAF. www.ag-friedensforschung.de/themen/Bundeswehr/weissbuch/strutynski.html, 
abgerufen am 23.11.2023. 

http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Bundeswehr/weissbuch/strutynski.html
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Für Mali weisen zudem alle Indikatoren und Indices auf einen Ab-
stieg im Untersuchungszeitraum hin. Es wurde sogar diskutiert, ob 
sich die Situation in der Sahel-Region nicht ohne die Missionen bes-
ser entwickelt hätte. So hatte MINUSMA einen gewissen Anteil an 
der extremen Militarisierung und dem verstärkten gewalttätigen Ext-
remismus in Mali.9 Die Zahl sicherheitsrelevanter Vorfälle hatte sich 
2014-2020 (Einsatzzeitraum von MINUSMA und EUTM Mali) ver-
zehnfacht, was natürlich auch die Bedrohungslage für EUTM Mali 
negativ beeinflusste. Dazu kamen negative Auswirkungen des Klima-
wandels, soziale Spannungen und der Umstand, dass die Bevölke-
rung nicht von den Ressourcen des Landes profitieren konnte.10 

Auf der anderen Seite betrieb MINUSMA seit 2013 viele Projekte, 
die gleichsam Staatsfunktionen ersetzten, führte zivile Hilfsmaßnah-
men in Mali durch und schuf tausende (temporäre) Jobs sowie den 
Zugang für Hilfsorganisationen.11 Dabei sind Parallelen zu den inter-
nationalen Aktivitäten und Konsequenzen in Afghanistan zu erken-
nen. 

Aus europäischer Sicht waren die Beweggründe und Gesamt- bzw. 
Einzelstrategien der Truppensteller in Afghanistan (Ausnahme 
Großbritannien) und Mali (Ausnahme Frankreich) deutlich weniger 
nachvollziehbar als bei EUFOR Althea, SMM Ukraine und UNIFIL 
im Libanon. Das lässt den Schluss zu, je tragfähiger die Gesamtstra-
tegie zur Stabilisierung der Einsatzregion und je größer der unmittel-
bare Nutzen für den Truppensteller ist, desto stärker ist der politische 
Wille bzw. Konsens, sich in der Krisenregion zu engagieren. 

  

 
 9 Vgl. Orosz, Adele: Violent extremism in the Sahel is strengthening its grip in Western 

Africa. Firoz Lalji Institute for Africa, 15.2.2022. 
https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2022/02/15/violent-extremism-in-the-sahel-
strengthening-grip-west-africa-mali-burkina-faso-niger-jihadi/, abgerufen am 22.8.2023. 

10 Briefing BMLV-Experte, 2020. 
11 Vgl. Cascais, Antonio: MINUSMA-Einsatz in Mali - ein Desaster mit Ansage. In: DW, 

5.7.2023. https://www.dw.com/de/minusma-einsatz-in-mali-ein-desaster-mit-
ansage/a-66108629, abgerufen am 5.8.2023. 
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Aussagekraft der Analysen und Indices (Kapitel C.6) 
im Kontext der Einsatzziele 

1. Die Lage in BuH hat sich gemäß den Indices im Ländervergleich re-
lativ gesehen am meisten verbessert. Das wird durch den überzeu-
genden politisch-strategischen Ansatz der EU und die relativ erfolg-
reiche Sicherheitssektorreform bis zu einem gewissen Grad bestätigt 
(Kapitel D in Jureković, 2.2). Auch der überdurchschnittliche Res-
sourceneinsatz könnte ein Grund für die Verbesserung der Situation 
im Einsatzraum sein. Trotzdem sind Rückschläge jederzeit einzukal-
kulieren. 

2. Es zeigt sich bei der Untersuchung des Korruptionsindex (Kapitel 
C.6), dass die Korruption in allen fünf Länderszenarien nach wie vor 
grassiert und sich möglicherweise negativer auf die Missionen 
ausgewirkt hat als bisher gedacht (bei EUFOR Althea, siehe Ju-
reković in Kapitel D, 2.1). Das betrifft z.B. die Personalrekrutierung, 
Schmiergelder oder Organisierte Kriminalität im Zusammenhang 
mit Einsätzen. 

3. Die militärischen Einsätze in Afghanistan und Mali sollten der nati-
onalen Armee im Sinne der traditionellen westlichen State Buil-
ding-Interventionslogik Zeit verschaffen, um sich besser aufzu-
stellen12 und in der Folge Aufstände bzw. Terrorismus selbst be-
kämpfen zu können – was in beiden Szenarien nicht umgesetzt wer-
den konnte. Afghanistan tanzt insofern aus der Reihe, als sich unter 
dem neuen Taliban-Regime manche Sicherheits-Indices verbessern 
konnten (siehe Kapitel C.6 und Kapitel D in Gauster, 2). In BuH 
wurde die Armee durch Bemühungen im Rahmen der SSR aufge-
baut, was sich in aufsteigende Indices manifestierte. MINUSMA und 
EUTM Mali haben die humanitäre Lage nicht verbessern können, 
sondern eher verschlechtert, was mit den absteigenden Indices kor-
respondiert. Die nach wie vor prekäre Situation in Mali, Ukraine, Af-
ghanistan und im Libanon (siehe Indices in Kapitel C.6 und vorlie-
gende Analysen in Kapitel D) lässt sich jedoch keinesfalls alleine 
durch die Präsenz der internationalen Einsätze begründen. Vielfach 
verstand der Westen die lokalen Akteure und deren Strategien im 

 
12 Vgl. Russland ist der good guy. In: NZZ, 4.9.2023, S. 6. 
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Sahel und anderen Einsatzräume nicht. Das Vorgehen des Westens 
war von einem „Wunschdenken“ geprägt.13 

4. Es sind eine Vielzahl von Schlüsselfaktoren für die Weiterent-
wicklung eines Landes bzw. einer Krisenregion vorhanden (siehe 
Indices in Kapitel C.6), wobei das UN-Mandat zur Friedenssiche-
rung nur einen Faktor darstellt. Kein Mandat hat das (meist) unrea-
listische Ziel, die Einsatzräume zum „Aufblühen“ in Richtung einer 
Demokratie zu bringen. Zumeist wird beabsichtigt, Entwicklungen 
positiv zu unterstützen bzw. zu beeinflussen (siehe auch den Ver-
gleich der Mandate in Kapitel C.5). Die wesentliche Aufgabe der un-
tersuchten Friedenseinsätze bestand insbesondere in der Unterstüt-
zung der Schaffung eines sicheren Umfeldes bzw. der Unterstützung 
von Staatsfunktionen im Sicherheitssektor (Ausnahme SMM Ukra-
ine als zivile Beobachtermission). Die Hauptarbeit ist jedoch im bes-
ten Fall vom Staat bzw. der jeweiligen Regierung (wenn vorhanden) 
selbst zu leisten, was in den Einsatzregionen teilweise nur einge-
schränkt möglich war bzw. ist. Vielfach hielt sich das Interesse der 
Regierungsstellen an „Lösungen“ in engen Grenzen,14 was mit der 
negativen Entwicklung der Indices korrespondiert. 

5. Die Indices geben einen brauchbaren Anhalt über die Leistungsfä-
higkeit der Institutionen (vgl. z.B. den Democracy Index, Indika-
tor „functioning of the government“ in Kapitel C.6). Der geopoliti-
sche Faktor (Einflussnahmen externer Mächte wie Russland) domi-
niert in allen fünf Einsatzszenarien, wirkt sich auf die jeweiligen staat-
lichen Institutionen und Friedensmissionen negativ aus (Kapitel D 
in Jureković, 3.2; Reiner, 2.4 und 2.4.2; Bilban, Einleitung, 2.1 und 6; 
Gauster, 3.2; sowie Hainzl, 1.3). und zeigt sich auch in absteigenden 
Indices. Aus dem HDI-Index geht hervor, dass sich die Lebensum-
stände der Bevölkerung vor allem in Mali, Afghanistan und im Li-
banon nicht verbessern konnten, wodurch die lokale Akzeptanz die-
ser Missionen deutlich gesunken ist. In Mali und Afghanistan hat die-
ser Umstand – neben anderen Faktoren – zum Abzug geführt. Die 
Versorgungs- und Sicherheitslage wurde in diesen Szenarien deutlich 
schlechter. 

 
13 Ebd. 
14 Ebd. 
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6. Die Indices lassen in vier der fünf im Kapitel D analysierten Einsatz-
räumen bestenfalls eine Stagnation bzw. einen Abstieg erkennen. 
Man kann die Missionen in vielen Fällen nicht als Kausalfaktor für 
die Gesamtentwicklung in der Einsatzregion verantwortlich machen. 
Kein Mandat beinhaltet z.B. das Ziel „deutlicher Aufstieg des Landes 
im HDI-Index“. Die Host Nation bzw. lokale Akteure sollten im 
Idealfall selbst die Hauptverantwortung für den Staatsaufbau tragen 
(„Local Ownership“)15 und gegebenenfalls externe Berater nutzen, 
um lokale Beratungskapazitäten aufzubauen.16 Der Einsatz von Mili-
tärberatern bzw. Söldnern der Firma Wagner durch Russland in Mali 
oder Dyncorps- bzw. Blackwater-Söldner der USA in Afghanistan 
schädigte die Akzeptanz der Missionen und die Reputation Frank-
reichs (Desinformationskampagnen durch Russland) und der USA 
(Tötung vieler Zivilisten im Rahmen der Terrorismusbekämpfung) 
jedoch massiv. Beide Staaten mussten sich letztendlich 2023 bzw. 
2021 aus Mali bzw. Afghanistan zurückziehen. 

7. Betrachtet man die Friedenseinsätze kontrafaktisch, stellt sich die 
Frage: Wie wäre die Entwicklung ohne die Präsenz der Friedensmis-
sionen gewesen? Hätte es eine Konflikteskalation in BuH gegeben 
oder mehr Opfer in Afghanistan? Ein erneuter Israel-Hisbollah-
Krieg, der zumindest bis 2024 verhindert werden konnte? Hätte es 
ohne die SMM mehr Waffenstillstandsverletzungen vor dem russi-
schen Einmarsch in die Ukraine 2022 gegeben? Wenn das eingetrof-
fen wäre, würden die Länder in den Index-Rankings mit hoher Wahr-
scheinlichkeit noch weiter abgefallen sein. Diese Überlegungen 
rechtfertigen die Misserfolge v.a. in Afghanistan und Mali jedoch kei-
neswegs. 

 
15 Vgl. Jureković, Predrag: Kosovo, Afghanistan und Moldova – Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede. In: Feichtinger, Walter/Jureković, Predrag (Hg.) Internationales 
Konfliktmanagement im Fokus. Kosovo, Moldova und Afghanistan im kritischen 
Vergleich. Baden-Baden 2006, S. 279. 

16 Vgl. Ansari, Dawud/Werenfels, Isabelle: Akteure im Schatten: Westliche Consultancies 
in der arabischen Welt. Wie multinationale Beratungsfirmen öffentliche Politik gestalten. 
In: SWP-Aktuell 2023/A 53, 30.8.2023, Fazit. doi:10.18449/2023A53, 
https://www.swp-berlin.org/publikation/akteure-im-schatten-westliche-consultancies-
in-der-arabischen-welt, abgerufen am 7.9.2023. 
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Lokale Akzeptanz der Missionen im Kontext der Wirksamkeit 

Die Akzeptanz der Mission bei den maßgeblichen Akteuren und der Bevöl-
kerung ist oft ein wesentlicher Faktor für Erfolg oder Misserfolg. Sie steigt 
in der Regel mit der Verbesserung der sozio-ökonomischen Bedingungen für 
die Bevölkerung. Eine positive Kongruenz ist in BuH festzustellen, wo sich 
die Umfeldbedingungen und die Akzeptanz von EUFOR Althea verbesser-
ten (Kapitel D in Jureković, 2.11 sowie HDI-Index im Kapitel C.6). Ver-
gleichbares galt für die SMM Ukraine. Die geringe Akzeptanz von UNIFIL 
(Kapitel D in Reiner, 2.6) bei der Bevölkerung resultiert aus den sich zuneh-
mend verschlechternden Perspektiven für die Bevölkerung. Diese liegen je-
doch weitgehend außerhalb des Einflussbereiches der Mission. UNIFIL wird 
von der dominierenden Hisbollah-Miliz sogar als „Feind im eigenen Land“ 
gesehen. Trotzdem – auch ohne lokale Akzeptanz – ist UNIFIL als Puffer 
zwischen Israel und Libanon nicht wegzudenken. Wie sich die lokale Akzep-
tanz von UNIFIL nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel im Okto-
ber 2023 verändern wird, bleibt offen. Verbessern dürfte sich diese eher 
nicht. 

In Mali und Afghanistan war eine negative Kongruenz festzustellen. So 
führte die Aufstandsbekämpfung durch die US-Truppen und ISAF bzw. 
RSM zu noch mehr Widerstand, während die Schattenwirtschaft einen deut-
lichen Aufschwung nahm (vergleichbar mit den Entwicklungen in Mali). Bei 
der SMM war die Akzeptanz durch die Bevölkerung gegeben, obwohl die 
Mission eine Eskalation letztendlich nicht verhindern konnte (Kapitel D in 
Bilban, „Akzeptanz des internationalen Engagements“). Um die Akzeptanz 
in Einsatzräumen zu verbessern, sind zukünftig mehr finanzielle Ressourcen 
erforderlich, um die Lebensumstände der Bevölkerung zu verbessern. Auch 
Informationsoperationen im Rahmen strategischer Kommunikation der 
Missionen können zu lokaler Akzeptanz und Sicherheit beitragen. 
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Dauer der Missionen im Kontext der Wirksamkeit 
und geopolitischer Interessen 

Wie lange sollte eine Mission präsent sein und wann ist die optimale Abzugs-
zeit? Bei dieser Frage sind eine realistische Einschätzung des Machbaren, das 
Ausmaß des Widerstandes militanter oppositioneller Gruppierungen, der 
Grad lokaler politischer Akzeptanz, der politische Wille und die Frage der 
Finanzierung die Schlüsselfaktoren. EUFOR Tchad/RCA (mit ÖBH-Betei-
ligung) hatte 2008/09 als Überbrückungsmission für eine UN-Mission (die 
dann 2009 doch nicht stattfand), eine klar definierte Operationsdauer.17 
Demgegenüber sind die in vorliegender Studie untersuchten Missionen ohne 
ausdrückliche Begrenzung mandatiert, unterlagen bzw. unterliegen jedoch 
einer jährlichen Verlängerung durch den UNSR bzw. durch die OSZE im 
Fall der SMM Ukraine. Weder eine Limitierung des Einsatzes noch ein zeit-
lich unbegrenztes Mandat für den Einsatz (wie z.B. das UNMOGIP-Mandat 
zur Lösung der „Kaschmir-Frage“ seit 1949) bedeuten eine „Erfolgsgaran-
tie“. 
Die UNIFIL-Mission ist bereits über 45 Jahre aktiv (1978-2024); EUFOR 
Althea ist 20 Jahre präsent; der Afghanistan-Einsatz dauerte ebenfalls 20 
Jahre und wurde von den USA nicht zuletzt aus finanziellen Gründen been-
det; die Mali-Einsätze dauerten rund zehn Jahre; die SMM Ukraine acht 
Jahre. Der Status der eingefrorenen Konflikte im Libanon und BuH lässt 
einen Abzug aufgrund der instabilen politischen Lage kaum zu. 

Der oft negative Einfluss externer Akteure (z.B. Russland, Türkei oder 
Saudi-Arabien) auf die Stabilität in den Einsatzregionen („Geopolitisches 
Kreuzfeuer“18) wird nicht nur in BuH mit zunehmender Einsatzdauer stär-
ker, sondern hatte auch in den anderen vier Einsatzräumen (z.B. Mali) deut-
liche Auswirkungen. Dieser Umstand kann auch die Existenz bzw. Akzep-
tanz der Missionen gefährden, was alle fünf untersuchten Missionen betrifft. 
Ein Grund für die mögliche Einstellung wäre, dass den jährlichen Verlänge-
rungen der Einsätze im UN-Sicherheitsrat seitens Russlands oder Chinas 
nicht zugestimmt wird. 

 
17 Vgl. Gauster, Markus: Richtlinien und Wirkung zivil-militärischer Interaktion. Theorie 

und praktische Erfahrungen am Beispiel EUFOR Tchad/RCA. Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie Nr. 5/2010. 

18 Vgl. Jureković, Predrag: Westbalkan 2023 – Konfliktmanagement im geopolitischen 
Kreuzfeuer. IFK Monitor Februar 2023. 
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Notwendigkeit eines robusten Mandats? 

Alle untersuchten Missionen (mit Ausnahme der SMM Ukraine) verfügen 
über ein robustes Mandat, um im Falle einer Eskalation im besten Fall hand-
lungsfähig zu bleiben. UNIFIL startete 1978 mit einem traditionellen Man-
dat nach Kapitel VI und erhielt erst nach dem Libanon-Krieg 2006 ein ro-
busteres Mandat (S/RES/1701 vom 11.8.2006). UNIFIL schaffte es jedoch 
auch damit nicht, die Spannungen entlang der sogenannten „Blue Line“ zu 
verhindern, wie es das Mandat vorsieht. Die schwache politische wie militä-
rische Führung und die Stärke der Hisbollah-Miliz, die UNIFIL als „feindli-
chen Akteur im eigenen Lande“ bezeichnet (Kapitel D in Reiner, 2.6) sowie 
die mangelnde Akzeptanz der Bevölkerung (Kapitel D in Reiner, 2.6) kon-
terkarieren die Missionsziele. Trotzdem erscheint UNIFIL in diesem einge-
frorenen Konflikt als nicht wegzudenken und eskalationshemmend. 

Ähnlich gestaltet sich die Situation in BuH, wo die Republika Srpska eigene 
Interessen verfolgt und damit nicht nur EUFOR Althea herausfordert, son-
dern vor allem die Politik und Diplomatie (Hoher Repräsentant für BuH, 
EU Special Representative, Peace Implementation Council, etc.). Die Stabi-
lität, die BuH voranbringen soll, sollte durch politischen Druck und entschie-
denes Handeln der politischen Akteure der EU gewährleistet werden, das 
2024 nur zaghaft erfolgt. 

Aufständische Milizen wie die Taliban, Jihadisten, Warlords oder Söldner 
sorgten auch in Afghanistan und Mali letztendlich für den Rückzug der in-
ternationalen Friedenstruppen, die vielfach als Besatzer gesehen wurden. Die 
Robustheit des Mandats war in diesen Fällen trotzdem unabdingbar, aller-
dings diente dieses mehr zum Eigenschutz als zum Schutz von Zivilisten. 
Die SMM Ukraine als zivile Beobachtermission ist hier mit den vier anderen 
Missionen und Szenarien nicht direkt vergleichbar. Gewisse Aufgabenberei-
che überschnitten sich jedoch: Die Dokumentation von Waffenstillstands-
verletzungen war sowohl Aufgabe der SMM (Kapitel D in Bilban, „Was 
wäre, wenn…“) wie auch von UNIFIL. 
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Vergleich: UNIFIL mit ähnlich hoher Relevanz für Stabilität 
wie EUFOR Althea  

1. Während das Europäische Interesse an der UNIFIL relativ gering 
erscheint, ist diese Mission seit 1978 ein regionaler Faktor (Kapitel D 
in Reiner, 2.4) mit de-eskalierender Wirkung. Auch EUFOR stellt ei-
nen positiven regionalen Faktor dar. Beide Missionen haben gleich-
sam eine militärische und politische Puffer- bzw. Abschreckungs-
funktion, was durch die lange Einsatzdauer unterstrichen wird. 

2. Größter Erfolg von EUFOR Althea war die formale Vereinigung 
der früher miteinander verfeindeten Armeen zu den „Streitkräften 
von BuH“ unter einem gemeinsamen Oberkommando, die EUFOR 
maßgeblich unterstützt hatte (Kapitel D in Jureković, 2.2). Die Un-
terstützung der Afghanischen und Malischen Armee erwies sich aus 
westlicher Sicht als Fiasko. Für UNIFIL ging es im Vergleich dazu 
nicht um den Aufbau der libanesischen Armee, sondern mehr um 
gemeinsame Koordination von Aktivitäten. Im Szenario Libanon 
konnte UNIFIL zwischen 2006 und Oktober 2023 dazu beitragen, 
eine Eskalation des Konfliktes zwischen Israel und der Hisbollah zu 
verhindern. 

3. Die Etablierung einer Plattform zur Konfliktlösung durch 
UNIFIL zur Behandlung von Sicherheitsfragen zwischen der libane-
sischen und israelischen Armee könnte auch für andere Missionen 
beispielgebend sein.19 Diese Plattform hat das Gesamtproblem zwar 
keineswegs gelöst, jedoch wurde die Lage zum Teil stabilisiert, „ein-
gefroren“ und eine neue Eskalation zumindest bis Oktober 2023 ver-
hindert. Damit hat UNIFIL auch eine substanzielle militärdiploma-
tische Funktion, die auch für zukünftige EU-Missionen relevant sein 
könnte. 

4. Kritiker führen an, dass UNIFIL bereits zu lange vor Ort ist, wäh-
rend sich die sozio-ökonomische Lage dramatisch verschlechtert 
hat (siehe Indices in Kapitel C.6). Eine Verbesserung der Situation 

 
19 Vgl. United Nations: Protecting Civilians Must Be Overarching Priority in Mandate 

Implementation, Force Commander Tells Security Council Meeting on Peacekeeping 
Operations. SC/15371, 28.7.2023. https://press.un.org/en/2023/sc15371.doc.htm, 
abgerufen am 22.8.2023. 
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im Libanon im Sinne der Kriterien des HDI ist jedoch kein Mandats-
ziel. Vielmehr geht es entsprechend dem UNIFIL-Mandat um die 
Sicherheit entlang der „Blue Line“. In diesem Kontext sorgen die 
Präsenz und die Patrouillen der UNIFIL, dass die Hisbollah ihre Am-
bitionen im Süden zurückschrauben musste und nicht mehr die Be-
wegungsfreiheit hatte, die sie bis 2006 genoss.20 

Nichtsdestotrotz ist schlechte Wirtschaftslage ein wesentlicher 
Grund für die ständig sinkende Akzeptanz von UNIFIL bei der Be-
völkerung (Kapitel D in Reiner, 2.6). Die Stärkung der Akzeptanz 
der Mission ist für die Erfüllung des Mandates jedoch gegenüber den 
Hauptaufgaben nachgereiht. Anzeichen für einen Abzug sind nicht 
zu erkennen. Dieser wäre kontraproduktiv und hätte massive Aus-
wirkungen auf die gesamte Region, weil UNIFIL als wichtiger „regi-
onaler Faktor“ zu beurteilen ist (Kapitel D in Reiner, 2.3 und 2.4). 
Ein robustes Mandat dürfte für UNIFIL nach den Terroranschlägen 
der Hamas auf Israel 2023 noch mehr an Bedeutung gewinnen. 

Ethnischer Faktor in Missionen 

Der ethnische Faktor ist in allen Einsatzregionen massiv präsent. Für die 
Missionen stellt dieser Faktor eine Konstante dar, mit der entsprechend sen-
sitiv umzugehen ist. Ethnische Konflikte sind nur schwer zu überwinden, 
werden immer wieder neu befeuert (Beispiele Ukraine und BuH) und werden 
politisch mehr oder weniger instrumentalisiert (z.B. durch Russland im Kon-
text der SMM Ukraine; durch die Republika Srpska in BuH oder im Rahmen 
der Minderheitenkonflikte durch die Taliban in Afghanistan). Es geht somit 
nicht nur um sprachliche oder religiös-ideologische Konfliktlinien, sondern 
insbesondere auch um Durchsetzung machtpolitischer Eigeninteressen. Der 
von kleptokratischen Akteuren befeuerte Konflikt zwischen den Ethnien bil-
det auch in BuH die Konfliktwurzel, die durch die Gründung gemeinsamer 
Streitkräfte als multiethnische Armee teilweise erfolgreich bearbeitet wurde 
(Kapitel D in Jureković, 2.2). Im Libanon ist religiöse Komponente stärker 
ausgeprägt (Kapitel D in Reiner, 1), was die Gefahr eines Bürgerkrieges ver-
stärkt und politische wie militärische Manipulationen erleichtert. 

 
20 Vgl. Feltman, Jeffrey: Debating UN Peacekeeping in Lebanon. In: Brookings 

Commentary, 15.6.2020. https://www.brookings.edu/articles/debating-un-
peacekeeping-in-lebanon/, abgerufen am 22.8.2023. 
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Aus den vorliegenden Analysen (Kapitel D) ist zu ersehen, dass die Wur-
zeln ethnischer Konflikte von Friedensmissionen kaum zu beeinflus-
sen sind. Dies bedarf entsprechender langwieriger Versöhnungsmaßnah-
men auf unterschiedlichen Ebenen. Jedoch können Gewalt-Eskalationen im 
besten Fall vom Militär verhindert werden (militärische Präsenz als Abschre-
ckung). Oft kann der Status Quo als „eingefrorener Konflikt“ zumindest er-
halten werden – wenn es sein muss, auch mit Zwangsgewalt durch die Mis-
sion (z.B. Ordnungsmaßnahmen wie Crowd and Riot Control).21 Aufstände 
wegen der schlechten Wirtschaftssituation gehören ebenfalls zum Kon-
fliktspektrum, wobei das Militär hier intervenieren kann, wenn staatliche Si-
cherheitskräfte versagen. Am Beispiel EUFOR Althea ist zu ersehen, dass 
nur eine robustere Militärpräsenz den verantwortlichen staatlichen und 
nicht-staatlichen Akteuren die notwendige Zeit gibt, um die politisch-ethni-
sche Krise – wenn überhaupt – langfristig und möglichst ohne Gewalteska-
lation zu lösen.22  

Nicht-staatliche Akteure in Einsatzräumen von Friedensmissionen 

Die Entmilitarisierung nicht-staatlicher Akteure zur Stabilisierung der Lage 
entspricht der traditionellen westlichen Interventionslogik seit 1990 und ist 
insbesondere bei UNIFIL (Akteur Hisbollah) und bei MINUSMA (z.B. Ak-
teur Al-Qaida im Islamischen Maghreb) im Mandat ein zentraler Faktor. Die 
für eine Entmilitarisierung bzw. Wiedereingliederung militanter oppositio-
neller Kräfte notwendige SSR ist gescheitert. In Afghanistan wurden Erfolge 
nur auf dem Papier erzielt (Stichwort: Schattenarmeen), während Milizen wie 
die Taliban immer stärker wurden. Die Loyalität der Soldaten ist nicht ein-
fach zu gewinnen. Auch die Eingliederung bzw. Entwaffnung der Hisbollah 
in die regulären libanesischen Streitkräfte im Sinne des UNIFIL-Mandates 
und des Friedensabkommens von Ta‘ifa (1989) kann nach wie vor als völlig 
illusorisch bezeichnet werden (Kapitel D in Reiner, 4). 

  

 
21 Vgl. Schrötter, Friedrich: EUFOR Operation Althea. In: Truppendienst, 18.10.2017. 

https://www.truppendienst.com/themen/beitraege/artikel/eufor-operation-althea, 
abgerufen am 11.4.2023. 

22 Vgl. Wittkowsky, Andreas: EUFOR Althea 2023: Robuste Präsenz unabdingbar. In: ZIF 
Kompakt, 14.6.2023. 
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Wahlen und Friedenseinsätze 

1. Die Durchführung von Wahlen stellt ein relativ einfach zu organisie-
rendes Instrument dar, das international gut zu vermarkten ist. Der 
Vergleich der Einsatzräume macht jedoch deutlich, dass verfrühte 
Wahlen sehr negative Auswirkungen auf den Einsatz haben. Am Bei-
spiel BuH zeigt sich ein Kardinalfehler: Die frühen Wahlen (1996) 
waren kontraproduktiv und begünstigten nationalistische Parteien 
mit negativen Auswirkungen für Jahrzehnte (Kapitel D in Jureković, 
2.4). Die Anerkennung von teilweise zweifelhaften Wahlen wie in 
BuH 2022 könnte für weitere Rückfälle und Destabilisierungen sor-
gen (Kapitel D in Jureković, 2.4). 

2. Ähnlich war es auch in Afghanistan, wo die Lage nach den Präsident-
schaftswahlen 2004 (drei Jahre nach dem Regimewechsel) zuneh-
mend instabil wurde. Vergleichbares gilt auch für Mali, wo auf die 
Parlamentswahlen im März 2020 der erste Putsch im August 2020 
erfolgte. Im Libanon wurde die Gesamtsituation mit jeder Wahl 
schlechter (Beispiel Wahlen 2022).23 So ist der Libanon laut dem De-
mocracy Index vom hybriden zum autoritären Regime abgestiegen 
(siehe Kapitel C.6). In der Ukraine wurden von Russland inszenierte 
Wahlen als Instrument zur Erreichung geopolitischer Ziele durchge-
führt. So dienten die Wahlen in den Oblasten Donezk und Luhansk 
als Legitimation ihrer Abtrennung von der Ukraine im Rahmen des 
Russischen Konzepts der Unterwanderung der Ukraine (Kapitel D 
in Bilban, 2.2 ). 

3. Es ist zu erkennen, dass eine internationale Durchführung von Wahl-
prozessen in fragilen Kontexten viel detaillierter und zurückhalten-
der als bisher geprüft werden sollte. Friedenseinsätze können solche 
Wahlprozesse begleiten, wobei das Risiko für einen Rückfall nach 
den Wahlen sehr hoch ist. Daher sollten vorerst Aussöhnungspro-
zesse (National Reconciliation) priorisiert und vorangetrieben wer-
den, bevor Wahlen überhaupt angedacht werden (Beispiele BuH, Af-
ghanistan). 

 
23 Vgl. Chehayeb, Kareem: Lebanon election monitors complain of violations, attacks. In: 

Aljazeera, 18.5.2022. https://www.aljazeera.com/news/2022/5/18/lebanon-election-
monitors-complain-of-violations-attacks, abgerufen am 22.8.2023. 
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Sicherheitssektor-Reform im Kontext von Friedenseinsätzen 

Die Finanzierung und Implementierung einer SSR erweisen sich als echte 
Herausforderung – insbesondere, wenn es sich um einen ethnischen Kon-
flikt handelt. SSR-Maßnahmen in BuH waren erfolgreich und haben das An-
sehen der Sicherheitskräfte gehoben (Kapitel D in Jureković, 2.2). Der 
Rechtsrahmen für die (multiethnische) Reform der Streitkräfte war ausrei-
chend und hatte auch positive Auswirkungen auf die Polizeireform (Kapitel 
D in Jureković, 2.2). Jedoch ist der bisherige Erfolg keine Garantie für eine 
nachhaltige Stabilisierung, da das zugrundeliegende Rechtssystem in BuH ge-
nerell wenig effektiv ist. Eine robuste Präsenz von EUFOR Althea bleibt 
weiterhin unabdingbar.24 Damit ist EUFOR Althea eine der wenigen Missi-
onen, die zumindest aus westlicher Sicht weitgehend unumstritten sind. 

Die begleitenden Entwaffnungsprogramme im Rahmen der SSR in Afgha-
nistan (und BuH) liefen in der ersten Phase nach Plan (Kapitel D in Gauster, 
2). Jedoch ist festzustellen, dass die komplette Entwaffnung nicht-staatlicher 
Akteure in Einsatzräumen illusorisch ist (Beispiel Libanon) und oft den lo-
kalen Traditionen widerspricht (Beispiel Afghanistan). Wenn die Mehrzahl 
von Gruppierungen und Milizen im Einsatzraum bei der SSR nicht mitma-
chen, Vereinbarungen fehlen oder häufige Machtwechsel bzw. Putsche vor-
kommen (wie z.B. in Mali), dann funktionieren Reformen im Sicherheitssek-
tor nicht (Kapitel D in Hainzl, 1.2). 

  

 
24 Wittkowsky, Andreas: ZIF kompakt EUFOR Althea 2023: Robuste Präsenz 

unabdingbar. In: ZIF Kompakt, Juni 2023. https://www.zif-berlin.org/sites/zif-
berlin.org/files/2023-06/2023-06-ZIF_kompakt_EUFOR_Althea.pdf, abgerufen am 
22.8.2023. 
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Strategische bzw. operative Fehler bei den untersuchten Missionen 

Auf Basis der vorliegenden fünf Länder-Analysen (siehe Kapitel D) sind fol-
gende Fehler im Kontext der Einsatzszenarien zu identifizieren: 

• Die Doppelstrategie von Terrorismusbekämpfung und Stabilisie-
rung in Afghanistan und Mali war überwiegend kontraproduktiv. 

• Eine zu rasche Einführung demokratischer Prozesse (Wahlen) ohne 
ausreichende Versöhnungsarbeit (vor allem in BuH und Afghanis-
tan) wirkt negativ. 

• Eine Schwerpunktsetzung auf die Einführung bzw. Wahrung von 
Menschenrechten bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Bearbei-
tung von Konfliktwurzeln (z.B. keine Überwindung des Nationalis-
mus-Problems in BuH oder Vermittlung bei strukturellen Landstrei-
tigkeiten zwischen Grundbesitzern in Mali) wirkt negativ. 

• Die Militarisierung klassischer Polizei-Arbeit bzw. Polizei-Eins-
ätze durch militärisches Personal (Afghanistan, Westbalkan) stellt 
kurzfristige Notlösungen dar und wirkt aufgrund unterschiedlicher 
Konzeptionen langfristig oft negativ auf Stabilisierungsprozesse.25 

• Ein zu geringer Fokus auf die Verbesserung der Lebensumstände 
(Mali, Libanon) und den Schutz der Zivilbevölkerung (Afghanistan; 
Mali) ist kontraproduktiv. 

 

 
25 Ein Beispiel der Militarisierung klasssischer Polizeiarbeit im Rahmen von KFOR im 

Kosovo: KFOR made a mistake by silently allowing that Kosovo special police units be 
unnecessarily deployed to the north of Kosovo, despite the fact that they should not be 
deployed without the approval by KFOR. Gabriel Escobar, envoy of the State 
Department for the Western Balkans stated “I think that both sides have the task not to 
militarize this issue, not to send special units to the areas where KFOR is present and where is no need 
for such a thing.” Quelle: https://mailchi.mp/941257a05298/research-2023-kosovo-
debacle-of-international-community-in-kosovo?e=fcc7a35cfd, abgerufen am 10.8.2023; 
sowie IFIMES: Debacle of International Community in Kosovo – Analysis. In: 
Eurasiareview, 2.8.2023. 
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F. Trends und Erkenntnisse 
für zukünftige Einsätze 

Markus Gauster 

Grundsätzliche Überlegungen und Perspektiven 

Die Erosion von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit (siehe Democracy-
Index in Kapitel C.6: Anstieg autoritärer Regime) verstärkte sich im Unter-
suchungszeitraum (2012-2023). Das Konzept „Stabilisierung und Wohl-
stand, auch ohne Demokratie“ wird für immer mehr Länder attraktiv.1 Die-
ser Umstand macht den Werte-Transfer als Aufgabe von Friedenseinsätzen 
schwierig bis unmöglich. Europäische Friedenseinsätze können diesen 
Trend des geopolitischen Eingriffs von Autokratien in Einsatzräumen nicht 
aufhalten, jedoch sehr wohl Beiträge zur Stabilisierung und Normalisierung 
im Rahmen von tragfähigen Gesamtstrategien auch in der Zukunft leisten 
(z.B. in BuH und im Libanon, aber auch bei kleineren zivilen und militäri-
schen EU-Missionen). 

Eine zusätzliche Gefährdung von Friedenseinsätzen und ein „Fokus 
auf Europa“ zeichnen sich ab. Der Abzug aus Afghanistan und der Uk-
raine-Krieg haben einen sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel in Eu-
ropa eingeleitet, wobei die Relevanz von Friedenseinsätzen außerhalb der 
europäischen Nachbarschaft vorerst gesunken ist. Afghanistan stand für ei-
nen umfassenden Stabilisierungseinsatz und westliches „Nation Building“. 
Solche Aktivitäten zur umfassenden Konflikttransformation werden sich 
nunmehr auf Europa selbst konzentrieren (insbesondere auf die Friedens-
konsolidierung am Westbalkan sowie die Unterstützung und Friedensbemü-
hungen für die Ukraine). Die Ziele, Strategien und Mittel für diese und an-
dere (bestehende und neue) Engagements sollten in europäischen Staaten 
und im Rahmen der EU offen und transparent diskutiert und definiert wer-
den (Stichwort: neue Sicherheitsstrategie), was bisher (auch in Österreich) 
nicht ausreichend der Fall war. Die Zeit drängt: Geopolitische Interventio-

 
 1 Vgl. Zirm, Jakob: Nur mit starker Wirtschaft kann der Westen Vorbild bleiben. In: Die 

Presse, 23.8.2023, S. 2. 
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nen gefährden insbesondere die Fortschritte am Westbalkan und damit auch 
die internationale Militärpräsenz (Kapitel D in Jureković, 4.10). 

Hybride Bedrohungen gefährden zunehmend auch Friedenseinsätze. Dazu 
kommen alte und neue Gefahren für Einsätze wie insbesondere Terroris-
mus, Spionage, Subversion oder Putsche in Einsatzräumen (Beispiel Mali). 
Diese Entwicklungen machen den Aufbau eines gemeinsamen Werkzeug-
kastens der EU-Mitgliedsstaaten zur Abwehr hybrider Bedrohungen sinn-
voll.2 Truppensteller und Einsatzorganisationen sollten zudem ihre Maßnah-
men im Bereich Counter-Intelligence verstärken. 

Der Bedarf an Vermittlung in Krisen und Konflikten ist wichtiger als 
je zuvor, da ein zunehmender Einfluss geopolitischer Akteure in allen Ein-
satzregionen zu verzeichnen ist (z.B. Kapitel D in Hainzl, 1.4; Jureković, 2.8 
und 4.10; Gauster 3.2, Rainer 2.4, Bilban 2.1). Zu nennen sind der Störfaktor 
Iran bei UNIFIL; Russland am Westbalkan, im Rahmen der SMM Ukraine 
und in Mali; oder die Unterstützung der Taliban durch Pakistan gegen ISAF 
und RSM Afghanistan. Russlands Krieg gegen die Ukraine wird die Hand-
lungsfähigkeit des UN-Sicherheitsrates weiter schwächen, was zur vorzeiti-
gen Beendigung mancher Friedensmission führen wird (Beispiele MI-
NUSMA und EUTM Mali). Einen zweiter Störfaktor für Friedensbemühun-
gen stellt die Klimakrise dar, die viele Länder mit Präsenz von Friedensein-
sätzen noch fragiler macht und möglicherweise neue Konflikte mit sich brin-
gen wird.3 Dieser Umstand betrifft Friedenseinsätze sowohl in Afrika als 
auch in Asien. 

Russlands Angriffskrieg in der Ukraine 
als finanzieller Schock für Friedensmissionen 

Die Landes- und Bündnisverteidigung hat für EU-Staaten durch den Krieg 
in der Ukraine an Relevanz gewonnen und wird mit dringend benötigten Fi-
nanzmitteln ausgestattet werden. Europäische Beiträge zu Friedenseinsätzen 

 
 2 Vgl. Interview mit Johann Frank. In: EU-Eingreiftruppe und Neutralität, wie passt das 

zusammen? Kleine Zeitung, 22.3.2022. 
https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/6115294/Frage-und-
Antwort_EUEingreiftruppe-und-Neutralitaet-wie-passt-das, abgerufen am 22.7.2023. 

 3 Vgl. Climate shocks set to worsen already fragile hotspots, Security Council hears. In: 
UN News, 13.6.2023. https://news.un.org/en/story/2023/06/1137637, abgerufen am 
22.8.2023. 
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bzw. militärische EU/GSVP-Einsätze werden aufgrund geänderter Prioritä-
ten (Schwenk in Richtung Territorialverteidigung und nicht-konventionelle 
Verteidigung) vorerst zum Nebenschauplatz, was sich in der zukünftig 
schwieriger werdenden Finanzierung von Friedenseinsätzen der UNO ma-
nifestieren wird. Die USA werden weniger in den UN-Topf für Friedensein-
sätze einzahlen. Trotz dieser Entwicklung könnte das Einstimmigkeits-
prinzip für die Etablierung von EU-Missionen, das die GSVP insgesamt 
lähmt, gerade jetzt überwunden werden. Für das ÖBH folgt, dass neue Fi-
nanzmittel stärker in Agenden der Umfassenden Landesverteidigung und in 
Beiträge zur möglichen schnellen Eingreiftruppe der EU einfließen werden. 

Neue Rollen für Akteure in Einsatzregionen? Für die UNO und OSZE 
könnten sich im Kontext des Machtwechsels in Afghanistan neue Rollen er-
geben. Durch den Rückzug der Truppen aus Afghanistan hat sich für das 
Taliban-Regime die Relevanz internationaler humanitärer Organisationen 
und der UNO erhöht. Die Taliban brauchen internationale humanitäre Ak-
teure zur Konsolidierung ihres Regimes und ermöglichen ihnen deshalb den 
Zugang im Land, um der Bevölkerung Hilfe zu leisten (Kapitel D in Gauster, 
4.1). 

Auch für Missionen der OSZE sind aufgrund zunehmender regionaler In-
stabilitäten infolge der Machtübernahme der Taliban neue Betätigungsfelder 
in der Nachbarschaft Afghanistans absehbar. Dazu gehören z.B. die Unter-
stützung bei der Bewältigung der Klimakrise in Zentral- und Südasien, 
Track-2-Initiativen oder Präventionsarbeit gegen militanten Extremismus in 
der gesamten Region.4 Österreich unterstützt z.B. im Rahmen der OSZE seit 
dem Regimewechsel in Afghanistan die Waffen- und Munitionslogistik in 
Zentralasien (Beispiel Kirgisistan), um die illegale Verbreitung von Waffen 
und Munition einzudämmen.5 

 
 4 Vgl. The OSCE and Central Asia. Options for engagement in the context of the crisis in 

Afghanistan and the war in Ukraine. In: OSCE Network 2023, Executive Summary. 
https://stefanwolff.com/wp-content/uploads/2023/01/OSCE-CA-2023_FINAL.pdf, 
abgerufen am 22.11.2023. 

 5 Vgl. Groffmann, Ruža Marie/Gruber, Andrea/Lampalzer, Hans/Sander, Stefan: 
Factsheet Kirgisistan, Nr. 01 (März 2024). https://www.bmlv.gv.at/wissen-
forschung/publikationen/beitrag.php?id=3762, abgerufen am 22.3.2024. 
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Politische Wirkung von Friedensmissionen: Der Afghanistan- und Mali-
Einsatz machte deutlich, dass der politische Aspekt zukünftiger militärischer 
Auslandsengagements zukünftig viel stärker auf strategischer bzw. gesamt-
staatlicher Ebene (und nicht nur auf Ebene einzelner Ministerien) diskutiert 
bzw. evaluiert werden sollte. „Haben wir durch unseren Einsatz die Korrup-
tion gefüttert und wie können wir das verhindern?“ ist z.B. eine der bren-
nenden Fragen, die sich dabei stellen. Im Hinblick auf Lehren aus Afghanis-
tan und Mali ist festzustellen, dass kein Konflikt dem anderen gleicht. Daher 
sind auch die Akteure, Mechanismen und Verfahren zur Konfliktlösung 
bzw. Stabilisierung stets differenziert zu betrachten. Eventuell können poli-
tisch-diplomatische Engagements besser zur Lösung von Konflikten beitra-
gen und nicht die Friedensmission (oder es sind beide Instrumente erforder-
lich). 
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F.1. Identifizierung zukünftiger Trends bei Friedenseinsätzen – 
Thesen von Jair van der Lijn 

Jair van der Lijn beschreibt in seinem Werk „The Future of Peace Operati-
ons“ u.a. mehrere Trends bzw. Parameter für zukünftige Friedensmissionen 
aus dem Blickwinkel des Jahres 2012.6 Fünf Thesen von van der Lijn werden 
auf Basis der vorliegenden Studie und der Entwicklungen von Friedensein-
sätzen bis 2024 – somit zwölf Jahre später – geprüft. 

These 1: Die Relevanz ziviler Akteure in Friedenseinsätzen wird ansteigen 
(wird nur zum Teil bestätigt) 

Anhand der fünf Länderszenarios zeigt sich die generell etablierte Einbin-
dung ziviler Akteure (insbesondere die wichtigen Polizei-Einheiten der 
UNO) bei Friedensmissionen. Jedoch ist zwischen 2012 und 2024 keine we-
sentliche Steigerung des zivilen Anteils im Polizeibereich zu erkennen – we-
der bei den Referenzszenarien noch insgesamt bei UN-Missionen des De-
partment of Peace Operations (DPO) und des Department of Political and 
Peacebuilding Affairs (DPPA).7 Wiederaufbaumaßnahmen wurden von vie-
len zivilen Organisationen bzw. internationalen und lokalen zivilen Akteuren 
und dem Militär in Afghanistan, Mali und BuH durchgeführt. Afghanistan 
markierte 2002 bis ca. 2014 (Ende der ISAF-Mission) einen Höhepunkt bei 
zivilen und militärischen Wiederaufbau-Maßnahmen, der seitdem stark zu-
rückging. Die SMM Ukraine wiederum war eine zivile Monitoring-Mission 
ohne militärischer Komponente. Ungeachtet dessen hatten viele Angehörige 
der SMM einen militärischen Hintergrund, welcher für die Erfüllung des 
Mandates von Vorteil war. Das Wirksamwerden der OSZE erfolge im Sinne 
des Kapitels VIII der UN-Charta, welches besagt, dass Regionalorganisatio-
nen als erstes in ihrem Anwendungsbereich für die friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten tätig werden sollen. Die UNIFIL als UN-mandatierte Mission 

 
 6 Vgl. van der Lijn, Jair: Clingendael Futures Scenarios Paper – The Future of Peace 

Operations. Clingendael Scenarios Paper, Den Haag 2012, S. 4ff. 
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20130100_future_%20peace_op
erations_paper_lijn.pdf, abgerufen am 19.8.2023. 

 7 Vgl. UN Police Division: 2020 Annual Report, Grafik, S. 8. 
https://police.un.org/sites/default/files/2020_spc_annual_report_pdf-interactive.pdf, 
abgerufen am 12.5.2023. 
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inkludiert ebenfalls eine zivile Komponente (UN-Polizei und zivile Mitarbei-
ter im (stabilen) Ausmaß von ca. 10 %, Stand: Februar 2023).8 

Drei der fünf untersuchten Missionen sind beendet (Stand: Anfang 2024). 
Ein ziviler Anteil war bzw. ist fixer Bestandteil bei ISAF, SMM Ukraine, 
UNIFIL und MINUSMA, jedoch nicht bei EUTM Mali und EUFOR Alt-
hea. Insgesamt hat sich der zivile Anteil bei einzelnen Friedensmissionen in 
der letzten Dekade nicht wesentlich erhöht. Jedoch macht der Anteil an zi-
vilen Mitarbeitern bei GSVP-Missionen über 25% aus (1284 Zivilisten und 
3008 Militärangehörige; Stand 2022).9 Gemäß ZIF ist die Anzahl des zivilen 
Personals 2022 sogar um ca. 10% gesunken, wobei die Beendigung der SMM 
Ukraine dafür als Hauptgrund angegeben wird.10 Jedoch sind im Rahmen der 
GSVP seit 2003 deutlich mehr zivile Missionen als militärische Operationen 
durchgeführt worden,11 was die These von van der Lijn zumindest auf 
EU/GSVP-Ebene quantitativ unterstützt. 

These 2: Die Relevanz von privaten Sicherheits- und Militärfirmen wird 
ansteigen (wird hier bestätigt) 

Weltweit spielen private Firmen bzw. Vertragspartner von Truppen 
(„Contractors“) eine weitverbreitete Rolle bei Militäreinsätzen in allen Berei-
chen, was auch von der UNO im Hinblick auf ihre Missionen genutzt und 
bestätigt wird.12 

 
 8 Vgl. UN Peacekeeping: UNIFIL Fact Sheet. 

https://peacekeeping.un.org/en/mission/unifil, abgerufen am 12.5.2023; sowie 
CoESPU Magazine Nr. 2/2020: UNIFIL: Evolution of a Peacekeeping Mandate. 
https://www.coespu.org/articles/unifil-evolution-peacekeeping-mandate, abgerufen am 
14.2.2024. 

 9 Vgl. ZIF-Berlin: Weltkarte der Friedenseinsätze 2022/23. https://www.zif-
berlin.org/news/zif-weltkarte-der-friedenseinsaetze-202223-erschienen, abgerufen am 
24.9.2023. 

10 Ebd. 
11 Vgl. EEAS: Missions and Operations. https://www.eeas.europa.eu/eeas/missions-and-

operations_en#11927, abgerufen am 22.9.2023. 
12 Vgl. de Groot, T., & Regilme, S. S. F.: Private Military and Security Companies and The 

Militarization of Humanitarianism. Journal of Developing Societies, 38(1), 2021, S. 50-
80, hier: Abstract. https://doi.org/10.1177/0169796X211066874, abgerufen am 
22.11.2023. 
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These 3: Die Zahl der Regionalorganisationen zur Durchführung von 
Friedenseinsätzen wird ansteigen (wird hier bestätigt) 

Neue Regionalorganisationen und – davon abgeleitet – insbesondere afrika-
nische subregionale Friedenseinsätze sind definitiv im Ansteigen begriffen.13 
Nicht nur etablierte Organisationen wie die Afrikanische Union (AU) und 
oder die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS), sondern 
auch andere Regionalorganisationen wie die Entwicklungsgemeinschaft des 
südlichen Afrikas (SADC) oder die East African Community (EAC) entsen-
den Friedenseinsätze, wie z.B. die EACRF (East African Community Regio-
nal Force), die im Osten der Demokratischen Republik Kongo eingesetzt 
ist.14 Die UNO bleibt bei weitem die größte Truppensteller-Organisation. 

These 4: Die Zahl westlicher Truppensteller bei UN-Missionen geht 
zurück, während die Teilnahme der BRICS-Staaten zunimmt 
(wird hier bestätigt) 

Durch die Beendigung von MINUSMA und EUTM Mali 2024, die wesent-
lich aus Truppenstellern von Europa bestanden hatten, kann dieser Trend 
bestätigt werden. Afrikanische Truppen versuchen zunehmend selbst, Kon-
flikte in ihrer Nachbarschaft im Sinne ihrer strategischen Interessen zu be-
frieden, daher steigt auch deren Personenstärke in verschiedenen Organisa-
tionen.15 Zudem sind alle BRICS-Staaten in der einen oder anderen Form bei 
Friedensmissionen gemäß SIPRI-Definition engagiert. 

  

 
13 Vgl. die Anzahl der (Sub-)Regionalorganisationen in der Übersichtskarte 

Friedenseinsätze des ZIF: https://www.zif-berlin.org/sites/zif-berlin.org/files/inline-
files/2210%20ZIF%20Plakat%20Weltkarte_DIN%20A1_%20DE_Online_1.pdf, 
abgerufen am 29.7.2023. 

14 Vgl. EAC: EACRF (East African Community Regional Force). 
https://www.eac.int/eac-regional-force, abgerufen am 22.8.2023. 

15 Vgl. Hille, Peter: UN Peacekeeping: Numbers are going down. In: DW, 28.5.2020. 
https://www.dw.com/en/un-peacekeepers-numbers-are-going-down/a-53603652, 
abgerufen am 22.4.2023. 
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These 5: Die Relevanz von Protection of Civilians bei Friedenseinsätzen 
steigt (wird durch die Untersuchung in vorliegender Studie 
bestätigt; vgl. Kapitel C.5.2) 

Für das ÖBH und mögliche weitere Akteure in Österreich ist die Frage, wie 
man sich zum Schutz der Zivilbevölkerung international verstärkt einbringen 
kann, sehr relevant. In diesem Kontext ist die gesamtstaatliche bzw. politi-
sche Ebene im Sinne eines umfassenden Ansatzes (Comprehensive Ap-
proach) angesprochen. Wenn es jedoch zukünftig mehr um den Schutz von 
Zivilisten in fragilen Kontexten gehen sollte und der politische Wille vorhan-
den ist, könnten robuste Einsätze zum Schutz der Zivilbevölkerung durch-
aus eine Option für europäische Staaten im Rahmen einer schnellen EU-
Eingreifkapazität sein.16 Österreich ist in diesem Bereich sehr aktiv und 
konnte die Policy für Protection of Civilians im UN- und NATO-Rahmen 
mitgestalten.17 

  

 
16 Vgl. EEAS: European Union Rapid Deployment Capacity Fact Sheet, 16.3.2024. 

https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-rapid-deployment-capacity_en, 
abgerufen am 28.3.2024. 

17 Vgl. BMEIA: Protection of Civilians, 2023. https://www.bmeia.gv.at/en/european-
foreign-policy/austria-and-the-united-nations/protection-of-civilians, abgerufen am 
20.8.2023; sowie BMEIA: Protection of Civilians (PoC). 
https://www.bmeia.gv.at/en/austrian-mission-to-nato/austria-and-nato/protection-of-
civilians-poc, abgerufen am 20.8.2023. 
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F.2. Ein neues Interventionsparadigma 
bei westlichen Einsätzen nach Afghanistan? 

Die in Afghanistan und Mali gemachten negativen Erfahrungen haben Zwei-
fel an der Wirksamkeit und der Legitimität militärischer Einsätze zur Frie-
denssicherung aufkommen lassen. Auch viele Maßnahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit wurden insbesondere in Afghanistan aufgrund deren 
Ineffizienz kritisiert. Trotzdem bleiben Friedenseinsätze unabdingbar und 
sind kaum wegzudenken (das gilt insbesondere auch für EUFOR Althea und 
UNIFIL). Jedoch wird die Etablierung von und Teilnahme an neuen Eins-
ätzen einer strengeren politischen und finanziellen Kosten-Nutzen-Rech-
nung, Risikoabschätzung und Prüfung der realistischerweise erzielbaren Ef-
fekte unterworfen werden. Die positiven Effekte einer Mission zur Siche-
rung der Seewege und der Seeschifffahrt im Roten Meer überwiegen die Ri-
siken am Beispiel der neu etablierten GSVP-Mission EUNAVFOR Aspides 
(2024) deutlich. 

Die Kombination von umfassenden Maßnahmen der Friedenssicherung und 
parallele Terrorismusbekämpfung, wie sie sowohl in Afghanistan als auch in 
Mali praktiziert wurde, erwies sich jedenfalls als kontraproduktiv und über-
forderte externes Engagement. Eine derartige Doppelstrategie im Kontext 
von Friedenseinsätzen dürfte zumindest für die meisten Europäischen Staa-
ten nicht mehr in Frage kommen. Der MONUSCO-Einsatz in der Demo-
kratischen Republik Kongo hat seit Jahren vergleichbare Probleme bei der 
parallelen Bekämpfung von Milizen und der Friedenssicherung im Rahmen 
der Stabilisierung des Landes und wird daher beendet. 

Zudem rückt für europäische Truppensteller spätestens seit 2022 (Ukraine-
Krieg) die Agenda der klassischen territorialen Landesverteidigung gegen-
über den Friedenseinsätzen in den Vordergrund. Jedoch sind es gerade die 
internationalen Einsatzbedingungen, -kooperationen und -erfahrungen im 
Ausland, die das ÖBH neben dem Personal und den finanziellen Mitteln 
nach wie vor benötigt, um die Fähigkeiten der Streitkräfte zu stärken. Wenn 
die strategische Interessenlage von Staaten, Organisationen und Koalitionen 
es erfordert, werden Interventionen zur Friedenssicherung auch in Zukunft 
stattfinden (siehe EUNAVFOR Aspides 2024). Ein „neues Interventionspa-
radigma“ kann daher bislang auch nach der „Zeitenwende“ nicht identifiziert 
werden.  
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F.3. Trends und Erfordernisse im EU/GSVP-Bereich 

Außer Zweifel steht, dass die EU fragile Staaten in ihrer Peripherie auch wei-
terhin – unter Einhaltung gewisser Bedingungen – unterstützen und insbe-
sondere die fragilen Staaten des Westbalkans ehestmöglich integrieren sollte. 
Damit können mögliche Rückfälle proaktiv verhindert, humanitäre Not 
(z.B. im Jemen, Palästina oder Afghanistan) gelindert sowie Entwicklungs-
chancen und Jobs geschaffen werden (z.B. im Kosovo). Die EU hat dabei 
ihre Strategie-, Initiativ-, Führungs-, und Kohärenzfähigkeit auch ohne die 
bisherige Führungsnation USA unter Beweis zu stellen. Nur so wird man in 
Richtung strategischer Autonomie vorankommen und die Ukraine-Krise 
früher oder später überwinden können. Dazu braucht es Führungspersön-
lichkeiten vom Schlag eines Javier Solana, klare Zielsetzungen, Antizipati-
onsfähigkeit, diplomatisches Verhandlungsgeschick, Verteidigungsstärke so-
wie Entwicklungspartnerschaften im Rahmen eines vernetzten Ansatzes zur 
Konfliktbearbeitung. Der Krieg in der Ukraine könnte ein Wendepunkt für 
die GSVP sein, um diese Fähigkeiten zu stärken und effektivere Führungs-
strukturen im Rahmen der GSVP zu etablieren. 
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F.4. Zukünftige Einsatzkriterien und Einsatzparameter 

Zukünftige Stabilisierungseinsätze dürften aus europäischer Sicht vor allem 
– wenn überhaupt machbar – dort durchgeführt werden, wo ein direktes 
Bedrohungspotenzial für Europas Interessen besteht.18 Ein zweites we-
sentliches Kriterium für Einsätze „nach Afghanistan und Ukraine“ wird es 
sein, dass der Truppensteller bzw. die Einsatzorganisation zukünftig ein kon-
kretes strategisches Interesse und einen Nutzen im Zielland hat (z.B. 
Österreich am Westbalkan). Im Umkehrschluss ist anzunehmen, dass die Le-
gitimation von Einsätzen durch den Faktor „Solidarität“ eher in den Hinter-
grund rücken wird. 

Für Österreich wäre es eine positive Option, ein noch stärker gesamtstaatlich 
ausgerichtetes internationales Engagement im Sinne eines Whole-of-Nation-
Ansatzes anzustreben (Beispiele Schweiz und Schweden). Dazu gehört die 
Erstellung von „strategischen Katalogen“ mit den vorhandenen Fähigkeiten 
jedes gesamtstaatlich relevanten Ministeriums bzw. Akteurs in Österreich. In 
diesem Kontext wird die Etablierung ziviler und militärischer Early 
Warning-Systeme bei der Lagebildentwicklung (auf Österreichischer und 
EU-Ebene) noch wichtiger. Auch das Konzept des „Humanitarian-Develo-
pment-Peace Nexus“ (HDP-Nexus) zur Erzielung von mehr Wirksamkeit 
und Kohärenz im internationalen Krisenmanagement gewinnt immer mehr 
an Relevanz.19 Friedensarbeit und Maßnahmen der EZA sollen demnach auf 
gleicher Ebene wie militärische Friedenseinsätze eingesetzt werden, wobei 
sich die jeweiligen (Stabilisierungs-) Maßnahmen im besten Fall gegenseitig 
verstärken sollen. 

In diesem Kontext ist noch deutlich mehr Forschungsarbeit zu leisten, um 
alle Möglichkeiten solcher innovativen Ansätze ausschöpfen zu können. Ein 
Kriterium für Friedenseinsätze im HDP-Kontext wäre eine stärkere Sensibi-
lisierung auf die Konfliktwurzeln und die Bedürfnisse ziviler Akteure im Ein-
satzraum.  

 
18 Vgl. Hans-Josef Beth: Strategiewechsel im Kampf gegen den Terror. In: NZZ, 6.9.2021, 

S. 19. 
19 Vgl. Böttcher, Carina/Wittkovsky, Andreas: Give „P“ a chance. Peacebuilding, Friedens-

einsätze und der HDP-Nexus. ZIF Studie, Berlin 2021. https://www.zif-
berlin.org/sites/zif-berlin.org/files/2022-
01/ZIF_Studie_HDP_Nexus_211228_web.pdf, abgerufen am 4.3.2023. 
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F.5. Rückschlüsse für Streitkräfte 

Sieben Schlüsselfragen zur Erforschung möglicher zukünftiger 
Rollen und Aufgaben von Friedensmissionen nach dem 
Fragenkatalog von Jair van der Lijn20 

What? 
Welche Arten von Friedenseinsätzen bleiben 
bzw. kommen? 

Who? 
Wer wird zukünftig Friedenseinsätze organisieren 
und ausführen? 

Where? 
Wo werden Einsätze mit Europäischer Beteiligung 
stattfinden? 

How long? 
Wie lange werden künftige Missionen 
dauern? 

How? 
Welcher Missionstyp wird bei Friedenseinsätzen 
dominieren? 

Why? 
Warum beteiligen sich Truppensteller an 
Friedenseinsätzen? 

How many? 
Wie wird sich die Anzahl von Missionen 
entwickeln? 

Tabelle: Fragenkatalog zu Friedenseinsätzen nach Jair van der Lijn, Clingendael Futures 
Scenarios Paper – The Future of Peace Operations, 2012. 

 
20 Vgl. van der Lijn, Jair: Clingendael Futures Scenarios Paper – The Future of Peace 

Operations. Clingendael Scenarios Paper, Den Haag 2012, S. 7. 
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Beleuchtung der sieben Schlüsselfragen von Jair van der Lijn 
gemäß Tabelle 

Frage 1: Welche Arten von Friedenseinsätzen bleiben bzw. kommen? 
(What?) 

These: Klassisches Peacekeeping bleibt relevant 

Traditionelles Peacekeeping (siehe Kapitel C), z.B. zur Trennung von Kon-
fliktparteien wie bei UNIFIL, UNDOF oder UNFICYP dürfte auch für zu-
künftige Szenarien relevant bleiben (z.B. im Krieg Russland-Ukraine oder 
Israel-Palästina). Solche Einsätze frieren Konflikte teilweise seit Jahrzehnten 
ein und konnten Eskalationen oft (direkt oder indirekt) verhindern. Die re-
lativen Kosten dieser Missionen sind gering, da die Truppensteller mehr 
Quantität als Qualität liefern müssen (z.B. leicht bewaffnete Infanteriebatail-
lone im Rahmen von UNDOF). Solche Einsätze sind zweifellos extrem 
wichtig, um Pufferzonen zwischen den Konfliktparteien zu erhalten und 
Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren (Beispiel UNMOGIP in 
Kaschmir). Zudem sind die Mandate teilweise ohne Zeitbegrenzung erteilt 
worden, was entscheidend für den Fortbestand mancher Mission ist (Bsp. 
UNTSO, UNMOGIP). Aufgrund zunehmender Naturkatastrophen werden 
auch Einsätze der (militärischen) Internationalen Humanitären und Kata-
strophenhilfe (IHKH) und die Entsendung von Expertenteams des ÖBH 
relevanter. 

These: Umfassende Military Assistance bleibt Kernaufgabe 
bei Friedenseinsätzen 

Aus drei der fünf untersuchten Einsatzszenarien geht hervor, dass sich Auf-
gaben im Rahmen der Einsatzart Military Assistance (Training, Advising und 
Mentoring/Partnering) zur Stärkung staatlicher Kapazitäten – trotz letztend-
lichen Misserfolgen bei RSM Afghanistan und EUTM Mali – bei Friedens-
einsätzen etabliert haben. Im Vergleich zu Stabilisierungsmissionen wie MI-
NUSMA oder MONUSCO, die nicht zuletzt aufgrund der hohen Erwar-
tungshaltung (Kapitel D in Hainzl, 1.5) und mangelnder Ergebnisse 2024 
eingestellt wurden, sind die politischen und militärischen Risiken bei der Ein-
satzart „Military Assistance“ zwar deutlich geringer, während die Herausfor-
derungen ähnlich groß sind. 
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Die Grenzen für den internationalen Kapazitätenaufbau und der Stärkung 
der Resilienz fragiler Staaten wie z.B. in Mali (EUTM) und Afghanistan 
(ISAF und RSM) sind vor allem in den lokalen Streitkräften selbst zu suchen. 
So wurden z.B. in der Malischen Armee schwere Versäumnisse im Bereich 
Personalmanagement festgestellt. Zudem standen fast nur gemischte Einhei-
ten für Kampfaufgaben zur Verfügung. Korruption, Misswirtschaft und das 
Fehlen eines logistischen Systems sowie Mängel in der Führung bzw. der 
Führungskultur erschwerten das Training der Malischen Streitkräfte. Nied-
rige Moral, schlechte Grundausbildung und Ausrüstungsmängel sind häufige 
Realitäten bei Armeen in fragilen Staaten wie Mali. 

Seitens der EUTM Mali stellte sich beim Aufbau von lokalen Kapazitäten 
das Problem, dass die EUTM keine Ausrüstung bereitstellen darf, da die ein-
zelnen Truppensteller das nicht zulassen.21 Der reine Transfer von Know-
how ohne die Übergabe von Hardware, wie es bei der EUTM Mali der Fall 
war, ist ein Auslaufmodell. Das wird auch durch die Military Assistance Mis-
sion EUMAM Ukraine bestätigt, in der es vor allem um Waffen- und Mili-
tärgerätelieferungen geht. Die Anzahl von Militärhilfemissionen (wie 
EUMAM) dürfte weiter ansteigen, da diese das Narrativ von interessensge-
leiteten Missionen verstärken. 

Frage 2: Wer wird zukünftig Friedenseinsätze 
organisieren und ausführen? 
(Who?) 

Zusätzlich zur UNO, EU, NATO und OSZE werden Großmächte wie USA, 
Russland und China „Koalitionen der Willigen“ formen. Mehr Regionalor-
ganisationen, aber auch einzelne Staaten werden als Friedensunterstützer 
diplomatisch, wirtschaftlich und militärisch auftreten. Militärische und zivile 
Missionen bzw. Friedenseinsätze werden von der EU/GSVP dann autori-
siert werden, wenn auf der Basis von realistischen Zielsetzungen ein konkre-
ter strategischer Nutzen für Europa ergibt (z.B. Vorfeldstabilisierung oder 
Ressourcensicherung). Es hat sich auf europäischer Ebene jedoch gezeigt, 
dass die EU bzw. die GSVP zu viele „uneinheitliche Gesichter“ im Einsatz- 

 
21 Gespräch des Autors mit BMLV-Experten 2020. 
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raum aufweist (Delegationen, EUTMs, EUCAPs, EU-Kommission, einzelne 
EU-Staaten etc.), wodurch das Gesamtengagement der EU für die lokalen 
Kräfte und die Bevölkerung in vielen Regionen unklar bzw. unübersichtlich 
wird.22 

Frage 3: Wo werden Friedenseinsätze 
mit europäischer Beteiligung stattfinden? 
(Where?) 

Grundsätzlich werden Einsätze nach wie vor dort geführt, wo strategische 
Interessen der intervenierenden Staaten vorhanden sind (siehe Frage 2; Si-
cherung von Ressourcen und Handelsrouten sowie Vorfeldstabilisierung). 
Die Einsätze werden in der engeren Peripherie (Westbalkan, Naher Osten, 
Mittelmeer, Kaukasus, Nordafrika) und zum geringeren Teil in der weiteren 
Peripherie der EU (strategische Handelsrouten, Süd- und Zentralasien, Sub-
Sahara-Afrika) stattfinden. Der Westbalkan und die Ukraine bleiben für Eu-
ropa auf absehbare Zeit im strategischen Fokus von Friedenseinsätzen.  

Militärische Stabilisierungseinsätze werden aufgrund neuer Gefährdungsla-
gen auch innerhalb des EU-Raumes wahrscheinlicher (z.B. bedingt durch 
verstärkte Organisierte Kriminalität, soziale Unruhen, islamistische Subver-
sion und hybride Angriffe). Eine andere Einsatzform in Osteuropa stellen 
die „Enhanced Forward Presence“-Missionen der NATO (vier multinatio-
nale Battlegroups) dar,23

 die vor allem zur Abschreckung gegen Russland ein-
gesetzt werden, aber keine Friedenseinsätze im engeren Sinn darstellen. 

  

 
22 Gespräch des Autors mit BMLV-Experten 2020. 
23 Vgl. NATO’s enhanced forward presence. Factsheet, Februar 2022. 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/2/pdf/2202-
factsheet_efp_en.pdf, abgerufen am 3.7.2023. 
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Frage 4: Wie lange werden Missionen dauern? 
(How long?) 

Eine zeitliche Begrenzung von Missionen im Vorhinein wird nicht zum Re-
gelfall. Eine Ausnahme bestätigt die Regel (EUFOR Tchad/RCA 2008/09). 
Die Unsicherheiten und Komplexitäten sind zu hoch, um Friedenseinsätze 
bzw. die Einsatzdauer zu begrenzen. Es ist zudem oft besser, Einsätze auf 
unbestimmte Dauer festzulegen, um die Unsicherheiten der jährlichen Ver-
längerung zu vermeiden (siehe z.B. die Mission UNMOGIP im Kaschmir). 
Entscheidend für die Länge von Einsätzen zum Aufbau von Kapazitäten ist 
– abgesehen von den Kosten des Einsatzes – die Frage, wie konstruktiv sich 
die Zusammenarbeit und Auftragserfüllung mit lokalen Kräften darstellt 
(siehe das Negativbeispiel EUTM Mali in Kapitel D und E). Die Einsatz-
dauer wird somit auch von der Initiativkraft und Umsetzbarkeit regelmäßiger 
Strategic Mission Reviews zur eigenen Vorgehensweise von Missionen ab-
hängen. Zudem hängt die Dauer der Einsätze auch vom Vorliegen umsetz-
barer Ausstiegsvarianten ab, die es z.B. bei der EUTM Mali nur ansatzweise 
gegeben hat. 

Frage 5: Welcher Missionstyp wird 
bei Friedenseinsätzen dominieren? 
(How?) 

Die Zahl von (nicht-exekutiven) Beobachter-Missionen wird ansteigen, 
überhaupt Zugang zur Region zu bekommen (z.B. Atomkraftwerk in Sapo-
rischschja/Ukraine) um akkurate Informationen zu gewinnen, Konfliktent-
wicklungen besser verfolgen zu können, Handlungsfelder zur Konfliktbeile-
gung zu identifizieren und Desinformation hintanzuhalten. Das können so-
wohl militärische (siehe UNTSO) als auch zivile Beobachter-Missionen sein 
(siehe die SMM Ukraine im vorliegenden Band; oder die 2023 etablierte 
EUM Armenia).24 Größere exekutive Stabilisierungsmissionen mit europäi-
scher Beteiligung in der Peripherie Europas (z.B. ISAF, MINUSMA, MO-
NUSCO) werden aufgrund negativer Erfahrungswerte und Ressourcen-

 
24 Vgl. Das Spektrum von EU-Missionen: EEAS, 20.10.2023. 

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/EU-mission-and-
operation_2023_2_0.pdf, abgerufen am 22.12.2023. 
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knappheit zurückgehen. Der (neutrale) Beobachtungsaspekt von Missionen 
wird als Einsatzlegitimation immer wichtiger. 

Trotz der Zunahme von Beobachter-Missionen sind unter Umständen stär-
kere Mandate als bisher gefordert, wie das Beispiel des schwachen Mandates 
der EUTM Mali aufzeigte. Die UN-Mandatierung von Missionen wird je-
doch immer schwieriger. Divergierende Interessen der EU-Truppensteller 
und anderer Akteure sind entsprechend zu verhandeln. Einige werden sich 
beteiligen, andere nicht, aber der Einsatz kommt zustande (siehe EUNA-
VFOR Aspides 2024). Somit ist der Missionstyp nach Möglichkeit bereits 
im Vorfeld mit den unterschiedlichen Interessen der Truppensteller abzu-
stimmen, um Kapazitäten sinnvoll aufbauen zu können. Der Missionstyp 
ist jedoch nicht nur durch Kapitel VI oder VII der UN-Charta zu bestim-
men, da es seit den 1990er-Jahren keine eindeutige VI- oder VII-Mandatie-
rung gibt. Vielmehr geht es um die Frage, ob ein exekutives Mandat vorliegt 
(wie bei EUFOR Althea) oder nicht (wie bei der SMM Ukraine). 

Es könnten auch Kombinationsmodelle mandatiert werden, in denen gleich-
zeitig eine Beobachtermission, robuste Kräfte (z.B. Jagdkommando) und mi-
litärische Beratungsteams (Military Assistance) präsent sind und Raum bzw. 
Zugang für humanitäre Unterstützung geschaffen wird (Beispiel EUFOR 
Tchad/RCA). Vergleichbare Kombinationen könnten zukünftig verstärkt 
möglich sein (z.B. durch den Klimawandel als Konflikttreiber) und können 
durchaus eine Option für das ÖBH sein, das im Tschad 2008/09 seinen bis-
lang gefährlichsten Friedenseinsatz erfolgreich absolvierte. 

Dezentrale Ansätze im Rahmen der Missionstypen und Mandate könnten 
hier ein Lösungsansatz sein, um tiefer in die Strukturen fremder Streitkräfte 
vordringen zu können und diese positiv zu verändern bzw. transformieren. 
Zudem ist die Frage zu stellen, ob die Mandate die Realitäten am Boden 
berücksichtigen und ob es mehrere „Coalitions of the Willing“ (wie in Af-
ghanistan) gibt, die letztendlich im Einsatzraum nur schwer miteinander ko-
operieren bzw. koexistieren können. 
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Frage 6: Warum beteiligen sich Truppensteller an Friedenseinsätzen? 
(Why?) 

Die Solidarität mit den USA, die Unterstützung internationaler Sicherheit 
und die Relevanz der Sicherheitslage in Afghanistan für Europa waren we-
sentliche Gründe für die Teilnahme des Österreichischen Bundesheeres bei 
der RSM Afghanistan (2015-2021).25 Die zuvor sehr geringe Beteiligung bei 
der Vorgängermission ISAF (2002-2014) wurde 2015 im Rahmen von RSM 
sogar etwas aufgestockt. Bei der Österreichischen Beteiligung an der SMM 
Ukraine und EUFOR Althea waren die geographische Nähe und das strate-
gische Interesse an einem stabilen Umfeld ausschlaggebend. Für die Teil-
nahme im Kontingentsrahmen an der UN-geführten Mission UNIFIL waren 
seitens Österreich insbesondere die Fortsetzung des „traditionellen außen-
politischen Engagements im Nahen Osten“ und die „internationale Solida-
rität“ entscheidend.26 Bei der EUTM Mali ging es um eine verstärkte Teil-
nahme Österreichs an EU-Missionen. 

Der zentrale Aspekt der Friedenssicherung und Beobachtung der Entwick-
lungen vor Ort bleiben als Einsatzgründe auch weiterhin bestehen. Es ist 
jedoch anzunehmen, dass zukünftige europäische Stabilisierungseinsätze vor 
allem – soweit überhaupt machbar – dort durchgeführt werden, wo ein di-
rektes Bedrohungspotenzial für Europa (z.B. Terrorismus, Schutz von Res-
sourcen oder Organisierte Kriminalität) besteht.27 

Ein zweites wesentliches Kriterium für Einsätze nach dem Rückzug aus Af-
ghanistan und Mali wird es sein, dass der Truppensteller bzw. die Einsatzor-
ganisation zukünftig das bereits angeführte konkrete strategische Interesse 
und einen Nutzen im Zielland hat. Im Umkehrschluss ist anzunehmen, dass 
die Legitimation von Einsätzen durch den Faktor „Solidarität“ mit befreun-
deten Ländern oder Organisationen eher in den Hintergrund rücken wird.  

 
25 Vgl. BMEIA: Zirkulationsbeschluss vom 22.11.2017 bezüglich der Resolute Support 

Mission in Afghanistan, Punkt III: Österreichische Teilnahme. GZ. BMEIA-
EU.2.13.47/0025-II.2/2017. 

26 Vgl. BMEIA: Ministerratsvortrag Nr. 37/18 vom 22.11.2018 zur Interimstruppe der 
Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL), Punkt III: Österreichische Teilnahme. 
BMEIA-AT.2.25.09/0083-III.7/2018. 

27 Vgl. Hans-Josef Beth: Strategiewechsel im Kampf gegen den Terror. In: NZZ, 6.9.2021, 
S. 19. 
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Der Krieg um die Ukraine seit 2022 könnte erstmals für eine offene zivil-
militärische Debatte in Europa sorgen, welche Ziele (im Sinne des Strategi-
schen Kompass der EU) mit multilateralen europäischen (GSVP-) Einsätzen 
sowie Beiträgen zu UN-mandatierten Missionen erreicht werden sollen und 
wie diese Einsätze politisch adäquat zu begleiten sind. Das war z.B. während 
des Afghanistan-Einsatzes kaum möglich, da der Solidaritätsaspekt gegen-
über den USA und „Schönwetterrhetorik“ für die Truppensteller mehr im 
Vordergrund standen als die Wirksamkeit des Einsatzes im Sinne des Man-
dates.28 Das Militär hat in diesem Kontext seinen Auftrag in Afghanistan 
bestmöglich erfüllt, während die politische Unterstützung für die Truppens-
teller weitgehend versagt hat.29 Die (zivile) Unterstützung des Sicherheitssek-
tors in der Ukraine in Form der Beratungsmission EUAM Ukraine (seit 
2014) und die militärische Unterstützungsmission EUMAM (seit 2022) ha-
ben 2024 jedenfalls ein für Europa eindeutig nachvollziehbares Ziel und eine 
adäquate politische Begleitung,30 was in Afghanistan nicht der Fall war (siehe 
Kapitel A und Kapitel D in Gauster, 5.3). 

Jedenfalls sind auch der tatsächliche Beweggrund und die Ambition des je-
weiligen Truppenstellers im Rahmen seiner Beteiligung stets zu hinterfragen, 
um kohärentes und abgestimmtes Vorgehen zu gewährleisten. Das war z.B. 
in Mali und Afghanistan nicht der Fall, da die nationalen Interessen in der 
Regel durch die Platzierung von Personen derselben Nation in Schlüssel-
funktionen und Mandatsgestaltung einflossen. Häufig beschränkte sich das 
Interesse vieler Truppensteller darauf, zwar militärisch präsent zu sein, aber 
kaum Initiativen zu setzen.31 Das sollte in Zukunft anders bzw. klarer in 
Form eines „Aufgabenkataloges“ geregelt werden, da bei Friedenseinsätzen 

 
28 Vgl. die beschönigte Einschätzung vom damaligen deutschen Außenminister Frank-

Walter Steinmeier zur Lage in Afghanistan Ende 2014 kurz vor der Etablierung der RSM 
Afghanistan: „Von Afghanistan geht heute keine terroristische Gefahr mehr aus“. 
Deutschlandfunk, 5.12.2014. https://www.deutschlandfunk.de/isaf-einsatz-von-
afghanistan-geht-heute-keine-100.html, abgerufen am 22.8.2023. 

29 Executive Summary, IFK Whole of Nation Research-Workshop „International Crisis 
Management after Afghanistan put to the test“. Landesverteidigungsakademie, Wien, 
19.10.2021. 

30 Vgl. EU Military Assistance Mission Ukraine. EEAS, Mai 2024. 
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2024/2024-
EUMAMUkraine_02.pdf, abgerufen am 2.4.2024. 

31 Gespräch des Autors mit BMLV-Experten 2022. 
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eine konkrete und ehrliche Aufgabenteilung gefragt ist, die über die Reprä-
sentation bzw. bloße Präsenz im Einsatzraum hinausgeht. 

Frage 7: Wie wird sich die Anzahl von Missionen entwickeln? 
(How many?) 

Obwohl sich das europäische sicherheitspolitische Paradigma vor allem auf-
grund des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine von Friedenseinsätzen in 
Richtung Territorialverteidigung verschoben hat, ist eine quantitative Steige-
rung von Missionen im GSVP-Bereich nicht unwahrscheinlich. Für Trup-
pensteller sind Friedenseinsätze ohne Zweifel ein unabdingbares Instrument 
zur Einsatzvorbereitung in der Territorialverteidigung und zur Weiterent-
wicklung von Streitkräften. 2023 war die Anzahl ziviler und militärischer 
GSVP-Missionen auf dem Höchststand. Dieser Trend wird auch durch die 
Vielzahl relativ kleiner Missionen begünstigt. So verzeichnete die GSVP im 
Jahr 2023 insgesamt 22 laufende zivile und militärische Einsätze mit der re-
lativ geringen Gesamtzahl von ca. 4300 eingesetzten Personen.32 Wenn ent-
sprechende strategische Interessen von Truppenstellern vorhanden sind, 
werden neue Friedenseinsätze mandatiert (siehe die Etablierung von EUNA-
VFOR Aspides 2024 zur Sicherung von Schifffahrts- bzw. Handelsrouten). 

 
32 Siehe Daten und Fakten zu Friedenseinsätzen der wesentlichen Entsendeorganisationen, 

Stand 2023, Kapitel I. 
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Rückschlüsse für Streitkräfte auf Basis der sieben Schlüsselfragen 
für Friedenseinsätze 

Rückschluss 1: Stärkere Fokussierung des Einsatzes 
auf strategische EU-Interessen 

Europäische Friedens- und Stabilisierungseinsätze werden nach den Erfah-
rungen in Afghanistan deutlich stärker von strategischen Eigeninteressen der 
EU, den Interessen einer möglichen „Coalition of the Willing“ von Staaten 
bzw. stärker von gesamtstaatlichem zivil-militärischen Engagement der Mit-
gliedsstaaten geleitetet werden. Voraussetzung zur Umsetzung strategischer 
EU-Interessen durch Auslandseinsätze ist, dass das entsprechende Einsatz-
mandat aus staatlicher Sicht verfassungs- und völkerrechtlich legal sowie le-
gitim, also zustimmungswürdig, ist.33 

Empfehlungen: 

Zukünftige Friedensoperationen sollten fokussierter im Sinne klarer strate-
gischen Ziele der EU (z.B. Sicherung von Handelsrouten und wirtschaftli-
cher Interessen der EU im Rahmen der Missionen EUNAVFOR Atalanta 
und EUNAVFOR Operation Aspides) ausgerichtet sein. Interessen, Ziele, 
Benchmarks und Exit-Strategien bzw. -Bedingungen sollten innerhalb der 
EU und der EU-Staaten transparenter als bisher vermittelt werden. Das 
würde gegebenenfalls auch das subjektive Sicherheitsgefühl der EU-Bevöl-
kerung stärken und damit auch die Reputation der EU als solche verbessern. 

„End State“ und „Local Ownership“ betonen: Friedenseinsätze werden 
im Hinblick auf die Erreichung der Zielsetzung des Mandates immer kom-
plexer, insofern sie überhaupt zustande kommen. Wichtig erscheint es unter 
den gegebenen Umständen, die vorhandenen Ressourcen für Auslandsein-
sätze strategisch besser zu nutzen. Das beginnt bereits bei der Zielsetzung. 
So gestaltet sich die konzeptuelle Definierung eines „End State“ im Rah-

 
33 Vgl. Dembinski, Matthias/Gromes, Thorsten: Legalität und Legitimität von Auslands-

einsätzen. Bundeszentrale für politische Bildung (BPB), 29.6.2018. 
https://www.bpb.de/themen/militaer/deutsche-
verteidigungspolitik/269191/legalitaet-und-legitimitaet-von-auslandseinsaetzen/, 
abgerufen am 27.5.2023. 
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men eines Friedenseinsatzes zunehmend schwierig (siehe MINUSMA und 
RSM Afghanistan in Kapitel D). Den lokalen Akteuren im Einsatzraum ist 
daher deutlich zu vermitteln, dass sie es sind, die die Hauptlast der Stabilisie-
rungsbemühungen zu tragen haben. Es sollte daher im Vorhinein geklärt 
sein, ob Kampftruppen und/oder Unterstützungs- und Ausbildungstruppen 
zur Erreichung der mandatsgemäßen Ziele eingesetzt werden sollen. Zent-
raler Rückschluss für neue Einsatzräume ist es, Einsatzvorbehalte unter den 
Truppenstellern auszuräumen. 

Nach Möglichkeit zivil-militärische Cluster bilden: Truppensteller und 
zivile Akteure sollten ihre Stärken in Form von Clustern im Sinne des Clus-
ter-Ansatzes vom UNHCR (Shelter, Water, Sanitation, Food, etc.) bündeln, 
nach Möglichkeit ausbauen und spezifische Aufgaben fortführen, wenn sich 
die Vorgehensweise im jeweiligen Cluster bewährt hat. Damit wären adä-
quate Cluster leichter realisierbar, was in einem (zukünftig verstärkt zu er-
wartenden) militärischen Einsatzszenario für Internationale humanitäre und 
Katastrophenhilfe (IHKH) Vorteile mit sich bringen würde. 

Rückschluss 2: Lebensqualität der Bevölkerung erhöhen und 
keine großen Erwartungshaltungen erzeugen 

Am ehesten ist Stabilität im Einsatzraum dann zu erreichen, wenn Stabilisie-
rungseinsätze und humanitäre Einsätze die Lebensqualität der Bevölke-
rung unmittelbar erhöhen können und die Zivilgesellschaft auf Augenhöhe 
tatsächlich eingebunden ist. Das funktionierte zumindest ansatzweise z.B. 
bei ISAF und RSM Afghanistan in den Ballungsräumen (Kapitel D in Gaus-
ter, 6) beim Aufbau von Basisinfrastruktur wie Straßennetz und Kranken-
häusern. Der Regimewechsel konnte dadurch jedoch nicht verhindert wer-
den. Humanitäre Hilfe, Entwicklung und Sicherheit sollten nach Möglichkeit 
gleichzeitig ermöglicht werden. Dieser Grundsatz wurde am Westbalkan und 
insbesondere in BuH befolgt, was die Lebensqualität und damit auch die re-
lative Stabilität ansteigen ließ. 

Die Ankündigung eines Abzugsdatums hatte z.B. im Fall Afghanistans eine 
sehr negative Konsequenz, kann aber in gewissen Szenarien einen positiven 
Einfluss auf den Aufbau von Sicherheitskräften haben und politisch wie mi-
litärisch sinnvoll sein (z.B. EUFOR Tchad/RCA). Der Abzugstermin der 
internationalen Truppen sollte sich zudem nach dem Erreichen der beab-
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sichtigten Ziele richten und nicht nach innenpolitischem Kalkül der domi-
nierenden Truppensteller. Der zeitliche Zusammenfall der militärischen, po-
litischen und wirtschaftlichen Übergabe der Verantwortung an lokale (poli-
tische) Kräfte sollte bei Transformationsprozessen vermieden werden, da 
diese Konstellation (wie 2015-2021 in Afghanistan ersichtlich wurde) zusätz-
liche Risiken des Scheiterns des Einsatzes mit sich bringt. 

Frühe Wahlen als Konflikttreiber: Die Unterstützung eines Transformati-
onsprozesses ist kaum effektiv, wenn man fragile Staaten nur bei der Abhal-
tung von Wahlen und größeren (Katastrophen-)Ereignissen unterstützt. 
Vielmehr braucht der Auf- und Ausbau von akzeptierten Institutionen 
ein langfristiges und nachhaltiges Engagement (siehe das positive Beispiel 
Bosnien & Herzegowina). 

Zukünftige umfassende Comprehensive Approach-Ansätze stehen mit 
den negativen Erfahrungen in Afghanistan nicht im Widerspruch: Interak-
tion für internationales Krisenmanagement, Frieden und Entwicklung hat 
dann einen Mehrwert, wenn theoretische, rationale und soziale Ansätze un-
terschiedlicher Akteure kombiniert werden können und die Interventionsge-
sellschaften im Sinn von Ownership ihre eigene Entwicklung aktiv mitge-
stalten (z.B. im Rahmen des möglichen zukünftigen Wiederaufbaus der Uk-
raine). 

Rückschluss 3: Eckpfeiler bereits vor der Autorisierung 
von Einsätzen festlegen 

Zentrale Aspekte von Missionen sollten bereits im Vorfeld viel verbindlicher 
geklärt werden, was insbesondere die folgenden strategischen Schlüsselas-
pekte von Einsätzen betrifft: Wofür wird geplant, wer definiert den End-
status, welche Koordinierungsstellen können akkordiert werden, was sind 
die Hauptaufgaben des Militärs, was sind die Aufgaben der zivilen Akteure 
und welche Akteure stehen einer Zusammenarbeit positiv bzw. negativ ge-
genüber?34 

 
34 Vgl. Gauster, Markus: „Comprehensive Approach in zivil-militärischen Einsätzen – 

(k)ein Mehrwert in Afghanistan?“ In: Sicherheit und Frieden (S+F)/Security and Peace, 
Vol. 30, No. 2, Themenschwerpunkt: Vernetzte Sicherheit/Whole-of-Government Approa-
ches to Security (2012), S. 75-81. 
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Afghanistan und Mali stellen in dieser Hinsicht Negativbeispiele dar, weil 
militante Aufstände gegen die eingesetzten bzw. etablierten Regierungen und 
Friedenseinsätze im Laufe der Interventionen deutlich anstiegen. Bereits in 
der frühen Phase der Einsätze wurde offensichtlich, dass die betreffenden 
Regionen mehr Stolpersteine für westliches Engagement enthielten als er-
wartet und das Risiko des Scheiterns hoch war. Eine Vielzahl an zivilen Op-
fern stärkte den Widerstand von Aufständischen und der Bevölkerung, wäh-
rend Schattenwirtschaft und Terrororganisationen wie der sogenannte „Isla-
mische Staat“ von den Bürgerkriegsökonomien in Mali und Afghanistan und 
den internationalen Geldflüssen durch korrupte Kanäle profitierten.35 

Rückschluss 4: Der Trend zu Military Assistance-Einsätzen 
setzt sich fort – trotz der Negativbeispiele 
Afghanistan und Mali 

In Afghanistan wurde deutlich, dass die operative Zusammenarbeit mit lo-
kalen afghanischen Kräften beim Aufbau und der Ausbildung der Armee 
(Military Assistance) qualitativ zwar relativ gut sein kann, jedoch trotzdem 
zum Scheitern verurteilt ist, wenn der politisch-strategische Kontext negativ 
einwirkt (z.B. Einflussnahme durch Nachbarstaaten) und die Dynamiken in-
terner und externer Kräfte (z.B. Milizen bzw. Warlords) kontraproduktiv 
sind. Eine deutliche „Realitätsverweigerung“36 der Politik bei Einsätzen 
des Westens zeigte die Schwächen der europäischen politischen Entschei-
dungsträger am Fallbeispiel Afghanistan auf. Das Primat der Politik wurde 
nicht eingehalten. Der Fall Mali ist ähnlich gelagert, wobei die Verschlechte-
rung der Umfeldbedingungen und der Widerstand der lokalen Akteure37 
letztendlich ebenfalls zum vorzeitigen Truppenabzug führten. In Afghanis-
tan blieben die umfangreichen US-Waffenarsenale in den Händen der Tali-
ban und diverser verbrüderter Milizen. 

 
35 Vgl. Interview mit Hisham Hellyer. In: 20 Jahre nach 9/11. Blick zurück aus arabischer 

Sicht. ORF, 10.9.2021. https://orf.at/stories/3227699/ abgerufen am 22.6.2023. 
36 Vgl. Feroz, Emran: Verdrängte Realitäten bis zum Schluss. In: Quantara, 16.8.2021. 

https://de.qantara.de/inhalt/das-scheitern-des-westens-in-afghanistan-verdraengte-
realitaeten-bis-zum-schluss, abgerufen 17.8.2023. 

37 Vgl. Gänsler, Katrin: Mali: French military operations face growing resistance. In: 
Deutsche Welle, 22.1.2021. https://www.dw.com/en/mali-french-military-operations-
face-growing-resistance/a-56309457, abgerufen am 27.5.2023. 
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Trotzdem hat „Military Assistance“ bei Friedenseinsätzen Zukunft und 
bleibt ein militärstrategisches Instrument erster Wahl sowohl auf Ebene des 
internationalen Krisenmanagements als auch auf geostrategischer Ebene. So 
bildet die EUMAM Ukraine Mission in diesem Kontext ukrainische Streit-
kräfte auf EU-Territorium im Rahmen von Military Assistance aus. Der Nut-
zen bzw. der Erfolg der Ausbildung und des Mentorings von Streitkräften 
im Sinne der Friedenssicherung ist auch im Kontext des Ukraine-Krieges 
keineswegs garantiert, jedoch gibt es vorerst kaum Alternativen.38 Komple-
mentär zur militärischen Unterstützungsbeiträgen ist z.B. die zivile Unter-
stützung der zivilen Sicherheitssektorreform durch EU-Missionen (siehe z.B. 
die EU Advisory Mission EUAM Iraq oder die EUAM Ukraine). 

Rückschluss 5: Friedenseinsätze brauchen in bestimmten Phasen 
mehr Polizeikräfte 

Militärische Friedenseinsätze werden – wie bereits ausgeführt – immer mehr 
selbst zur Konfliktpartei (siehe Afghanistan, Mali, Zentralafrikanische Re-
publik, Demokratische Republik Kongo). Generell ist zu erwarten, dass sol-
che Stabilisierungseinsätze zurückgefahren werden. Kleinere Polizeieinsätze 
sind unter gewissen Bedingungen (z.B., wenn ein relativ sicheres Umfeld wie 
z.B. im Kosovo etabliert ist) eine Alternative bzw. können parallel zur mili-
tärischen Operation eingesetzt werden (Beispiel MONUSCO).39 Diese Eins-
ätze haben ein geringeres Legitimitätsproblem, die Peacekeeping-Grunds-
ätze sind leichter einzuhalten und die Gefahr, dass Polizeimissionen zur 
Konfliktpartei werden, ist gering (siehe das positive Beispiel der Mission 
UNMIK im Kosovo, die Aufgaben der lokalen Polizei für einen begrenzten 
Zeitraum übernahm). 

Gründe für den verstärkten Bedarf an Polizeikräften bestehen darin, als (1) 
Polizeikräfte u.a. auf Rechtsstaatlichkeit und innere Sicherheit (siehe Aufga-
benfelder von Friedenseinsätzen in Kapitel C) fokussiert sind, (2) einen Zu-
sammenbruch von Recht und Ordnung verhindern können und (3) mehr 

 
38 Vgl. Think Tank European Parlament: Russia’s War on Ukraine: The EU’s financing of 

military assistance to Ukraine, 20.5.2022. 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729436, 
abgerufen am 22.4.2023. 

39 Vgl. United Nations Police: What our UN Police officers do. 
https://police.un.org/en/what-our-un-police-officers-do, abgerufen am 22.8.2023. 
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Polizisten, die dringend benötigt werden, in das UN Peacekeeping- und 
GSVP-System einfließen könnten. Das aktuelle Verhältnis von Militär (90%) 
zu Polizei (10%) im Auslandseinsatz ist jedoch nur schwer veränderbar, weil 
Beitragsleister kaum Polizeikräfte senden können bzw. wollen. Beispiele für 
relativ erfolgreiche Polizeireformen durch die UNO sind in Serbien, Nigeria 
und Angola zu verzeichnen.40 

Die Zukunft von Friedenseinsätzen ist somit eng mit der Frage verbunden, 
wie das Verhältnis von Militär- und Polizeikräften ausbalanciert werden 
kann: Rechtsstaatlichkeits- und Unterstützungsmissionen für lokale Polizei-
kräfte (z.B. die neu eingesetzte Multinational Security Support (MSS) Mission 
der UNO in Haiti seit Anfang 2024)41 sind oft leichter zu mandatieren. Ein 
„Erfolg“ ist damit jedoch keineswegs garantiert, wie das Beispiel Haiti zeigt. 

 

 
40 Vgl. GCSP Webinar: „The New Normal? Imagining Peace Operations 2030“. Genf, 

25.11.2020. 
41 Vgl. UN News: Security Council authorizes ‘historic’ support mission in Haiti, 2.10.2023. 

https://news.un.org/en/story/2023/10/1141802, abgerufen am 22.12.2023. 
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G. Ableitungen und Optionen 
für Österreichs Auslandsengagement 

Markus Gauster 

G.1. Prüfung der Interventionslogik in den fünf Einsatzszenarios 
anhand der strategischen Funktionen von Friedenseinsätzen 
(vgl. Jair van der Lijn) 

Welche Ableitungen können aufgrund der bisherigen Analyse gezogen wer-
den? Dazu werden die strategischen Funktionen von Streitkräften bei Frie-
denseinsätzen nach Jair van der Lijn (2012) im Hinblick auf die Herausfor-
derungen für die in dieser Arbeit ausgewählten Friedenseinsätze untersucht:1 

Anm.: Siehe nächste Seite. 

  

 
 1 Van der Lijn, Jair: Clingendael Futures Scenarios Paper – The Future of Peace Opera-

tions. Clingendael 2012, S. 19. 
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20130100_future_%20peace_op
erations_paper_lijn.pdf, abgerufen am 7.7.2023. 
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Strategische 
Funktionen von 
Streitkräften bei 
Friedenseinsätzen 

Definition der einzelnen Funktionen 

Antizipation 

Vorbereitung auf vorhersehbare und unvorher- 
sehbare Entwicklungen und Ereignisse, welche die 
internationale Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit 
beeinträchtigen können. 

Prävention 
Maßnahmen zur Verhinderung einer Bedrohung 
der internationalen Sicherheit und der 
Rechtsstaatlichkeit. 

Abschreckung 

Maßnahmen zur Vermeidung von Handlungen 
eines Akteurs, die mit der internationalen 
Rechtsstaatlichkeit in Konflikt stehen, indem sie 
Vergeltungsmaßnahmen in Aussicht stellen. 

Intervention 
Erzwingung einer Änderung des Verhaltens einer 
oder mehrerer Parteien, welche die internationale 
Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit gefährden. 

Stabilisierung 

Herstellung von Sicherheit in einer aktuellen oder 
ehemaligen Konfliktzone, um politische Stabilität 
sowie wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu 
erreichen (Krisen- bzw. Konfliktmanagement). 

Normalisierung 
Wiederherstellung normaler Lebensbedingungen 
nach einem Konflikt (entspricht in etwa dem 
„Peacebuilding“-Ansatz der UNO) 

Tabelle: Strategische Funktionen von Streitkräften bei Friedenseinsätzen in Anlehnung 
an: Clingendael Futures Scenarios Paper – The Future of Peace Operations (Jair van der 
Lijn)2  

 
 2 Ebd. 
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Untersuchung der strategischen Funktionen von Streitkräften 
im Kontext der beleuchteten Einsatzszenarien 

1. Alle untersuchten Friedensmissionen erfüllen mehr oder weniger die 
Antizipationsfunktion und dienen gleichsam als Frühwarnsystem 
(z.B. SMM Ukraine), sollten sich Konflikte und die Sicherheitslage 
verschärfen. Im Einsatzraum sind gewisse negative (und positive) 
Entwicklungen leichter zu erkennen, jedoch muss das nicht immer 
funktionieren (siehe z.B. den Faktor „Realitätsverweigerung“ im Af-
ghanistan-Szenario). Bei RSM Afghanistan versagte dieses Früh-
warnsystem, da kaum abschätzbar war, wie und ob die Afghanische 
Armee sich gegen die Taliban durchsetzen könnte oder nicht. Eine 
fast kampflose Übernahme des Landes durch die Taliban hatten die 
wenigsten westlichen Akteure erwartet. 

2. Bei der Mission UNIFIL, die bis zu 13.000 Militärpersonen umfasst, 
geht es insbesondere um die strategische Funktion der Abschre-
ckung (Deterrence) gegenüber der Hisbollah, Kampfhandlungen zu 
unterlassen, was bis 2023 relativ gut funktionierte, obwohl die Mis-
sion von den Milizen als „Feind im eigenen Land“ (vgl. Kapitel E, 
lokale Akzeptanz der Missionen) bezeichnet wird. Die erneute Eska-
lation im Nahostkonflikt 2023 wurde zum Testfall für die Relevanz 
und weitere Akzeptanz von UNIFIL. Auch bei EUFOR Althea stellt 
die Abschreckungsfunktion eine wichtige Komponente dar, jedoch 
erscheint die konfliktpräventive Komponente der Friedensmission 
in BuH zur Erreichung politischer Stabilität noch wichtiger. 

3. Die Stabilisierungsfunktion von EUFOR Althea war und ist in 
BuH relativ erfolgreich, wobei der Einsatz auch dazu beitrug, dass 
der Konflikt gleichsam politisch eingefroren wurde. Bei den Frie-
denseinsätzen in Afghanistan und Mali drehten sich die anfänglichen 
Stabilisierungserfolge schnell in eine negative Richtung. Als Be-
obachtermission spielte die Stabilisierungsfunktion der SMM Ukra-
ine insofern eine Rolle, als der so wichtige Zugang für internationale 
humanitäre NGOs zur Bevölkerung teilweise ermöglicht werden 
konnte und die SMM z.B. über die Einhaltung der Minsker Abkom-
men berichtete, die eine Stabilisierung durch Abzug der schweren 
Waffen zum Ziel hatte. EUFOR Althea trug zweifelsohne auch zur 
Normalisierung der Situation in BuH bei. 
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4. Die militärische Intervention durch MINUSMA in Mali und die US-
geführte Operation Enduring Freedom in Afghanistan schafften es 
letztendlich nach zehn bzw. 20 Jahren nicht, eine Verhaltensände-
rung der maßgeblichen Akteure bzw. Konfliktparteien im Sinne einer 
Stabilisierung herbeizuführen. Ein Normalisierungsprozess kann 
jederzeit einen Rückfall erleiden (siehe das Beispiel Myanmar). Am 
Westbalkan ist eine umfassendere militärische Intervention durch 
die NATO oder die EU Rapid Deployment Capacity3 nicht ausge-
schlossen, sollte die Situation in BuH oder im Kosovo eskalieren. 
Europäisch dominierte Militärinterventionen zur Stabilisierung im 
größeren Umfang (Beispiele Afghanistan und Mali) sind mittelfristig 
eher im engeren europäischen Umfeld zu erwarten. 

 
 3 Vgl. EU External Action Service: EU Rapid Deployment Capacity. 

https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-rapid-deployment-capacity-0_en, abgerufen am 
3.10.2023. 
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G.2. Generelle Ableitungen 

Ableitung 1: Friedenseinsätze stehen verstärkt 
unter geopolitischem Druck 

Spätestens seit 2010 ist eine zunehmende Fusion von Bürgerkriegen und 
Stellvertreterkriegen festzustellen, von der auch die fünf hier untersuchten 
Einsatzregionen betroffen sind. Internationalisierte Bürgerkriege wurden 
bzw. werden in Afghanistan, Jemen, Syrien, Libyen und im Sahel ausgetra-
gen, was negative Auswirkungen auf die Einsatzregionen hatte (siehe Fall-
studien im Kapitel D). Der gleichsam „paralysierte UN-Sicherheitsrat“ (Zi-
tat: Antonio Guterres) wird zunehmend geschwächt, was Mandate für Frie-
denseinsätze erschwert. Die Stabilität vor Ort, die menschliche Sicherheit 
und die sozio-ökonomische Situation verschlechterte sich trotz der Friedens-
einsätze in vier der fünf Referenzszenarien (positive Ausnahme: BuH). Ne-
gative Entwicklungen in Ländern mit Friedensmissionen werden nicht zu-
letzt durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine weiter befeuert 
(geopolitischer Faktor). 

Militärisch geht ein Trend in Richtung kleinerer, spezifisch ausgebildeter 
Friedenstruppen und Unterstützungsbeiträge (Hilfe zur Selbsthilfe), die oft 
in jenen Einsatzräumen stattfinden, wo auch Russland (z.B. am Westbal-
kan/EUFOR Althea), China (z.B. im Sahel/MINUSCA) oder Iran (z.B. im 
Libanon/UNIFIL) direkt oder indirekt aktiv sind. Diese geopolitisch be-
dingten Interventionen bzw. Interessen bekamen durch den Ukraine-Krieg 
eine neue Dimension und sind daher im Rahmen der politischen und militä-
rischen Einsatzführung von Friedensmissionen verstärkt zu berücksichtigen 
(z.B. anti-westliche Propaganda). Friedenseinsätze in Afrika (siehe EUTM 
Mali) und am Westbalkan (siehe EUFOR Althea) sind z.B. durch die zuneh-
mende Präsenz Russlands und entsprechende Desinformationskampagnen 
längst mit wachsenden Widerständen konfrontiert. Damit ist auch ein erhöh-
tes (konventionelles und hybrides) Bedrohungspotenzial für Staaten bzw. 
Truppensteller verknüpft, das auch Friedenseinsätze umfasst.4 

 
 4 Vgl. Dengg, Anton/Schurian, Michael (Hg.): Vernetzte Unsicherheit – Hybride Bedro-

hungen im 21. Jahrhundert. Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Nr. 6/2016. 
Wien, Februar 2016. 
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Ableitung 2: Friedenseinsätze sind auch in Zukunft 
von strategischer Relevanz 

Unterbewerte Einsätze? Friedenseinsätze europäischer Truppensteller 
sind nach der „Zeitenwende“ infolge des Ukraine-Krieges in ihrer realpoliti-
schen Tragweite unterbewertet. Sie sollten jedoch auch weiterhin auf dersel-
ben Ebene wie Territorialverteidigung gedacht und konzipiert werden, weil 
die außenpolitische Relevanz von Friedenseinsätzen und Vermittlungsbemü-
hungen insbesondere für neutrale Staaten steigen wird (Stichwort Legalität 
und Legitimität von Friedenseinsätzen). 

Konflikte im Ansteigen: Da die Anzahl bewaffneter Konflikte im Anstei-
gen begriffen ist und viele davon nicht zuletzt auch für Österreichs Sicher-
heitsinteressen relevant sind, bleiben Friedenseinsätze auch unter erschwer-
ten geopolitischen Umfeldbedingungen eine tragende Säule der UNO, der 
EU/GSVP und der österreichischen Sicherheitspolitik. Große Stabilisie-
rungsmissionen der UNO (z.B. MONUSCO oder MINUSCA mit über 
10.000 Soldaten) werden jedoch aufgrund der hohen Kosten und der Zah-
lungsunwilligkeit der USA und anderer UN-Mitglieder mittelfristig eher zu-
rückgehen. 

Zivile und Militärische Friedensmissionen: Es ist durchaus möglich, 
dass Friedenstruppen der UNO – mit österreichischer Beteiligung – in Gaza 
zum Einsatz kommen werden,5 was die Relevanz zukünftiger Auslandsein-
sätze unterstreichen würde. Zudem wird ziviles bzw. diplomatisches Krisen-
management – von Vermittlungsversuchen, politischen Missionen bis hin 
zur Mediation – weiter an Relevanz gewinnen. Alle Varianten (politische, 
diplomatische und militärische Interventionen) werden künftig auch von 
Staaten des Globalen Südens vermehrt genutzt werden, um sich international 
als Friedensstifter zu profilieren und strategische Interessen durchzusetzen 
(z.B. Indonesien). 

Der militärische und sicherheitspolitische Nutzen von Auslandsein-
sätzen für Österreich bleibt substanziell, da sie die Einsatzbereitschaft und 

 
 5 Vgl. Fünf Szenarien zur Zukunft des Gazastreifens. In: NZZ, 10.11.2023, S. 3. 



 

303 

Interoperabilität des ÖBH beträchtlich erhöhen,6 wodurch auch die Landes-
verteidigung direkt oder indirekt profitiert. Speziell in Anbetracht der nega-
tiven sicherheitspolitischen Entwicklungen im Nahostkonflikt seit 2023 soll-
ten sich maßgebliche Akteure und Organisationen das realistische Ziel von 
Friedenseinsätzen stets vor Augen führen: 

Friedenseinsätze sollen bzw. können im besten Fall 
die Voraussetzungen schaffen, 

damit ein politisches Übereinkommen in Richtung Frieden 
und Stabilität überhaupt erst erreicht werden kann. 

Friedensmissionen können somit im Optimalfall Zeit für das Vorantreiben 
von Friedensprozessen gewinnen, Konflikte auf unbestimmte Zeit einfrieren 
oder das Eskalationspotenzial vermindern bzw. stabilisierend wirken. We-
sentliche Voraussetzung ist, dass das politisch-strategische Umfeld nicht 
grundsätzlich negativ im Hinblick auf einen Friedensprozess eingestellt ist, 
wie es z.B. in Afghanistan war (z.B. Ruhe- und Formierungszonen für Ter-
roristen im Einsatzraum entlang der Grenze Afghanistans und Pakistans in 
Verbindung mit dem Besatzungscharakter der US-geführten Intervention). 

Kriterium Unparteilichkeit: Die angesprochene Relevanz des strategi-
schen Umfeldes von Missionen wird auch bei Österreichs so wichtigen mili-
tärischen Beiträgen für EUFOR Althea in BuH und UNIFIL im Libanon 
deutlich. In diesen Szenarien (und auch generell) ist die Bewahrung der Un-
parteilichkeit im Sinne der Peacekeeping-Prinzipien (siehe Kapitel C.1) ent-
scheidend, um das Mandat bestmöglich erfüllen zu können. 

Negativbeispiel war Afghanistan, wo ISAF und RSM gleichsam als Konflikt-
partei wahrgenommen wurden und sich (zu) weit von den klassischen 
Peacekeeping-Prinzipien (Unparteilichkeit, Zustimmung der maßgeblichen 
Akteure vor Ort sowie Gewaltanwendung bzw. Interventionsprinzipien) 
entfernt hatten (Kapitel D in Gauster, 5.8). Österreich sollte daher nur an 
solchen Einsätzen teilnehmen, bei denen eine eindeutige Unterscheidung zu 
den Konfliktparteien mit hoher Wahrscheinlichkeit gewahrt bleiben kann 
(was z.B. bei EUFOR Althea und UNIFIL der Fall ist). 

 
 6 Vgl. Interview mit Berthold Sandtner. In: „Krone“ beim Heer im Kosovo: Leben im 

Container. Kronen Zeitung, 9.5.2023. https://www.krone.at/3002147, abgerufen am 
28.11.2023. 
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Gesprächskanäle wichtig für Intervention: Daher ist es für Österreich im 
Hinblick auf mögliche Friedenseinsätze in der Ukraine (die über die Mandate 
von EUAM und EUMAM Ukraine hinausgehen würden) wichtig, Ge-
sprächskanäle in alle Richtungen offen zu halten, um Zugang zu möglichen 
Einsatzregionen zu erhalten und bestmöglich beobachten und vermitteln zu 
können (siehe das Beispiel SMM Ukraine in Kapitel D). Zudem ist der Er-
fahrungsgewinn für Streitkräfte aus möglichen neuen Auslandseinsätzen 
auch für die Landesverteidigung beträchtlich.7 

Ableitung 3: Gründlichere Prüfung des Missionstyps 
(Optionen: ziviler oder militärischer Einsatz/keine 
Beteiligung/zivile und militärische Beteiligung) 

Während militärische Friedenseinsätze seit dem militärischen Rückzug aus 
Afghanistan 2021 und der „Zeitenwende“ 2022 zumindest vordergründig an 
Relevanz verloren haben, ist die Bedeutung ziviler Missionen teilweise 
angestiegen (siehe Kapitel F.1, These 1). Beispiele dafür sind die zahlrei-
chen UN Special Political Missions (z.B. UNAMA in Afghanistan), zivile 
Missionen der OSZE (siehe die SMM Ukraine, aber auch die OSCE Pro-
gramme Offices und OSCE Field Operations) und zivile Missionen der EU 
bzw. GSVP (z.B. EUCAP Somalia). Solche Missionen sind im Rahmen der 
Konfliktbearbeitung, zur Koordination humanitärer Akteure und Aktivitä-
ten, Mediation, zum Kapazitäten-Aufbau, im Peacebuilding und im diploma-
tischen Konfliktmanagement (siehe z.B. die UN Support Mission in 
Lybia/UNSMIL oder die EU-Delegation in Libyen) aktiv. 

Zivile Missionen der UNO, EU und OSZE sind grundsätzlich einfacher als 
militärische Missionen zu mandatieren und haben dadurch oft einen besse-
ren Zugang zu den maßgeblichen Akteuren in der Einsatzregion, was in An-
betracht der geopolitischen Umbrüche und der problematischen Entschei-
dungsfindung im UN-Sicherheitsrat in Zukunft noch nützlicher sein könnte. 
Auch in diesem Rahmen hätte Österreich gute Möglichkeiten, sein außen- 
und sicherheitspolitisches Profil zu schärfen und sich als diplomatischer, zi-
viler und militärischer Vermittler für Frieden und Stabilität zu positionieren. 

 
 7 Vgl. Interview mit Berthold Sandtner. In: „Krone“ beim Heer im Kosovo: Leben im 

Container. Kronen Zeitung, 9.5.2023. https://www.krone.at/3002147, abgerufen am 
28.11.2023. 
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Ableitung 4: Comprehensive Approach und Entscheidungs- 
strukturen für Einsätze auf EU-Ebene verbessern 

Eine Stärkung der GSVP sollte mit dem politischen, wirtschaftlichen und 
humanitären Instrumentarium der EU im Kontext einer zukünftigen Frie-
densordnung in Europa abgestimmt sein. Für die EU/GSVP bedeutet dies, 
eigene Strukturen zu überdenken. Dazu gehört auch die Überwindung des 
Einstimmigkeitsprinzips im Rat der EU, das die GSVP lähmt. Österreich 
könnte sich besonders dafür einsetzen. 

In Bezug auf die Zusammenarbeit im Rahmen der in den fünf Referenzsze-
narien involvierten internationalen Organisationen ist abzuleiten, dass Ös-
terreich sich in den Einsatzräumen mit ÖBH-Beteiligung proaktiver für 
mehr Kohärenz der UN- und anderen präsenten Akteure im Gastland 
(Host Nation) einsetzen und diplomatisch-zivil-militärische Vernetzungs-
arbeit leisten sollte. Zudem sollten Friedenseinsätze keine Duplikate der prä-
senten UN-Organisationen im Gastland schaffen (siehe Afghanistan). Auch 
der GSVP-Rahmen bietet sich für Österreich an, um sich für mehr Kohärenz 
im Sinne eines Comprehensive Approach einzusetzen. Dabei sollte die zuvor 
festgelegte Strategie das Mandat der Mission antreiben und nicht umge-
kehrt! Europäische Truppensteller müssten sich bei der Strategieentwicklung 
die Frage stellen, wie das Vertrauen der Host Nation bzw. der lokalen Ent-
scheidungsträger am besten zu gewinnen ist. 

Ableitung 5: Missionen zivil und militärisch beschicken 
und Force Commander stellen! 

Größere Stabilisierungsmissionen der UNO dürften bis 2030 aus ver-
schiedensten Gründen zurückgehen. Ein Beispiel stellt MONUSCO in der 
DR Kongo dar, wobei deren negatives Umfeld und die Missionslaufzeit 
(1999-2024) mit dem Einsatz von ISAF und RSM Afghanistan zu verglei-
chen ist. Im Einsatzraum sind weder ein politischer Fortschritt noch Meilen-
steine in Richtung eines End State zu verzeichnen, wodurch der Rückzug der 
Stabilisierungsmission bereits Realität ist. (Sub)regionale Organisationen 
könnten Agenden der Friedenssicherung im besten Fall übernehmen (Bei-
spiel Ruandas Einsatz in der DR Kongo 2022/23 im Rahmen der EACRF). 
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Solange Österreich ein Kontingent bei UNIFIL im Rahmen der UNO stellt, 
kommt die Beschickung anderer UN-Missionen im Kontingentsrahmen auf-
grund einer möglichen Überdehnung des ÖBH nicht in Frage. Eine verbes-
serte Strategie für die Bildung von gesamtstaatlichen zivilen (und mili-
tärischen) Personalreserven in Form von Einsatzpools (Beispiel Ein-
satzpool des Zentrums für internationale Friedenseinsätze/ZIF Berlin) ist 
sinnvoll, um auch wertvolle zivile Personalressourcen in Missionen struktu-
riert einbinden zu können. Auf der anderen Seite ist es für Österreich wich-
tig, den Force Commander bei Friedenseinsätzen zu stellen, um Gestal-
tungsspielraum, Einfluss und Verantwortung zu erwirken. Bei EUFOR Alt-
hea und EUTM Mali stellte Österreich mehrmals den Kommandanten. Um 
bei UNIFIL den Force Commander zu stellen, was grundsätzlich anzustre-
ben wäre, müsste das ÖBH ein Bataillons-Äquivalent stellen, was aufgrund 
der angesprochenen Überdehnung eine Herausforderung ist. Auch bei Be-
obachtungsmissionen ist die Führungsposition im Blick zu haben, was Ös-
terreich mit dem stellvertretenden Force Commander bei UNTSO unter Be-
weis stellt. 

Ableitung 6: Stärkung von Österreichs 
internationaler Vermittlerrolle 

Eine Leitlinie für die österreichische Sicherheitspolitik ist die verstärkte Teil-
nahme an zivilen und militärischen Missionen der EU, wobei u.a. der Migra-
tionsaspekt neben der generellen Stabilisierungsagenda weiterhin eine we-
sentliche Legitimation für Einsätze spielen wird. Der GSVP-Trend weist 
deutlich in Richtung kleinerer Missionen (z.B. EU Mission in Armenia/ 
EUMA), wodurch Österreich seine oft zitierte „Vermittlerrolle“ im Rahmen 
einer aktiveren Außen- und Sicherheitspolitik ausbauen könnte. Abzuleiten 
ist daraus auch, dass Österreich insgesamt mehr internationale Initiativkraft 
zeigen könnte (siehe das Beispiel Schweden oder Schweiz als Vermittler). 
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Ableitung 7: Friedenseinsätze beinhalten Synergieeffekte 
für den Aufbauplan ÖBH 2032+ 

Durch die Vorgaben des Streitkräfteprofils „Unser Heer“, durch das Lan-
desverteidigungs-Finanzierungsgesetz und durch den Aufbauplan ÖBH 
2032+ sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit das ÖBH 
„zuhause stark und im Ausland fokussiert wirken kann“, wie Bruno Hof-
bauer ausführt: 

„Im Ausland muss Österreich mit interoperablen, 
robusten militärischen Kräften 
einen Beitrag leisten können. 

Für das internationale Krisenmanagement 
werden ausgesuchte Fähigkeiten des Bundesheeres 

zur Verfügung gestellt.“8 

Demnach wären mögliche Beteiligungen des ÖBH an Auslandseinsätzen 
auch im Sinne der Erfordernisse bzw. Parameter des Aufbauplan 2032+ aus-
zurichten. Während die Interoperabilität von Streitkräften gleichsam von je-
dem Auslandseinsatz mehr oder weniger profitiert, ist ausführlich zu prüfen, 
inwieweit das ÖBH bzw. die Landesverteidigung durch die Beteiligung an 
robusten Einsätzen profitieren kann (siehe das Beispiel RSM Afghanistan in 
Kapitel D). Somit wäre eine sicherheitspolitische Balance zwischen Lan-
desverteidigung und Auslandseinsätzen anzustreben, durch die beide 
Dimensionen im Sinne Österreichs und des ÖBH gestärkt werden. 

Eine verstärkte bzw. spezialisierte Teilnahme an Einsätzen der UN-, EU-, 
OSZE- und NATO-PfP (NATO-Partnership for Peace) könnte sich somit 
positiv auf den Aufbauplan 2032+ auswirken und umgekehrt. Neue Fähig-
keiten, insbesondere in den Kernbereichen Mobilität der Einsatzkräfte, 
Schutz und Wirkung, Autarkie und Nachhaltigkeit sowie die Beschaffung 
von modernem Gerät im Rahmen des Aufbauplanes9 könnten auch dem 
Auslandsengagement des ÖBH zugutekommen (Synergieeffekte). 

 
 8 Vgl. Hofbauer, Bruno/Zisser, Rainer: Aufbauplan ÖBH 2032+. Truppendienst, 

20.3.2023. https://www.truppendienst.com/themen/beitraege/artikel/aufbauplan-
oebh-2032, abgerufen am 4.10.2023. 

 9 Vgl. Bundesheer: Das bringt 2024, 16.12.2023. 
https://www.bundesheer.at/aktuelles/detail/das-bringt-2024, abgerufen am 18.12.2023. 
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In diesem Kontext ist auf den österreichischen Fokus im Rahmen des Auf-
baus der EU Rapid Deployment Capacity10 zu verweisen, die sich auf einen 
1) durchsetzungsfähigen Verband; 2) Teile des Combat Service Support 
Battalion (CSSBn) 3) Spezialeinsatzkräfte und den Aufbau eines Experten-
pools konzentrieren. Dieser spezifische ÖBH-Fokus könnte auch in zukünf-
tigen Friedenseinsätzen von Vorteil sein. 

Das Ausmaß sicherheitspolizeilicher Assistenzeinsätze des ÖBH im Inland 
sollte im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf den Aufbauplan 2032+ und 
die Verfügbarkeit von Truppen für Auslandseinsätze überdacht werden.11 
Friedenseinsätze dürften für Österreich in diesem Kontext auch weiterhin 
eine wesentliche Rolle spielen, sollten jedoch insbesondere durch neue An-
sätze im Personal- und Ressourcenmanagement personell und materiell ver-
stärkt werden. 

Ableitung 8: Gesamtstaatliche Maßnahmen zur Schaffung 
von Perspektiven im Einsatzraum verstärken 

Westbalkan-Perspektiven als positives Beispiel: Während das gesamt-
staatliche Engagement Österreichs am Westbalkan relativ strukturierte For-
men (diplomatisch, wirtschaftlich, militärisch) angenommen hat, ist das in 
anderen Regionen mit ÖBH-Beteiligung weniger der Fall, wie das Beispiel 
Libanon/UNIFIL zeigt (Kapitel D in Reiner, 4). Die Perspektivenlosigkeit 
der lokalen Bevölkerung steigt in vielen Einsatzräumen (siehe Kapitel D). 

Lösungsansatz: Das Militär und zivile Akteure sollten verstärkte Aktivitä-
ten zum Schutz der lokalen Zivilbevölkerung, verbunden mit der Erzeugung 
von Perspektiven (z.B. in der Form von Ausbildungsinitiativen und Jobmög-
lichkeiten) in ausgewählten Einsatzräumen unternehmen, wobei eine klare 
Arbeitsteilung und Informationspolitik abzustreben ist. Dazu braucht es 
Vertrauen zwischen den zivilen und militärischen Organisationsteilen sowie 
die Nutzbarmachung neuer Technologien. Die Führung sollte dabei formell 
oder informell zwischen zivilen und militärischen Akteuren aufgeteilt wer-

 
10 Vgl. EU External Action Service: EU Rapid Deployment Capacity. 
11 Vgl. Aktuell 1.226 Soldaten im Inland, 788 im Ausland im Einsatz. Der Standard, 

15.3.2023. 
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den.12 Eine entsprechende Anpassung der Führungssysteme könnte sich so-
wohl für die militärische Landesverteidigung als auch für Auslandseinsätze 
positiv auswirken. 

Das BMLV/ÖBH, weitere Ressorts und NGOs könnten daher in gesamt-
staatlicher Form für die Weiterentwicklung militärischer und ziviler Maßnah-
men zum Schutz der Zivilbevölkerung (Protection of Civilians) in fragilen 
Kontexten sorgen. Dies würde auch positive Effekte auf den Schutz der Be-
völkerung im Inland mit sich bringen und Synergieeffekte für den Aufbau-
plan 2032+ erzeugen. 

Neuauflage von CIMIC? Im humanitären Bereich könnte die Fachaufgabe 
zivil-militärische Zusammenarbeit (CIMIC) und Liaison and Observation 
Teams (wie bei EUFOR Althea)13 zur Erstellung des zivilen Lagebildes wie-
der eine verstärkte Rolle bekommen (z.B. im Ukraine-, Nahost- oder im Su-
dan-Konflikt). Der Mehrwert könnte darin bestehen, unterschiedliche ge-
samtstaatliche Akteure gemeinsam zur Wirkung zu bringen, was bislang in 
vielen Einsatzräumen, darunter auch in den hier untersuchten (z.B. in Mali 
oder im Libanon) nicht oder nur unzureichend der Fall war. 

Übereinstimmung mit Regierungsprogramm: Solche Initiativen zielen 
unmittelbar auf gesamtstaatliche „Hilfe vor Ort“14 im Sinne des Österreichi-
schen Regierungsprogrammes 2020-2024 ab. Aktivitäten in den Bereichen 
Sicherheitspolitik, Internationale Humanitäre und Katastrophenhilfe 
(IHKH), humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit sowie Migration 
und Asyl sollten im besten Fall in Einsatzräumen komplementär zur Wir-
kung kommen (wie das z.B. in BuH der Fall ist), um Perspektiven vor Ort 
zu schaffen und Konflikt- und Migrationsursachen zu reduzieren. 

  

 
12 Vgl. Sandtner, Berthold: Führung im vernetzten Umfeld – Ein Forschungsprojekt am 

Institut für Höhere Militärische Führung. In: Legatus Doctus 03-04/2021, S. 6. 
13 Vgl. Was sind „Liaison and Observation Teams”? BMLV, 2.11.2006. 

https://www.bmlv.gv.at/ausle/eufor/artikel.php?id=1936, abgerufen am 22.6.2023. 
14 Vgl. Bundeskanzleramt der Republik Österreich: Aus Verantwortung für Österreich. 

Regierungsprogramm 2020-2024, S. 25-26. 
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Ableitung 9: Bearbeitung von Konfliktwurzeln 
im Einsatzraum verstärken 

Die Konfliktwurzeln bzw. Ursachen für die staatliche Fragilität in den Ein-
satzräumen sind insbesondere auf sozio-ökonomischer Ebene zu suchen 
(siehe Fallbeispiele in Kapitel D). Das Problem liegt oft in der sozialen und 
wirtschaftlichen Misere, interethnischen Konflikten, Landstreitigkeiten, 
Korruption und fehlenden Perspektiven. In diesen Bereichen sind vor allem 
die zivilen Akteure im Einsatzraum gefragt, während von internationalen 
Truppen erwartet wird, für ein sicheres Umfeld zu sorgen.  

Der Export demokratischer Werte und internationaler Menschenrechte im 
Zuge von Friedensmissionen hatte bei Stabilisierungseinsätzen außerhalb 
Europas (insbesondere im Rahmen der RSM Afghanistan und EUTM Mali) 
keine spürbaren Effekte, nicht zuletzt, weil dieser Ansatz kaum zur Bearbei-
tung der Konfliktwurzeln geeignet ist. Trotzdem sollte weiterhin in allen Di-
mensionen an der Durchsetzung von Menschenrechten, der Pressefreiheit 
und demokratischer Mitbestimmung in Einsatzräumen gearbeitet werden. 
Die Bearbeitung der Konfliktwurzeln sollte jedoch stets – in Abhängigkeit 
von der Konfliktphase – einen roten Faden bei der Vorgehensweise des Ein-
satzes bilden und im Mandat entsprechend abgebildet sein. Insbesondere 
zählt auch die Förderung der Wirtschaft und das Forcieren von Arbeitsan-
geboten für Menschen zur Bearbeitung von Konfliktwurzeln. Ausreichende 
Beschäftigungsmöglichkeiten können für sozialen Frieden sorgen. 

Ableitung 10: Der Bedarf für Diplomatie und 
Militärdiplomatie steigt an 

Politisches Krisenmanagement der UNO und der EU wird nicht nur im Uk-
raine-Krieg, sondern auch im Sahel eine strategische Rolle spielen. Zudem 
stellt sich nach den Erfahrungen aus Afghanistan, Mali und der Ukraine nicht 
die Frage, ob, sondern wie man bestmöglich mit problematischen Regimen 
verhandeln soll, um die Präsenz bzw. Akzeptanz der Mission und den Schutz 
der lokalen Bevölkerung zu gewährleisten und negative Auswirkungen auf 
Europa zu verhindern.15 Österreich ist für derartige Verhandlungen bzw. 

 
15 Vgl. Gauster, Markus: Quo Vadis? Friedenseinsätze nach Afghanistan, Ukraine und Mali. 

IFK Monitor April 2022. 
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Vermittlungen prädestiniert. Option: Eingehende Prüfung der friedensun-
terstützenden diplomatischen und militärischen Ansätze Schwedens, Nor-
wegens, der Schweiz und Irlands im Hinblick auf das eigene Vorgehen bei 
externem Engagement. 

Ableitung 11: Verstärkter Fokus auf Konfliktprävention 

Der Bedarf nach Maßnahmen zur Verhinderung von Eskalationen und zur 
Eindämmung von Kriegen und Krisen wird weiter ansteigen. Konfliktprä-
ventive Maßnahmen des Militärs (z.B. Ausbau der Unterstützung der Muni-
tionslogistik in fragilen Staaten), der Diplomatie und der Entwicklungszu-
sammenarbeit gewinnen an Relevanz. 

Ableitung 12: Partnerschaftliche Ansätze 
statt Förderung von Eliten im Einsatzraum 

Wichtig ist, dass Stabilisierungseinsätze und Hilfsgelder nicht nur den Eliten 
(wie in Afghanistan), sondern vor allem der Bevölkerung zugutekommen. 
Jedoch sollte die EU das „Mindset der Abhängigkeit“ ablegen und einen 
partnerschaftlichen Ansatz verfolgen. Auf Seiten der Intervenierenden sollte 
mehr Wert auf eine Strategie gelegt werden, die auf gemeinsamen Werten 
und Interessen in der betreffenden Region basiert. Im Fokus sollte demnach 
die Wirkung des Einsatzes vor Ort stehen und nicht die Form des eigenen 
Ansatzes. Dazu gehört insbesondere die Überwindung inter-ethnischer Ge-
walt (z.B. im Sahel), die einen umfassenden und robusten Civilian Protec-
tion-Mechanismus in Kooperation mit lokalen Entscheidungsträgern ver-
langt. 
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G.3. Optionen für das Österreichische Bundesheer 

A. Umfassendere Diskussion der politischen Zielsetzungen 
im Kontext der Machbarkeit von Einsätzen 

Ausgangslage und Parameter: Die Personenstärke des ÖBH in Auslands-
einsätzen ist seit 2010 kontinuierlich zurückgegangen. Die Attraktivität von 
Friedenseinsätzen ist offensichtlich gesunken. 2023/24 ist mehr militärisches 
Personal in sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsätzen (vor allem im Rah-
men der Grenzsicherung) eingesetzt als im Ausland,16 was bei der Erfüllung 
der internationalen Einsatzverpflichtungen eine Überdehnung der Streit-
kräfte mit sich bringt. Viele Kapazitäten sind durch Inlandseinsätze gebun-
den, was zu einem Fähigkeitsverlust im Hinblick auf die Landesverteidigung 
und einem Personalverlust im Hinblick auf Auslandseinsätze führt.17 

Es stellt sich daher für die Politik und das ÖBH die strategische Frage, wie 
diese Überdehnung reduziert und wieder ausreichend Personal für Auslands-
einsätze bereitgestellt werden kann. Dabei geht auch darum, Friedensein-
sätze für Soldatinnen und Soldaten im Vergleich zu Inlandseinsätzen finan-
ziell attraktiver zu machen. Voll befüllte Auslandskontingente hätten auch 
positive Rückwirkungen auf die militärische Landesverteidigung im Sinne 
des neuen Streitkräfteprofils „Unser Heer“ und der militärischen Umsetzung 
durch den Aufbauplan ÖBH 2032+. 

 

  

 
16 Vgl. Aktuell 1.226 Soldaten im Inland, 788 im Ausland im Einsatz. In: Der Standard, 

15.3.2023. 
17 Vgl. Interview mit Gerald Christiner. In: Grenzeinsatz des Bundesheeres soll reduziert 

werden. Kleine Zeitung, 15.3.2023. 
https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6263507/Bindet-zu-viele-
Kraefte_Grenzeinsatz-des-Bundesheeres-soll, abgerufen am 14.8.2023. 
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Parameter für Politik und Streitkräfte bei Friedenseinsätzen 

Folgende Parameter zur Steuerung bzw. Verbesserung der Wirksamkeit von 
Einsätzen und zur Identifizierung von Optionen für das ÖBH sind zu iden-
tifizieren (siehe folgende Grafik): 

 

 

Grafik: Parameter für Friedenseinsätze (Markus Gauster, IFK) 

Die politischen Handlungsoptionen für eine proaktivere österreichische 
Außenpolitik, die – als eines der wenigen verbliebenen Länder mit neutralem 
Status – selbstverständlich auch den Ausbau von Maßnahmen zur diploma-
tischen und militärischen Konfliktbearbeitung umfassen sollten, bilden die 
Basis für mögliche neue Auslandseinsätze des ÖBH (siehe Grafik). In den 
1960er- und 1970er-Jahren hatte Österreich auf politischer Ebene von sei-
nen damaligen Auslandseinsätzen (z.B. im damaligen Belgisch-Kongo, in 



 

314 

Syrien oder in Zypern) profitiert und nicht zuletzt durch diese Einsätze den 
Zuschlag für den Bau des Vienna International Centre bekommen. 

Option: Auslandsengagement eng mit neuer 
Sicherheitsstrategie kombinieren 

Im Vorfeld möglicher ÖBH-Einsätze und der Diskussion militärischer 
Handlungsoptionen ist die strategische Grundsatzfrage zu stellen, was durch 
externes Engagement realistisch erreicht werden soll, und welche unbeab-
sichtigten Effekte einzukalkulieren sind. Bei der Beurteilung sind insbeson-
dere auch bisherige Einsatzbilanzen des ÖBH – sowohl die Abschlussbe-
richte des Ressorts als auch akademische Literatur – heranzuziehen und auf 
wissenschaftlicher Basis zu diskutieren. Die Finalisierung der (längst fälligen) 
neuen Sicherheitsstrategie könnte für diesen Prozess sehr hilfreich sein. Bei 
kurzfristigen Evakuierungseinsätzen wie 2021 beim Abzug aus Afghanistan 
oder humanitären Einsätzen im Rahmen der IHKH ist die Frage nach der 
Zielsetzung des Einsatzes selbsterklärend, während die Wirkung von lang-
fristig orientierten Stabilisierungs- und Trainingsmissionen anderen Unwäg-
barkeiten unterworfen ist (siehe z.B. den Regimewechsel in Afghanistan oder 
die Militärputsche in Mali und Niger während der Präsenz der Friedensmis-
sionen). 

Die generelle Machbarkeit, lokale Akzeptanz und die Frage, ob der 
Einsatz besser ziviler und/oder militärisch geführt werden soll, spielt 
dabei eine strategische Rolle. Spezifische zivile und militärische Einsatz-
konzepte sollten ständig (gesamtstaatlich) weiterentwickelt, synergetisch ab-
gestimmt und entsprechend auch zivil-militärisch-politisch-diplomatisch dis-
kutiert werden (z.B. Konzepte zum Schutz der Zivilbevölkerung in Einsatz-
räumen, wie z.B. in Gaza). Besonders relevant könnte diese Grundsatzde-
batte im Falle eines möglichen UN-Einsatzes in Gaza bzw. Palästina werden, 
wenn es um eine mögliche Beteiligung Österreichs geht. Mit entsprechender 
Unterstützung auf politischer Ebene und eingebettet in eine tragfähige Si-
cherheitsstrategie werden Friedenseinsätze für Österreich auch weiterhin ein 
wesentlicher außen- und sicherheitspolitischer Faktor bleiben. 
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B. ÖBH-Fokus auf Verbesserung der Informationslage im 
Einsatzraum und Management von Desinformation 

Für Truppensteller zeigt sich anhand der Einsatzszenarien die Notwendig-
keit der Sicherstellung der Fähigkeit zur unverzüglichen spezifischen Infor-
mationsbereitstellung über die Lage und Bedrohungen im Einsatzraum. Die 
Früherkennung relevanter Entwicklungen wird demnach für Auslandsein-
sätze noch relevanter. Aus den fünf hier untersuchten Einsätzen bzw. Sze-
narien ist ersichtlich, dass bisherige Early Warning-Systeme nur einge-
schränkt funktionieren (Beispiele Eskalation im Nahostkonflikt 2023 und 
Verkennung bzw. mangelndes Wissen über die reale Machtverteilung in Af-
ghanistan vor der Machtübernahme der Taliban). Dementsprechend er-
scheint eine verstärkte Einbindung und Nutzung der sicherheitspolitischen 
Konfliktforschung für die jeweilige Einsatzführung sinnvoll. Eine engere 
und spezifischere Vernetzung sowohl mit präsenten (zivilen) österreichi-
schen als auch mit anderen geeigneten Akteuren vor Ort ist zudem erforder-
lich. 

Das Management von Desinformationen wird zu einem der wichtigsten 
Faktoren für Akteure im Einsatzraum. Österreich könnte sich dabei mit ei-
nem Center of Excellence für Desinformationsbekämpfung einbringen. 
Diese Einrichtung könnte alle gesamtstaatlichen Akteure in Österreich un-
terstützen. Finnlands „Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats“ 
kann als Beispiel angeführt werden.18 

C. Fokus auf Koordination und Interoperabilität relevanter 
Akteure in Österreich und im Einsatzraum 

Das Bundes-Krisensicherheitsgesetz (B-KSG), durch welches das gesamt-
staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement seit 2023 neu aufgestellt 
wurde, stellt auch eine neue Basis für die Planung und Koordination von 
Auslandseinsätzen dar. Das B-KSG regelt u.a. das vernetzte Vorgehen aller 
relevanten Akteure in Österreich und die Einrichtung eines Bundes-Lage-
zentrums. 

 
18 Vgl. Hybrid CoE: The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats. 

https://www.hybridcoe.fi/, abgerufen am 30.10.2023. 
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Option: Österreich könnte demnach auch zukünftige internationale Eins-
ätze gesamtstaatlich planen, da zivile und militärische Agenden in zukünf-
tigen Stabilisierungsszenarien kaum mehr zu trennen sind (hybride Konflikt-
lagen). Dabei sind die neuen Koordinationsstrukturen des B-KSG (geplantes 
Bundes-Lagezentrum und strukturierte Koordination der Einsatzorganisati-
onen) für In- und Auslandseinsätze zu nutzen.19 

Die Stärkung der Fähigkeit zur multinationalen Zusammenarbeit mit ande-
ren Streitkräften (Interoperabilität) stellt für das ÖBH einen der größten 
Mehrwerte von Auslandseinsätzen dar.20 Die Bevölkerung ist dabei stärker 
in die Operationsplanung miteinzubeziehen, als dies in den fünf untersuch-
ten Einsatzräumen (siehe Kapitel D) der Fall war. Durch die zunehmende 
„Digitalisierung von Friedenseinsätzen“21 geht der Schwerpunkt deutlich in 
die Richtung der Nutzung digitaler Möglichkeiten zur Beeinflussung der lo-
kalen Bevölkerung (Negativbeispiel: Söldner der sogenannten Wagner-
Gruppe z.B. in Mali; positives Beispiel: Nutzung sozialer Medien durch die 
Mission zur Verbesserung des Schutzes der Zivilbevölkerung im Einsatz-
raum).22 

Dementsprechend sollten bei der Beteiligung Österreichs an Friedensmissi-
onen nach Möglichkeit auch zivile bzw. humanitäre und diplomatische Kom-
ponenten Österreichs eingesetzt werden (BMEIA, BMLV, Austrian Develo-
pment Agency, Wirtschaftskammer, weitere Ministerien, NGOs). Oberstes 
Ziel muss es daher sein, sich im Einsatzraum einen Gestaltungsspielraum 
(z.B. als Führungsnation/Lead Nation oder durch die Übernahme von Nis-
chenfähigkeiten) zu erarbeiten, um positiv wirken zu können. Die zivil-mili-
tärische Interoperabilität wird dabei auf unterschiedlichen Ebenen relevanter 
und spielt auch bei der Erarbeitung entsprechender Exit-Strategien eine 
Rolle. 

 
19 Vgl. Neues Krisensicherheitsgesetz. Kritik und Lob nach Präsentation. ORF, 8.11.2022. 

https://orf.at/stories/3292881/, abgerufen am 23.11.2023. 
20 Vgl. Interview mit Berthold Sandtner. In: „Krone“ beim Heer im Kosovo. 
21 Joachim Klerx im IFK-Workshop „Krisenmanagement auf dem Prüfstand, Wien 

19.10.2021; sowie Gauster, Markus: Neue Technologien und ihre Auswirkungen auf 
Österreichs Auslandsengagements. IFK Monitor Oktober 2019. 

22 Vgl. Mahanty, Dan: Five ways to protect Civilians in contemporary armed conflict. SIPRI 
Commentary, 29.8.2023. 
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D. ÖBH als strategische Reserve (Last Resort-Akteur) und 
Gestalter, wenn anderen Akteuren die Kapazitäten fehlen 
(Prinzip der Schließung von Fähigkeitslücken) 

Afghanistan hat deutlich gemacht, dass zivil-militärische Interaktions- und 
Koordinationsansätze nur unter besonderen Umständen einen Mehrwert für 
die Konfliktprävention und Konfliktbewältigung bringen. Ein solcher „Um-
stand“ ist unter Last Resort-Bedingungen im Einsatzraum gegeben, wenn 
zivile Kräfte im Einsatzraum überfordert oder nicht vorhanden sind (Prinzip 
13 des Wiener 3C Appell).23 In diesem Fall sollte das Militär unterstützend 
eingreifen und auch zivile Aufgaben übernehmen (Zitat des britischen Ma-
jor-General Robert Gordon: „The best projects for the military are the ones 
where civilians have no capability for“) und der Bevölkerung zu helfen. Dazu 
braucht es auch schnelle Eingreif-Kapazitäten, um unter Extrembedingun-
gen aktiv werden zu können. Das zeigt den dringenden Bedarf – speziell 
nach den problematischen Evakuierungsmaßnahmen 2021 in Kabul (siehe 
Kapitel D in Gauster, 3; sowie in Reiner, 4) und der relativen Hilflosigkeit 
der EU-Staaten im Zuge der Machtübernahme der Taliban –, eine EU-Ein-
greifkapazität aufzubauen und die Initiative zu ergreifen. Diese Eingreifka-
pazität könnte auch als „Speerspitze bis zur Entsendung einer regulären Frie-
densmission“ (Zitat Johann Frank) dienen.24 

Das ÖBH könnte sich daher in diesem Rahmen verstärkt international ein-
bringen, um z.B. „in der Levante wieder wahrgenommen zu werden“, was 
im Moment (2024) nicht der Fall ist (siehe Reiner in Kapitel D, 5). Der Trend 

 
23 Vgl. Feichtinger, Walter/Werther-Pietsch, Ursula/Barnet, Günther (Hrsg.): Koordiniert, 

komplementär und kohärent agieren in fragilen Situationen – Die Wiener 3C-Konferenz. 
In: Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Nr. 12/2010/S, Wien 2010; sowie 
BMEIA/Austrian Development Agency/Gesamtstaatliche Akteure in Österreich: 
Wiener 3C Appell. Koordiniert, komplementär und kohärent agieren in fragilen 
Situationen. Grundsätze und Ziele der Abstimmung von staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteurinnen und Akteuren. Empfehlungen. Wien 2010. 

 https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Dow
nloads_Themen_DivBerichte/Friedensfoerderung_und_Konfliktpraevention/Wiener_
3C_Appell_04.pdf, abgerufen am 22.8.2023. S. 5. 

24 Vgl. Interview mit Johann Frank. In: EU-Eingreiftruppe und Neutralität, wie passt das 
zusammen? Kleine Zeitung, 22.3.2022. 
https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/6115294/Frage-und-
Antwort_EUEingreiftruppe-und-Neutralitaet-wie-passt-das, abgerufen am 22.7.2023. 
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bei europäischen Truppenstellern geht eindeutig weg von der Bereitstellung 
von Infanterie-Bataillonen hin in Richtung spezialisierter Beiträge wie z.B. 
Bereitstellung einer Transportkompanie bei UNIFIL. Andere bzw. innova-
tive Beiträge zur Schließung von Fähigkeitslücken betreffen z.B. den Um-
gang mit hybriden Bedrohungen oder den oft schwierigen Schutz der Zivil-
bevölkerung. 

Was Nischenfähigkeiten betrifft, sollte Österreich bei Friedenseinsätzen pro-
aktiver in der Frage vorgehen, welche Fähigkeiten man in eine EU-Eingreif-
kapazität bzw. in Friedenseinsätze einbringen sollte. Das ÖBH wäre vor al-
lem in den Bereichen Logistik, ABC-Abwehr und Spezialeinsatzkräfte ein-
satzbereit.25 Die Einbringung solcher Fähigkeiten würde sowohl die militäri-
sche Landesverteidigung als auch Österreichs Kompetenz bei Auslandsein-
sätzen langfristig stärken und damit den Aufbauplan ÖBH 2032+ unterstüt-
zen. 

Option: Das ÖBH-Engagement könnte sich international in diesem Kon-
text mehr in Richtung einer Gestalter-Rolle entwickeln, die insbesondere 
dann um Tragen kommt, wenn andere Akteure entsprechende Fähigkeiten 
nicht aufbringen können. Eine führende Rolle könnte dabei in ausgewählten 
Domänen von Friedenseinsätzen angestrebt werden, wobei das Streitkräfte-
profil „Unser Heer“ die Leitlinien vorgibt, um Synergieeffekte im In- und 
Ausland zu erzielen. 

E. „Back to the Roots“ 

Österreich sollte insbesondere die Bewältigung von Konfliktwurzeln 
in fragilen Staaten im gesamtstaatlichen Fokus haben! 

Die Zusammenarbeitsprinzipien für kontextbezogenes, unabhängiges und 
effektives Vorgehen bei Stabilisierungsmaßnahmen und Konfliktbearbei-
tung haben durch den Afghanistan-Einsatz stark gelitten. Das stellt eine 
große Herausforderung für die Bewältigung der „Sustaining Peace-
Agenda“26 der UNO bis 2030 dar. Die EU hat mit ihren hohen Menschen-

 
25 Ebd. 
26 Vgl. What does „Sustaining Peace“ mean? UN Peacebuilding Support Office, 17.1.2017. 

www.un.org.peacebuilding/files/documents/guidance-on-sustaining-
peace.170117.final_.pdf, abgerufen am 24.8.2023. 
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rechtsstandards in jeder Hinsicht die Aufgabe, den humanitären Prinzipien 
und der menschlichen Sicherheit wieder mehr Gewicht zu verleihen. Diese 
Standards sind zweifellos „treibende Kräfte“ und politische Leitmotive für 
militärische und zivile GSVP-Einsätze.27  

Die Umsetzung des Leitmotivs „Sustaining Peace“ ist durch Friedensein-
sätze jedoch nur sehr begrenzt möglich, wie sich auch in den hier untersuch-
ten Einsatzszenarien gezeigt hat. Im Vordergrund sollten auf Seiten interna-
tionaler Akteure daher Maßnahmen für ein sicheres Umfeld, zur De-Eskala-
tion und zum Schutz der Zivilbevölkerung, humanitäres Engagement sowie 
die Bearbeitung von Konfliktwurzeln stehen. Für diese Aufgaben sind wei-
tere Organisationen und Akteure gefragt, die komplementär wirksam werden 
sollten. Die Bekämpfung von Konfliktursachen ist komplex: So können auch 
die in Einsatzregionen wie Mali und Afghanistan oftmals nicht eingehaltenen 
Menschenrechtsstandards eine (von vielen) Konfliktwurzeln sein. Im Vor-
dergrund stehen dabei – neben ethnischer Fragmentierung – insbesondere 
Landstreitigkeiten (siehe Afghanistan und Mali). 

Friedenseinsätze sollten ihre Schwerpunkte in enger Abstimmung mit den 
zivilen Akteuren vor Ort (lokale Bevölkerung und internationales Zivilper-
sonal) setzen. Bei einem möglichen UN-Einsatz in Gaza bzw. Palästina dürf-
ten die Faktoren De-Eskalation, PoC und der Zugang für humanitäres En-
gagement in den Vordergrund rücken. Die Bearbeitung der Konfliktwurzeln 
ist – wie in vielen Einsatzregionen bzw. Konflikten – eine langfristige Auf-
gabe im Sinne der Sustaining Peace-Agenda und betrifft alle fünf untersuch-
ten Einsatzszenarien. Der Anspruch von zivilen und militärischen Missio-
nen, zur Lösung der Wurzeln von Konflikten beizutragen, sollte – unabhän-
gig vom Mandat des Akteurs – nicht aus dem Auge verloren werden. 

  

 
27 Vgl. Werther-Pietsch, Ursula: Kollektive Sicherheit 2030. Globale Friedenssicherung im 

Wandel. In: Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Nr. 3/2020, Wien 2020, 
S. 213. 
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F. Spezielle Optionen für das ÖBH im Kontext 
von Auslandsengagements 

Option 1: Nachhaltige Verstärkung des Westbalkan-Engagements 
durch das ÖBH und andere österreichische Akteure 

Umsetzung: Übernahme der politischen Federführung Österreichs in stra-
tegischen Bereichen zur Stabilisierung und Heranführung der Westbalkan-
Staaten an die EU durch eine verstärkte Umsetzung von Österreichs Regio-
nalstrategie am Westbalkan und verstärkte Abstimmung bzw. Koordination 
mit anderen EU-Staaten. 2023 verfolgt Österreich am Westbalkan eine Re-
gionalstrategie im Rahmen eines Whole of Government-Ansatzes, in dem 
unterschiedliche Akteure aktiv sind, darunter auch das BMLV. Seitens des 
BMEIA und der Austrian Development Agency wird der Fokus auf drei Be-
reiche gelegt:28 

• Governance and rule of law,  

• Sustainable and inclusive social and economic development sowie  

• Climate and environment. 

Die Aktivitäten des BMLV und anderer Ministerien im Rahmen der Regio-
nalstrategie sollen das umfassende österreichische Balkan-Engagement ver-
deutlichen.29 Die Anstrengungen zur Integration des Westbalkans müssten 
noch verstärkt werden, wobei die Friedenseinsätze auch weiterhin eine sehr 
wichtige Rolle spielen (siehe Jureković in Kapitel D, Fazit). 

Option 2: Verstärkung und strategische Positionierung der 
Katastrophenhilfeeinheit AFDRU (Austrian Forces 
Disaster Relief Unit) im Rahmen der IHKH 

Umsetzung: Diese Option verfügt aufgrund der zunehmenden (weltweiten) 
Klimakatastrophen und Umweltzerstörung über ausreichend Legitimation 
und Bedarf. AFDRU sollte daher umfassend ausgebaut und auf eine höhere 
gesamtstaatliche Ebene gehoben werden, um ständig als internationales Aus-

 
28 Vgl. Austrian Development Agency: Western Balkans. 

https://www.entwicklung.at/en/countries/western-balkans, abgerufen am 22.11.2023. 
29 Vgl. BMEIA: Regional Strategy of the Austrian Development Cooperation with the 

Western Balkans. Wien 2023, S. 19ff. 
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hängeschild Österreichs anlassbezogen im Ausland aktiv sein zu können 
(siehe das Beispiel Norwegen,30 das u. a auch „vergessene Krisen“ auf dem 
Radarschirm hat). AFDRU hätte im IHKH-Bereich ein riesiges Potenzial, 
das durch die Einmeldung in den European Civil Protection Pool31 besser 
genutzt werden kann. Die hohe Relevanz ist vergleichbar mit dem Bereich 
internationale Munitionslogistik, bei der das ÖBH bereits eine führende in-
ternationale Rolle spielt (z.B. im Senegal).32 Der Aspekt von sicherheitspoli-
tischem Wissenstransfer in Regionen mit Relevanz für die EU und Öster-
reich (z.B. Senegal) wird in den angeführten Bereichen noch relevanter wer-
den. 

Option 3: Traditionelle Peacekeeping-Missionen und 
Militärbeobachtung verstärken 

Traditionelle Peacekeeping-Einsätze werden an Relevanz gewinnen, um 
Konfliktparteien bestmöglich zu separieren (z.B. UNFICYP in Zypern oder 
UNDOF im Nahen Osten, aber auch MINURSO in der Westsahara oder 
UNMOGIP in Kaschmir) und um die Entwicklungen bestmöglich beobach-
ten zu können. Auch aufgrund der negativen Entwicklungen im Nahostkon-
flikt (Gaza-Frage) sollte Österreich die Teilnahme an Peacekeeping- und Be-
obachter-Missionen verstärken bzw. in Betracht ziehen und dabei den neut-
ralen Status nutzen. 

Umsetzung: 

Sollte das ÖBH beispielsweise nicht genug Truppen oder Gerät für einen 
Einsatz mit robustem Mandat stellen können, könnte man stattdessen eine 
vermehrte Teilnahme an Beobachtermissionen in Betracht ziehen. Nahelie-

 
30 Vgl. Norwegische Regierung: Norway increasing support for forgotten crises. Oslo, 

7.12.2023. https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-increasing-support-for-
forgotten-crises/id3017279/, abgerufen am 17.12.2023. 

31 Vgl. European Commission: European Civil Protection Pool. https://civil-protection-
humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/european-civil-protection-
pool_en, abgerufen am 2.12.2023. 

32 Vgl. BMLV: Factsheet AFDRU. https://www.bmlv.gv.at/facts/factsheets/afdru.shtml, 
abgerufen am 1.3.2023; sowie BMLV: Factsheet Senegal, Juni 2020. 
https://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/fact_sheet_sen_01_deu_web.pdf, 
abgerufen am 14.7.2023. 
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gend wäre z.B. die Wiederaufnahme der Entsendung von österreichischen 
Militärbeobachtern zur Mission UNMOGIP in Indien und Pakistan (Kasch-
mir-Konflikt), wo das ÖBH bereits 2000/2001 eine Führungsrolle (den 
Chief Military Observer) innehatte. 

Option 4: Ausbau der Militärdiplomatie 

Im Hinblick auf die weltweit steigenden Risiken und Unsicherheiten er-
scheint es wichtig, die Militärdiplomatie innerhalb von Missionen (siehe die 
Plattform zur Konfliktlösung und zur Behandlung von Sicherheitsfragen bei 
UNIFIL in Kapitel E) und generell als Vertretung der Interessen Österreichs 
in fragilen Staaten auszubauen. Durch den Ausbau der Präsenz österreichi-
scher Verteidigungsattachés vor Ort könnten Entwicklungen in den Regio-
nen besser antizipiert und mögliche neue Kapazitätenaufbau- und Ausbil-
dungskooperationen in fragilen Staaten identifiziert werden. In diesem Kon-
text sollten auch weitere Elemente für die internationale Präsenz des ÖBH 
und anderer österreichischer Akteure wie Expertenpools, Defence-related 
Small and Medium Enterprises (SME),33 Militärbeobachter, Verifikatoren, 
Gender Adviser, Cultural Adviser, und Legal Adviser gestärkt werden. 

Umsetzung: 

Es wäre z.B. sinnvoll, Österreichs militärdiplomatische Präsenz direkt vor 
Ort in Staaten wie Irak, Pakistan oder Tadschikistan und weiteren asiatischen 
und afrikanischen Staaten zu etablieren. Verstärkter Dialog und (militär-)dip-
lomatische Kooperationen vor Ort können auch zu einer Vorfeldstabilisie-
rung beitragen.34 

  

 
33 Vgl. European Commission: Defence Small and Medium Enterprises. https://defence-

industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/defence-smes_en, abgerufen am 
1.12.2023. 

34 Vgl. BMLV: Abteilung Militärdiplomatie. https://www.bmlv.gv.at/wissen-
forschung/bsp/mildiplomatie.shtml, abgerufen am 30.9.2023. 
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Option 5: Umfassender Ausbau von Länderpartnerschaften zur 
Förderung von Stabilität und Wirtschaftswachstum 

Österreich sollte seine Kooperation mit ausgewählten Ankerstaaten in Afrika 
und Asien sicherheits-, wirtschafts- und entwicklungspolitisch synchronisiert 
verstärken. Die bereits etablierten Kooperationen des ÖBH im Senegal und 
Ghana können als militärische Modellbeispiele gelten, die noch deutlich stär-
ker ausgebaut werden könnten. Die langjährige Entwicklungs-Partnerschaft 
Österreichs mit Bhutan (1989-2023) kann als erfolgreiches ziviles Modellbei-
spiel herangezogen werden. 

Dabei geht es um den zivilen bzw. militärischen Kapazitätenaufbau in der 
Region mit bzw. durch Unterstützung des Partnerlandes, das von Österreich 
unterstützt wird. Auch hier spielen die Aspekte der Vorfeldstabilisierung, 
Friedenssicherung und Streitkräfteentwicklung eine bedeutende Rolle, die 
gut mit EU-Missionen, die zum Aufbau von Kapazitäten dienen, vereinbar 
sein könnten. Das Know-how des ÖBH im Bereich Friedenseinsätze kann 
im Rahmen solcher Partnerschaften verstärkt eingebracht und weiterentwi-
ckelt werden. 

Die Relevanz des Aufbaus tragfähiger Länderpartnerschaften zeigt sich ins-
besondere darin, als „afrikanisch“ geführte Friedenseinsätze im Ansteigen 
begriffen sind.35 Dabei haben afrikanische Streitkräfte von ihrer langjährigen 
Teilnahme an Friedenseinsätzen der UNO durch gemeinsames Training, 
Adaptierung an die internationalen Einsatzregeln, zivil-militärische Zusam-
menarbeit und die langjährige Einsatzpraxis bei Stabilisierungsmissionen 
massiv profitiert36 und können nunmehr teilweise eigenständiges Peacekee-
ping leisten (siehe z.B. die EACRF/East African Community Regional 
Force). 

Österreich könnte durch die Verstärkung ausgewählter Länderpartnerschaf-
ten im EU-Verbund, aber auch individuell, zu positiven Stabilisierungseffek-

 
35 Vgl. Tchie, Andrew E. Yaw/de Coning, Cedric: Special Issue on the Evolving Nature of 

African-Led Peace Support Operations and African Armies. In: Journal of International 
Peacekeeping, 21.12.2023, Abstract. 
https://brill.com/view/journals/joup/26/4/article-p259_001.xml?language=en, 
abgerufen am 10.1.2024. 

36 Ebd. 
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ten in afrikanischen Staaten beitragen. Dazu gehören z.B. auch zivile Ausbil-
dungskooperationen, die Österreich z.B. bereits mit Ankerstaaten wie Ghana 
abgeschlossen hat.37 Der Ausbau der EU-Battlegroups zu einer raschen Ein-
greifkapazität mit 5000 Soldaten, die primär außerhalb Europas und kom-
plementär zur NATO eingesetzt werden sollen,38 stehen der Strategie von 
Länderpartnerschaften mit fragilen Staaten keineswegs entgegen. Das 
„Train the Trainer-Prinzip“ könnte dabei auch auf staatlicher Ebene zur 
Anwendung kommen (Bsp. Afrikanischer „Ankerstaat“ trainiert fragilen 
Staat in der Region). Das Risiko eines Rückfalls bei den Stabilisierungsbemü-
hungen ist aufgrund der Projektionsfläche unterschiedlicher Interessen39 im 
Sahel sehr hoch und stets einzukalkulieren (z.B. Putschrisiko). 

Option 6: Führungsrolle bei der Umsetzung der Vorfeld- 
Stabilisierungsstrategie der EU im Sinne 
des Strategischen Kompass 

Die Umsetzung der Vorgaben des Strategischen Kompass der EU (2022) 
stellt eine große Herausforderung dar, die Österreich proaktiv und federfüh-
rend auf mehreren Ebenen unterstützen sollte. Ausgangspunkt ist die ge-
samtstaatlich erarbeitete Bedrohungsanalyse, die Österreich im Rahmen des 
zukünftigen Bundes-Lagezentrums strukturiert auf EU-Ebene einbringen 
sollte. Auf dieser Grundlage können auch realistische Einschätzungen für 
zukünftige zivile und militärische Aktivitäten im Rahmen der GSVP und Bei-
träge des ÖBH und anderer Akteure getroffen werden. Dabei gilt es auch, 
Frühwarnsysteme entsprechend weiterzuentwickeln. 

  

 
37 Vgl. Land Niederösterreich: Vorreiterrolle in der internationalen Zusammenarbeit: 

Niederösterreich schließt Abkommen mit der Republik Ghana. St. Pölten, 31.1.2024. 
https://www.noe.gv.at/noe/Vorreiterrolle_in_der_internationalen_Zusammenarbeit-
_Nie.html, abgerufen am 31.1.2024. 

38 Vgl. Interview mit Robert Brieger. In: Brieger schließt EU-Armee langfristig nicht aus. 
ORF, 20.1.2024. 

39 Vgl. Hainzl, Gerald: Krieg im Sudan: Wer denkt an die Zivilbevölkerung? Absatz 
„Projektionsfläche unterschiedlicher Interessen“. Wien, 7.6.2023. 
https://www.pfz.at/themen/entwicklungspolitik/krieg-im-sudan-wer-denkt-an-die-
zivilbevoelkerung/, abgerufen am 22.8.2023. 
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In der Einsatzpraxis geht es insbesondere Initiativen zum Schutz der Zivil-
bevölkerung („protect humanitarian space“ und „human security“); das Pri-
mat der politischen Lösung von Konflikten (Vermittlerrolle); den Ausbau 
des „train the trainer“-Prinzips im Rahmen von Local Ownership (Kapazi-
tätenbildung vor Ort) und darum, auch nach der Stabilisierungsperiode im 
Gastland engagiert zu bleiben (z.B. im Rahmen von Peacebuilding, Länder-
partnerschaften, konfliktpräventiven Maßnahmen oder im Rahmen von EU-
Delegationen oder der Militärdiplomatie. 

Dabei erscheint es wichtig, dass entsprechende Policies und lokale Dynami-
ken in der EU-Peripherie angepasst werden und lokale Perzeptionen der au-
tochthonen Bevölkerung erforscht werden, um in eventuellen Mandaten be-
rücksichtigt zu werden. Das ÖBH könnte durch seine sicherheitspolitische 
Forschung wesentlich zur Entscheidungsfindung auf EU-/GSVP-Ebene 
beitragen. 

Letztendlich sollte externes Engagement für Österreich und die EU einen 
umfassenden Nutzen bringen, der auch für die eigene Bevölkerung nachvoll-
ziehbar sein muss. Einsätze in Ländern möglicher zukünftiger EU-Beitritts-
kandidaten und Einsätze in der Peripherie zur Vorfeldstabilisierung sind dif-
ferenziert zu betrachten, haben jedoch in den EU-Mitgliedsstaaten eine ähn-
liche Relevanz für Frieden, Sicherheit und Wohlfahrt. 

Option: Proaktives Vorgehen Österreichs sowohl im Rahmen des Engage-
ments bei Friedenseinsätzen als auch als (neutraler) Vermittler (Zweiklang 
des internationalen Engagements von Österreich). 
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G. Optionen für das Österreichische Bundesheer 
im Kontext von Friedenseinsätzen 

• Federführende Positionierung als „Integrationstreiber“ 
der Balkan-Staaten 

• „Robuste Streitmacht“ mit Fokus auf Spezialeinsatzkräfte 
und die EU Rapid Deployment Capacity im Sinne des Stra-
tegischen Kompass 

• Militärischer Fokus auf „Entry-Force“ (ISAF in Afghanis-
tan), „Stabilisation Force“ (EUFOR Althea, „Monitoring 
Force“ (SMM Ukraine, UNTSO) oder „Evacuation Force“ 

• Traditioneller „Peacekeeper“ mit leichten Infanteriebatail-
lonen und Militärbeobachtern 

• Bereitsteller von „High-Value-Fähigkeiten“ (z.B. 
MilMed, ABC, Pioniere, Logistik) 

• Internationale „Klima- und Katastrophenschutztruppe“ 
(Ausbau von AFDRU) 

• Fokus auf „Empowerment of Women“ gemäß der 
UNSR-Resolution 1325 on Women, Peace and Security 

• „Trainings-Pool-Provider“ für den Kapazitätenaufbau im 
Bereich der Sicherheitssektorreform 

• Umfassender Bekämpfer von „Hybrid Threats“ bei Frie-
denseinsätzen und der umfassenden Landesverteidigung 
(ULV) 

• „Länderpartnerschaften“ Österreichs und insbesondere 
des ÖBH mit (fragilen) Ankerstaaten in Afrika und Asien 

• „Proaktive Militärdiplomatie“ und Vermittlung auf allen 
Ebenen nach Schweizer Modell 
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Fazit: Friedenseinsätze stärken die Umfassende Landesverteidigung 

Die angeführten Optionen dienen als Empfehlungen und als Diskussions-
grundlage für die Frage, welche Positionierung Österreich bzw. das ÖBH 
verfolgen könnte, um sich bestmöglich international bzw. als Vermittler ein-
bringen zu können. Friedenseinsätze spielten für das externe Engagement 
Österreichs bislang eine wesentliche Rolle und tragen direkt und indirekt 
dazu bei, die umfassende Landesverteidigung (ULV) zu stärken. 

Friedenseinsätze stärken die ULV und damit die Resilienz Österreichs auf 
folgenden Ebenen: 

• militärisch u.a. durch den Effekt der Vorfeldstabilisierung und der 
Gewinnung von Einsatzerfahrung für das ÖBH zur Sicherung des 
eigenen Territoriums;  

• wirtschaftlich erfolgt eine Stärkung durch die Schaffung von Ar-
beitsplätzen im Missionsraum und Marktzugängen für österreichi-
sche Firmen, die ihre Güter im besten Fall in den Einsatzraum ex-
portieren können (Beispiel Westbalkan) oder durch die Sicherung der 
Roh- und Grundstoffversorgung, indem der Friedenseinsatz den Zu-
gang zu Ressourcen im Einsatzraum sichern kann;  

• zivil erfolgt die Stärkung durch z.B. die Gewinnung internationaler 
Einsatzerfahrung im Bereich Hilfs-, Berge- und Rettungswesen bzw. 
IHKH (Beispiel AFDRU-Einsätze), wobei in diesen Bereichen auch 
Ausbildungshilfe und erweiterte Kooperationen angeboten werden 
können; 

• geistig können Friedenseinsätze die ULV im besten Fall durch die 
Förderung von Grundwerten wie Freiheit, Demokratie und Rechts-
staatlichkeit im Vorfeld Österreichs bzw. im Einsatzraum stärken 
(Beispiel Unterstützung staatlicher Institutionen bzw. der Armee von 
Bosnien und Herzegowina). 

 





 

329 

H. Anhang: 
Fakten und Trends zu Friedenseinsätzen 

Markus Gauster und Leonhard Konrad 

Die Anzahl bewaffneter Konflikte ist gemäß dem Stockholm International 
Peace Research Institute SIPRI (SIPRI Yearbook 2023) von 51 auf 56 an-
gestiegen (plus fünf Konflikte im Vergleich zum Vorjahr) Die meisten Op-
fer wurden 2022 in den Konflikten in der Ukraine, Myanmar und Nigeria zu 
verzeichnet.1 

Anzahl der Friedenseinsätze: Insgesamt liefen 2023 gemäß Zentrum für In-
ternationale Friedenseinsätze (ZIF) 75 Friedenseinsätze2 (gemäß SIPRI be-
trägt die Anzahl 64),3 wobei 26 auf die UNO entfallen (12 Peacekeeping-
Einsätze und 14 Special Political Missions), 22 auf die EU (13 zivile und 9 
militärische Einsätze), 3 auf die NATO, 13 Feldoperationen auf die OSZE 
und 4 auf die Afrikanische Union (AU).4 Die Anzahl der weltweiten Frie-
denseinsätze hat damit einen neuen Höhepunkt erreicht, nicht zuletzt auf-
grund von Ad-hoc Koalitionen und Friedenseinsätzen neuer Akteure. 

Die Anzahl des Gesamtpersonals im Einsatz ist von 262.000 im Jahr 2010 
(SIPRI Yearbook 2012) auf 138.000 am 1.1.2020 gesunken (SIPRI Yearbook 
2020). Mit 31.12.2022 beträgt die Anzahl der Friedenstruppen 114.984 
(SIPRI Yearbook 2023). Das bedeutet ein Minus von 124.000 (!) seit 2010 
(das erklärt sich v.a. aus der Beendigung der ISAF-Operation; inklusive ISAF 
wäre die Zahl relativ gleichgeblieben). Unterschiedliche Daten im Vergleich 
zu SIPRI liefert dazu das ZIF. Demnach befanden sich im August 2023 über 

 
 1 SIPRI Yearbook 2023 Summary: Trends in Armed Conflicts (Dezember 2022), S. 2. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-06/yb23_summary_en_0.pdf, 
abgerufen am 23.8.2023. 

 2 Zentrum für Internationale Friedenseinsätze: Akteure in Friedenseinsätzen. Internatio-
nale Organisationen (Oktober 2022). https://www.zif-berlin.org/akteure-
friedenseinsaetzen, abgerufen am 23.8.2023. 

 3 SIPRI Yearbook 2023 Summary: Trends in Armed Conflicts (Dezember 2022). S. 4. 
 4 Vgl. Zentrum für Internationale Friedenseinsätze: Akteure in Friedenseinsätzen. 

https://www.zif-berlin.org/akteure-friedenseinsaetzen, abgerufen am 23.8.2023. 
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160.000 Personen im Einsatz.5 Im Oktober 2022 waren es 134.942 Perso-
nen.6 

Anzahl der EU-Missionen: Zivile und militärische Missionen der EU/GSVP 
sind von 14 (2010) auf 17 (2020) angestiegen (6 militärische und 11 zi-
vile (2020)), das Personal ist von 4.000 (2010) auf 5.000 (EEAS-Grafik 
2020) gestiegen. 2023 sind es gemäß ZIF 22 Missionen (13 zivil und 9 mili-
tärisch) mit 4.292 Personen im Einsatz;7 gemäß EEAS 21 Missionen (12 zi-
vil/9 militärisch).8 Die Anzahl der EU-Missionen ist somit 2010-2023 konti-
nuierlich gestiegen. 

Die NATO-Truppenzahl im Einsatz ist von 135.000 Militärpersonen (2010) 
auf ca. 20.000 massiv zurückgegangen. Die NATO betreibt 2023 drei Mis-
sionen mit einem Personalstand von 4.270 (ZIF 2023).9 

US- Budget für Friedenseinsätze: Entscheidend ist die Frage der zukünf-
tigen Finanzierung von Friedenseinsätzen durch die USA. Diese dürfte sin-
ken bzw. (geopolitisch) selektiv erfolgen. Die USA unterstützten Friedens-
einsätze jährlich mit etwa 1,4 Mrd. USD. Für 2024 ist zumindest eine Erhö-
hung auf 1,9 Mrd. USD angefragt bzw. vorgesehen. 

Truppenstärke bei Friedenseinsätzen Österreich – Deutschland im 
Vergleich: ÖBH ist mit 700 im Ausland (ohne Reserven; Stand: Juli 2020) 
im Vergleich zur Einwohnerzahl überdurchschnittlich im Vergleich zu 
Deutschland mit 2.800 Militärpersonen (ZIF 2020). Für das ÖBH standen 
im April 2023 761 Personen in internationalen Einsätzen.10 Deutschland 
stellte Mitte 2023 rund 2.100 Militärpersonen für Auslandseinsätze.11 

 
 5 Ebd. 
 6 Vgl. Zentrum für Internationale Friedenseinsätze: Akteure in Friedenseinsätzen. 

https://www.zif-berlin.org/akteure-friedenseinsaetzen, abgerufen am 23.8.2023. 
 7 Vgl. Ebd. 
 8 Vgl. European Union External Action Service: EU Missions and Operations, Fact Sheet 

Mai 2023. https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/EU-
mission-and-operation_2023_2_0.pdf; sowie European Union External Action: EU in 
the World Military & civilian missions & operations. https://www.eeas.europa.eu/_en, 
abgerufen am 23.8.2023. 

 9 Vgl. Zentrum für Internationale Friedenseinsätze: Akteure in Friedenseinsätzen. 
10 Bundesministerium für Landesverteidigung: Auslandseinsätze des Bundesheers (April 

2023). https://www.bmlv.gv.at/ausle/zahlen.shtml, abgerufen am 23.8.2023. 
11 Vgl. Zentrum für Internationale Friedenseinsätze: Deutsche Beteiligung in Friedensein-

sätzen. https://www.zif-berlin.org/akteure-friedenseinsaetzen, abgerufen am 23.8.2023. 
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Trend 1: Die Zahl der Friedenseinsätze steigt seit 2010, während die Zahl 
des Personals (weltweit) seit 2010 bis 2023 kontinuierlich sinkt (gemäß 
SIPRI-Angaben). Im Zeitraum zwischen 2020 und 2023 stieg die Anzahl an 
Friedenseinsätzen weiter an. 

Trend 2: Das UN-Budget für Friedenseinsätze sinkt weiterhin von 2016 bis 
2019 von 7,9 auf 6,7 Mrd USD (SIPRI Yearbook 2019, S.4). Im Jahr 2023 
beträgt es 6,1 Mrd USD.12 

Trend 3: Die UNO bleibt auch 2023 die führende Einsatzorganisation: Sie 
führt ca. ein Drittel aller Friedenseinsätze und über zwei Drittel des gesamten 
Personals (ca. 80.000 von insgesamt 114.000 gemäß SIPRI). Obwohl die 
UN-Truppen seit 2015 sinken (112.000 auf 80.000, gemäß ZIF-Grafik 
2022/2023), bleibt die UN bei weitem der größte Truppensteller. 

Daten und Fakten zu Friedenseinsätzen (Stand: 2023) 

NATO UNO EU OSZE 

3 Friedenseinsätze:13 

- NATO Mission 
Iraq (NMI) 

- KFOR 

- Operation Sea 
Guardian 

12 Friedenseinsätze 
und 14 Special 
Political Missions 

13 zivile Einsätze, 9 
militärische Einsätze 
im Rahmen der 
GSVP in Europa, 
Afrika und dem Na-
hen Osten; Gesamt 
22 Missionen 

13 Feldoperationen 
ausschließlich in 
Teilnehmerstaaten 
am Westlichen Bal-
kan, in Osteuropa 
und in Zentralasien 

Einsatzpersonal 

4.27014 

Einsatzpersonal 

76.49015 

Einsatzpersonal 

4.29216 

Einsatzpersonal 

25317 

 
12 Vgl. United Nations Meetings Coverage and Press Releases: Fifth Committee Approves 

$6.1 Billion Budget for 9 Active Peacekeeping Operations, Averting Shutdown, as It 
Concludes Second Resumed Session (Juni 2023). 
https://press.un.org/en/2023/gaab4423.doc.htm , abgerufen am 23.8.2023. 

13 Vgl. North Atlantic Treaty Organization: Operations and missions: past and present 
Current operations and missions (Juli 2023). 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm, abgerufen am 23.8.2023. 

14 Ebd. Vgl. auch Zentrum für Internationale Friedenseinsätze: Akteure in Friedensein-
sätzen. Internationale Organisationen. 

15 Ebd. 
16 Ebd. 
17 Ebd. 
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